
 

Prof. Dr. Christoph Möllers 
Prof. Dr. Christian Waldhoff 
c/o Bundesrat 
Leipziger Straße 3-4, 10117 Berlin 
 
 

 

 

An das  
Bundesverfassungsgericht 
- Zweiter Senat -  
Schlossbezirk 3 
76131 Karlsruhe 
 

 

 

 

Antrag nach Art. 21 Abs. 3 GG i.V.m. §§ 13 Nr. 2a, 43 ff. BVerfGG 
 

 

Antragsteller:  

 

Deutscher Bundestag, vertreten durch den Präsidenten des Deutschen Bundes-
tages, 
Platz der Republik 1, 11011 Berlin 
 

Bundesrat, vertreten durch den Präsidenten des Bundesrates,  
Leipziger Straße 3-4, 10117 Berlin 

 

Bundesregierung, vertreten durch den Bundesminister des Innern, für Bau und 
Heimat,  
Alt-Moabit 140, 10557 Berlin 

 

 

Antragsgegnerin: 

  

Nationaldemokratische Partei Deutschlands, vertreten durch den  
Bundesvorsitzenden Frank Franz, Seelenbinderstraße 42, 12555 Berlin 

 

 

 



 

 2 

Namens und in beiliegenden Vollmachten – Anlage 1 – des Deutschen Bundestages, des Bun-

desrates sowie der Bundesregierung stellen wir den folgenden Antrag nach Art. 21 Abs. 3 GG 

i. V. m. §§ 13 Nr. 2a, 43 ff. BVerfGG: 

 

Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands ist von staatlicher Finanzierung aus-
geschlossen. Mit dieser Feststellung entfällt die steuerliche Begünstigung der Antrags-
gegnerin und von Zuwendungen an die Antragsgegnerin. 
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Leitlinien des Antrags 

Mit seiner Entscheidung vom 17. Januar 2017 hat das Bundesverfassungsgericht den Antrag 

des Bundesrates, die Nationaldemokratische Partei Deutschlands zu verbieten, als unbegründet 

zurückgewiesen. Zugleich hat das Gericht in diesem Urteil festgestellt, dass die Ziele der Partei 

mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung unvereinbar und verfassungsfeindlich 

seien. Das Verbot scheiterte aus Sicht des Gerichts an der fehlenden Potentialität der Partei, 

also daran, dass keine Möglichkeit erkennbar wäre, dass sich die Partei mit ihren Zielen poli-

tisch durchsetze. 

Durch dieses Ergebnis waren Bund und Länder zum ersten Mal in der Geschichte der Bundes-

republik mit dem Umstand konfrontiert, dass eine politische Partei, deren Verfassungsfeind-

lichkeit vom Bundesverfassungsgericht festgestellt worden war, durch staatliche Parteienfinan-

zierung unterstützt wird. Diese Konstellation veranlasste den verfassungsändernden Gesetzge-

ber zur Einfügung von Art. 21 Abs. 3 GG, durch welchen dem Bundesverfassungsgericht die 

Möglichkeit eröffnet wird, Parteien, die darauf ausgerichtet sind, die freiheitliche demokrati-

sche Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik 

Deutschland zu gefährden, ihre staatliche Finanzierung und ihre Steuerprivilegierung abzuer-

kennen. Mit dieser Regelung enthält das Grundgesetz nunmehr einen Tatbestand, der dem Ver-

botstatbestand des Art. 21 Abs. 2 GG entspricht, nur auf das Merkmal der Potentialität verzich-

tet. 

Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung beantragen mit der vorliegenden Antragsschrift, 

der NPD als Antragsgegnerin die staatliche Finanzierung und die parteispezifische Steuerprivi-

legierung abzuerkennen. Sie legen dar, dass dem zulässigen Antrag keinerlei Prozesshinder-

nisse entgegenstehen, weil die Staatsfreiheit der Führungsebene, die Quellenfreiheit des vorge-

legten Materials über die Antragsgegnerin und die Sicherung eines rechtsstaatlichen Verfahrens 

durch die gleichen, weitgehend lückenlos fortgeführten Sicherungsmaßnahmen garantiert wer-

den, die das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 17. Januar 2017 als hinrei-

chend bewertet hat. Entsprechende Testate der zuständigen Landes- und Bundesminister sowie 

Dokumentationen der getroffenen Maßnahmen liegen dem Antrag bei. 

Die Maßstäbe für die Begründetheit des Antrags ergeben sich mit der genannten Ausnahme der 

Potentialität aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Die freiheitliche demokra-

tische Grundordnung umfasst ein Bekenntnis zur Menschenwürde, zur demokratischen Ord-

nung und zur Rechtsstaatlichkeit, die ideologische Wesensverwandtschaft mit dem Nationalso-

zialismus entfaltet in dieser Hinsicht zumindest eine Indizwirkung für eine Ausrichtung auf die 

Beeinträchtigung bzw. Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Das im 
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Antrag vorgestellte Material dokumentiert, dass die Partei weiterhin einem völkischen Denken 

verpflichtet ist, das die Deutscheneigenschaft an rassische Kriterien bindet, und bestimmten 

ethnischen Gruppen mit aggressiver Verachtung entgegentritt. Das Material dokumentiert auch 

eine verächtliche Haltung gegenüber den Institutionen der parlamentarischen Demokratie und 

eine fehlende Anerkennung des sich aus dem Rechtsstaatsgebot ergebenden staatlichen Gewalt-

monopols. Die Antragsgegnerin ist im Übrigen weiterhin in wesentlichen Teilen der Identifi-

kation mit dem Nationalsozialismus verpflichtet. Diese Feststellungen zeigen eine klare Konti-

nuität zur vom Bundesverfassungsgericht 2017 festgestellten Verfassungsfeindlichkeit, die so 

nach dem Urteil auch von führenden Vertretern der Antragsgegnerin zum Ausdruck gebracht 

wurde. Das politische Ziel einer Ablösung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung 

wird auch jetzt nicht ernsthaft in Abrede gestellt. 

Als eine mit staatlichen Mitteln unterstützte politische Partei verfolgt die Antragsgegnerin ihre 

verfassungsfeindlichen Ziele planvoll; ihr Handeln ist also im Sinne einer qualifizierten Vor-

bereitungshandlung auf die Beeinträchtigung bzw. Beseitigung der freiheitlichen demokrati-

schen Grundordnung gerichtet. Die Antragsgegnerin kandidiert bei Wahlen auf allen staatlichen 

und überstaatlichen Ebenen, führt Wahlkämpfe und entfaltet weitere Aktivitäten, mit denen sie 

die Zivilgesellschaft anspricht und neue Wählerinnen und Wähler zu gewinnen versucht. Auch 

wenn diese Aktivitäten nicht hinreichen sollten, zu einem politischen Erfolg zu führen, belegen 

sie, dass die Antragsgegnerin planvoll auf die Erreichung ihrer verfassungsfeindlichen Ziele 

hinarbeitet. Damit erfüllt sie alle tatbestandlichen Merkmale des Art. 21 Abs. 3 GG. 
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A. Sachverhalt 

I. Das vorangegangene Verbotsverfahren und das Urteil vom 17. Januar 2017 

Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) war bereits zweimal Gegenstand von 

Verbotsanträgen verschiedener Verfassungsorgane. Der Antrag des Deutschen Bundestages, 

des Bundesrates und der Bundesregierung vom 30. Januar bzw. 30. März 2001 scheiterte nach 

Ansicht dreier Richter des Zweiten Senats, deren Begründung die Entscheidung trug, an seiner-

zeit unbehebbaren rechtsstaatlichen Verfahrenshindernissen. Das Verfahren wurde durch Be-

schluss vom 18. März 2003 eingestellt, 

BVerfGE 107, 339. 

Der Verbotsantrag des Bundesrates vom 1. Dezember 2013 wurde durch Urteil vom 17. Januar 

2017 in der Sache zurückgewiesen. Das Gericht stellte die Verfassungsfeindlichkeit der Pro-

grammatik und des Handelns der NPD fest: Die Partei strebe nach ihren Zielen und dem Ver-

halten ihrer Anhänger die Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung an und 

ziele auf eine Ersetzung der Verfassungsordnung des Grundgesetzes durch einen an einer eth-

nischen „Volksgemeinschaft“ ausgerichteten „autoritären Nationalstaat“. Die NPD arbeite auch 

planvoll und qualifiziert auf diese Ziele hin, ihr fehle jedoch die „Potentialität“ in dem Sinne, 

dass keine Anhaltspunkte von Gewicht ersichtlich seien, die einen politischen Erfolg ihrer Be-

mühungen zumindest möglich erscheinen ließen. Daher sei das Tatbestandsmerkmal des „da-

rauf ausgehen“ in Art. 21 Abs. 2 GG nicht erfüllt, 

BVerfGE 144, 20 (22 f., Leitsatz 9; 246 ff., Rn. 633 ff.). 

In der Urteilsbegründung wird an drei Stellen auf die Möglichkeit hingewiesen, dass durch eine 

Änderung des Grundgesetzes auch andere Sanktionen als das Verbot einer Partei in Art. 21 GG 

vorgesehen werden könnten. 

Der Zweite Senat weist für die Rechtslage zur Zeit der Urteilsverkündung darauf hin, dass ein-

zige Rechtsfolge von Art. 21 Abs. 2 GG das Verbot einer Partei sei: 

„Die Vorschrift ist darauf gerichtet, die Mitwirkung einer Partei an der politi-
schen Willensbildung des Volkes durch einen staatlichen Eingriff zu unterbin-
den. Die Feststellung der Verfassungswidrigkeit durch das Bundesverfassungs-
gericht soll die Teilnahme der Partei an der politischen Willensbildung dauer-
haft beenden.“ BVerfGE 144, 20 (201, Rn. 527). 
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Die Feststellung der Verfassungswidrigkeit der politischen Partei ziehe daher ihre Auflösung 

nach sich. Das wird als Ausdruck eines klaren Regelungskonzepts des seinerzeitigen Art. 21 

Abs. 2 GG interpretiert. Anschließend wird auf Optionen des verfassungsändernden Gesetzge-

bers hingewiesen: 

„Eine Modifizierung dieses Regelungskonzepts, etwa hinsichtlich der Schaf-
fung von Möglichkeiten gesonderter Sanktionierung im Fall der Erfüllung ein-
zelner Tatbestandsmerkmale des Art. 21 Abs. 2 GG unterhalb der Schwelle des 
Parteiverbots, ist dem verfassungsändernden Gesetzgeber vorbehalten.“ 
BVerfGE 144, 20 (202, Rn. 527). 

Im Rahmen der Entfaltung der Prüfungsmaßstäbe der EMRK stellt der Senat dann erneut fest, 

dass nach damaliger Rechtslage unterhalb der Sanktion des Verbots Art. 21 Abs. 2 GG keine 

anderen Möglichkeiten vorsehe, „solange der verfassungsändernde Gesetzgeber keine abwei-

chenden Regelungen trifft“, 

BVerfGE 144, 20 (242, Rn. 625). 

Zuvor hatte der Senat im Rahmen der Erörterungen zur EMRK bereits darauf hingewiesen, dass 

das Sanktionsregime dem nationalen Gesetzgeber obliege; dieser könne auf Sanktionen ver-

zichten, „gestufte Sanktionsmöglichkeiten [...] eröffnen oder sich auf die Sanktion des Partei-

verbots beschränken“, 

BVerfGE 144, 20 (241 f., Rn. 624). 

Im Rahmen der Urteilsverkündung am 17. Januar 2017 wurde vom Vorsitzenden des Zweiten 

Senats ebenfalls auf die Möglichkeit einer Änderung des Grundgesetzes hingewiesen, um un-

terhalb der Schwelle eines Verbots verfassungsfeindliche Parteien von der staatlichen Parteien-

finanzierung auszuschließen: 

„Ob in einer solchen Situation auch andere Reaktionsmöglichkeiten sinnvoll 
sind – wie zum Beispiel der Entzug der staatlichen Finanzierung –, hat nicht 
das Bundesverfassungsgericht, sondern der verfassungsändernde Gesetzgeber 
zu entscheiden“; vgl. Minute 8.05 des Videos der Urteilsverkündung, www.y-
outube.com/watch?v=NVAacUe6MQI, zuletzt abgerufen am 29. April 2019. 

Dass die ursprüngliche Fassung von Art. 21 Abs. 2 GG einen Ausschluss von der Parteienfi-

nanzierung wie überhaupt Sanktionen unterhalb der Schwelle eines Verbots der betreffenden 

Partei, die mehrfach diskutiert worden waren, 

vgl. etwa für flexible Reaktionsmöglichkeiten bereits, freilich de constitutione 
ferenda, Maurer, Das Verbot politischer Parteien, AöR 96 (1971), 203 (224). Mor-
lok/Krüper/Roßner, Parteienfinanzierung im demokratischen Rechtsstaat, 2009, 
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nicht zuließ, entsprach der herrschenden Auffassung in der wissenschaftlichen Literatur, 

Epping, Eine Alternative zum Parteiverbot. Der Ausschluss von der staatlichen 
Parteienfinanzierung, 2013, dessen Vorschläge nur rechtspolitischer Natur wa-
ren, der unter dem geltenden Recht jedoch zu eindeutigen Ergebnissen kam; 
zusammenfassend, S. 82: „Ein Ausschluss von der staatlichen Parteienfinanzie-
rung durch bloße Änderung des einfachen Rechts kommt daher nicht in Be-
tracht.“ Ebenso Volkmann, Grundprobleme der staatlichen Bekämpfung des 
Rechtsextremismus, JZ 2010, 209 (211 ff.); Kluth, in: Epping/Hillgruber (Hrsg.), 
Beck’scher Online-Kommentar GG, Art. 21 Rn. 202 (seinerzeitiger Stand: 2012); 
Klein, Ein neues NPD-Verbotsverfahren?, 2012, S. 7; und wohl auch van Ooyen, 
Kein zweites Verbotsverfahren gegen die NPD. Streichung der staatlichen Par-
teienfinanzierung als „flexible Response“, RuP 2013, 84; zu nutz- und fruchtlo-
sen Versuchen in diese Richtung etwa Petschke, Sowohl rechtlich aussichtsreich 
als auch politisch zweckmäßig? Ein Beitrag zur Debatte um ein Verbot der 
NPD, RuP 2011, 11 (12); nur an (mehr oder minder) formale Kriterien, wie die 
innerparteiliche Demokratie, anknüpfend, ausdrücklich jedoch nicht an Inhalt 
und Gesinnung Morlok, Parteienfinanzierung im demokratischen Rechtsstaat, 
2009, S. 39 ff. Tz. 102, 110-112; im Übrigen wurde auch hier auf die Verfassungs-
änderung verwiesen, Tz. 219 ff. 

Insbesondere die Hinweise in der mündlichen Verhandlung wurden in Urteilsanalyse und Be-

richterstattung als zumindest indirekter Anstoß an den Gesetzgeber gewertet, eine entspre-

chende Verfassungsänderung zu erwägen und politisch zu entscheiden. 

Auf die Wiedergabe der Tagespresse kann an dieser Stelle verzichtet werden. 
Aus dem Fachschrifttum mit je unterschiedlichen Akzenten Laubinger, Verfas-
sungswidrigkeit politischer Parteien – Entscheidung durch den Bundestagsprä-
sidenten?, ZRP 2017, 55; Morlok, Kein Geld für verfassungsfeindliche Parteien?, 
ZRP 2017, 66; Rath, Gleichbehandlung ist unverzichtbar, DRiZ 2017, 90; 
Schwarz, Der Ausschluss verfassungsfeindlicher Parteien von der staatlichen 
Parteienfinanzierung, NVwZ 2017 Beilage 2, 39; Linke, Verbotsunwürdige Ver-
fassungsfeinde, streitbare, aber wertarme Demokratie und problematische 
Sanktionsalternativen, DÖV 2017, 483 (483, 491); Kloepfer, Parteienfinanzierung 
und NPD-Urteil, NVwZ 2017, 913 (916); Kluth, Die erzwungene Verfassungsän-
derung, ZParl 2017, 676 (687 ff.); Barczak, in: ders. (Hrsg.), BVerfGG. Mitarbei-
terkommentar zum Bundesverfassungsgerichtsgesetz, 2018, Einleitung Rn. 131; 
Schlaich/Korioth, Das Bundesverfassungsgericht, 11. Aufl. 2018, Rn. 340b; Ipsen, 
in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar, 8. Aufl. 2018, Art. 21 Rn. 212; 
Streinz, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, Grundgesetz. Kommentar, Bd. 2, 7. Aufl. 
2018, Art. 21 Rn. 211b. 

II. Die Neufassung des Art. 21 GG in Reaktion auf das Urteil vom 17. Januar 2017 

Circa vier Wochen nach Verkündung des Urteils vom 17. Januar 2017 legte das Land Nieder-

sachsen am 16. Februar 2017 im Bundesrat den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 

Grundgesetzes zum Zweck des Ausschlusses extremistischer Parteien aus der Parteienfinanzie-

rung vor, 
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BR-Drs. 153/17; Kritik am Entwurf bei Laubinger, Verfassungswidrigkeit politi-
scher Parteien – Entscheidung durch den Bundestagspräsidenten?, ZRP 2017, 
55 (56 f.). 

Der federführende Ausschuss für Innere Angelegenheiten und der Rechtsausschuss empfahlen 

dem Bundesrat daraufhin, eine geänderte Fassung beim Deutschen Bundestag einzubringen, 

mit der insbesondere das Entscheidungsmonopol des Bundesverfassungsgerichts gewahrt blei-

ben solle, 

BR-Drs. 153/1/17; Beschlussvorlage BR-Drs. 153/17 vom 10. März 2017; dazu 
BT-Drs. 18/12100 vom 26. April 2017. 

Aus der Mitte des Bundestages wurde ein Entwurf der Fraktionen der CDU/CSU und der SPD 

eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 21) unter ausdrücklichem Hinweis 

auf die Hinweise des Bundesverfassungsgerichts in den Randnummern 527 und 625 seines Ur-

teils am 16. Mai 2017 eingebracht, 

BT-Drs. 18/12357 (Hinweis auf S. 1); zeitgleich wurde der Entwurf eines Geset-
zes zum Ausschluss verfassungsfeindlicher Parteien von der Parteienfinanzie-
rung, eines Artikelgesetzes zur Änderung des Bundesverfassungsgerichtsge-
setzes sowie verschiedener Steuergesetze eingebracht, BT-Drs. 18/12538. 

Auf Empfehlung des Innenausschusses des Deutschen Bundestages wurde die Gesetzesinitia-

tive des Bundesrates zwischenzeitlich für erledigt erklärt. 

Am 29. Mai 2017 fand eine Sachverständigenanhörung des Innenausschusses des Deutschen 

Bundestages statt, die u.a. zu Änderungen an den Ausführungsgesetzen führte, 

Wortprotokoll und Veröffentlichung der schriftlichen Stellungnahmen der 
Sachverständigen Michael Brenner, Johannes Lichdi, Christoph Möllers, Martin 
Morlok, Uwe Volkmann und Christian Waldhoff, Protokoll Nr. 18/119; Anlage 2. 

Der Deutsche Bundestag hat in seiner Sitzung am 22. Juni 2017 das Gesetz zum Ausschluss 

verfassungsfeindlicher Parteien von der Parteienfinanzierung (PartFinÄndG) mit den Stimmen 

der CDU/CSU-Fraktion, der SPD-Fraktion sowie großer Teile der Fraktion Die Linke in na-

mentlicher Abstimmung beschlossen. Die Abgeordneten der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

stimmten gegen das Gesetz. Die Neufassung von Art. 21 GG wurde mit der nach Art. 79 Abs. 

2 GG erforderlichen verfassungsändernden Mehrheit beschlossen: Von den 579 in der nament-

lichen Abstimmung abgegebenen Stimmen stimmten 502 zu, 57 stimmten mit „nein“ bei 20 

Enthaltungen, 

Deutscher Bundestag, 18. Wahlperiode, 240. Sitzung 22. Juni 2017, Plenarproto-
koll, S. 24560. 
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In der Debatte wurde mehrfach auf die Äußerungen im Urteil des Bundesverfassungsgerichts 

vom 17. Januar 2017 sowie bei der Urteilsverkündung Bezug genommen, 

etwa Abgeordneter Harbarth, 18. Wahlperiode, 240. Sitzung 22. Juni 2017, Ple-
narprotokoll, S. 24551; Abgeordnete Fograscher, ebd., S. 24553; Abgeordneter 
Schmidt, ebd., S. 24557; mit anderem Akzent auch die Abgeordnete Künast, ebd., 
S. 24554. 

Auch im Bundesrat wurde in seiner Sitzung am 7. Juli 2017 die verfassungsändernde Mehrheit 

erreicht, nachdem der Ausschuss für Innere Angelegenheiten eine entsprechende Empfehlung 

abgegeben hatte. Der Bundesrat stimmte einstimmig für die Änderung des Grundgesetzes,  

Plenarprotokoll der 959. Sitzung des Bundesrates vom 7. Juli 2017, S. 326D, An-
lage 3. 

Das Gesetz trat am 20. Juli 2017 in Kraft, 

BGBl. I S. 2346. 

Zusammen mit der Änderung von Art. 21 GG wurde das Gesetz zum Ausschluss verfassungs-

feindlicher Parteien von der Parteienfinanzierung mit Ausführungsbestimmungen als Artikel-

gesetz beschlossen, 

BGBl. I 2730; vgl. auch Morlok/Merten, Parteienrecht, 2018, S. 175. 

III. Rechtsrahmen, System und Empirie der staatlichen Parteienfinanzierung 

1. Entwicklung der staatlichen Teilfinanzierung politischer Parteien 

Die Beteiligung des Staates an der Finanzierung politischer Parteien hat in der Bundesrepublik 

unter dem Grundgesetz seit 1949 eine windungsreiche Entwicklung erfahren. Nicht nur das 

System der Parteienfinanzierung, sondern auch die Konkretisierung der verfassungsrechtlichen 

Vorgaben durch das Bundesverfassungsgericht hat sich mehrfach gewandelt, 

Boyken, Die neue Parteienfinanzierung, 1998, S. 38 ff.; Klein, in: Maunz/Dürig, 
Grundgesetz. Kommentar, Loseblattsammlung, Art. 21 Rn. 436 ff. (Stand der 
Kommentierung: 73. Lieferung Dezember 2014); als Überblick Schwarz, in: Kers-
ten/Rixen (Hrsg.), Parteiengesetz und Europäisches Parteienrecht, 2009, § 18 
Rn. 9 ff. 

Diese Veränderungen hingen und hängen mit dem Verständnis von Status und Funktion der 

politischen Parteien in der Verfassungsordnung des Grundgesetzes zusammen. Dabei spielt die 

Garantie eines funktionierenden Parteiwesens eine zentrale Rolle, 
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Morlok, in: Dreier (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar, Bd. 2, 3. Aufl. 2015, Art. 
21 Rn. 44. 

Ob insofern eine staatliche (Teil-)Finanzierungspflicht besteht, ist in der wissenschaftlichen 

Literatur umstritten,  

bejahend Klein, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz. Kommentar, Loseblattsamm-
lung, Art. 21 Rn. 434 (Stand der Kommentierung: 73. Lieferung Dezember 2014); 
Morlok, in: Dreier (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar, Bd. 2, 3. Aufl. 2015, Art. 
21 Rn. 45, jeweils zur Gewährleistung eines funktionierenden Parteiensystems; 
verneinend Ipsen, in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar, 8. Aufl. 2018, 
Art. 21 Rn. 96 ff.; Koch, in: Ipsen (Hrsg.), Parteiengesetz. Kommentar, 2. Aufl. 
2018, Vor §§ 18 ff. Rn. 47 f., 

wird vom Bundesverfassungsgericht jedoch in ständiger Rechtsprechung verneint, 

BVerfGE 20, 56 (103); 52, 63 (84); offenlassend BVerfGE 85, 264 (288); jetzt wie-
der ablehnend BVerfGE 104, 287 (300); 111, 54 (99). 

Ausdrückliche Regelungen enthält das Grundgesetz jenseits der in Art. 21 Abs. 1 Satz 4 nor-

mierten Transparenzpflicht und des nunmehr eingefügten Art. 21 Abs. 3 nicht. In der Sache 

muss das Finanzierungsregime einen Ausgleich zwischen zwei unvermeidlich widerstreitenden 

Tendenzen schaffen: dem Umstand, dass die Parteien für die politische Willensbildung unver-

zichtbar sind einerseits, sie aber andererseits als Produkte gesellschaftlicher grundrechtsähnli-

cher Freiheit nicht durch den Staat gesteuert oder von ihm maßgeblich abhängig sein dürfen, 

vgl. nur Morlok/Merten, Parteienrecht, 2018, S. 177. 

Das Gericht hielt unter dem Einfluss Weimarer Lehren zunächst eine staatliche Parteienfinan-

zierung für grundsätzlich zulässig, ohne dazu verfassungsrechtliche Grenzen zu benennen, zu-

gleich bestand in der Rechtsprechung von Beginn an eine – später verfeinerte – Sensibilität für 

die unterschiedlichen Auswirkungen von Parteispenden auf den politischen Prozess, 

BVerfGE 8, 51. 

Später wurde eine vollständige Staatsfinanzierung politischer Parteien für verfassungswidrig 

gehalten und ihre gesellschaftliche Verankerung stärker betont. Zulässig sollte unter diesen Prä-

missen nur eine Erstattung von Wahlkampfkosten sein, 

BVerfGE 20, 56. 

Im Urteil vom 9. April 1992 hat das Gericht die bis heute gültigen verfassungsrechtlichen Leit-

linien formuliert. Durch diese Entscheidung wurden nicht nur zahlreiche Einzelregelungen des 

damals geltenden Parteienfinanzierungsrechts für verfassungswidrig erklärt, sondern auch der 
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Versuch unternommen, aus den verfassungsrechtlichen Vorgaben eine Systematik zu 

entwickeln, 

statt vieler nur Kunig, Parteien, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des 
Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 3, 3. Aufl. 2005, § 40 Rn. 109 
ff.; ders., in: von Münch/Kunig (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar, Bd. 1, 6. 
Aufl. 2012, Art. 21 Rn. 69 ff.; Ipsen, in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar, 
8. Aufl. 2018, Art. 21 Rn. 99 ff.; Streinz, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, Grundge-
setz. Kommentar, Bd. 2, 7. Aufl. 2018, Art. 21 Rn. 179 ff.; Koch, in: Ipsen (Hrsg.), 
Parteiengesetz, 2. Aufl. 2018, Vor §§ 18 ff. Rn. 1 ff. 

Das zuvor verankerte Verbot einer allgemeinen staatlichen Parteienfinanzierung und die Be-

schränkung der Finanzierung auf eine Wahlkampfkostenerstattung wurden aufgegeben. Staat-

liche Finanzierung wurde zugelassen, sofern sie sich auf eine Teilfinanzierung beschränkte, die 

die politischen Parteien nicht zu Staatsorganen mache. Eine rationale Unterscheidung zwischen 

den wahlvorbereitenden und den allgemeinen Tätigkeiten der Parteien sei nicht möglich. Zu-

dem dürften die Parteien nicht als reine Wahlvorbereitungsorganisationen verkannt werden, 

BVerfGE 85, 264 (285 ff.). 

Die staatliche Finanzierung müsse unter den verfassungsrechtlichen Prämissen der Staatsfrei-

heit der Parteien, ihrer prinzipiellen Chancengleichheit sowie ihres öffentlichen Status in Aus-

gleich mit der sich in Mitgliedsbeiträgen, Spenden und sonstigen Einnahmen zeigenden gesell-

schaftlichen Verankerung gebracht werden und dürfe daher stets nur Teilfinanzierung sein, 

BVerfGE 85, 264 (287 f.). 

Die Parteienfreiheit liefert dazu das zentrale Argument: Aus dem Grundsatz der Staatsfreiheit 

der politischen Parteien folgt der Vorrang der Eigenfinanzierung, verwirklicht in der Verbin-

dung zur mitgliedschaftlichen Basis vorrangig in Form der Mitgliedsbeiträge, 

Morlok/Merten, Parteienrecht, 2018, S. 177; Lenski, Parteiengesetz. Handkom-
mentar, 2011, § 18 Rn. 4 ff. 

Aus diesem Vorrang der selbständigen Finanzierung folgt verfassungsrechtlich eine sog. rela-

tive Obergrenze, wonach die staatlichen Zuschüsse die Einnahmen aus eigenen Quellen der 

jeweiligen Partei nicht übersteigen dürfen, 

BVerfGE 85, 264 (289). 

Die staatlichen Zuschüsse müssen sich zudem an den sich in Wahlergebnissen sowie der Ein-

werbung von Mitteln zeigenden Erfolgen der politischen Parteien orientieren, 
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BVerfGE 85, 264 (292 f.). 

Diese Ausrichtung wird durch eine sog. absolute Obergrenze ergänzt, die sich aus dem Erfor-

dernis der Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Parteiensystems als solchem ergibt, 

BVerfGE 85, 264 (289); kritisch etwa Schwartmann, Verfassungsfragen der All-
gemeinfinanzierung politischer Parteien, 1995. 

Spätere Regelungen des Gesetzgebers, durch die kleinere Parteien hätten benachteiligt werden 

können, wurden aufgehoben, 

BVerfGE 111, 382. 

2. Die geltende staatliche (Teil-)Finanzierung 

Die staatliche Parteienfinanzierung ist durch die Verfassungsrechtsprechung dahingehend vor-

gezeichnet, dass sie als zweckgebundene Teilfinanzierung anhand abstrakter Verteilungsmaß-

stäbe bei subjektiv-rechtlichen Ansprüchen der einzelnen Partei auf Teilhabe ausgestaltet sein 

muss, 

Lenski, Parteiengesetz. Handkommentar, 2011, § 18 Rn. 21. 

Die gesetzgeberische Konkretisierung dieser Vorgaben erfolgt im vierten Abschnitt des Partei-

engesetzes in enger Anlehnung an das Urteil von 1992. Während § 18 PartG die materiellen 

Anspruchsvoraussetzungen normiert, regeln die §§ 19 ff. PartG im Wesentlichen das Verfah-

ren. Um an der staatlichen Parteienfinanzierung teilzuhaben, muss die Partei gem. § 18 Abs. 4 

PartG nach dem endgültigen Wahlergebnis der letzten Europa- oder Bundestagswahl mindes-

tens 0,5 % oder bei Landtagswahlen mindestens 1 % der abgegebenen gültigen Stimmen er-

reicht haben. Diese Regelung dient der Missbrauchsabwehr: Nur ernsthafte und in der Bevöl-

kerung hinreichend verankerte Parteien sollen in den Genuss staatlicher Zuschüsse kommen, 

Lenski, Parteiengesetz. Handkommentar, 2011, § 18 Rn. 29. 

Für ihre verfassungsrechtlich vorausgesetzte Tätigkeit erhalten die politischen Parteien nach § 

18 Abs. 1 Satz 1 PartG auf Antrag und bei Vorliegen eines Rechenschaftsberichts eine staatliche 

Teilfinanzierung. Der Maßstab für die Verteilung der staatlichen Mittel ist nach dessen Satz 2 

eine Kombination aus dem Wahlerfolg bei Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen sowie 

ihren Eigenmitteln aus Mitgliedsbeiträgen, Mandatsträgerbeiträgen und Spenden (wahlerfolgs- 

und zuwendungsbezogene Mittelzuweisung). Als absolute Obergrenze wird in § 18 Abs. 2 

PartG i.V.m. § 18 Abs. 5 Satz 2 PartG seit dem Änderungsgesetz vom 10. Juli 2018, 
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Gesetz vom 10. Juli 2018, BGBl. I 1116, mit Wirkung zum 14. Juli 2018, 

ein inzwischen indexierter Betrag von 190 Mio. Euro (2018) bzw. 193.610.000 Euro (2019) 

festgesetzt, 

vgl. BT-Drs. 19/10260. 

Der Wahlerfolg wird nach § 18 Abs. 3 PartG durch Erstattungsbeträge für Wahlstimmen be-

rücksichtigt: Für jede Listenstimme erhält die Partei 0,84 Euro (2018) bzw. 0,85 Euro (2019), 

wobei die ersten vier Millionen Stimmen mit jeweils 1,02 Euro (2018) bzw. 1,03 Euro (2019) 

berücksichtigt werden. Diese degressive Staffelung wird aus Gründen der Chancengleichheit 

für kleinere Parteien gerechtfertigt, da zunächst Grundkosten für den Apparat bei allen Parteien 

anfallen, 

Muthers, Rechtsgrundlagen und Verfahren zur Festsetzung staatlicher Mittel 
zur Parteienfinanzierung, 2004, S. 89 ff.; Sannwald, in: Schmidt-Bleibtreu/Hof-
mann/Henneke (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar, 14. Aufl. 2018, Art. 21 Rn. 
116; Ipsen, in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar, 8. Aufl. 2018, Art. 21 Rn. 
141 f.; Streinz, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, Grundgesetz. Kommentar, Bd. 2, 
7. Aufl. 2018, Art. 21 Rn. 197. 

Die Eigenmittel der Partei lösen weitere staatliche Zuschüsse aus: Für jeden Euro an Mitglieds-

beiträgen, Mandatsträgerbeiträgen oder Spenden (Zuwendungen) erhält die Partei 0,45 Euro 

aus Haushaltsmitteln; Zuwendungen werden dabei bis zu 3.300 Euro je natürliche Person be-

rücksichtigt, § 18 Abs. 3 PartG.  

Die relative Obergrenze der staatlichen Parteienfinanzierung ist in § 18 Abs. 5 PartG definiert: 

Die in § 24 Abs. 4 Nr. 1 bis 7 PartG normierten Eigenmittel (Mitgliedsbeiträge, Mandatsträ-

gerbeiträge und ähnliche Beiträge, Spenden natürlicher und juristischer Personen, Einnahmen 

aus Unternehmenstätigkeit und aus Beteiligungen, Einnahmen aus sonstigem Vermögen sowie 

Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften und Veröffentlichungen sowie 

sonstigen mit Einnahmen verbundenen Tätigkeiten) dürfen durch den Betrag an staatlichen Zu-

schüssen nicht übertroffen werden. 

 

Bis zum 30. September des Anspruchsjahres muss die Partei beim Präsidenten des Deutschen 

Bundestages die Auszahlung der Mittel beantragen, § 19 Abs. 1 PartG. Daneben kann gem. § 

20 PartG ein Antrag auf quartalsweise, später ggf. zu verrechnende Abschlagszahlungen auf 

der Basis der Zuschüsse des Vorjahres gestellt werden. Zum 15. Februar des Folgejahres setzt 

der Präsident des Deutschen Bundestages die Mittel für das vorangegangene Anspruchsjahr in 

Form eines Verwaltungsakts fest. Er berücksichtigt dabei die auf einem Stimmenkonto 
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festgehaltenen berücksichtigungsfähigen Wahlstimmen zum 31. Dezember des Anspruchsjah-

res sowie den ordnungsgemäßen Rechenschaftsbericht der Partei des jeweils vorangegangenen 

Jahres, § 19a PartG. Dies führt zu einer deutlichen zeitlichen Versetztheit zwischen Festset-

zung/Auszahlung und den die Höhe des Anspruchs bestimmenden Fakten: Das Anspruchsjahr 

ist das dem Festsetzungsjahr vorangehende Jahr; davon ist wiederum das Rechenschaftsjahr zu 

unterscheiden, das aufgrund der zeitlichen Pflichten bei der Rechenschaftslegung das Jahr vor 

dem Anspruchsjahr ist, 

vgl. zu dieser Terminologie sowie insgesamt zum Verfahren Muthers, Rechts-
grundlagen und Verfahren zur Festsetzung staatlicher Mittel zur Parteienfinan-
zierung, 2004, S. 31 f. und durchgehend; ferner Morlok/Merten, Parteienrecht, 
2018, S. 188; Schwarz, in: Kersten/Rixen (Hrsg.), Parteiengesetz und Europäi-
sches Parteienrecht, 2009, § 19a Rn. 8, 14. 

Diese nachlaufende Bewilligung der Mittel angesichts kontinuierlicher Parteiaufgaben ist der 

Hintergrund für die Abschlagszahlungsregelung in § 20 PartG, 

Schwarz, in: Kersten/Rixen (Hrsg.), Parteiengesetz und Europäisches Parteien-
recht, 2009, § 20 Rn. 1; Koch, in: Ipsen (Hrsg.), Parteiengesetz. Kommentar, 2. 
Aufl. 2018, § 20 Rn. 1. 

3. Mittelbare staatliche Parteienfinanzierung durch die steuerliche Berücksichtigung von Par-

teispenden und durch die Steuerbefreiung politischer Parteien 

In einem weiteren Sinn zählen auch steuerliche Vorschriften zum Parteienfinanzierungsrecht: 

die steuerliche Berücksichtigung von Mitgliedsbeiträgen und Spenden an Parteien sowie deren 

eigene Steuerfreiheit. Dabei handelt es sich zum einen um die steuerliche Begünstigung der 

Partei selbst sowie zum anderen um die von Spenden Dritter an eine Partei, Art. 21 Abs. 3 Satz 

2 GG. 

Spenden Privater an politische Parteien sind aufgrund der Parteienfreiheit unbegrenzt zulässig, 

lösen jedoch ggf. Publizitätspflichten aus, 

zur Publizität von Parteispenden Helmes, Spenden an politische Parteien und 
an Abgeordnete des Deutschen Bundestages, 2014, S. 117 ff. 

Spenden an politische Parteien sind nicht nur Ausfluss der Parteienfreiheit, die sich hier als 

Parteienfinanzierungsfreiheit zeigt, sondern dienen auch der Verankerung der politischen Par-

teien bei den Wählern und in der Gesellschaft, sind mithin ungeachtet etwaiger bestehender 

Gefahren bei Fehlsteuerungen verfassungsrechtlich prinzipiell erwünscht, 

Klein, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz. Kommentar, Loseblattsammlung, Art. 21 
Rn. 415 (Stand der Kommentierung: 73. Lieferung Dezember 2014). 
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Berücksichtigt der Gesetzgeber Parteispenden steuerlich, werden sie zu Elementen mittelbarer 

staatlicher Parteienfinanzierung, da der Staat insofern auf Einnahmen verzichtet und die politi-

schen Parteien indirekt subventioniert, 

BVerfGE 52, 63 (87 f.); Volkmann, Politische Parteien und öffentliche Leistungen, 
1993, S. 29 ff.; Morlok/Merten, Parteienrecht, 2018, S. 189; davon zu trennen ist 
die Anknüpfung staatlicher Zuschüsse an das Spendenaufkommen, vgl. Hel-
mes, Spenden an politische Parteien und an Abgeordnete des Deutschen Bun-
destages, 2014, S. 218 ff. 

Zurzeit sind politische Parteien gem. § 13 Abs. 1 Nr. 18 lit. a ErbStG von der Erbschaft- und 

Schenkungsteuer befreit, sofern es sich um unmittelbare, d.h. frei verwendbare Zuwendungen 

handelt, 

zu diesem Kriterium Kobor, in: Fischer/Pahlke/Wachter (Hrsg.), Erbschaft- und 
Schenkungsteuergesetz. Kommentar, 6. Aufl. 2017, § 13 Rn. 93; § 8 ErbStG und 
die Erläuterung bei Meincke/Hannes/Holtz, Erbschaft- und Schenkungsteuerge-
setz. Kommentar, 17. Aufl. 2018, § 8. 

Die heutige Formulierung des Gesetzes entstand aus der Umsetzung einer Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts, 

BVerfGE 121, 108. 

Mitgliedsbeiträge und Parteispenden mindern gem. § 34g Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 EStG die 

(Einkommen-)Steuerschuld des geleisteten Betrags um die Hälfte bis zur Höhe von 825 Euro 

jährlich (bei zusammenveranlagten Ehegatten bis zu 1.650 Euro jährlich). Darüber hinausge-

hende Mitgliedsbeiträge oder Spenden werden gem. § 10b Abs. 2 EStG bis zur Höhe von 1.650 

Euro bzw. 3.300 Euro bei zusammenveranlagten Ehegatten pro Kalenderjahr als die Einkom-

mensteuerbemessungsgrundlage verringernde Sonderausgaben berücksichtigt, sofern sie nicht 

unter § 34g EStG fallen. Der Unterschied besteht darin, dass der (hälftige) Abzug von der Steu-

erschuld einkommens- und damit progressionsunabhängig erfolgt, während eine Verminderung 

der Steuerbemessungsgrundlage Auswirkungen auf die Steuerprogression hat, 

vgl. Kirchhof/Geserich, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff (Hrsg.), Einkommensteu-
ergesetz. Kommentar, Loseblattsammlung, § 34g Rn. A 10 (Stand der Kommen-
tierung: 124. Lieferung August 2002). 

Über die zuletzt genannten Beträge hinausgehende Parteispenden sind steuerlich irrelevant. 

Spenden juristischer Personen an politische Parteien werden ebenfalls steuerlich nicht berück-

sichtigt. 
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Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat schon sehr früh die Bedeutung der 

steuerlichen Berücksichtigung von Mitgliedsbeiträgen und Parteispenden für die Chancen-

gleichheit der politischen Parteien erkannt und diese mit dem Recht der Bürger auf gleiche 

Teilhabe an der politischen Willensbildung in Beziehung gesetzt. Das Gericht betonte, dass ein 

Abzug der Parteispenden von der Steuerbemessungsgrundlage aufgrund der Progressionsef-

fekte vor allem die Bezieher größerer Einkommen begünstige und entsprechend höhere Anreize 

zum Spenden hervorrufe,  

zur Lenkungswirkung abzugsfähiger Parteispenden allgemein Volkmann, Poli-
tische Parteien und öffentliche Leistungen, 1993, S. 31 f.; aus steuerlicher Sicht 
Geserich, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff (Hrsg.), Einkommensteuergesetz. 
Kommentar, Loseblattsammlung, § 10b Rn. A 62 ff. (Stand der Kommentierung: 
192. Lieferung Dezember 2008): Eigennützigkeit der Parteizuwendung in Ent-
gegensetzung zur Fremdnützigkeit gemeinnütziger Spenden, 

was wegen der Intentionen von Parteispenden in Konflikt mit der Chancengleichheit der Par-

teien gerate, 

BVerfGE 8, 51 (63 ff.). 

Entsprechend begrenzte Abzugsmöglichkeiten – seinerzeit 600 DM bzw. 1.200 DM – wurden 

später gebilligt, 

BVerfGE 24, 300 (357 ff.); ferner BVerfGE 52, 63. 

1986 wurde eine Regelung, die die ursprünglich für verfassungswidrig gehaltene Begrenzung 

der Abzugsfähigkeit durch einen Prozentbetrag des Gesamtbetrags der Einkünfte, verbunden 

mit einer Chancenausgleichsregelung für Parteien mit geringerem Spendenaufkommen sowie 

der Abzugsfähigkeit eines Grundbetrags an Mitgliedsbeiträgen bzw. Spenden von der Steuer-

schuld, ersetzte, für teilweise verfassungswidrig erklärt. Zwar liege durch diese Regelung keine 

Verletzung der Staatsfreiheit der Parteien vor, doch trotz des Chancenausgleichs würden die 

Möglichkeiten der politischen Einflussnahme durch hohe Spenden nicht hinreichend kompen-

siert. Die das Urteil tragende Senatsmehrheit hatte somit die grundsätzliche steuerrechtliche 

Konstruktion zwischen prozentualer, gedeckelter Abzugsbefugnis in Kombination mit einem 

Chancenausgleich für Parteien mit geringem Spendenaufkommen gebilligt und nur die kon-

krete Ausgestaltung verworfen, 

BVerfGE 73, 40. 

Diese Rechtsprechung wurde durch das Urteil vom 9. April 1992 aufgegeben, indem das Kon-

zept des Chancenausgleichs insgesamt verfassungsrechtlich beanstandet wurde. Damit war 
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auch die Basis für einen prozentualen Abzug von Parteispenden von der Steuerbemessungs-

grundlage entfallen (im konkreten Fall gedeckelt bei 60.000/120.000 DM). Vor allem wurde 

jedoch die steuerliche Berücksichtigung von Parteispenden juristischer Personen insgesamt ver-

worfen, 

BVerfGE 85, 264 (312 ff.). 

Eine steuerliche Begünstigung der politischen Partei selbst stellt die Befreiung von der Kör-

perschaftsteuer nach § 5 Abs. 1 Nr. 7 KStG dar. Auch hier ist die zentrale verfassungsrechtliche 

Funktion der Parteien Grund der steuerlichen Privilegierung, 

Mager/Kruschke, in: Herrmann/Heuer/Raupach, Einkommensteuer- und Kör-
perschaftsteuergesetz. Kommentar, Loseblattsammlung, § 5 KStG Rn. 120 
(Stand der Kommentierung: 269. Lieferung Mai 2015). 

Eine Ausnahme stellen entgeltliche Tätigkeiten, die nicht im Wesentlichen oder gar nicht dem 

gesetzlichen Zweck politischer Parteien entsprechen und damit einen sog. wirtschaftlichen Ge-

schäftsbetrieb bilden, dar. Sofern dieser über die reine Vermögensverwaltung hinausgeht, ent-

steht insoweit Körperschaftsteuerpflicht, 

dazu und zu damit verbundenen Abgrenzungsfragen Kruschke, in: Herr-
mann/Heuer/Raupach, Einkommensteuer- und Körperschaftsteuergesetz. 
Kommentar, Loseblattsammlung, § 5 KStG Rn. 127 ff. (Stand der Kommentie-
rung: 269. Lieferung Mai 2015). 

§ 4 Nr. 18a UStG nimmt Leistungen zwischen selbständigen Gliederungen politischer Parteien, 

„soweit diese Leistungen im Rahmen der satzungsgemäßen Aufgaben gegen Kostenerstattung 

ausgeführt werden“, von der Umsatzsteuerpflicht aus. Hintergrund dieser auf Art. 132 Abs. 1 

lit. l MwStSystRL beruhenden 1992 eingeführten Vorschrift, die kaum einen praktischen An-

wendungsbereich besitzt, ist die Klarstellung, dass auch dann keine Umsatzsteuer anfällt, wenn 

die politische Partei kein Unternehmer im umsatzsteuerlichen Sinn ist, 

Stadie, Umsatzsteuergesetz. Kommentar, 3. Aufl. 2015, § 4 Rn. 1 f., 5. 

In der Sache geht es um die Lieferung politischen Informationsmaterials, um Personalgestel-

lung für die Erfüllung politischer Aufgaben, die Übernahme von Buchführungstätigkeiten u.ä. 

etwa zwischen Landes- und Kreisverbänden, 

Heidner, in: Bunjes/Geist, Umsatzsteuergesetz. Kommentar, 17. Aufl. 2018, § 4 
Rn. 2 f. 

Diese Steuerbefreiungen politischer Parteien im Körperschaftsteuer- und Umsatzsteuerrecht 

sind, unabhängig von Art. 21 Abs. 3 GG und anders als in der Person des Steuerpflichtigen 
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liegende leistungsfähigkeitsvermindernde Aufwendungen, freiwillige staatliche Subventionen, 

die verfassungsrechtlich nicht gefordert sind, 

vgl. nur Waldhoff, in: Walter/Grünewald (Hrsg.), BeckOK BVerfGG, 6. Edition, 
§ 46a Rn. 19; generell zu dieser Unterscheidung Wernsmann, Verhaltenslenkung 
in einem rationalen Steuersystem, 2005, S. 77 f. 

4. Daten zur aktuellen staatlichen Teilfinanzierung der politischen Parteien 

Aus der Anlage 4 ergeben sich die aktuellen Zahlen der staatlichen Zuschüsse an die zurzeit 

begünstigten politischen Parteien. 

IV. Die NPD und ihre Finanzierung 

1. Entwicklung und Stand der NPD 

Die NPD ist die älteste und immer noch bedeutendste rechtsextremistische Partei in Deutsch-

land. Sie wurde 1964 in Hannover gegründet. Die Gründung wurde unter anderem von Kräften 

der Deutschen Reichspartei betrieben. Ein Vakuum im rechtsextremistischen Spektrum konnte 

nach Auffassung der Gründer so geschlossen werden. Die politische Relevanz der Partei war in 

den letzten gut 50 Jahren wechselhaft: Nach einer Hochphase in den 1960er Jahren, in der die 

Partei in zahlreiche Landtage einziehen konnte, begann nach der Bundestagswahl 1969, bei der 

die NPD 4,3 % der Zweitstimmen erhielt und in der Spitze bis zu 28.000 Mitglieder hatte, eine 

Phase des Niedergangs. Nach 1990 konnte die ideologisch neu ausgerichtete Partei in den neuen 

Ländern erneut Erfolge erzielen. 2004 errang sie mit einem Wahlergebnis von 9,2 % der gülti-

gen abgegebenen Stimmen im Sächsischen Landtag Fraktionsstatus, 2006 mit 7,3 % der abge-

gebenen gültigen Stimmen im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. 2009 betrug das Wahl-

ergebnis bei der Landtagswahl in Sachsen 5,6 % und 2011 in Mecklenburg-Vorpommern 6,0 

%. Bei den folgenden Landtagswahlen konnte die Fünf-Prozent-Hürde in beiden Ländern nicht 

übersprungen werden (Sachsen 2014: 4,9 %; Mecklenburg-Vorpommern 2016: 3,0 %). Bei der 

Wahl zum Europäischen Parlament 2014 erzielte die Antragsgegnerin ein Ergebnis von 1,0 % 

der abgegebenen gültigen Stimmen und konnte mit dem Abgeordneten Udo Voigt in das Euro-

päische Parlament einziehen. Fünf Jahre später entfielen 0,3 % der Stimmen auf die NPD, so-

dass sie nunmehr keinen Abgeordneten in das Europäische Parlament entsendet. Nach dem 

Aufkommen der AfD gehen die Wahlergebnisse und die Zahl der Mitglieder wieder zurück. 

Hatte sie bei der Bundestagswahl 2013 noch einen Zweitstimmenanteil von 1,3 % erreicht,  
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sank dieser bei der Bundestagswahl 2017 auf 0,4 %. Auf kommunaler Ebene, mit deutlichen 

regionalen Unterschieden, bestehen zurzeit 141 Mandate. 

 

Die Anzahl der Mitglieder der NPD hat im Lauf ihrer Geschichte stark geschwankt. Nach einem 

deutlichen Anstieg nach der Wiedervereinigung sank sie bis heute wieder ab: Nach Angaben 

der Rechenschaftsberichte der Antragsgegnerin von 5.744 Personen Ende 2011 über 4.845 

Ende 2015, 4.549 Mitglieder Ende 2016 auf 4.048 Mitglieder 2017 (letzter Rechenschaftsbe-

richt für das Kalenderjahr 2017, BT-Drs. 19/8223, S. 114), 

Rechenschaftsberichte der NPD für die Jahre 2013 bis 2017, Anlage 5. 

Trotz des in den letzten Jahren langsamen, aber stetigen Rückgangs hat sich ein harter Mitglie-

derkern stabilisiert. 

2. Finanzierung der NPD 

Nach dem aktuellen Rechenschaftsbericht der NPD für das Kalenderjahr 2017, der die Grund-

lage des auf die Eigenmittel der Partei bezogenen Elements für die staatliche Parteienteilfinan-

zierung für 2018 darstellt, ergeben sich folgende Kennzahlen für die finanzielle Situation der 

Partei: 

BT-Drs. 19/8223, S. 103 ff., Anlage 5. 

Einnahmen der Gesamtpartei: zum Ver-

gleich 2016 

Mitgliedsbeiträge 392.382,60 € 13,37 % 14, 92 % 

Mandatsträgerbeiträge u.ä. 52.385,50 € 1,78 % 4,61 % 

Spenden natürlicher Personen 580.682,43 € 19,78 % 25,62 % 

Spenden juristischer Personen 1.499,33 € 0,05 % 0,04 % 

Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit 2.315,25 € 0,08 % 0 % 

Einnahmen aus sonstigem Vermögen 10.423,22 € 0,36 % 0,31 % 

Einnahmen aus Veranstaltungen u.ä. 166.910,59 € 5,69 % 10,87 % 

Staatliche Mittel 852.333,72 € 29,04 % 41,38 % 

Sonstige Einnahmen 876.319,21 € 29,85 % 2,69 % 

Summe 2.935.251,65 €   
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Die Höhe der sonstigen Einnahmen für 2017 ist im Vergleich zu anderen Jahren untypisch hoch. 

Ursächlich hierfür sind in erster Linie die Erbschaft einer Immobilie in Niedersachsen im Wert 

von 656.934,96 Euro sowie zwei kleinere Erbschaften, 

vgl. den Rechenschaftsbericht der NPD 2017, BT-Drs. 19/8223, S. 120, Anlage 
5. 

Da die Partei Ausgaben i.H.v. 2.218.423,95 Euro tätigte, erwirtschaftete sie einen Überschuss 

i.H.v. 716.827,70 Euro (2016: Ausgaben 2.863.644,17 Euro mit einem Verlust von 114.983,80 

Euro). Die Einnahmen der NPD im Jahr 2017 stammen zu 29,04 % aus der staatlichen Teilfi-

nanzierung. Sie hatte im Jahr 2017 in sechs Bundesländern, namentlich Brandenburg (10.803 

Euro), Hessen (16.717 Euro), Mecklenburg-Vorpommern (12.161 Euro), Sachsen (40.425 

Euro), Sachsen-Anhalt (10.615 Euro) und Thüringen (17.024 Euro), sowie auf Bundesebene 

(774.488,72 Euro) Anspruch auf staatliche Parteienfinanzierung. Im Jahr 2018 ist sie in Hessen 

aus der staatlichen Finanzierung gefallen. 

 

Auf die letzten Jahre bezogen ergibt sich für wichtige Kennzahlen folgende Entwicklung: 

Mitgliedsbeiträge: 

 2017 2016 2015 2014 2013 

absolut 392.382,60 € 410.158,24 € 450.077,13 € 459.157,77 € 488.859,96 € 

relativ der 

Gesamtein-

nahmen 

13,37 %  14,92 % 16,66 % 15,12 % 16,42 % 

 

Spenden (natürlicher Personen, Spenden juristischer Personen sind vernachlässigbar gering): 

 2017 2016 2015 2014 2013 

absolut 580.682,43 € 704.082,27 € 585.236,69 € 864.002,15 € 803.057,16 € 

relativ der 

Gesamtein-

nahmen 

19,78 %  25,62 % 21,66 % 28,45 % 26,98 % 

 

Staatsfinanzierung (auf ganze Euro gerundet): 

 2017 2016 2015 2014 2013 

absolut 852.333 € 1.137.520 € 1.317.508 € 1.415.503 € 1.253.278 € 
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relativ der 

Gesamtein-

nahmen 

29,04 %  41,38 % 48,76 % 46,61 % 42,11 % 

 

Für 2018 hat der Präsident des Deutschen Bundestages einen Zuschuss für die NPD i.H.v. 

787.169,69 Euro als Bundesanteil für die vierteljährlichen Abschlagszahlungen 2019 festge-

setzt, sodass im laufenden Jahr vier Tranchen à 196.799,17 Euro ausgezahlt werden, 

Festsetzung der staatlichen Teilfinanzierung für das Jahr 2018 sowie Berech-
nung der Abschlagszahlungen 2019 gemäß §§ 18 ff. PartG, Anlage 4. 

Bei der Wahl zum Europäischen Parlament vom 24. Mai 2019 erhielt die NPD 0,3 % der Stim-

men. Damit verliert die NPD den Wählerstimmenanteil für die Europawahl in Höhe von rund 

301.000 Stimmen. Dies wird wahrscheinlich dazu führen, dass die NPD aufgrund ihres Wäh-

lerstimmenanteils rund 295.000 Euro weniger staatliche Mittel für 2019 erhalten wird. 

Die Partei befindet sich regelmäßig, nicht zuletzt wegen Rückforderungen der Bundestagsver-

waltung aufgrund unrichtiger Angaben in Rechenschaftsberichten,  

VG Berlin v. 15. September 2009 – VG 2 K 39.9; OVG Berlin-Brandenburg v. 23. 
Mai 2011 – OVG 3a B 1.11; BVerwG v. 12. Dezember 2012 – 6 C 32.11; BVerfG, 
Beschl. v. 14. Mai 2013 – 2 BvR 547/13, NVwZ-RR 2013, 625; BVerfGE 135, 234, 

in finanziellen Schwierigkeiten. Diese sind alles andere als untypisch, sondern aus ihrer Ge-

schichte vielfach bekannt, 

zur älteren Situation der Finanzen unter besonderer Berücksichtigung staatli-
cher Zuschüsse Ebbinghausen, Die Kosten der Parteiendemokratie, 1996, S. 403 
(425 ff.). 

Ein niedriger sechsstelliger Betrag ist zurzeit noch streitbefangen. Das beim Verwaltungsge-

richt anhängige Verfahren ruht und das Verfahren vor dem OVG ist ausgesetzt, da eine Ent-

scheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungskonformität der Sanktionsregel des 

§ 31b PartG aussteht. 

V. Hintergrund und politischer Wille zur Antragstellung 

Wie die Entscheidung der antragsberechtigten Verfassungsorgane, ein Parteiverbot zu beantra-

gen, ist auch der Antrag auf Ausschluss von der staatlichen Parteienfinanzierung eine politische 

Ermessensentscheidung, die verfassungsgerichtlich auf ihre Grenzen hin kontrolliert wird, 

vgl. auch Morlok/Merten, Parteienrecht, 2018, S. 176; ausführlich und 
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differenziert zum politischen Ermessen hinsichtlich von Verbotsanträgen Klein, 
in: Maunz/Dürig, Grundgesetz. Kommentar, Loseblattsammlung, Art. 21 Rn. 
545 ff. (Stand der Kommentierung: 82. Lieferung Januar 2018). 

Schon bei dem 2013 eingeleiteten Verbotsverfahren konnte dargelegt werden, dass es sich bei 

dem angestrebten Parteiverbot nicht um eine isolierte Maßnahme, sondern um einen Baustein 

in einer politisch-gesellschaftlichen Gesamtauseinandersetzung mit rechtsextremistischen Phä-

nomenen handelte. Gelegentlich erhobene Vorwürfe, der Verbotsantrag besitze primär symbo-

lischen Charakter, konnten so widerlegt werden.  

Die politische Diskussion im Vorfeld der vorliegenden Antragstellung zielte in die gleiche 

Richtung, 

vgl. etwa die Debattenbeiträge im Vorfeld der vorliegenden Antragstellung des 
Abgeordneten Harbarth, Deutscher Bundestag, 19. Wahlperiode, 29. Sitzung 26. 
April 2018, Plenarprotokoll, S. 2753, v.a. bezogen auf Antisemitismus; der Ab-
geordneten Rüthrich, ebd., S. 2764, bezogen auf Rechtsextremismus insgesamt. 

Schon in der Plenardebatte über die Grundgesetzänderung wurde betont, dass sich der Aus-

schluss von der staatlichen Parteienfinanzierung in eine Gesamtstrategie zur Bekämpfung von 

Extremismus einfügt: 

„Klar ist dabei auch: Der Ausschluss verfassungsfeindlicher Parteien kann nur 
eines von vielen Instrumenten sein, mit denen sich die wehrhafte Demokratie 
gegen jede Form von Extremismus verteidigen muss, und zwar gleichgültig, ob 
dieser Extremismus vom linken oder vom rechten Rand des politischen Spekt-
rums kommt.“ Abgeordneter Harbarth, Deutscher Bundestag, 18. Wahlperiode, 
240. Sitzung 22. Juni 2017, Plenarprotokoll, S. 24551 f.; im Sinne einer politischen 
Absichtserklärung auch die Abgeordnete Fograscher: „Wir wollen, wie ich be-
reits gestern an einer anderen Stelle der Debatte angekündigt habe, die Gelder, 
die wir durch diese Gesetzesänderung der Partei entziehen, in den Kampf ge-
gen Rechtsextremismus und Antisemitismus investieren. […] Die heutigen Än-
derungen sind keine Lex NPD. Die Änderungen werden für alle Parteien gel-
ten, die sich gegen unsere Verfassung und unsere Werte stellen. Dieser Aus-
schluss ist für uns nur ein Baustein im Kampf gegen den Extremismus.“ Ebd., 
S. 24553 und 24554. Ähnlich die Abgeordnete Jelpke, ebd.: „Was wir heute be-
schließen, kann kein Ersatz sein für eine entschlossene Politik gegen Rechtsext-
remisten und neofaschistische Parteien.“ Sowie der Abgeordnete Brandt, ebd., 
S. 24556. 

Die Austarierung zwischen den verschiedenen, durch Grundgesetz und die Rechtsordnung ins-

gesamt zur Verfügung stehenden Mitteln zur Bekämpfung des politischen Extremismus ist eine 

Frage der politischen Opportunität, 

BVerfGE 144, 20 (233, Rn. 606). 
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Es handelt sich bei der Grundgesetzänderung vom 13. Juli 2017 auch nicht um eine „Lex NPD“, 

wie gelegentlich suggeriert wurde, 

Steffen, Bundestag verabschiedet „Lex NPD“, Zeit Online vom 22. Juni 2017, ab-
rufbar unter https://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-06/npd-aus-
schluss-parteienfinanzierung-bundestag-bundesverfassungsgericht, zuletzt 
abgerufen am 06. Juni 2019, 

wenn auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Januar 2017 Anlass und Aus-

gangspunkt der Rechtsänderung war, 

deutlich die Abgeordnete Fograscher, Deutscher Bundestag, 18. Wahlperiode, 
240. Sitzung 22. Juni 2017, Plenarprotokoll, S. 24554, sowie der Abgeordnete 
Schmidt, ebd., S. 24557. 

Mit der Grundgesetzänderung reagierte der verfassungsändernde Gesetzgeber auf eine durch 

das Urteil des Bundesverfassungsgerichts geschaffene grundlegend neue Ausgangslage. Nun-

mehr war er mit der Möglichkeit konfrontiert, dass eine politische Partei zugleich vom Bundes-

verfassungsgericht als verfassungsfeindlich beurteilt worden und Empfänger staatlicher Zu-

wendungen und Vergünstigungen sein kann. Diese Konstellation war neu, weil die bisherigen 

Parteiverbotsverfahren stets entweder zum Verbot oder zu dessen Ablehnung aufgrund fehlen-

der Verfassungsfeindlichkeit geführt hatten, sodass ein Zusammenfall von gerichtlich festge-

stellter Verfassungsfeindlichkeit und staatlicher Privilegierung noch nicht vorgekommen ist. 

Hat das NPD-Urteil damit auch den Anlass für die Grundgesetzänderung geliefert, so ist diese 

selbst doch als allgemeine Reaktion auf ein allgemeines Problem zu verstehen, das sich auch 

mit anderen Parteien stellen kann. Die Formulierungen des Gesetzes sind generell-abstrakt. Die 

Feststellung eines der Prozessbevollmächtigten, dass das Verfahren nach Art. 21 Abs. 3 GG 

„als solches“ nur dazu diene, die Privilegierung der NPD zu beenden, 

Möllers, in BT-Drs. 18(4)899 B, S. 4, 

trifft zu, weil es im Regelfall unwahrscheinlich erscheint, dass ein politisches Organ das Ver-

fahren nach Art. 21 Abs. 3 GG allein ohne ein Verfahren nach Art. 21 Abs. 2 GG einleiten wird, 

um damit ein Fehlen an Potentialität der betroffenen Partei prozessual vorwegzunehmen. Dies 

ist aber für die NPD nicht anders, hier wurde das Verfahren nach Abs. 2 eben nur zeitlich vor-

geschaltet. 

Praktisch besteht die Möglichkeit, dass andere Parteien als die NPD mangels Potentialität nicht 

verboten werden können, aber wegen verfassungsfeindlicher Programmatik einen Anspruch auf 

staatliche Förderung verwirken. So liegt es nicht außerhalb aller Wahrscheinlichkeit, dass bei 
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Landtagswahlen im Herbst 2019 rechtsextremistische Parteien 1 % der Wählerstimmen erhal-

ten und damit in die staatliche Parteienteilfinanzierung gelangen.  

B. Zulässigkeit und fehlende Verfahrenshindernisse 

I. Zulässigkeit des Antrags 

Der Antrag ist zulässig. 

1. Antragsberechtigung 

Der Deutsche Bundestag, der Bundesrat und die Bundesregierung sind gem. dem auch hier 

anwendbaren § 43 Abs. 1 BVerfGG antragsberechtigt. Die Voraussetzungen des § 23 Abs. 1 

BVerfGG sind erfüllt.  

Der Bundesrat hat am 2. Februar 2018 beschlossen, einen Antrag auf Ausschluss der NPD von 

der staatlichen Parteienfinanzierung zu stellen, 

BR-Drs. 30/18 vom 2. Februar 2018 (Beschlussdrucksache), Auszug aus dem 
Plenarprotokoll der 964. Sitzung des Bundesrates vom 2. Februar 2018, Anlage 
6. 

Der Deutsche Bundestag hat in namentlicher Abstimmung am 26. April 2018 mit den Stimmen 

aller Fraktionen beschlossen, einen Antrag auf Ausschluss der NPD von der staatlichen Partei-

enfinanzierung zu stellen, 

Deutscher Bundestag, 19. Wahlperiode, 29. Sitzung vom 26. April 2018, Plenar-
protokoll, S. 2769. 

Die Bundesregierung hat durch Kabinettsbeschluss vom 18. April 2018 beschlossen, einen An-

trag auf Ausschluss der NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung zu stellen, 

Kursivausschnitte aus dem Kurzprotokoll der 5. Kabinettsitzung vom 18. April 
2018, Anlage 7. 

2. Antragsgegenstand  

Gegenstand des Antrags ist die Feststellung nach Art. 21 Abs. 3 GG i.V.m. § 43 Abs. 1 Satz 1 

Alternative 2 BVerfGG, dass die Antragsgegnerin von der staatlichen Teilfinanzierung politi-

scher Parteien ausgeschlossen ist. Damit verbunden ist der Fortfall der steuerlichen Begünsti-

gungen nach Art. 21 Abs. 3 Satz 2 GG. 
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3. Antragsgegnerin 

Zulässige Antragsgegnerin ist hier die NPD als die Partei, die von der staatlichen Parteienfi-

nanzierung ausgeschlossen werden und deren steuerliche Privilegien fortfallen sollen. Ihre pro-

zessuale Vertretung richtet sich nach § 44 BVerfGG. 

Die Parteieigenschaft der NPD ist unbestritten, 

zur Notwendigkeit der Eigenschaft des Antragsgegners als politische Partei im 
Verbotsverfahren BVerfGE 91, 262 und 276; Barczak, in: ders. (Hrsg.), BVerfGG. 
Mitarbeiterkommentar zum Bundesverfassungsgerichtsgesetz, 2018, § 46a Rn. 
10, § 43 Rn. 4 ff. 

Eine authentische Konkretisierung des Begriffs der politischen Partei i.S.v. Art. 21 GG, auch 

seines Abs. 2, kann § 2 Abs. 1 Satz 1 PartG entnommen werden, 

vgl. nur BVerfGE 89, 266 (269 f.); 91, 262 (266); 91, 276 (284); Löwer, Zuständig-
keiten und Verfahren des Bundesverfassungsgerichts, in: Isensee/Kirchhof 
(Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 3, 3. 
Aufl. 2005, § 70 Rn. 157; Kunig, in: von Münch/Kunig (Hrsg.), Grundgesetz. 
Kommentar, Bd. 1, 6. Aufl. 2012, Art. 21 Rn. 73. 

Die dort statuierten Voraussetzungen, 

Henke, in: Kahl/Waldhoff/Walter (Hrsg.), Bonner Kommentar zum Grundge-
setz, Loseblattsammlung, Art. 21 Rn. 5 ff. (Stand der Kommentierung: 63. Lie-
ferung September 1991), 

treffen auf die NPD zu: Sie beteiligt sich an Wahlen auf Bundes- und Landesebene sowie bei 

den Wahlen zum Europaparlament. Zwischen den Wahlen entfaltet sie ernsthaft und nachhaltig 

politische Aktivitäten, um den politischen Meinungs- und Willensbildungsprozess der Bevöl-

kerung zu beeinflussen. Sie wirkt dadurch an der politischen Willensbildung mit. Ihr politisches 

Programm ergibt sich u.a. aus dem Parteiprogramm. Die NPD bezeichnet sich, 

etwa in ihrer Satzung, Anlage 8, 

auch selbst als „politische Partei“. Angesichts ihrer Mitgliederbasis von rund 4.000 Personen 

und angesichts einer straffen Parteiorganisation bestehen keine Zweifel an der Qualifikation als 

Partei i.S.v. Art. 21 GG. 

II. Keine Verfahrenshindernisse 

Es bestehen keine Verfahrenshindernisse. 
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1. Maßstäbe 

Für Parteiverbotsverfahren gemäß Art. 21 Abs. 2 GG, Art. 93 Abs. 1 Nr. 5 GG in Verbindung 

mit § 13 Nr. 2, §§ 43 ff. BVerfGG hat das Bundesverfassungsgericht die Maßstäbe für das 

Vorliegen von unbehebbaren Verfahrenshindernissen in seinem Urteil vom 17. Januar 2017 

definiert, 

BVerfGE 144, 20 (157 ff., Rn. 401 ff.). 

Demnach kommt die Einstellung eines Parteiverbotsverfahrens wegen eines Verfahrenshinder-

nisses nur als „ultima ratio“ in Betracht. Voraussetzung für die Annahme eines unüberwindba-

ren Verfahrenshindernisses ist „ein Verfassungsverstoß von erheblichem Gewicht“. Ein solcher 

liegt dann vor, wenn gegen „das Gebot freier und selbstbestimmter Willensbildung und Selbst-

darstellung der Partei vor dem Bundesverfassungsgericht verstoßen wird“. Aus diesem Gebot 

ergeben sich insbesondere drei Voraussetzungen: 

Erstens gilt während eines laufenden Verbotsverfahrens das „Gebot strikter Staatsfreiheit“ in 

dem Sinne, dass der Einsatz von Vertrauenspersonen und Verdeckten Ermittlern auf den Füh-

rungsebenen einer Partei unzulässig ist (Staatsfreiheit der Partei), 

BVerfGE 144, 20 (160, Rn. 406). 

Zweitens darf der Verbotsantrag nicht „im Wesentlichen“ auf Materialien und Sachverhalte ge-

stützt werden, deren Zustandekommen durch staatliche Quellen beeinflusst wurde (Quellen-

freiheit des Materials), 

vgl. BVerfGE 144, 20 (162 f., Rn. 410 ff.).  

Drittens gebietet es das Gebot eines fairen Verfahrens, dass die – grundsätzlich zulässige – 

Beobachtung der Partei während eines laufenden Verfahrens „nicht dem Ausspähen der Pro-

zessstrategie mit nachrichtendienstlichen Mitteln“ dient, 

BVerfGE 144, 20 (20, Leitsatz 2 c; 163 ff., Rn. 415 ff.).  

Selbst wenn nach diesen Maßstäben ein „Verfassungsverstoß von erheblichem Gewicht“ vor-

liegt („erste Prüfungsstufe“), führt dies nicht zwangsläufig zur Einstellung eines Parteiverbots-

verfahrens. Vielmehr ist nach der Rechtsprechung des Senats neben den rechtsstaatlichen An-

forderungen auch die „Entscheidung des Grundgesetzes für eine ‚streitbare Demokratie‘“ in 

den Blick zu nehmen. Daher erfolgt selbst bei einem Verfassungsverstoß von erheblichem Ge-

wicht die Einstellung eines Verfahrens nur nach „Abwägung zwischen den rechtsstaatlichen 
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Verfahrensanforderungen einerseits und dem Präventionszweck dieses Verfahrens anderer-

seits“ („zweite Prüfungsstufe“), 

BVerfGE 144, 20 (166 ff., Rn. 425 ff.). 

Die hiesige Verfahrensart gemäß Art. 21 Abs. 3 GG, § 13 Nr. 2a BVerfGG lehnt sich durch die 

Verortung in §§ 43 ff. BVerfGG prozessual an das Parteiverbotsverfahren an. Dies spricht für 

eine Übernahme der genannten Verfahrensvoraussetzungen auch für das Verfahren zum Aus-

schluss von der staatlichen Parteienfinanzierung. Der Ablauf des Verfahrens, die Konstellation 

von Antragsteller und Antragsgegner, die Art und Weise der Sachverhaltsermittlung und die 

Inhalte des Verfahrens sind in weiten Teilen identisch. Dass die Folgen der hiesigen Verfah-

rensart weniger gravierend sind als in einem Parteiverbotsverfahren, kann ggf. bei einer Abwä-

gung in der „zweiten Prüfungsstufe“ berücksichtigt werden. 

2. Subsumtion 

Die Antragsteller haben der Vorbereitung des vorliegenden Verfahrens die rechtsstaatlichen 

Anforderungen für Parteiverbotsverfahren im Sinne von BVerfGE 144, 20 (157 ff.) zugrunde 

gelegt. Erfüllt sind somit die Anforderungen an die Staatsfreiheit der Partei (dazu a) und die 

Quellenfreiheit des mit dieser Antragsschrift vorgelegten Materials (dazu b). Darüber hinaus 

wurde eine Ausspähung der Prozessstrategie der Antragsgegnerin mit nachrichtendienstlichen 

Mitteln ausgeschlossen (dazu c).  

Auch beim Beleg dieser Anforderungen orientieren sich die Antragsteller an den Maßstäben, 

die im Parteiverbotsverfahren der Jahre 2013 bis 2017 (Az. 2 BvB 1/13) gesetzt wurden:  

Erstens legen die Antragsteller Testate der Innenminister und -senatoren der Länder vor, mit 

denen sowohl die Staatsfreiheit der Partei als auch die Quellenfreiheit des Materials sowie der 

Ausschluss der Prozessausspähung bestätigt werden,  

Anlage 9. 

Für den Bund werden ferner entsprechende Testate des Bundesministers des Innern, für Bau 

und Heimat, des Chefs des Bundeskanzleramtes, der Bundesministerin der Verteidigung und 

des Staatssekretärs im Bundesministerium der Finanzen sowie Untertestate der Leiter aller zu-

ständigen Bundesoberbehörden vorgelegt, 

Anlage 10. 
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Zweitens berücksichtigen die Antragsteller, dass der Senat im Parteiverbotsverfahren den An-

tragsteller mit Hinweisbeschluss vom 19. März 2015 aufgefordert hatte, die Erfüllung der Ver-

fahrensvoraussetzungen über die Testate hinaus jeweils „in geeigneter Weise“ zu belegen,  

BVerfGE 138, 397. 

Der Antragsteller hatte daraufhin mit Schriftsatz vom 13. Mai 2015 interne Vermerke, Erlasse, 

Abschalterklärungen, Gesprächsprotokolle, E-Mails und andere Inhalte von Akten der Sicher-

heitsbehörden des Bundes und der Länder vorgelegt. In entsprechender Weise legen die An-

tragsteller auch in diesem Verfahren interne Dokumente vor, die die Erfüllung der Verfahrens-

voraussetzungen belegen,  

Anlagenkonvolute des Bundes und der Länder. 

Auch im hiesigen Verfahren gilt, dass die Leiter der Sicherheitsbehörden der Länder sowie die 

entsprechenden verantwortlichen Personen im Bund bereit sind, zu allen Maßnahmen zur Si-

cherstellung der Verfahrensvoraussetzungen als Zeugen auszusagen. 

a) Staatsfreiheit der Führungsebene der Antragsgegnerin 

Nach der Rechtsprechung des Senats in Parteiverbotsverfahren ist „spätestens mit der öffentli-

chen Bekanntmachung der Absicht, einen derartigen Antrag zu stellen“, die Staatsfreiheit der 

Führungsebene der Partei sicherzustellen. Demnach darf keine Beobachtung der Partei durch 

Vertrauenspersonen oder Verdeckte Ermittler erfolgen, die im Bundesvorstand oder einem Lan-

desvorstand dieser Partei oder in den entsprechenden Vorständen ihrer Teilorganisationen tätig 

sind, 

BVerfGE 144, 20 (160, Rn. 406). 

Im Fall der Antragsgegnerin ist die Staatsfreiheit in diesem Sinne spätestens seit dem 6. De-

zember 2012 bis zum heutigen Tag und darüber hinaus bis zum Ende des hiesigen Verfahrens 

sichergestellt.  

Das Bundesverfassungsgericht hat für den Zeitraum vom 6. Dezember 2012 bis zum 17. Januar 

2017 festgestellt, dass der Antragsteller im damaligen Verbotsverfahren glaubhaft dargetan hat, 

dass „rechtzeitig alle V-Leute auf den Führungsebenen der Antragsgegnerin abgeschaltet und 

nicht in informationsgewinnender Weise nachbetreut wurden, sowie dass gegen die Antrags-

gegnerin keine Verdeckten Ermittler eingesetzt wurden oder werden“, 

BVerfGE 144, 20 (168, Rn. 428). Auf die entsprechenden Belege aus diesem Ver-
fahren, insbesondere den Schriftsatz vom 13. Mai 2015 samt allen Anlagen, wird 
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hiermit Bezug genommen. 

Die Staatsfreiheit auf der Führungsebene der Antragsgegnerin besteht seit dem 17. Januar 2017 

(Urteilsdatum) ununterbrochen fort. Auch seit dem 17. Januar 2017 werden in den Bundes- und 

Landesvorständen der NPD und ihrer Teilorganisationen („Junge Nationaldemokraten“, seit 

Januar 2018 „Junge Nationalisten“, „Kommunalpolitische Vereinigung“ und „Ring Nationaler 

Frauen“) keine Quellen im Sinne von Under-Cover-Agents, Verdeckten Ermittlern und Ver-

trauenspersonen eingesetzt,  

Testate der Innenminister und -senatoren der Länder, Anlage 9, 
Testate des Bundesministers des Innern, für Bau und Heimat, des Chefs des 
Bundeskanzleramtes, der Bundesministerin der Verteidigung und des Staats-
sekretärs im Bundesministerium der Finanzen sowie Untertestate der Leiter al-
ler zuständigen Bundesoberbehörden, Anlage 10. 

Nach der Urteilsverkündung im Verbotsverfahren stellte sich für die Sicherheitsbehörden des 

Bundes und der Länder die Frage, ob die aufgrund des Verbotsverfahrens geltende Beschluss- 

und Weisungslage zu Quellen in den Bundes- und Landesvorständen geändert werden sollte. 

Hiermit befassten sich die Leiter der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder 

in ihrer Sitzung vom 8./9. März 2017. Schon zu diesem Zeitpunkt gab es aufgrund einer ent-

sprechenden Passage im Urteil eine politische Diskussion zur Einführung eines Verfahrens zum 

Ausschluss von der staatlichen Parteienfinanzierung. Es war absehbar, dass in einem solchen 

Verfahren der Grundsatz der Staatsfreiheit wiederum zu beachten sein würde. Auch vor diesem 

Hintergrund entschieden die Leiter der Verfassungsschutzbehörden am 9. März 2017, dass die 

geltende Beschlusslage zum Einsatz von Quellen bis auf weiteres fortbesteht. Es sollten also – 

wie während des laufenden Verbotsverfahrens – weiterhin keine Quellen in den Bundes- und 

Landesvorständen der NPD und ihrer Teilorganisationen eingesetzt werden und keine Nach-

sorge erfolgen,  

Auszüge aus der Tagesordnung und dem Protokoll der Sitzung der Amtsleiter 
der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder vom 8./9. März 
2017, Anlage 11. 

Vor diesem Hintergrund wurde die Weisungslage aus dem NPD-Verbotsverfahren, 

vgl. dazu die Anlagenkonvolute der Länder und des Bundes zum Schriftsatz 
vom 13. Mai 2015 im NPD-Verbotsverfahren (Az.: 2 BvB 1/13), 

in den Behörden des Bundes und der Länder sowohl im Bereich des Verfassungsschutzes als 

auch der Polizei auch nach der Urteilsverkündung im NPD-Verbotsverfahren (17. Januar 2017) 

bis zum heutigen Tage nicht aufgehoben, 
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Anlagenkonvolute des Bundes und der Länder. 

Eine kurzzeitige, teilweise Aufhebung der Weisungslage erfolgte nur in Berlin und Sachsen; 

die Weisungslage wurde jedoch auch in diesen beiden Ländern nach kurzer Zeit wieder in Kraft 

gesetzt, 

vgl. dazu die Anlagenkonvolute der Länder Berlin und Sachsen.  

Die automatische Fortgeltung der Erlasslage in den übrigen Ländern sowie im Bund ergab sich 

schon daraus, dass in den betroffenen Behörden keine Aufhebung der Erlass-/Weisungslage aus 

dem NPD-Verbotsverfahren erfolgte. Trotz dieses Fortgeltens der Weisungslage haben die Be-

hörden weitere Maßnahmen unternommen, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die 

Einhaltung der Verfahrensvoraussetzungen im Hinblick auf das (möglicherweise bevorste-

hende) Finanzierungsausschlussverfahren zusätzlich zu sensibilisieren:  

 

So wurden die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bund und in allen Ländern 

mündlich und/oder schriftlich auf das Fortgelten der Weisungslage hingewiesen. Hierzu dienten 

eine Reihe von Maßnahmen, die im Folgenden exemplarisch genannt werden: 

 

Zur Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde der o.g. Beschluss der Abtei-

lungsleiter vom 9. März 2017 bekanntgemacht oder auf anderem Weg auf die Fortgeltung der 

Weisungslage hingewiesen, 

vgl. dazu die Anlagenkonvolute des Bundes und der Länder. 

Das Land Nordrhein-Westfalen versandte aus Anlass der Änderung des Art. 21 Abs. 3 GG an 

die Amtsleiter und an die z.T. personenidentischen Mitglieder des Arbeitskreises IV (Verfas-

sungsschutz) das Beispiel einer internen Dienstanweisung des Verfassungsschutzes, 

Versendungsmail vom 18. Juli 2017 nebst übersandter Abteilungsverfügung 
vom 4. Juli 2017, Anlage 12. 

Darin wurde nochmals darauf hingewiesen, dass im Falle eines Verfahrens zum Ausschluss von 

der Parteienfinanzierung die Vorgaben der „strikten Staatsfreiheit“ bestehen und deshalb alle 

„Verfügungen zur Sicherstellung der Staatsfreiheit nach dem Ende des NPD-Verbotsverfahrens 

im Januar 2017“ fortgelten. Es wurde u.a. spezifiziert, dass keine Anwerbung oder Führung von 

Quellen auf der Führungsebene der NPD erfolgen darf, keine Ausstiegsanwärter aus der Vor-

standsebene der NPD in ein staatliches Aussteigerprogramm aufgenommen werden dürfen und 

dass jeder Kontaktversuch einer abgeschalteten Quelle zurückzuweisen ist, wobei jede 
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Zurückweisung zu dokumentieren ist. Für zulässig wurden – wie im Verbotsverfahren – allein 

Maßnahmen erklärt, die dem unmittelbaren Schutz von Leib und Leben der Quellen dienen, 

wobei auch diese zu dokumentieren seien. 

Diese Musterweisung verwendeten zahlreiche Behörden, um die entsprechenden Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter nochmals auf die Beschlusslage hinzuweisen, 

vgl. dazu die Anlagenkonvolute des Bundes und der Länder. 

Darüber hinaus übersandte das Land Nordrhein-Westfalen den Mitgliedern des Arbeitskreises 

IV (Verfassungsschutz) als Beispiel die entsprechende Weisung der Polizeiabteilung des Mi-

nisteriums des Innern und die Information an das Ministerium der Justiz zur Kenntnis, 

Versendungsmail vom 7. September 2017 nebst Erlass und Schreiben an Minis-
terium der Justiz vom 20. Juli 2017, Anlage 13.  

Am 31. Oktober 2017 konstituierte sich eine Länderoffene Arbeitsgruppe (LOAG) „zur Erar-

beitung von Handlungsanleitungen für künftige Parteiverbotsverfahren und etwaige Verfahren 

zum Ausschluss verfassungsfeindlicher Parteien von der Parteienfinanzierung“,  

Einladung des Innenministers des Landes Rheinland-Pfalz vom 9. August 2017 
zur Sitzung der Länderoffenen Arbeitsgruppe am 31. August 2017, Anlage 14. 

An dieser Sitzung nahmen neben den Vertretern des Bundes und der Länder auch die Unter-

zeichner als ehemalige Verfahrensbevollmächtigte im NPD-Verbotsverfahren teil. Diese wie-

sen darauf hin, dass die Anforderungen zur Sicherstellung eines rechtsstaatlichen Verfahrens – 

also Staatsfreiheit, Quellenfreiheit und Ausschluss der Prozessausspähung – voraussichtlich 

auch in einem etwaigen Verfahren zum Ausschluss von Parteien von der staatlichen Parteien-

finanzierung gelten würden. Die Vertreter des Bundes und der Länder versicherten, dass diese 

Anforderungen schon jetzt und zwar ununterbrochen seit dem NPD-Verbotsverfahren im Hin-

blick auf die NPD aufrechterhalten würden. 

 

Vor dem Beschluss des Bundesrates vom 2. Februar 2018, einen Antrag auf Ausschluss der 

NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung zu stellen, fand eine zweite Sitzung der Länder-

offenen Arbeitsgruppe statt, in der es um die Planung eines etwaigen Verfahrens ging,  

Einladung der Senatsverwaltung für Inneres und Sport des Landes Berlin vom 
11. Januar 2018 zur Sitzung des Länderoffenen Arbeitsgruppe am 24. Januar 
2018, Anlage 15. 

Dabei wurde auch die Frage der Sicherstellung der Verfahrensvoraussetzungen nochmals erör-

tert. Es wurde vereinbart, dass das Vorsitzland der Länderoffenen Arbeitsgruppe eine 
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Musterweisung des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat an alle Länder ver-

senden wird. Diese Musterweisung enthielt die für die Sicherstellung der Staatsfreiheit und den 

Ausschluss einer Prozessausspähung der NPD erforderlichen detaillierteren Weisungen, die im 

Kern in einer Aufrechterhaltung der bereits bestehenden Weisungslage bestand. Am Tag des 

Bundesratsbeschlusses wurde diese Musterweisung durch das Vorsitzland der Länderoffenen 

Arbeitsgruppe versendet,  

Versendungsmail des Landes Berlin vom 2. Februar 2018 sowie Musterweisung 
des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat; Anlage 16. 

Die Musterweisung enthielt auch die Aufforderung, Bestätigungsschreiben an den jeweiligen 

Behördenleiter zu senden, dass die Anforderungen an die Staatsfreiheit eingehalten werden. 

Sollten sich gegenüber der Situation beim NPD-Verbotsverfahren keine Änderungen ergeben 

haben, sollte diese Feststellung ausdrücklich in die Rückmeldung aufgenommen werden, 

Versendungsmail des Landes Berlin vom 2. Februar 2018 sowie Musterweisung 
des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat; Anlage 16. 

Diese Musterweisung wurde in den Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder für ent-

sprechende Weisungen an die zuständigen Stellen verwendet. Die entsprechenden Weisungen 

sind im Anlagenkonvolut für jedes Land und den Bund dokumentiert, 

vgl. dazu die Anlagenkonvolute des Bundes und der Länder. 

Damit wurde sowohl im Bereich des Verfassungsschutzes als auch der Polizei die Sicherstel-

lung der Staatsfreiheit nochmals abgesichert. In allen Sicherheitsbehörden des Bundes und der 

Länder wurde dies von den jeweiligen Leitern des Verfassungsschutzes sowie des Polizeibe-

reichs auch schriftlich bestätigt. Dabei wurde zugleich bestätigt, dass sich gegenüber der Situ-

ation beim NPD-Verbotsverfahren keine Änderungen ergeben haben. Das Vorliegen der ent-

sprechenden Bestätigungsschreiben wurde dem Vorsitzland der Länderoffenen Arbeitsgruppe 

(zu diesem Zeitpunkt Berlin) von allen Ländern sowohl für die jeweiligen Polizei- als auch die 

Verfassungsschutzbehörden garantiert,  

vgl. zu alledem die Anlagenkonvolute des Bundes und der Länder. 

Durch die dargestellte Beschluss- und Weisungslage wurde die Staatsfreiheit lückenlos seit dem 

6. Dezember 2012 bis zum heutigen Tage sichergestellt.  

 

Die oben dargestellte Beschluss- und Weisungslage bezog sich auch auf das Unterlassen einer 

Nachsorge. Schon während des laufenden NPD-Verbotsverfahrens war dies von der 
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Weisungslage umfasst, da die Weisungen die Aufforderungen enthielten, keine Kontaktversu-

che zu unternehmen bzw. Kontaktversuche zurückzuweisen und diese Zurückweisungen ent-

sprechend zu dokumentieren, 

vgl. dazu den Schriftsatz des damaligen Antragstellers vom 13. Mai 2015,  
S. 11 ff. samt Anlagen. 

Der Beschluss zur Aufrechterhaltung der Weisungslage durch die Leiter der Verfassungs-

schutzbehörden am 9. März 2017 (s.o.) nahm hierauf Bezug. Dieselben Formulierungen zum 

Unterlassen einer Nachsorge enthielten auch die vom Land Nordrhein-Westfalen im Juli 2017 

versandten Musterweisungen (s.o.). Gleiches gilt auch für die vom Bundesministerium des In-

nern, für Bau und Heimat erstellte Musterweisung vom 2. Februar 2018 (s.o.), die von den 

Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder für Weisungen an die zuständigen Stellen ver-

wendet wurde, 

vgl. die Anlagenkonvolute des Bundes und der Länder. 

b) Quellenfreiheit des vorgelegten Materials 

Der vorliegende Antrag basiert auf Material, das „quellenfrei“ im Sinne der Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts ist. Wie im NPD-Verbotsverfahren der Jahre 2013 bis 2017 be-

stätigen die Innenminister und -senatoren des Bundes und der Länder die Quellenfreiheit der 

Belege nach zwei Kategorien differenziert in den beiliegenden Testaten, 

Testate der Innenminister und -senatoren der Länder, Anlage 9, Testate des 
Bundesministers des Innern, für Bau und Heimat, des Chefs des Bundeskanz-
leramtes, der Bundesministerin der Verteidigung und des Staatssekretärs im 
Bundesministerium der Finanzen sowie Untertestate der Leiter aller zuständi-
gen Bundesoberbehörden, Anlage 10. 

Bei Belegen der Kategorie 1 handelt es sich um Material, das einer Person inhaltlich zugeordnet 

werden kann. Hierzu wird vom Bund und von den Ländern bestätigt, dass die Person, der das 

jeweilige Beweismittel als Autor oder Urheber inhaltlich zuzurechnen ist, nach dem 1. Januar 

2012 keine eingesetzte Quelle des Verfassungsschutzes oder der Polizei eines Landes oder des 

Bundes im Sinne von Verdeckten Ermittlern, Under-Cover-Agents oder Vertrauenspersonen 

war oder ist. Der Stichtag ist – wie im vorhergehenden Verbotsverfahren – so gewählt, dass ein 

„hinreichender zeitlicher Abstand“, 

BVerfGE 144, 20 (181, Rn. 470), 

von fünf Jahren zu dem ältesten Material des vorliegenden Antrags gewährleistet ist. 
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Bei Belegen der Kategorie 2 bestätigen Bund und Länder eine inhaltliche Quellenfreiheit der-

gestalt, dass zum Zeitpunkt, zu dem das Beweismittel entstand (Datum der Veröffentlichung 

oder bei Internet-Veröffentlichungen der Zeitpunkt des Abrufs durch die Sicherheitsbehörden), 

in dem hierfür verantwortlichen Personenkreis (z.B. Vorstand oder Redaktion) der Organisation 

(z.B. Orts-, Kreis-, Landes- oder Bundesverband der NPD, JN-Stützpunkt oder Verlagsgesell-

schaft), der das Beweismittel inhaltlich zuzuordnen ist, weder vom Verfassungsschutz noch von 

der Polizei des für die Beobachtung jeweils zuständigen Landes oder des Bundes Quellen im 

Sinne von Verdeckten Ermittlern, Under-Cover-Agents oder Vertrauenspersonen zielgerichtet 

eingesetzt wurden. 

 

Um die Quellenfreiheit der Belege nach Kategorie 1 oder 2 zu verifizieren und zu bestätigen, 

wurde – wie im Verbotsverfahren – ein fester, zuverlässiger und konsequent eingehaltener Ab-

stimmungsprozess zwischen Bund und Ländern etabliert. Die Koordination erfolgte durch das 

Bundesamt für Verfassungsschutz. Grundlage der Überprüfungen auf Quellenfreiheit war eine 

vom Bundesamt für Verfassungsschutz erstellte Materialsammlung der Belege, die auch nach 

dem Ende des Verbotsverfahrens fortgeschrieben wurde. Dabei wurden die Belege mehrfach 

auf ihre Quellenfreiheit überprüft: 

Eine erste Überprüfung erfolgte in der jeweiligen Landes- oder Bundesbehörde vor Versendung 

des Belegs an das Bundesamt für Verfassungsschutz.  

Nach Zusammenstellung der Belege in Form der Materialsammlung wurde die gesamte Mate-

rialsammlung durch einen bundesweiten Abstimmungsprozess auf Quellenfreiheit nach Kate-

gorie 1 und 2 überprüft. Dazu wurde eine Namensliste erstellt, die alle kategorisierungsrelevan-

ten Namen enthält. Diese wurde vom Bundesamt für Verfassungsschutz an alle Landesverfas-

sungsschutzbehörden gesendet. In den Ländern wurde die fehlende Quelleneigenschaft bzw. 

die Quellenfreiheit der Materialien im Sinne von Kategorie 1 und 2 nicht nur von den jeweiligen 

Verfassungsschutzbehörden überprüft und verifiziert, sondern auch durch die zuständige Lan-

despolizei. Ebenso übermittelte das Bundesamt für Verfassungsschutz die Namensliste an die 

Bundessicherheitsbehörden (BND, BKA, Bundespolizei, MAD, ZKA), die zusätzlich zum 

Bundesamt für Verfassungsschutz die fehlende Quelleneigenschaft dieser Personen bzw. die 

Quellenfreiheit der Materialien im Sinne von Kategorie 1 und 2 prüften und verifizierten. Erst 

danach erfolgte die Versendung der Materialsammlung bzw. der Nachlieferungen zur Materi-

alsammlung an die Verfahrensbevollmächtigten. 
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Die von den Verfahrensbevollmächtigten in die Antragsschrift übernommenen Belege wurden 

in demselben Verfahren nochmals – also ein drittes Mal – durch alle beteiligten Behörden auf 

Quellenfreiheit überprüft. 

c) Keine Ausspähung der Prozessstrategie / Grundsatz fairen Verfahrens 

Die Sicherstellung eines fairen, rechtsstaatlichen Verfahrens hatte für die Antragsteller nicht 

nur im Verbotsverfahren der Jahre 2013 und 2017, sondern auch in Vorbereitung des hiesigen 

Verfahrens oberste Priorität. Daher wurde eine Ausspähung der Prozessstrategie der Antrags-

gegnerin von vornherein ausgeschlossen. 

Schon für das NPD-Verbotsverfahren der Jahre 2013 bis 2017 hatten die Sicherheitsbehörden 

des Bundes und der Länder durch Erlasse und Weisungen entsprechende Maßnahmen ergriffen, 

vgl. dazu den Schriftsatz des Antragstellers vom 13. Mai 2015, S. 13 ff. samt 
Anlagen, 

die das Bundesverfassungsgericht für ausreichend befunden hat, 

BVerfGE 144, 20 (182 ff., Rn. 475 ff.). 

Diese Weisungslage wurde im Hinblick auf das hiesige Verfahren ebenfalls aufrechterhalten.  

Das durch das Land Nordrhein-Westfalen im Juli 2017 an Bund und Länder versandte Muster-

schreiben enthielt die Weisung, dass „keine Entgegennahme nachrichtendienstlich erlangter In-

formationen über die Strategie der NPD in einem Verfahren über den Ausschluss von der staat-

lichen Finanzierung“ erfolgen darf. Ferner heißt es dort: „Jeder Versuch einer entsprechenden 

Erkenntnisführung ist zurückzuweisen. Die Zurückweisung ist zu dokumentieren.“, 

Versendungsmail vom 18. Juli 2017 nebst übersandter Abteilungsverfügung 
vom 4. Juli 2017, Anlage 12; vgl. auch die Anlagenkonvolute des Bundes und 
der Länder. 

Auch in den bereits erwähnten Sitzungen der Länderoffenen Arbeitsgruppe am 31. Oktober 

2017 und am 24. Januar 2018 wiesen die Unterzeichner darauf hin, dass diese Voraussetzungen 

einzuhalten sind.  

Die am 2. Februar 2018 an den Bund sowie alle Länder vom Vorsitzland der Länderoffenen 

Arbeitsgruppe Berlin versandte Musterweisung, die in der Folge von Bund und Ländern ver-

wendet wurde,  

Versendungsmail des Landes Berlin vom 2. Februar 2018 sowie Musterweisung 
des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat; Anlage 16. Zur Ver-
wendung der Musterweisungen in den Sicherheitsbehörden des Bundes und 
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der Länder vgl. die Anlagenkonvolute des Bundes und der Länder, 

enthielt detailliertere Weisungen zur Sicherstellung eines fairen Verfahrens bzw. zum Aus-

schluss einer Prozessausspähung. Diese entsprechen den im NPD-Verbotsverfahren der Jahre 

2013 bis 2017 entwickelten und vom Bundesverfassungsgericht gebilligten Standards, 

BVerfGE 144, 20 (182 ff., Rn. 475 ff.). 

Neben dem generellen Verbot der Entgegennahme nachrichtendienstlich erlangter Informatio-

nen über die Prozessstrategie der Antragsgegnerin enthalten die Weisungen auch nähere Vor-

schriften zum Verhalten bei verdeckten Eingriffsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr (z.B. Maß-

nahmen nach dem G10-Gesetz bzw. polizeiliche Maßnahmen, die in das Brief-, Post- oder 

Fernmeldegeheimnis eingreifen) gegen Mitglieder des Bundes- und Landesvorstands der NPD 

und ihrer Teilorganisationen. Sie sind nur in Ausnahmefällen zulässig und sind stets mit Vor-

kehrungen zu verbinden, sodass – entsprechend der Handhabung beim Kernbereichsschutz – 

bereits in der Vorauswertung keinerlei Informationen über ein Verfahren zum Ausschluss der 

NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung aufgenommen werden können. Auch bei straf-

prozessualen Maßnahmen (z.B. nach §§ 100a ff. StPO) sind die Vorkehrungen zur Vermeidung 

einer Prozessausspähung der NPD zu ergreifen. 

Schließlich wurden die Behörden mit o.g. Schreiben auch angewiesen, Maßnahmen zu ergrei-

fen, damit mit nachrichtendienstlichen Mitteln erlangte Erkenntnisse über die Prozessstrategie 

nicht zum Nachteil der Antragsgegnerin verwendet werden können, 

vgl. zu diesem Erfordernis BVerfGE 144, 20 (182, Rn. 474). 

So wurden die Sicherheitsbehörden wie folgt angewiesen: „Sollte es in Ihrem Zuständigkeits-

bereich bei verdeckten Maßnahmen trotz der ergriffenen Vorkehrungen zu zufälligen  

(Rand-)Erkenntnissen zum Verfahren zum Ausschluss der NPD von der staatlichen Parteienfi-

nanzierung kommen oder gekommen sein, ist eine Verwertung auszuschließen. Der Ausschluss 

von der Verwertung ist zu dokumentieren.“, 

Versendungsmail des Landes Berlin vom 2. Februar 2018 sowie Musterweisung 
des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat; Anlage 16. Zur Ver-
wendung der Musterweisungen in den Sicherheitsbehörden des Bundes und 
der Länder vgl. die Anlagenkonvolute des Bundes und der Länder. 

Solche Fälle zufälliger (Rand-)Erkenntnisse, den Umgang mit diesen Fällen im Einzelfall, ins-

besondere den Ausschluss einer Verwertung, haben der Bund und die Länder in den beiliegen-

den Anlagekonvoluten dokumentiert. Es wurde jeweils ausgeschlossen, dass die zufällig er-

langten Erkenntnisse verwertet wurden, 
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Anlagekonvolute des Bundes und der Länder. 

Sollte es während des laufenden Verfahrens zu weiteren Fällen dieser Art einer zufälligen 

Kenntniserlangung kommen, werden wir den Senat hierüber in Kenntnis setzen. 

Als Verfahrensbevollmächtigte des Antragstellers bestätigen wir zudem hiermit, dass uns ab-

gesehen von den für jedermann zugänglichen, öffentlichen Äußerungen keine Informationen 

zur Prozessstrategie der Antragsgegnerin vorliegen.  

d) Privilegierte Stellung eines zukünftigen Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegnerin 

Nach Bestellung eines Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegnerin werden die Sicher-

heitsbehörden des Bundes und der Länder – wie im NPD-Verbotsverfahren der Jahre 2013 bis 

2017 – dessen privilegierte Stellung beachten,  

vgl. dazu den Schriftsatz des Antragstellers vom 13. Mai 2015, S. 18 ff. sowie 
BVerfGE 144, 20 (183 ff., Rn. 477 ff.). 

Bereits in den im Jahr 2018 ergangenen Weisungen wurde auf die Notwendigkeit der Beach-

tung der privilegierten Stellung eines etwaigen Prozessbevollmächtigten – u.a. unter Hinweis 

auf § 3b Abs. 1 G 10, § 160a Abs. 1 StPO und § 23a Abs. 5 ZFdG – hingewiesen, 

Versendungsmail des Landes Berlin vom 2. Februar 2018 sowie Musterweisung 
des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat; Anlage 16. Zur Ver-
wendung der Musterweisungen in den Sicherheitsbehörden des Bundes und 
der Länder vgl. die Anlagenkonvolute des Bundes und der Länder. 

Aus Gründen äußerster Vorsicht wurde – angesichts des parallel anhängigen Organstreitverfah-

rens zur Frage der Verfassungsmäßigkeit des Art. 21 Abs. 3 GG – vorsorglich davon ausgegan-

gen, dass die Antragsgegnerin auch im hiesigen Verfahren Herrn Rechtsanwalt Peter Rüdiger 

Richter, LL.M. als Verfahrensbevollmächtigten benennen wird. Dementsprechend wurden mit 

den o.g. Weisungen schon im Vorhinein alle Maßnahmen zum Schutz von Herrn Rechtsanwalt 

Peter Rüdiger Richter in Kraft gesetzt. Neben der Beachtung der o.g. privilegierten Stellung 

wurde – wie im NPD-Verbotsverfahren – auch ein besonderer Schutz seiner Person angeordnet, 

der darin besteht, dass Erkenntnisse über ihn nur insoweit gewonnen oder gespeichert werden 

dürfen, wie diese aus öffentlichen Quellen stammen und nach einem sachbezogenen, nicht per-

sonenbezogenen Suchraster ermittelt werden. Personenakten über den etwaigen Prozessvertre-

ter dürfen nicht geführt werden bzw. sind zu sperren, 

Versendungsmail des Landes Berlin vom 2. Februar 2018 sowie Musterweisung 
des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat; Anlage 16. Zur Ver-
wendung der Musterweisungen in den Sicherheitsbehörden des Bundes und 
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der Länder vgl. die Anlagenkonvolute des Bundes und der Länder. 

Soweit es trotz dieser Maßnahmen im Einzelfall zu zufälligen (Rand-)Erkenntnissen gekom-

men ist, wurden diese unverzüglich vernichtet bzw. gesperrt. Den Umgang mit diesen Fällen 

im Einzelfall, insbesondere den Ausschluss einer Verwertung, haben der Bund und die Länder 

in den beiliegenden Anlagekonvoluten dokumentiert. Es wurde jeweils ausgeschlossen, dass 

die zufällig erlangten Erkenntnisse verwertet wurden, 

Anlagekonvolute des Bundes und der Länder. 

Sollte es während des laufenden Verfahrens zu weiteren Fällen dieser Art kommen, werden wir 

den Senat hierüber in Kenntnis setzen.  

 

Sollte die Antragsgegnerin andere Verfahrensbevollmächtigte benennen, werden die entspre-

chenden Schutzmaßnahmen unverzüglich auf diese angewendet. 

C. Begründetheit 

I. Verfassungsmäßigkeit des Art. 21 Abs. 3 GG 

Normative Grundlage des vorliegenden Antrags ist Art. 21 Abs. 3 GG, der durch das Gesetz 

zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 21) vom 13. Juli 2017 (BGBl I 2017, S. 2346) in das 

Grundgesetz eingefügt wurde und am 20. Juli 2017 in Kraft trat. Begleitend wurden durch das 

Gesetz zum Ausschluss verfassungsfeindlicher Parteien von der Parteienfinanzierung vom 18. 

Juli 2017 (BGBl I 2017, S. 2730) Normen des einfachen Rechts, namentlich §§ 13, 15, 28, 42, 

43, 46, 46a BVerfGG, § 18 PartG, §§ 10b, 34g EStG, § 50 EStDV, § 5 KStG, §§ 13, 37 ErbStG 

und § 4 UStG, eingefügt bzw. verändert. 

Sowohl der neue Art. 21 Abs. 3 GG als auch die einfachgesetzlichen Änderungen sind verfas-

sungsgemäß. Es liegt nahe, diese Normen gemeinsam einer verfassungsrechtlichen Würdigung 

zu unterziehen. Der Gehalt der einfachrechtlichen Normen versteht sich nur vor dem Hinter-

grund des Art. 21 Abs. 3 GG. 

1. Prüfungsmaßstab: Art. 79 Abs. 3 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG 

Die Verfassungsmäßigkeit eines verfassungsändernden Gesetzes bemisst sich nach Art. 79 Abs. 

3 GG, der der Verfassungsänderung inhaltliche Schranken auferlegt und die Annahme „verfas-

sungswidrigen Verfassungsrechts“ begründen kann. 
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Bislang ist in der Rechtsprechung noch kein Fall eines solchen verfassungswidrigen Verfas-

sungsrechts aufgetreten, wohl aber von Art. 79 Abs. 3 GG geforderte Fälle verfassungskonfor-

mer Auslegung, 

BVerfGE 30, 1 (19); 109, 279 (316 ff.); 123, 267 (411 ff.). 

Dies erklärt sich aus der Funktion des Art. 79 Abs. 3 GG: Er soll verhindern, dass die geltende 

Verfassungsordnung auf formal-legalistischem Wege durch eine Verfassungsänderung besei-

tigt oder langsam ausgehöhlt wird und dies zur nachträglichen Rechtfertigung eines totalitären 

Regimes missbraucht werden kann, 

BVerfGE 30, 1 (24); zur Entstehungsgeschichte Zacharias, Die sog. Ewigkeitsga-
rantie des Art. 79 Abs. 3 GG, in: Thiel (Hrsg.), Wehrhafte Demokratie, 2003, S. 
57 ff. 

Entsprechend sind die Voraussetzungen des Art. 79 Abs. 3 GG eng zu lesen und ist der Spiel-

raum des verfassungsändernden Gesetzgebers weit zu verstehen, 

BVerfGE 30, 1 (25); 109, 279 (310). 

Art. 79 Abs. 3 GG verbietet unter anderem, die in Art. 20 GG niedergelegten Grundsätze zu 

berühren, darunter auch das Demokratieprinzip. Damit kommt es darauf an, welchen Gehalt 

das Demokratieprinzip hat (a.) und wann ein Grundsatz „berührt“ wird (b.). 

a. Demokratieprinzip als Herrschaft Freier und Gleicher 

Zentral für die Bestimmung der Gehalte der von Art. 79 Abs. 3 GG für unabänderlich erklärten 

Grundsätze ist die Unterscheidung zwischen dem Grundsatz selbst und seinen Ausprägungen. 

Hier zeigt sich die funktionsbedingte enge Auslegung des Art. 79 Abs. 3 GG: Geschützt ist das 

Prinzip, nicht dessen konkreten Ausprägungen, 

vgl. BVerfGE 94, 49 (103); 109, 279 (310); Evers, in: Kahl/Waldhoff/Walter 
(Hrsg.), Bonner Kommentar zum Grundgesetz, Loseblattsammlung, Art. 79 Rn. 
153 (Stand der Kommentierung: 45. Lieferung Oktober 1982); Hain, in: v. Man-
goldt/Klein/Starck (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar, Bd. 2, 7. Aufl. 2018, Art. 
79 Rn. 43; Dreier, in: ders. (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar, Bd. 2, 3. Aufl. 2015, 
Art. 79 III Rn. 26; Kirchhof, Die Identität der Verfassung, in: Isensee/Kirchhof 
(Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 2, 3. 
Aufl. 2004, § 21 Rn. 81.  

Die im Demokratieprinzip angeordnete Herrschaft des Volkes setzt zweierlei voraus: Erstens 

müssen die Angehörigen des Volkes frei sein, um über sich selbst herrschen zu können – und 

nicht durch einen Dritten beherrscht zu werden. Zweitens müssen sie untereinander gleich sein. 
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Das Demokratieprinzip setzt daher in seinem Kerngehalt die freie und gleiche politische Teil-

habe der Staatsbürgerinnen und -bürger voraus, 

vgl. BVerfGE 44, 125 (142); 123, 267 (341), 144, 20 (208, Rn. 542); Dreier, in: ders. 
(Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar, Bd. 2, 3. Aufl. 2015, Art. 20 (Demokratie) Rn. 
61; Hain, in: v. Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar, Bd. 
2, 7. Aufl. 2018, Art. 79 Rn. 76, 143. 

Die weiteren Gehalte des Demokratieprinzips, namentlich das Erfordernis einer ununterbroche-

nen hinreichenden Legitimation staatlichen Handelns, die Geltung des Mehrheitsprinzips und 

die zeitliche Beschränkung von Herrschaft, 

vgl. Dreier, in: ders. (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar, Bd. 2, 3. Aufl. 2015, Art. 
79 III Rn. 37; Herdegen, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz. Kommentar, Loseblatt-
sammlung, Art. 79 Rn. 127 (Stand der Kommentierung: 72. Lieferung Juli 2014), 

sind allesamt Ausfluss dieses Verständnisses von Demokratie als Herrschaft Freier und Glei-

cher. 

Das Demokratieprinzip hat im Grundgesetz verschiedene Konkretisierungen erfahren, unter an-

derem in Art. 21 GG. Dieser weist Parteien eine zentrale Rolle bei der politischen Willensbil-

dung zu. Daraus ergeben sich spezifische Gehalte des Art. 21 GG, die hier mit Blick auf Art. 

79 Abs. 3 GG näher zu betrachten sind: einerseits Freiheitsaspekte (aa.), nämlich die politische 

Teilhabe von Parteien und die Möglichkeit Einzelner, Parteien finanziell zu unterstützen; ande-

rerseits Gleichheitsaspekte (bb.), nämlich die Chancengleichheit der Parteien und der diese un-

terstützenden Bürgerinnen und Bürger. 

aa. Freiheitsaspekte 

Parteien sind Zusammenschlüsse natürlicher Personen mit dem Ziel der Beteiligung an der po-

litischen Willensbildung durch die Teilnahme an Landtags- bzw. Bundestagswahlen (vgl. § 2 

Abs. 1 PartG). Art. 21 GG gewährleistet die Freiheit der Partei, schützt also jedenfalls ihre auf 

die politische Willensbildung gerichteten Aktivitäten, 

vgl. Grimm, Politische Parteien, in: Benda/Maihofer/Vogel (Hrsg.), Handbuch 
des Verfassungsrechts, 2. Aufl. 1994, § 14 Rn. 33; Morlok, in: Dreier (Hrsg.), 
Grundgesetz. Kommentar, Bd. 2, 3. Aufl. 2015, Art. 21 Rn. 56. 

Ob die Parteigründungsfreiheit von Art. 79 Abs. 3 GG umfasst ist, ist umstritten, 

dafür etwa Sannwald, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke (Hrsg.), 
Grundgesetz. Kommentar, 14. Aufl. 2018, Art. 79 Rn. 60; Dreier, in: ders. (Hrsg.), 
Grundgesetz. Kommentar, Bd. 3, 3. Aufl. 2015, Art. 79 III Rn. 41; dagegen Evers, 
in: Kahl/Waldhoff/Walter (Hrsg.), Bonner Kommentar zum Grundgesetz, 
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Loseblattsammlung, Art. 79 Rn. 190 (Stand der Kommentierung: 45. Lieferung 
Oktober 1982); Herdegen, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz. Kommentar, Lose-
blattsammlung, Art. 79 Rn. 139 (Stand der Kommentierung: 72. Lieferung Juli 
2014), 

kann hier aber dahinstehen, da – wie sich sogleich zeigen wird – die Freiheit der Partei vom zu 

prüfenden Art. 21 Abs. 3 GG nicht betroffen ist. Nicht geschützt sind hingegen einfachgesetz-

lich gewährte Ansprüche der Parteien auf staatliche Teilfinanzierung (§ 18 PartG). Diese kön-

nen schon deshalb nicht von Art. 79 Abs. 3 GG umfasst sein, weil eine staatliche Parteienfinan-

zierung verfassungsrechtlich nicht geboten ist, 

BVerfGE 104, 287 (300); 111, 54 (98 f.). 

Gleiches gilt für die bloß mittelbare Parteienfinanzierung, namentlich durch steuerliche Ver-

günstigungen (§§ 5 Abs. 1 Nr. 7 KStG, 4 Nr. 18a UStG). 

Träger des Freiheitsrechts der Partei ist jedoch nicht nur die Partei als juristische Person, son-

dern auch der Einzelne, der eine Partei gründen, ihr beitreten oder sie in anderer Form – etwa 

durch Geldspenden und Mitgliedsbeiträge (vgl. Art. 21 Abs. 1 Satz 4 GG) – unterstützen will, 

Morlok, in: Dreier (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar, Bd. 2, 3. Aufl. 2015, Art. 
21 Rn. 52; ders./Merten, Parteienrecht, 2018, S. 80. 

Dabei kann der Staat diese Spenden fördern, etwa durch steuerliche Vergünstigungen. Er muss 

dies jedoch nicht, sondern unterliegt dabei selbst strengen Voraussetzungen, um finanzstarken 

Personen nicht gleichheitswidrig mehr Einfluss auf die politische Willensbildung zu ermögli-

chen, 

BVerfGE 52, 63 (90 f.); 85, 264 (316). 

bb. Gleichheitsaspekte 

Auch die demokratische Gleichheit hat im Rahmen des Art. 21 GG eine Konkretisierung, die 

sogenannte Chancengleichheit der Parteien, erfahren. Diese ist nach ständiger Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts Ausfluss des Demokratieprinzips, 

BVerfGE 8, 51 (65); 44, 125 (144); 120, 82 (104). 

Der spezifisch demokratische Gehalt der Chancengleichheit der Parteien ergibt sich aus einem 

Verständnis dieser als Verlängerung der demokratischen Gleichheit der Angehörigen des 

Staatsvolks in ihrer Funktion als Wählerinnen und Wähler. Die in den Parteien zusammenge-

schlossenen Bürgerinnen und Bürger genießen demokratische Gleichheit, subjektiv gewährleis-

tet durch Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG. Eine Ungleichbehandlung der Parteien würde daher 
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mittelbar auch eine Ungleichbehandlung der in ihnen organisierten Bürgerinnen und Bürger 

bedeuten. Dies ist der Grund für den engen Zusammenhang zwischen der Chancengleichheit 

der Parteien und der Gleichheit der Wahl und ihrer parallelen Ausgestaltung, 

BVerfGE 52, 63 (89); 82, 322 (337); 95, 408 (417); 111, 382 (398); 120, 82 (105); 124, 
1 (20); 129, 300 (320); 131, 316 (339). 

Parteien müssen formal gleich behandelt werden, wobei die vorgefundene Wettbewerbslage 

nicht verzerrt werden darf, 

BVerfGE 85, 264 (297); 111, 382 (398); 140, 1 (23 f., Rn. 63). 

Eine Beeinträchtigung der Chancengleichheit liegt damit jedenfalls dann vor, wenn durch eine 

Regelung an die inhaltliche Ausrichtung einer Partei angeknüpft wird, 

Morlok, in: Dreier (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar, Bd. 2, 3. Aufl. 2015, Art. 
21 Rn. 82. 

Das Verbot, an den Inhalt einer politischen Partei anzuknüpfen, kommt auch den Förderern der 

Partei zugute: Auch sie sind Träger der Chancengleichheit als besonderer Ausprägung des 

Rechts auf gleiche politische Teilhabe, 

vgl. BVerfGE 85, 264 (317); Kißlinger, Das Recht auf politische Chancengleich-
heit, 1988, S. 88 ff.; Morlok, in: Dreier (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar, Bd. 2, 
3. Aufl. 2015, Art. 21 Rn. 79; ders./Merten, Parteienrecht, 2018, S. 101. 

b. Berühren: Sachgerechte Modifikation der Ausprägungen 

Art. 79 Abs. 3 GG verbietet es, die geschützten Grundsätze zu berühren. Dabei blieb zunächst 

unklar, ob die Grundsätze systemimmanent aus sachgerechten Gründen modifiziert werden 

können, 

so BVerfGE 30, 1 (24); dagegen BVerfGE 30, 1 (41 f.) – Sondervotum; zum Streit-
stand in der Literatur Zacharias, Die sog. Ewigkeitsgarantie des Art. 79 Abs. 3 
GG, in: Thiel (Hrsg.), Wehrhafte Demokratie, 2003, S. 57 (63 ff.). 

Die neuere Rechtsprechung stellt nunmehr darauf ab, dass aus sachgerechten Gründen einzelne 

Ausprägungen modifiziert werden können, nicht jedoch die Grundsätze als solche außer Kraft 

gesetzt werden, 

BVerfGE 84, 90 (121); 94, 12 (34); 94, 49 (103); 109, 279 (310); 137, 108 (144 f., Rn. 
84). 
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Grund dafür ist, dass die Grundsätze, die Art. 79 Abs. 3 GG nennt, selbst der Konkretisierung 

und Ausgestaltung bedürfen. Diese Ausgestaltung ist aber gerade Aufgabe auch des verfas-

sungsändernden Gesetzgebers, 

Hain, in: v. Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar, Bd. 2, 7. 
Aufl. 2018, Art. 79 Rn. 49. 

Ob ein Grund sachgerecht ist, ist dabei auch mit Blick auf die ursprüngliche Fassung des Grund-

gesetzes zu bewerten. Ursprüngliches Verfassungsrecht kann nicht gegen Art. 79 Abs. 3 GG 

verstoßen, 

BVerfGE 89, 155 (180), 

sodass die schon bei Entstehung des Grundgesetzes vorhandenen Ausgestaltungen und Ein-

schränkungen als mit dem Grundsatz konform angesehen werden müssen, 

vgl. Hain, in: v. Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar, Bd. 
2, 7. Aufl. 2015, Art. 79 Rn. 57; Herdegen, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz. Kom-
mentar, Loseblattsammlung, Art. 79 Rn. 111 (Stand der Kommentierung: 72. 
Lieferung Juli 2014). 

Ob im Einzelfall eine Modifizierung einer Ausgestaltung zugleich den Grundsatz berühren 

kann, nämlich wenn ein zu ermittelnder Mindeststandard unterschritten wird, 

so Evers, in: Kahl/Waldhoff/Walter (Hrsg.), Bonner Kommentar zum Grund-
gesetz, Loseblattsammlung, Art. 79 Abs. 3 Rn. 156, 158 (Stand der Kommentie-
rung: 45. Lieferung Oktober 1982); Hain, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, Grund-
gesetz. Kommentar, Bd. 2, 7. Aufl. 2018, Art. 79 Abs. 3 Rn. 53; offen gelassen 
von BVerfGE 137, 108 (144 f., Rn. 84), 

kann hier dahinstehen, da – wie sich zeigen wird (C. I. 2. b. bb.) – Art. 21 Abs. 3 GG auch 

diesen Anforderungen genügt. 

Entscheidend ist also, ob Art. 21 Abs. 3 GG das Demokratieprinzip als Herrschaft Freier und 

Gleicher betrifft und daher berührt i.S.d. Art. 79 Abs. 3 GG oder ob lediglich Ausgestaltungen 

aus sachgerechten Gründen modifiziert werden. 

2. Art. 21 Abs. 3 GG: systemkonformes Element wehrhafter Demokratie 

Der neu eingefügte Art. 21 Abs. 3 GG ermöglicht es, Parteien, die darauf ausgerichtet sind, die 

freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Be-

stand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, von der staatlichen Finanzierung auszu-

schließen und steuerliche Begünstigungen der Partei selbst sowie an sie gerichteter Zuwendun-

gen entfallen zu lassen. 
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Diese Regelung betrifft keinen freiheitlichen Aspekt des Demokratieprinzips (a.). Sie schränkt 

die Chancengleichheit der Parteien und der diese unterstützenden Bürgerinnen und Bürger aus 

einem sachgerechten Grund ein (b.). 

a. Unbeschränkte politische Freiheit 

Die Freiheit der Parteien ist durch die Neufassung des Art. 21 Abs. 3 GG nicht betroffen. Aus 

Art. 21 Abs. 3 GG folgt nur die Möglichkeit des Ausschlusses von finanziellen Zuwendungen 

und Begünstigungen, die verfassungsrechtlich nicht geboten sind, nicht hingegen der Aus-

schluss von Formen politischer Teilhabe, auf die eine Partei einen verfassungsunmittelbaren 

Anspruch hat, beispielswiese die Nutzung von Ressourcen wie Stadthallen oder die Einräu-

mung von Sendezeiten zur Wahlwerbung, 

vgl. den ersten Antrag des Saarlands, BR-Drs. 95/17, S. 2 f.; die Erklärung des 
Staatsministers Herrmann (Bayern), Bundesrat: Plenarprotokoll 954 vom 
10.03.2017, S. 128, sowie die Äußerung von Möllers, Protokoll 18/119 des Innen-
ausschusses des Bundestages vom 29. Mai 2017, S. 37, Anlage 2; Shirvani, Par-
teienfinanzierungsausschluss als verfassungsrechtliche Ausprägung streitbarer 
Demokratie, DÖV 2018, 921 (924); Streinz, in: v. Mangoldt/Klein/Starck 
(Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar, Bd. 2, 7. Aufl. 2018, Art. 21 Rn. 252d. 

Auch bleibt es jedermann möglich, die betroffene Partei finanziell zu unterstützen. Nur die ver-

fassungsrechtlich nicht gebotene steuerliche Begünstigung dieser Spenden entfällt. 

Zum Teil wird eine Beeinträchtigung der Parteienfreiheit damit begründet, dass Art. 21 Abs. 3 

GG faktisch einem Parteiverbot gleichkomme und daher die im NPD-Urteil entwickelte Anfor-

derung der Potentialität in Art. 21 Abs. 2 GG umgehe, 

vgl. Ferreau, Die Sanktionierung von Parteien und das Recht auf Chancengleich-
heit im politischen Wettbewerb, DÖV 2017, 494 (498); Kingreen, Auf halbem 
Weg von Weimar nach Straßburg: Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
im NPD-Verbotsverfahren, Jura 2017, 499 (509 f.). 

Dieser Einwand geht gleich in zweierlei Hinsicht fehl:  

Erstens wäre dieser Einwand im Rahmen des Art. 79 Abs. 3 GG nur dann von Relevanz, wenn 

es dem verfassungsändernden Gesetzgeber untersagt wäre, ein Parteiverbot unter Verzicht auf 

das Potentialitätskriterium einzuführen, 

Walter/Herrmann, Der Ausschluss verfassungsfeindlicher Parteien von der Par-
teifinanzierung, ZG 2017, 306 (317). 

Angesichts der Tatsache, dass es auf dieses Kriterium in den ersten beiden Parteiverbotsverfah-

ren nicht ankam, 
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BVerfGE 144, 20 (225, Rn. 586) unter ausdrücklicher Aufgabe der Rechtspre-
chung nach BVerfGE 5, 85 (143), 

ist auszuschließen, dass das Kriterium am änderungsfesten Kern des Grundgesetzes teilhat. 

Denn Art. 79 Abs. 3 GG soll verhindern, dass die geltende Verfassungsordnung auf formal-

legalistischem Wege durch eine Verfassungsänderung beseitigt oder langsam ausgehöhlt wird 

und dies zur nachträglichen Rechtfertigung eines totalitären Regimes missbraucht werden kann. 

Er soll aber nicht die verfassungsändernde Gesetzgebung an den aktuellen Stand von Recht-

sprechung und Lehre binden, 

deutlich Evers, in: Kahl/Waldhoff/Walter (Hrsg.), Bonner Kommentar zum 
Grundgesetz, Loseblattsammlung, Art. 79 Abs. 3 Rn. 156, 158 (Stand der Kom-
mentierung: 45. Lieferung Oktober 1982). 

Zweitens stellt Art. 21 Abs. 3 GG ohnehin kein „faktisches Parteiverbot“ dar: Der Ausschluss 

einer Partei von staatlicher Finanzierung und steuerlichen Begünstigungen mag im Einzelfall 

die Existenz einer Partei bedrohen, 

dessen war sich der verfassungsändernde Gesetzgeber bewusst, vgl. BT-Drs. 
18/12357, S. 4. 

Ohnehin aber ist jede Partei zur privaten Finanzierung verpflichtet: Die staatliche Finanzierung 

darf gem. § 18 Abs. 5 PartG die Höhe der privaten Einnahmen der Parteien nicht überschreiten. 

Die dadurch gesicherte Staatsfreiheit der Parteien ist auch verfassungsrechtlich geboten, 

BVerfGE 85, 264 (290); 104, 287 (299). 

Ein Ausschluss von staatlicher Finanzierung und steuerlichen Begünstigungen betrifft daher 

nicht die gesamte finanzielle Grundlage der Partei. Private Spenden an die Partei werden zwar 

wegen des Wegfalls der steuerlichen Begünstigung gem. §§ 10b Abs. 2, 34g Satz 1 Nr. 1 EStG 

und § 13 Abs. 1 Nr. 18 lit. a ErbStG unattraktiver. Aber es liegt nahe, dass Parteien Spenden 

gerade auch wegen ihrer inhaltlichen Ausrichtung und nicht allein oder vornehmlich aus steu-

erlichen Gründen erhalten, 

Morlok, Kein Geld für verfassungsfeindliche Parteien?, ZRP 2017, 66 (68); Shir-
vani, Parteienfinanzierungsausschluss als verfassungsrechtliche Ausprägung 
streitbarer Demokratie, DÖV 2018, 921 (923). Davon geht auch die Rechen-
schaftspflicht gem. Art. 21 Abs. 1 Satz 4 GG aus, wenn sie mit der Transparenz 
politischer Einflussnahme begründet wird, vgl. BVerfGE 20, 56 (106); 52, 63 (87). 

Zudem ist auch die steuerliche Begünstigung von privaten Spendern eng begrenzt, um finanz-

starken Personen nicht gleichheitswidrig mehr Einfluss auf die politische Willensbildung zu 

ermöglichen (vgl. §§ 10b Abs. 2 Satz 1, 34g Satz 2 EStG), 
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BVerfGE 52, 63 (90 f.); 85, 264 (316). 

Schließlich finden sich zahlreiche Parteien, die keinerlei staatliche Zuwendungen erhalten, aber 

dennoch regelmäßig an Landtags- und Bundestagswahlen teilnehmen. Denn ohnehin erhält nur 

ein geringer Anteil von Parteien staatliche Zuwendungen, 

vgl. die Festsetzung der staatlichen Mittel für das Jahr 2018, Anlage 4. 

Dass Parteien ohne staatliche Finanzierung zugleich diejenigen sind, die politisch nicht sonder-

lich erfolgreich sind, liegt an der Regelungstechnik des § 18 Abs. 1 PartG: Der Anspruch auf 

staatliche Finanzierung knüpft gerade an erfolgsbezogene Kriterien an. Eine erfolgreiche Partei 

hat daher auch stets Anspruch auf staatliche Teilfinanzierung: Erst kommt der Erfolg, dann die 

staatliche Teilfinanzierung. Der politische Erfolg einer Partei hängt also nicht allein von ihrer 

Finanzkraft ab, 

BVerfGE 104, 287 (300). 

Schließlich unterscheidet sich auch die einfachgesetzliche Ausgestaltung des Art. 21 Abs. 3 GG 

deutlich von derjenigen des Parteiverbots: Der Ausschluss von staatlicher Finanzierung ist auf 

sechs Jahre befristet (§ 46a Abs. 1 Satz 1 BVerfGG). Anders als beim Parteiverbot (§ 46 Abs. 

3 Satz 2 BVerfGG) besteht im Fall des Art. 21 Abs. 3 GG keine Möglichkeit, das Parteivermö-

gen einzuziehen. Abgeordnete, die der Partei angehören, verlieren im Fall des Art. 21 Abs. 3 

GG ihr Mandat nicht. 

Der Einwand, Art. 21 Abs. 3 GG sei ein „faktisches“ Parteiverbot und verstoße daher gegen 

Art. 79 Abs. 3 GG, geht damit fehl, indem er die faktische Abhängigkeit einer politischen Partei 

von staatlicher Unterstützung in einer Weise dem Staat zurechnet, die ihrerseits wegen der 

Staatsfreiheit der Parteien verfassungsrechtlich ausgeschlossen sein muss. Anders formuliert: 

Weil kein verfassungsrechtlicher Anspruch auf staatliche Teilfinanzierung besteht, kann eine 

verfassungsrechtliche Verweigerung einer solchen Finanzierung auch keine Beeinträchtigung 

der Freiheit einer Partei sein – unabhängig von ihren möglichen rein tatsächlichen Auswirkun-

gen.  

b. Beschränkte politische Gleichheit aus Gründen der wehrhaften Demokratie 

Art. 21 Abs. 3 GG knüpft negative Folgen an die inhaltliche Ausrichtung der Partei. Deshalb 

ist die Chancengleichheit der Partei betroffen. Parallel dazu beschränkt der Wegfall der steuer-

lichen Begünstigung von Spenden (Art. 21 Abs. 3 Satz 2 GG, §§ 10b Abs. 2, 34g Satz 1 Nr. 1 

EStG, § 13 Abs. 1 Nr. 18 lit. a ErbStG) die Chancengleichheit ihrer Förderer, 
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vgl. BT-Drs. 18/12357, S. 7. 

Art. 21 Abs. 3 GG betrifft die Chancengleichheit aller Parteien und ihrer Förderer, nicht nur 

diejenige der NPD. Ob der verfassungsändernde Gesetzgeber berechtigt wäre, einen Einzelfall 

auf Verfassungsebene zu regeln, oder ob dies Art. 79 Abs. 3 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG, 

konkret der demokratischen Gleichheit, widersprechen würde, kann dahinstehen: Art. 21 Abs. 

3 GG ist keine „Lex NPD“, sondern enthält allgemeine Tatbestandsmerkmale, die nicht nur die 

NPD erfüllen kann,  

vgl. die Äußerungen des Abgeordneten Harbarth, 18. Wahlperiode, 240. Sitzung 
22. Juni 2017, Plenarprotokoll, S. 24551 f.: „Klar ist dabei auch: Der Ausschluss 
verfassungsfeindlicher Parteien kann nur eines von vielen Instrumenten sein, 
mit denen sich die wehrhafte Demokratie gegen jede Form von Extremismus 
verteidigen muss, und zwar gleichgültig, ob dieser Extremismus vom linken 
oder vom rechten Rand des politischen Spektrums kommt.”; der Abgeordneten 
Fograscher: „Die heutigen Änderungen sind keine Lex NPD. Die Änderungen 
werden für alle Parteien gelten, die sich gegen unsere Verfassung und unsere 
Werte stellen. Dieser Ausschluss ist für uns nur ein Baustein im Kampf gegen 
den Extremismus.“ Ebd., S. 24553 und 24554.  

Darüber hinaus erscheint nicht ausgeschlossen, dass in den Landtagswahlen im Herbst 2019 

rechtsextremistische Parteien einen Stimmenanteil von 1% erreichen und dadurch einen An-

spruch auf staatliche Parteienfinanzierung erlangen.  

Die durch Art. 21 Abs. 3 GG herbeigeführte Beschränkung der Chancengleichheit beruht je-

doch auf einem sachgerechten Grund (aa.). Die konkrete Ausgestaltung berührt auch nicht den 

Leitgedanken des Demokratieprinzips, sondern wahrt den vorgegebenen Mindeststandard (bb.). 

aa. Ausschluss von der Parteienfinanzierung zum Schutz der Demokratie 

Art. 21 Abs. 3 GG knüpft den Ausschluss von staatlicher Finanzierung und das Entfallen von 

steuerlichen Begünstigungen an die Ausrichtung der Partei: Diese muss zum Ziel haben, die 

freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Be-

stand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden. In beiden Varianten strebt die Partei eine 

Abschaffung der durch das Grundgesetz geschaffenen Ordnung in ihren Kerngehalten an, näm-

lich in den Bereichen, die außerhalb jeder legitimen politischen Auseinandersetzung im demo-

kratischen Prozess stehen müssen, 

BVerfGE 2, 1 (12); 5, 85 (140 f.); 144, 20 (205, Rn. 535). 

Der Ausschluss von der Parteienfinanzierung und das Entfallen steuerlicher Begünstigungen 

dienen der Bekämpfung solcher Bestrebungen und erfüllen damit einen präventiven Zweck, 
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nämlich den Erhalt der freiheitlichen demokratischen Grundordnung und der Bundesrepublik 

Deutschland, 

BT-Drs. 18/12357, S. 7; Shirvani, Parteienfinanzierungsausschluss als verfas-
sungsrechtliche Ausprägung streitbarer Demokratie, DÖV 2018, 921 (922). 

Art. 21 Abs. 3 GG reiht sich somit ein in einen Katalog anderer Artikel des Grundgesetzes, die 

allesamt Ausdruck der wehrhaften Demokratie sind und bereits in der Ur-Fassung des Grund-

gesetzes enthalten waren, namentlich Art. 9 Abs. 2, 18, 21 Abs. 2 GG und auch Art. 79 Abs. 3 

GG selbst. Sie alle zielen nicht auf eine Einschränkung, sondern auf die Gewährleistung des 

demokratischen Prozesses, 

vgl. BVerfGE 5, 85 (139); 30, 1 (19 f.); 39, 334 (349); 144, 20 (195 ff., Rn. 516 f.); 
Thiel, „Wehrhafte Demokratie“ als verfassungsrechtliche Grundentscheidung, 
in: ders. (Hrsg.), Wehrhafte Demokratie, S. 1 (20). 

Art. 21 Abs. 3 GG ist dabei dem Parteiverbot nach Absatz 2 nachgebildet, das sich inhaltlich 

bereits in Art. 47 Abs. 4 des Entwurfes der Herrenchiemsee-Konferenz findet und vom Parla-

mentarischen Rat als Lehre aus dem Scheitern der Weimarer Republik verstanden wurde, 

BVerfGE 107, 339 (361 f.); 144, 20 (195, Rn. 514). 

Dass Art. 21 Abs. 2 GG abschließend die möglichen Präventionsmaßnahmen gegen Parteien 

regelt und andere Instrumente sogar dem verfassungsändernden Gesetzgeber entzöge, 

so Lichdi, Zur Abschaffung der Chancengleichheit der Parteien, RuP 2017, 456 
(464 f.); Linke, Verbotsunwürdige Verfassungsfeinde, streitbare, aber wertarme 
Demokratie und problematische Sanktionsalternativen, DÖV 2017, 483 (492), 

ergibt sich weder aus den Beratungen des Parlamentarischen Rates noch aus der Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts. Systematisch verhält es sich gerade umgekehrt: Bei der 

Ermittlung der unberührbaren Grundsätze des Art. 79 Abs. 3 GG ist Art. 21 Abs. 2 GG zu 

berücksichtigen. Dessen Geltung zeigt, dass die Chancengleichheit der Parteien von vornherein 

vom Verfassunggeber nicht als absolut geschütztes Gut konzipiert wurde, sondern zum Schutz 

der freiheitlichen demokratischen Grundordnung einschränkbar sein musste. Die Idee, Art. 21 

Abs. 2 GG sei abschließend, fußt erkennbar auf dem sogenannten Parteienprivileg, das jedoch 

nicht den verfassungsändernden, sondern nur den einfachen Gesetzgeber und die Verwaltung 

adressiert, denen es verwehrt ist, nicht verbotene Parteien unter Anknüpfung an ihre Verfas-

sungsfeindlichkeit rechtlich zu benachteiligen, 

BVerfGE 5, 85 (139 f.); 12, 296 (304); 13, 46 (52); 13, 123 (126); 39, 334 (357); 107, 
339 (362); Grzeszick/Rauber, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke (Hrsg.), 
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Grundgesetz. Kommentar, 14. Aufl. 2018, Art. 21 Rn. 164: „Die materielle Ver-
fassungsmäßigkeit des Art. 21 Abs. 3 GG selbst ist indes allein an den Vorgaben 
des Art. 79 Abs. 3 GG und nicht am sog. Parteienprivileg zu messen.“ 

Dem verfassungsändernden Gesetzgeber – aber auch nur ihm – steht eine sachgerechte Modi-

fizierung der Präventionsmaßnahmen gegenüber Parteien, die die freiheitliche demokratische 

Ordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik zu gefähr-

den beabsichtigen, zu, 

BVerfGE 144, 20 (202, Rn. 527; 241 f., Rn. 624); Epping, Rechtsgutachten zur Par-
teienfinanzierung, 2008, S. 21. 

Der Grundsatz der wehrhaften Demokratie wurde vom Bundesverfassungsgericht zudem be-

reits einmal als sachgerechter Grund für eine Verfassungsänderung im Rahmen des Art. 79 Abs. 

3 GG anerkannt, 

BVerfGE 30, 1 (19 f., 26 f., 29).  

Auch im Fall des Art. 21 Abs. 3 GG liegt der sachgerechte Grund für die Modifizierung der 

Chancengleichheit der Parteien mithin im Grundsatz der wehrhaften Demokratie.  

bb. Ausgestaltung: Keine Unterschreitung eines Mindeststandards 

Die konkrete Ausgestaltung durch Art. 21 Abs. 3 GG unterschreitet auch nicht den vom Demo-

kratieprinzip i.V.m. Art. 79 Abs. 3 GG gesetzten Mindeststandard. Die Anforderungen an den 

Ausschluss einer Partei von der staatlichen Finanzierung sind denjenigen des Verbots nach Art. 

21 Abs. 2 GG nachgebildet mit dem Unterschied, dass die Parteien bei letzterem auf die Besei-

tigung oder Beeinträchtigung der freiheitlich demokratischen Grundordnung ausgehen, also 

eine gewisse Potentialität aufweisen müssen, 

BVerfGE 144, 20 (224 f., Rn. 585). 

Auf die Potentialität kommt es im Rahmen des Art. 21 Abs. 3 GG nicht an. Alle anderen Tat-

bestandsmerkmale des Absatz 2 werden für Absatz 3 nicht herabgesenkt. Die geringeren An-

forderungen auf tatbestandlicher Seite spiegeln sich in einer weniger einschneidenden Rechts-

folge wider: Statt eines Verbots wird die Partei nur von staatlicher Finanzierung und steuerli-

chen Begünstigungen ausgeschlossen. Ihr bleibt es – anders als im Falle des Art. 21 Abs. 2 GG 

– unbenommen, am politischen Wettbewerb teilzunehmen, 

BT-Drs. 18/12358, S. 6; Müller, Der Ausschluss von der staatlichen Finanzierung 
als milderes Mittel zum Parteiverbot – Zur Systematik von Art. 21 n.F. GG, 
DVBl. 2018, 1035 (1039); anders Linke, Verbotsunwürdige Verfassungsfeinde, 
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streitbare, aber wertarme Demokratie und problematische Sanktionsalternati-
ven, DÖV 2017, 483 (491). 

Dieser Ausschluss erstreckt sich allein auf finanzielle Begünstigungen, nicht auf die Nutzung 

öffentlicher Ressourcen wie den Zugang zu Stadthallen. Ein Mandatsverlust für Abgeordnete 

der betroffenen Partei tritt nicht ein. Schließlich ist dieser Ausschluss gem. § 46a Abs. 1 Satz 1 

BVerfGG auf sechs Jahre befristet. Diese Befristung sieht Art. 21 Abs. 3 GG zwar selbst nicht 

vor. Allerdings verlangt Art. 21 Abs. 5 GG gerade eine einfachgesetzliche Ausgestaltung. Dass 

die Frist und ihre prozessuale Umsetzung dabei durch einfaches Bundesrecht geregelt sind, ist 

angesichts der Vielfalt denkbarer und verfassungskonformer Ausgestaltungen zulässig. Hier ist 

der einfache Gesetzgeber, nicht der verfassungsändernde zu angemessenen Regelungen aufge-

rufen. Dies hat er durch die – unter dem Vorbehalt eines Verlängerungsantrags stehende (§ 46a 

Abs. 2 Satz 1 BVerfGG) – automatische Wiederaufnahme der staatlichen Finanzierung nach 

sechs Jahren getan. 

Damit erweist sich Art. 21 Abs. 3 GG als zulässige Modifizierung der Ausprägungen des De-

mokratieprinzips und unterschreitet nicht einen etwaigen Mindeststandard, der durch Art. 79 

Abs. 3 GG vorgegeben ist. Er ist vielmehr Ausdruck eines abgestuften Konzepts der Regulie-

rung verfassungsfeindlicher Parteien, dessen Ausgestaltung sich gerade an einer Schonung der 

Parteienfreiheit orientiert. 

3. Ergebnis: abgestufte Präventionsmaßnahmen 

Das Kriterium der Potentialität, das das Gericht in Art. 21 Abs. 2 GG dem Wort „ausgehen“ 

entnommen hat, hat zur Folge, dass eine Partei, die zwar inhaltlich auf die Beeinträchtigung 

oder Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder die Gefährdung des 

Bestandes der Bundesrepublik abzielt, bei der aber eine Realisierung ihrer Bestrebungen voll-

kommen unmöglich erscheint, nach der alten Verfassungslage ihre Ziele weiterhin nicht nur 

verfolgen darf, sondern dabei auch staatliche Unterstützung in Form von finanziellen Zuwen-

dungen und Vergünstigungen erhält. Nun ist es gerade der Kern der Idee der wehrhaften De-

mokratie, dass der demokratische Staat nicht zugleich seine eigene Abschaffung fördern muss, 

BVerfGE 30, 1 (19 f.); 144, 20 (195, Rn. 515). 

Art. 21 Abs. 3 GG ermöglicht es, solchen Bestrebungen die staatliche Unterstützung zu entzie-

hen. Im Verhältnis zu Art. 21 Abs. 2 GG stellt er ein milderes Mittel dar. Der verfassungsän-

dernde Gesetzgeber hat dadurch eine Abstufung der Präventionsmaßnahmen zum Schutz der 

freiheitlichen demokratischen Grundordnung geschaffen, die Ausdruck der wehrhaften 
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Demokratie sind – eines Grundsatzes, dem sich das Grundgesetz bereits zum Zeitpunkt seiner 

Entstehung verschrieben hat. 

II. Der Maßstab für den Ausschluss aus der staatlichen Parteienfinanzierung 

1. Verfassungsrecht 

a. Vorüberlegung: zum Tatbestand des Art. 21 Abs. 3 Satz 1 GG 

Die Rechtsfolge des Art. 21 Abs. 3 Satz 1 GG setzt tatbestandlich voraus, dass eine Partei nach 

ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgerichtet ist, die freiheitliche demo-

kratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesre-

publik zu gefährden. Der vorliegende Antrag stützt sich auf die erste Variante: die Beeinträch-

tigung oder Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Auf die Gefährdung 

des Bestandes der Bundesrepublik ist daher im Folgenden nicht einzugehen. 

Erkennbar ist der neu eingefügte Art. 21 Abs. 3 GG dem bereits zuvor geltenden Absatz 2 

nachgebildet, nur setzt Abs. 3 Satz 1 statt „ausgehen“ in Abs. 2 ein „ausgerichtet sein“ voraus. 

Der verfassungsändernde Gesetzgeber wollte durch diese Formulierung für den Ausschluss aus 

der staatlichen Parteienfinanzierung, wie gesagt, auf das Kriterium der „Potentialität“ als Tat-

bestandsvoraussetzung verzichten, das das Bundesverfassungsgericht in seiner erneuerten Deu-

tung dem Begriff des Ausgehens in Art. 21 Abs. 2 GG entnommen hatte, 

BVerfGE 144, 20 (224 ff., Rn. 585 ff.). 

Mit diesem Kriterium stellt das Gericht ein Parteiverbot unter den Vorbehalt der Möglichkeit 

des politisch erfolgreichen Handelns einer in ihrer Programmatik verfassungsfeindlichen Partei. 

Die sonstigen Tatbestandsmerkmale des Art. 21 Abs. 3 GG sollten aus Sicht des verfassungs-

ändernden Gesetzgebers in systematischer Entsprechung mit denen in Art. 21 Abs. 2 GG ver-

standen werden, 

BT-Drs. 18/12357, S. 6; vgl. Müller, Der Ausschluss von der staatlichen Finan-
zierung als milderes Mittel zum Parteiverbot – Zur Systematik von Art. 21 n.F. 
GG, DVBl. 2018, 1035 (1036); Walter/Herrmann, Der Ausschluss verfassungs-
feindlicher Parteien von der Parteienfinanzierung, ZG 2017, 306 (309). 

Wortlaut, Entstehungsgeschichte und Systematik unterstützen also die Annahme, dass die tat-

bestandlichen Voraussetzungen des Art. 21 Abs. 3 GG – bis auf das „ausgerichtet sein“ – wie 

diejenigen des Art. 21 Abs. 2 GG zu verstehen sind. Zu den Tatbestandsmerkmalen des Art. 21 
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Abs. 2 GG hat das Bundesverfassungsgericht erst kürzlich im zweiten NPD-Verbotsverfahren 

ausführlich Stellung bezogen, 

BVerfGE 144, 20 (202 ff., Rn. 528 ff.). 

b. Materiell-programmatischer Tatbestand: freiheitliche demokratische Grundordnung 

Art. 21 Abs. 3 Satz 1 GG zeichnet – wie jedes Instrument der wehrhaften Demokratie – eine 

systematische Ambivalenz aus, weil die Norm den offenen demokratischen Prozess ein-

schränkt, um ihn zu bewahren. Diese Ambivalenz verpflichtet jedenfalls aus Sicht des Gerichts 

zu einer „restriktiven“ Auslegung der Tatbestandsmerkmale, 

BVerfGE 144, 20 (200, Rn. 524). 

Zwar weist das Gericht darauf hin, dass sich diese restriktive Auslegung auch aus der zwingen-

den Rechtsfolge des Abs. 2 ergibt, dem Verbot und der mit diesem notwendig verbundenen 

Auflösung der Partei, 

BVerfGE 144, 20 (200, Rn. 525 ff.), 

doch lässt sich daraus nicht der Schluss ziehen, dass die mit Abs. 2 gleichlautenden Tatbe-

standsmerkmale des Abs. 3 deswegen großzügiger ausgelegt werden dürften. Dagegen spre-

chen sowohl die oben herausgearbeitete textliche und systematische Entsprechung als auch der 

Umstand, dass die normative Ambivalenz des Abs. 2 auch auf Abs. 3 zutrifft. 

Damit unterfällt auch das beiden Absätzen gemeinsame materiell-programmbezogene Tatbe-

standsmerkmal der freiheitlichen demokratischen Grundordnung einer restriktiven Auslegung. 

Zugleich ist es angezeigt, bei dieser Auslegung auf die weiteren Ausführungen des Gerichts in 

der Sache zurückzugreifen.  

Die freiheitliche demokratische Grundordnung umfasst damit auch für die Auslegung des Abs. 

3 nur dasjenige, was zur Gewährleistung eines freiheitlichen und demokratischen Zusammen-

lebens schlechthin unverzichtbar ist und daher außerhalb jedes legitimen politischen Streits ste-

hen muss, 

BVerfGE 5, 85 (141); 144, 20 (205, Rn. 535; 214, Rn. 556). 

Sie ist damit gleichfalls nicht mit dem von Art. 79 Abs. 3 GG für unabänderlich erklärten Kern 

des Grundgesetzes identisch, 

BVerfGE 144, 20 (205 f., Rn. 536 f.); Thrun, Worum kämpft die wehrhafte Ver-
fassung?, DÖV 2019, 65 (71). 
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In seinem Urteil zum NPD-Verbotsverfahren hat das Gericht die Auslegung der freiheitlichen 

demokratischen Ordnung auf eine neue systematische Grundlage gestellt. Ausgangspunkt ist 

das Prinzip der Menschenwürde (aa.), das durch die Grundsätze der Demokratie (bb.) und der 

Rechtsstaatlichkeit (cc.) näher ausgestaltet wird, 

BVerfGE 144, 20 (203, Rn. 529); zustimmend Thrun, Worum kämpft die wehr-
hafte Verfassung?, DÖV 2019, 65 (69 ff.); Uhle, Das Parteiverbot gem. Art. 21 II 
GG. Eine Wiederbesichtigung nach der Entscheidung des BVerfG zum NPD-
Verbotsantrag, NVwZ 2017, 583 (586). 

Eine Wesensverwandtschaft zum Nationalsozialismus begründet für sich allein noch keine un-

widerlegliche Vermutung für die Unvereinbarkeit mit der freiheitlichen demokratischen Grund-

ordnung, stellt dafür jedoch ein gewichtiges Indiz dar (dd.). 

aa. Menschenwürde als Ausgangspunkt der freiheitlichen demokratischen Grundordnung 

Normative Grundlage der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ist die Würde des Men-

schen (Art. 1 Abs. 1 GG), die das Fundament der gesamten grundgesetzlichen Ordnung dar-

stellt, 

vgl. BVerfGE 2, 1 (12); 5, 85 (204); 27, 1 (6); 35, 202 (225); 45, 187 (227); 144, 20 
(206, Rn. 538); Dreier, in: ders. (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar, Bd. 1, 3. Aufl. 
2013, Art. 1 I Rn. 42. 

Dem Einzelnen kommt Würde allein aufgrund seines Menschseins zu. Dies verpflichtet den 

Staat zur Wahrung der personalen Individualität, Identität und Integrität sowie elementarer 

Rechtsgleichheit. Die Menschenwürde enthält einen sozialen Wert- und Achtungsanspruch und 

verbietet daher, den Einzelnen zum „bloßen Objekt“ staatlicher Handlungen zu degradieren, 

BVerfGE 144, 20 (207 f., Rn. 539 ff.); zur sog. Objektformel, die selbst bereits 
notwendig die elementare Rechtsgleichheit enthält: BVerfGE 87, 209 (228); 96, 
375 (399). 

Ein Verstoß gegen diese Vorgaben ergibt sich für eine politische Partei namentlich aus einer 

Programmatik, die den Einzelnen dem unbedingten Vorrang eines Kollektivs unterwirft und 

damit seine Individualität im Ergebnis nur noch abgeleitet versteht, 

BVerfGE 144, 20 (207, Rn. 540). 

Insbesondere folgt aus der Menschenwürde auch ein Gebot elementarer Gleichbehandlung aller 

Menschen, die sich auf ihre Würde allein aus ihrer Eigenschaft als Mensch und unabhängig von 

allen weiteren Eigenschaften berufen können, 
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BVerfGE 144, 20 (207 f., Rn. 541). 

bb. Demokratieprinzip: Freie und Gleiche 

Die Demokratie als Herrschaftsform der Freien und Gleichen basiert auf der Idee der freien 

Selbstbestimmung aller Bürgerinnen und Bürger und ist aufgrund dessen eng mit der Men-

schenwürde verknüpft, 

BVerfGE 123, 267 (341); 142, 123 (189, Rn. 124); 144, 20 (208, Rn. 542). 

Demokratie setzt die gleichberechtigte Mitwirkungsmöglichkeit aller Bürgerinnen und Bürger 

am Prozess der politischen Willensbildung voraus. Dabei muss die Willensbildung vom Volk 

zu den Staatsorganen verlaufen und nicht umgekehrt. Unvereinbar damit ist der dauerhafte oder 

vorübergehende willkürliche Ausschluss Einzelner aus diesem Prozess, 

BVerfGE 144, 20 (209, Rn. 544). 

Ein solch willkürlicher Ausschluss Einzelner ist insbesondere anzunehmen, wenn Bürgerinnen 

und Bürgern wegen ihrer fehlenden Zugehörigkeit zu einer ethnisch definierten „Volksgemein-

schaft“ – unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit – das Recht zur gleichen politischen Teil-

habe abgesprochen wird, 

BVerfGE 144, 20 (284 f., Rn. 763 ff.). 

Daneben verlangt der Grundsatz der Volkssouveränität (Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG), dass sich 

alle Akte der Ausübung der Staatsgewalt auf den Willen des Volkes, als Gesamtheit der Staats-

angehörigen, zurückführen lassen. Dies setzt einen hinreichend engen und ununterbrochenen 

Legitimationszusammenhang voraus, soweit das Volk die Staatsgewalt durch Wahlen oder Ab-

stimmungen nicht selbst ausübt, 

BVerfGE 83, 60 (71 f.); 93, 37 (66 f.); 107, 59 (87); 144, 20 (209 f., Rn. 545). 

Dem widerspricht es, das Demokratieprinzip grundsätzlich dadurch zu relativieren, dass diesem 

die vorrangigen Interessen einer „Volksgemeinschaft“ gegenübergestellt werden, 

BVerfGE 144, 20 (294 f., Rn. 804). 

Es ist durch den Grundsatz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung nicht vorgegeben, 

wie die Offenheit des politischen Prozesses und der hinreichenden demokratischen Legitimati-

onszusammenhang miteinander verknüpft werden sollen. Allerdings muss, wer den Parlamen-

tarismus als das vom Grundgesetz vorgesehene Modell des demokratischen Prozesses 
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verächtlich macht, aufzeigen, auf welchem anderen Weg dem Grundsatz der Volkssouveränität 

und der Offenheit des politischen Willensbildungsprozesses Rechnung getragen werden soll, 

BVerfGE 144, 20 (210, Rn. 546). 

Den Parlamentarismus macht in diesem Sinne verächtlich, wer ihn nicht nur kritisiert, sondern 

seine Abschaffung und damit einen Systemwechsel propagiert, ohne zugleich offenzulegen, 

wie im angestrebten System der hinreichende Legitimationszusammenhang und die Offenheit 

des politischen Willensbildungsprozesses sichergestellt werden, 

BVerfGE 144, 20 (294 f., Rn. 804). 

Die bloße Mitwirkung in Parlamenten steht der Annahme, dass eine Partei auf die Abschaffung 

des parlamentarischen Systems abzielt, jedenfalls dann nicht entgegen, wenn die parlamentari-

sche Arbeit der Programmatik zufolge gerade zur Überwindung des Systems instrumentalisiert 

wird, 

BVerfGE 144, 20 (290, Rn. 784; 294 f., Rn. 804). 

cc. Rechtsstaatsprinzip als Sicherung der Freiheit und Gleichheit 

Das Rechtsstaatsprinzip als drittes Element der freiheitlichen demokratischen Ordnung sichert 

die Freiheit und Gleichheit aller dadurch ab, dass die öffentliche Gewalt gebunden und begrenzt 

wird, 

BVerfGE 144, 20 (210, Rn. 547). 

Daher umfasst die freiheitliche demokratische Grundordnung die Rechtsbindung der öffentli-

chen Gewalt (Art. 20 Abs. 3 GG) sowie die Kontrolle dieser Bindung durch unabhängige Ge-

richte, 

BVerfGE 144, 20 (210, Rn. 547). 

Zum Schutz der Freiheit ist die Anwendung physischer Gewalt den gebundenen und gerichtli-

cher Kontrolle unterliegenden staatlichen Organen vorbehalten, sodass auch das Gewaltmono-

pol des Staates Teil der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ist, 

BVerfGE 144, 20 (210, Rn. 547). 

Bedient sich eine politische Partei zur Verfolgung ihrer Ziele Gewalt, so kann dies ein Indiz 

dafür sein, dass diese Partei das Gewaltmonopol des Staates nicht anerkennt und sich damit 
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politisch auch gegen einen zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung gehörenden Kern 

des Rechtsstaatsprinzips wendet, 

BVerfGE 144, 20 (223, Rn. 580). 

dd. Wesensverwandtschaft zum Nationalsozialismus als Indiz 

Die Wesensverwandtschaft einer Partei zum Nationalsozialismus ersetzt für sich genommen 

keines der Tatbestandsmerkmale des Art. 21 Abs. 3 Satz 1 GG, weil der neu eingefügte Absatz 

3 wie sein Vorbild (Art. 21 Abs. 2 GG) nicht spezifisch antinationalsozialistisch ausgestaltet 

ist, sondern im Sinne eines bestmöglichen Schutzes der freiheitlichen demokratischen Grund-

ordnung eine Absage an totalitäre Bestrebungen aller Art enthält, 

vgl. die Äußerungen des Abgeordneten Harbarth, 18. Wahlperiode, 240. Sitzung 
22. Juni 2017, Plenarprotokoll, S. 24551 f.: „Klar ist dabei auch: Der Ausschluss 
verfassungsfeindlicher Parteien kann nur eines von vielen Instrumenten sein, 
mit denen sich die wehrhafte Demokratie gegen jede Form von Extremismus 
verteidigen muss, und zwar gleichgültig, ob dieser Extremismus vom linken 
oder vom rechten Rand des politischen Spektrums kommt.”; der Abgeordneten 
Fograscher: „Die heutigen Änderungen sind keine Lex NPD. Die Änderungen 
werden für alle Parteien gelten, die sich gegen unsere Verfassung und unsere 
Werte stellen. Dieser Ausschluss ist für uns nur ein Baustein im Kampf gegen 
den Extremismus.“ Ebd., S. 24553 f. Vgl. ferner BVerfGE 144, 20 (229 f., Rn. 597). 

Gleichwohl stellt die Wesensverwandtschaft einer Partei zum Nationalsozialismus ein Indiz 

dafür dar, dass die Partei auf die Beseitigung oder Beeinträchtigung der freiheitlichen demo-

kratischen Grundordnung ausgerichtet ist. Denn die zentralen Prinzipien des Nationalsozialis-

mus, namentlich das Führerprinzip, der ethnische Volksbegriff, der Rassismus und Antisemi-

tismus, sind mit der Menschenwürde unvereinbar und verletzen zugleich das Gebot gleichbe-

rechtigter politischer Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger sowie den Grundsatz der Volks-

souveränität, 

BVerfGE 144, 20 (230, Rn. 598); Ebert/Karaosmanoglu, Anmerkung zu BVerfG, 2. 
Sen., Urt. v. 17.01.2017 – 2 BVB 1/13 – Kein Verbot der NPD, DVBl. 2017, 375 
(376). 

Ob eine Partei mit dem Nationalsozialismus wesensverwandt ist, ist unter Rückgriff auf ihr 

politisches Programm, ihre innere Organisationsstruktur und das Auftreten der Partei und ihrer 

Mitglieder zu bestimmen, 

BVerfGE 144, 20 (227, Rn. 592). 
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Hierbei genügt eine entsprechende Grundtendenz der Partei. Das Ablehnen einzelner inhaltli-

cher Grundsätze und die fehlende Übernahme wesentlicher Organisationsprinzipien stehen der 

Annahme einer Wesensverwandtschaft zum Nationalsozialismus nicht entgegen, 

BVerfGE 144, 20 (305, Rn. 841). 

Die Verbundenheit kann sich dabei unter anderem daraus ergeben, dass die Partei auf Vokabu-

lar, Texte, Lieder und Symbole des Nationalsozialismus zurückgreift, 

BVerfGE 144, 20 (227, Rn. 592; 299, Rn. 818). 

Dabei kommt es nicht darauf an, ob die verwendeten Symbole, Texte und Lieder selbst natio-

nalsozialistisches Gedankengut wiedergeben, weil allein die Verwendung die Identifikation mit 

der nationalsozialistischen Ideologie indiziert, 

vgl. BVerfGE 144, 20 (298, Rn. 814; 300, Rn. 822; 301, Rn. 828). 

Für eine Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus sprechen ferner die positive his-

torische Bewertung des Nationalsozialismus und seiner Repräsentanten sowie die Leugnung 

der von den Nationalsozialisten begangenen Verbrechen, 

BVerfGE 144, 20 (227, Rn. 592). 

c. Beeinträchtigen oder Beseitigen 

Die Partei muss laut Art. 21 Abs. 3 Satz 1 auf die Beseitigung oder Beeinträchtigung der frei-

heitlichen demokratischen Grundordnung ausgerichtet sein. Beseitigen meint die Abschaffung 

zumindest eines der Wesenselemente der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder 

deren Ersetzung durch eine andere Verfassungsordnung oder ein anderes Regierungssystem, 

BVerfGE 144, 20 (211, Rn. 550). 

Die Variante des Beeinträchtigens hat einen eigenständigen Anwendungsbereich: Eine Beein-

trächtigung liegt vor, wenn eine Partei nach ihrem politischen Konzept mit hinreichender In-

tensität eine spürbare Gefährdung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung bewirkt, 

wobei es bereits ausreicht, wenn die Partei sich gegen eines der Wesenselemente der freiheitli-

chen demokratischen Grundordnung wendet, weil diese sich systematisch wechselseitig ver-

stärken. Die politische Wendung gegen einen unabdingbaren zentralen Grundsatz der freiheit-

lichen demokratischen Grundordnung kann nicht dadurch „kompensiert“ werden, dass sich die 

Partei zu den anderen bekennt, 
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BVerfGE 144, 20 (213 f., Rn. 556). 

d. „ausgerichtet sein“: Ausgehen ohne Potentialität 

Art. 21 Abs. 3 Satz 1 GG stellt auf die Ausrichtung der Partei ab, während Absatz 2 ein „Aus-

gehen“ der Partei verlangt. Für das Verständnis des Tatbestandsmerkmals „ausgerichtet“ sind 

Systematik und Entstehungsgeschichte zentral: Art. 21 Abs. 3 GG ermöglicht den Ausschluss 

der Parteien von staatlicher Finanzierung und steuerlichen Begünstigungen, stellt also im Ver-

gleich zum Parteiverbot nach Art. 21 Abs. 2 GG eine Präventionsmaßnahme geringerer Inten-

sität dar (C. I. 3.). Die weniger einschneidende Rechtsfolge muss sich auf Tatbestandsseite in 

geringeren Anforderungen spiegeln. Da sich der Wortlaut der Absätze 2 und 3 allein durch das 

Wort „ausgerichtet“ – statt „ausgehen“ – unterscheidet, setzt die Ausrichtung weniger als das 

Ausgehen einer Partei voraus. 

Eine Partei geht auf die Beseitigung oder Beeinträchtigung der freiheitlichen demokratischen 

Grundordnung aus, wenn sie planvoll im Sinne einer qualifizierten Vorbereitung auf die Beein-

trächtigung oder Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Ordnung hinwirkt und wenn 

konkrete Anhaltspunkte von Gewicht vorliegen, die es zumindest möglich erscheinen lassen, 

dass das gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtete Handeln einer Partei 

erfolgreich sein kann (Potentialität), 

BVerfGE 144, 20 (221 ff., Rn. 575 ff.; 224 f., Rn. 585). 

„Ausgehen“ setzt also zweierlei voraus: erstens Handlungen, die zielorientiert auf die Beseiti-

gung oder Beeinträchtigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung hinwirken, und 

zweitens die Potentialität dieser Handlungen. 

Die Ausrichtung einer Partei hingegen verlangt eine solche Potentialität gerade nicht, wie sich 

aus der Entstehungsgeschichte ergibt (aa.). Dennoch muss die Partei planvoll im Sinne qualifi-

zierter Vorbereitungshandlungen vorgehen (bb.). 

aa. Entstehungsgeschichte: Präventionsmaßnahme unterhalb des Verbots 

Nachdem das Bundesverfassungsgericht unter Abkehr seiner bisherigen Rechtsprechung das 

Kriterium der Potentialität in Art. 21 Abs. 2 GG entwickelt hat, 

BVerfGE 144, 20 (225, Rn. 586) unter Aufgabe der Rechtsprechung in BVerfGE 
5, 85 (143), 

hat sich der verfassungsändernde Gesetzgeber entschlossen, für Parteien, die dieses Kriterium 

nicht erfüllen, aber dennoch auf die Beseitigung oder Beeinträchtigung der freiheitlichen 
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demokratischen Grundordnung oder die Gefährdung des Bestandes der Bundesrepublik 

Deutschland abzielen, in Art. 21 Abs. 3 GG eine eigene Präventionsmaßnahme – den Aus-

schluss aus der staatlichen Parteienfinanzierung und den Wegfall steuerlicher Begünstigungen 

– einzuführen, 

BT-Drs. 18/12357, S. 6; vgl. zur Möglichkeit der Einführung von Maßnahmen 
gegenüber Parteien, die die Potentialitätsschwelle nicht erreichen: BVerfGE 144, 
20 (202, Rn. 527; 241 f., Rn. 624). 

Die Ausrichtung einer Partei ist also ein „Ausgehen ohne Potentialität“, 

so auch Grzeszick/Rauber, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke (Hrsg.), 
Grundgesetz. Kommentar, 14. Aufl. 2018, Art. 21 Rn 168; Ipsen, Das Ausschluss-
verfahren nach Art. 21 Abs. 3 GG – ein mittelbares Parteienverbot?, JZ 2017, 933 
(934); Pieroth, in: Jarass/Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch-
land. Kommentar., 15. Aufl. 2018, Art. 21 Rn. 57; Shirvani, Parteienfinanzie-
rungsausschluss als verfassungsrechtliche Ausprägung streitbarer Demokratie, 
DÖV 2018, 921 (924); Streinz, in: v. Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), Grundge-
setz. Kommentar, Bd. 2, 7. Aufl. 2018, Art. 21 Rn. 252b; Walter/Herrmann, Der 
Ausschluss verfassungsfeindlicher Parteien von der Parteienfinanzierung, ZG 
2017, 306 (309). 

Liest man das aktuelle Urteil des Bundesverfassungsgerichts vor dem Hintergrund dieser Qua-

lifikation des verfassungsändernden Gesetzgebers, dann fordert dieses Tatbestandsmerkmal 

nach wie vor eine planvolle Vorbereitung der Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitli-

chen demokratischen Ordnung.  

bb. Planvolles Vorgehen im Sinne qualifizierter Vorbereitungshandlungen 

Das „ausgerichtet sein“ der Partei im Sinne der Norm verlangt damit weiterhin mehr als nur 

eine verfassungsfeindliche Programmatik. Dafür sprechen drei Argumente: 

Erstens setzt Art. 21 Abs. 3 Satz 1 GG voraus, dass die Partei nach ihren „Zielen“ auf die Be-

einträchtigung oder Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung „ausgerich-

tet“ ist. Es liegt daher nahe, dass die Ziele ein Erkenntnismittel zur Ausrichtung der Partei sind, 

die Ausrichtung aber darüber hinaus geht. Ohnehin setzen beide Erkenntnismittel voraus, dass 

die Partei überhaupt planvoll handelt, indem sie etwa Parteiprogramme erstellt und sich Mit-

glieder in ihr engagieren. 

Zweitens wollte der verfassungsändernde Gesetzgeber, wie gesagt, allein auf die Potentialität 

verzichten, den Art. 21 Abs. 3 Satz 1 GG aber ansonsten dem Absatz 2 nachbilden. Art. 21 Abs. 

2 GG setzt aber das planvolle Handeln im Sinne einer qualifizierten Vorbereitung voraus, was 

sich vom Kriterium der Potentialität unterscheidet, 
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BVerfGE 5, 85 (141, 143); 144, 20 (224 f., Rn. 585 f.). 

Dies verdeutlicht auch, dass Art. 21 Abs. 3 GG keine Ideen oder Überzeugungen sanktioniert, 

sondern – wie Art. 21 Abs. 2 GG – ein Verhalten nach außen verlangt,  

vgl. BVerfGE 5, 85 (141); 144, 20 (220, Rn. 573). 

Drittens betrifft Art. 21 Abs. 3 GG ausschließlich politische Parteien. Diese sind Zusammen-

schlüsse natürlicher Personen, die dauernd oder für längere Zeit für den Bereich des Bundes 

oder eines Landes auf die politische Willensbildung Einfluss nehmen und an der Vertretung des 

Volkes im Deutschen Bundestag oder einem Landtag mitwirken wollen (vgl. § 2 Abs. 1 PartG), 

BVerfGE 89, 266 (269); 91, 276 (284). 

Die Beteiligung an der politischen Willensbildung setzt ein Handeln nach außen voraus. Die 

von § 2 Abs. 1 PartG geforderter Ernsthaftigkeit der Zielsetzung, an der politischen Willensbil-

dung mitzuwirken, bestimmt sich nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse der Par-

tei, insbesondere auch nach ihrem Hervortreten in der Öffentlichkeit, 

BVerfGE 91, 262 (270). 

Die Ausrichtung der Partei setzt daher – insoweit in Übereinstimmung mit dem Ausgehen des 

Art. 21 Abs. 2 GG – voraus, dass die Partei kontinuierlich auf die Verwirklichung eines der 

freiheitlichen demokratischen Grundordnung widersprechenden politischen Konzepts hinarbei-

tet, also planvoll handelt, 

BVerfGE 144, 20 (221, Rn. 576); Grzeszick/Rauber, in: Schmidt-Bleibtreu/Hof-
mann/Henneke (Hrsg.), Grundgesetz. Kommentar, 14. Aufl. 2018, Art. 21 Rn. 
168, Shirvani, Parteienfinanzierungsausschluss als verfassungsrechtliche Aus-
prägung streitbarer Demokratie, DÖV 2018, 921 (925); Müller, Der Ausschluss 
von der staatlichen Finanzierung als milderes Mittel zum Parteiverbot – Zur 
Systematik von Art. 21 n.F. GG, DVBl. 2018, 1035 (1038). 

aber nicht, dass dieses Handeln irgendeine Aussicht auf Erfolg hat. 

Das Bundesverfassungsgericht spricht in diesem Zusammenhang davon, dass „ein zielorien-

tierter Zusammenhang zwischen eigenen Handlungen und der Beseitigung oder Beeinträchti-

gung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung“ notwendig sei, 

BVerfGE 144, 20 (221, Rn. 577).  

Die Partei muss also dazu in der Lage sein, einen politischen Willen zu bilden, der sie in eine 

die freiheitliche demokratische Grundordnung bedrohende Richtung bringt. Nicht dagegen ist 

es erforderlich, dass die Partei diese tatsächlich bedrohen kann. 
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e. Erkenntnisquellen: Ziele oder Verhalten der Anhänger 

Erkenntnisquellen für die Ausrichtung der Partei sind ihre Ziele (aa.) und das Verhalten ihrer 

Anhänger (bb.), 

BVerfGE 144, 20 (214, Rn. 557). 

aa. Ziele der Partei 

Die Ziele der Partei sind der Inbegriff dessen, was eine Partei politisch anstrebt. Entscheidend 

sind die wirklichen, nicht vorgeblichen Ziele der Partei. Sie können aus dem Parteiprogramm 

und sonstigen parteiamtlichen Erklärungen gewonnen werden, aus den Schriften der von ihr als 

maßgebend anerkannten Autoren über die politische Ideologie der Partei, aus den Reden ihrer 

Funktionäre, aus dem in der Partei verwendeten Schulungs- und Propagandamaterial sowie aus 

den von ihr herausgegebenen oder beeinflussten Zeitungen und Zeitschriften, 

BVerfGE 5, 85 (144), 144, 20 (214 f., Rn. 558 f.); Morlok/Merten, Parteienrecht, 
2018, S. 167 f.; Streinz, in: v. Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), Grundgesetz. 
Kommentar, Bd. 2, 7. Aufl. 2018, Art. 21 Rn. 234. 

Auch parlamentarische Äußerungen von Abgeordneten der Partei können zur Bestimmung der 

Ziele verwendet werden. Der Grundsatz der Indemnität (Art. 46 Abs. 1 Satz 1 GG) steht dem 

nicht entgegen, 

BVerfGE 144, 20 (217 ff., Rn. 567 ff.). 

bb. Verhalten ihrer Anhänger: Zurechnung zur Partei 

Als zweite Erkenntnisquelle kann auf das Verhalten der Parteianhänger abgestellt werden. An-

hänger ist, wer sich für die Partei einsetzt und sich zu ihr bekennt, auch wenn er oder sie nicht 

Mitglied der Partei ist, 

BVerfGE 2, 1 (22); 47, 130 (139); 144, 20 (215, Rn. 560). 

Das Verhalten eines solchen Anhängers muss der Partei zurechenbar sein. Dies ist regelmäßig 

der Fall, wenn das Verhalten eine in der Partei vorhandene Grundtendenz widerspiegelt oder 

die Partei sich das Verhalten ausdrücklich zu eigen macht, 

BVerfGE 144, 20 (215, Rn. 561); Morlok/Merten, Parteienrecht, 2018, S. 168. 

Hierbei bietet sich eine Differenzierung nach verschiedenen Personengruppen an: 
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Die Tätigkeit der Parteiorgane, insbesondere der Parteiführung und der leitenden Funktionäre, 

sowie die Tätigkeit von Publikationsorganen und das Verhalten führender Funktionäre von 

Teilorganisationen sind der Partei ohne weiteres zurechenbar, 

BVerfGE 144, 20 (215 f., Rn. 562); Streinz, in: v. Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), 
Grundgesetz. Kommentar, Bd. 2, 7. Aufl. 2018, Art. 21 Rn. 237. 

Äußerungen oder Handlungen einfacher Mitglieder sind der Partei nur zurechenbar, wenn sie 

in einem politischen Kontext erfolgt sind und die Partei sie gebilligt oder geduldet hat. Ein 

solcher politischer Kontext liegt insbesondere dann nahe, wenn die Äußerung oder Handlung 

in unmittelbarem Zusammenhang mit einer Parteiveranstaltung oder sonstigen Parteiaktivität 

steht. Fehlt ein solcher Zusammenhang, dann kann die Zurechnung auch dadurch erfolgen, dass 

die Partei trotz Kenntnisnahme der politischen Handlung oder Äußerung ihres Mitglieds diese 

duldet oder gar unterstützt, obwohl Gegenmaßnahmen möglich und zumutbar waren, 

BVerfGE 144, 20 (216, Rn. 563); Klein, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz, Loseblatt-
sammlung, Art. 21 Rn. 540 (Stand der Kommentierung: 82. Lieferung Januar 
2018). 

Verhalten von Anhängern, die nicht der Partei angehören, ist nur zurechenbar, wenn die Partei 

das Verhalten beeinflusst oder gebilligt hat. Dies setzt regelmäßig eigene Parteiaktivitäten vo-

raus; eine bloß nachträgliche Gutheißung genügt nur, wenn die Partei sich das Verhalten 

dadurch erkennbar als Teil ihrer verfassungsfeindlichen Bestrebungen zu eigen macht, 

BVerfGE 144, 20 (216, Rn. 564). 

Straftaten sind im Rahmen des Art. 21 Abs. 3 Satz 1 GG nur relevant, soweit diese mit der 

freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Zusammenhang stehen, also einen politischen 

Hintergrund haben. Straftaten einfacher Mitglieder sind der Partei zurechenbar, wenn diese von 

der Partei erkennbar beeinflusst sind und die Partei sich trotz Kenntnisnahme nicht distanziert, 

BVerfGE 144, 20 (217, Rn. 565). 

Straftaten von Anhängern, die nicht Parteimitglieder sind, sind der Partei nur zurechenbar, 

wenn diese zugleich als Teil der verfassungswidrigen Bestrebungen der Partei anzusehen sind. 

Dies kommt beispielsweise in Betracht, wenn die Partei sachliche oder organisatorische Hilfe 

geleistet hat, eine personelle Verknüpfung zwischen der Partei und der handelnden Gruppie-

rung besteht oder Parteimitglieder an der konkreten Tat beteiligt waren, 

BVerfGE 144, 20 (217, Rn. 566). 
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2. Europäische Menschenrechtskonvention 

Die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) ist – wie im Verbotsverfahren – auch im 

vorliegenden Verfahren kein unmittelbar anwendbarer Prüfungsmaßstab. Zu prüfen bleibt le-

diglich, ob bzw. welche Rückwirkungen die Menschenrechtsverbürgung der EMRK für das 

Verfahren nach Art. 21 Abs. 3 GG besitzt.  

Das Bundesverfassungsgericht hat sich in seinem Urteil vom 17. Januar 2017 intensiv mit den 

Vorgaben der EMRK für Parteiverbote auseinandergesetzt, 

BVerfGE 144, 20 (234 ff., Rn. 607 ff.). 

Der Maßstab, den der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte aus Art. 11 EMRK entwi-

ckelt hat, erkenne grundsätzlich die Möglichkeit der Mitgliedstaaten der EMRK an, Parteiver-

bote vorzusehen. Zu den Rechtfertigungsanforderungen liegt inzwischen eine ausgefeilte 

Rechtsprechungslinie des EGMR vor. Das Bundesverfassungsgericht hat dargelegt, dass nicht 

einmal der Maßstab für ein Verbot der NPD, d.h. Art. 21 Abs. 2 GG in der Auslegung des 

Urteils vom 17. Januar 2017, gegen diese Anforderungen verstoßen hätte, 

BVerfGE 144, 20 (237 ff., Rn. 617 ff.). 

Die (staatliche oder private) Parteienfinanzierung hat den EGMR bisher nur ganz am Rande 

beschäftigt. Die hiesige Konstellation wurde zumindest noch nicht entschieden, 

Grzeszick/Rauber, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke (Hrsg.), Grundge-
setz. Kommentar, 14. Aufl. 2018, Art. 21 Rn. 165. 

Verschiedentlich wurde in Verfahren über Parteiverbote auf den Ausschluss aus der staatlichen 

Finanzierung als milderes Mittel im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsabwägung hingewie-

sen. Im Urteil zum Verbot der türkischen DTP wurde das dringende soziale Bedürfnis für ein 

Verbot angenommen, um dann auf diese nach türkischem Recht bestehende Möglichkeit hin-

zuweisen, 

EGMR, Urt.v. 12. Januar 2016 - 3840/10 u.a., Rn. 104. 

Schon das verdeutlicht, dass ein Ausschluss von der staatlichen Parteienfinanzierung als solcher 

nicht konventionsrechtswidrig sein kann, denn sonst hätte der EGMR diesen nicht als milderes 

Mittel angeführt, 

Volkmann, Schriftliche Stellungnahme zur Sachverständigenanhörung vor dem 
Innenausschuss des Deutschen Bundestages am 29. Mai 2017, S. 4, Anlage 2. 
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Demgegenüber bestand in dem Verfahren Herri Batasuna und Batasuna nach spanischem Recht 

eine derartige Möglichkeit nicht, der Gerichtshof billigte das nationale Parteiverbot, 

EGMR, Urt.v.30. Juni 2009 - 25803/04 u.a., Rn. 92 ff. 

Dies zeigt bereits, dass der EGMR Unterschiede in den Rechtsfolgen nationaler Parteiverbote 

akzeptiert und im Rahmen seiner Verhältnismäßigkeitsabwägungen berücksichtigt. Zudem 

wird der Finanzierungsausschluss als milderes Mittel im Vergleich zum Verbot angesehen, 

Walter/Herrmann, Der Ausschluss verfassungsfeindlicher Parteien von der Par-
teienfinanzierung, ZG 2017, 306 (319). 

Das bisherige deutsche Parteienfinanzierungssystem wird allgemein als konventionskonform 

beurteilt, 

am Maßstab von Art. 3 des Ersten Zusatzprotokolls EKMR vom 18. Mai 1976, 
X, Y und Z, Nr. 6850/74, DR 5, 90 (93 f.); Grabenwarter/Pabel, Europäische Men-
schenrechtskonvention, 6. Aufl. 2016, § 23 Rn. 114. 

Der Ausschluss einer politischen Partei von einer staatlichen Parteienteilfinanzierung kann je-

doch ebenfalls einen Eingriff in Art. 11 EMRK darstellen. Das wird v.a. für den Fall diskutiert, 

dass die Eigenschaft als Partei Voraussetzung für die Teilhabe an der staatlichen Parteienfinan-

zierung ist, 

EGMR vom 12. April 2011 – 12976/07, Rn. 105 ff. – Republican Party of Russia; 
Arndt, in: Karpenstein/Mayer (Hrsg.), Europäische Menschenrechtskonven-
tion. Kommentar, 2. Aufl. 2015, Art. 11 Rn. 34. 

Es handelt sich bei dem Ausschluss aus einer staatlichen Teilfinanzierung allerdings, anders als 

gelegentlich suggeriert, nicht um ein funktionales Äquivalent eines Verbots. Nach ständiger 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gehört es, wie gesagt, zu den verfassungsrecht-

lichen Maximen staatlicher Förderung von politischen Parteien, dass diese sich in erster Linie 

selbst finanzieren müssen, um eine hinreichende Verbindung zu Gesellschaft und Wahlvolk zu 

gewährleisten, 

BVerfGE 85, 264 (283 ff., zusammenfassend 289): „Die Selbstfinanzierung hat 
Vorrang vor der Staatsfinanzierung.“ 

In der Literatur ist anerkannt, dass Einschränkungen oder Ausschluss aus der staatlichen Par-

teienfinanzierung einen weniger gravierenden Eingriff als ein Parteiverbot darstellen, 

Grabenwarter/Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 6. Aufl. 2016, § 23 
Rn. 99; Walter/Herrmann, Der Ausschluss verfassungsfeindlicher Parteien von 
der Parteienfinanzierung, ZG 2017, 306 (319); Volkmann, Schriftliche 
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Stellungnahme zur Sachverständigenanhörung vor dem Innenausschuss des 
Deutschen Bundestages am 29. Mai 2017, S. 4, Anlage 2. 

Das hat Rückwirkungen auf die Rechtfertigungslast, die aus einem Erst-Recht-Schluss nicht 

die gleichen Anforderungen haben kann wie bei einem Verbot, 

Grzeszick/Rauber, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke (Hrsg.), Grundge-
setz. Kommentar, 14. Aufl. 2018, Art. 21 Rn. 165; Müller, Der Ausschluss von 
der staatlichen Finanzierung als milderes Mittel zum Parteiverbot – Zur Syste-
matik von Art. 21 n.F. GG, DVBl. 2018, 1035 (1040 f.). 

Zudem wäre im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsabwägung zu berücksichtigen, dass der 

Ausschluss zeitlich befristet ist. 

 

Der soweit ersichtlich einzige Fall des EGMR, der sich ausdrücklich mit der staatlichen Partei-

enfinanzierung unter dem Maßstab des Art. 11 EMRK befasst – Parti Nationaliste Basque –, 

führt vorliegend nicht weiter, denn dort ging es um ein Verbot von privaten Auslandsspenden,  

EGMR, Urt. v. 7. Juli 2007 – 71252/01, Rn. 36 ff., 47. 

Das unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht von vorliegender Konstellation: Es geht nur um 

Spenden, nicht um eine direkte staatliche Parteienfinanzierung, und diese Spenden werden auch 

nur zum Teil und aus durchaus nachvollziehbaren Gründen, nämlich wegen der Sorge um man-

gelnde Unabhängigkeit nationaler Parteien von ausländischen Interessen und damit einer mög-

lichen Beeinträchtigung der Volkssouveränität, untersagt. 

 

Zentral für die Beurteilung des vorliegenden Verfahrens ist zudem, dass mit einem Ausschluss 

aus der staatlichen Parteienteilfinanzierung kein Mandatsverlust verbunden ist. Betroffen wäre 

ausschließlich die Partei als solche, nicht ihre Mandatsträger in ihrer Funktion als Mitglieder 

von Vertretungskörperschaften, die ihre Mandate weiter ausüben könnten. Gerade die (automa-

tischen) Mandatsverluste hatten in der Vergangenheit bei der Kontrolle von Parteiverboten die 

kritische Aufmerksamkeit des EGMR gefunden. 

Den Verlust von Mandaten berücksichtigt der EGMR nicht nur bei der Abwä-
gung im Rahmen des Art. 11 EMRK zur Beurteilung der Schwere der Maß-
nahme, EGMR, Urteil vom 13. Februar 2003, Beschwerde-Nr. 41340/98 u.a., Re-
fah Partisi ./. Türkei, Rn. 133; der Verlust von Mandaten kann vielmehr auch 
am Maßstab des Art. 3 des 1. Zusatzprotokolls gemessen werden, durch den 
u.a. das passive Wahlrecht sowie das Mandat eines gewählten Abgeordneten 
geschützt werden, EGMR, Urteil vom 11. Juni 2002, Beschwerde-Nr. 25144/94 
u.a., Sadak ./. Türkei, Rn. 31, 33. Aus Sicht des EGMR ist es in der Regel unver-
hältnismäßig, wenn ein Parteiverbot automatisch zum Verlust eines Mandats 
führt, ohne dass die persönlichen politischen Aktivitäten des Mandatsträgers 
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betrachtet werden, EGMR, Urteil vom 11. Juni 2002, Beschwerde-Nr. 25144/94 
u.a., Sadak ./. Türkei, Rn. 37 ff.; Richter, in: Grote/Marauhn (Hrsg.), 
EMRK/GG. Konkordanzkommentar, 2006, Kapitel 25 Rn. 71, die § 46 Abs. 1 Nr. 
5 BWahlG gleichwohl für konventionskonform hält. Umgekehrt bedeutet dies, 
dass die praktische Konkordanz bei einem nicht automatisch eintretendem 
Mandatsverlust im Falle eines Verbots sehr viel leichter herzustellen wäre.  

Im Bereich des internationalen Rechts hat sich die Venedig-Kommission mit der Parteienfinan-

zierung befasst, 

die fehlende Bindungswirkung von Empfehlungen der Venedig-Kommission 
wird ausdrücklich betont in BVerfGE 144, 20 (242, Rn. 626); zum Ganzen Wal-
ter/Herrmann, Der Ausschluss verfassungsfeindlicher Parteien von der Partei-
enfinanzierung, ZG 2017, 306 (320 f.). 

Jedenfalls läge hier auch kein Verstoß gegen diese Empfehlungen vor. Eine staatliche Partei-

enfinanzierung wird aus Gründen der Korruptionsvermeidung von der Kommission befürwor-

tet, die Entscheidung jedoch nach wie vor den Mitgliedstaaten überlassen, 

Venedig-Kommission, CDL-PI (2016) 003, S. 33; AD (2015) 025, Rn. 22; CDL-PI 
(2016), S. 35. 

Vor allem hinsichtlich von im Parlament vertretenen Parteien wird der Gleichheitsaspekt be-

tont, um Regierungsmehrheit und Opposition gleich zu behandeln. Für Kleinparteien außerhalb 

von Vertretungskörperschaften bleibt die Frage letztlich offen, 

u.a. Venedig-Kommission, AD (2013) 033, Rn. 127; CDL-AD (2002) 023rev., Rn. 
111. 

Für weitere Einzelheiten wird auf das Rechtsgutachten von Prof. Dr. Christian Walter, Univer-

sität München, verwiesen, 

Anlage 17. 

III. Subsumtion 

Die NPD erfüllt den Tatbestand des Art. 21 Abs. 3 Satz 1 GG. Sie ist nach ihren Zielen und 

dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgerichtet, die freiheitliche demokratische Grundord-

nung zu beseitigen. Für den Zeitraum bis zum 17. Januar 2017 ergibt sich dies aus der tatbe-

standlichen Wirkung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts von diesem Tag (1.). Die fort-

laufenden Aktivitäten der Partei zeigen, dass der Tatbestand auch seitdem weiterhin erfüllt ist 

(2.). 
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1. Tatbestandliche Wirkung des Urteils vom 17. Januar 2017 

Dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Januar 2017,  

BVerfGE 144, 20, 

kommt eine tatbestandliche Wirkung in zweierlei Hinsicht zu: Erstens hat das Gericht die Ver-

fassungsfeindlichkeit der Ziele der NPD festgestellt (a.). Zweitens hat das Gericht zwar die 

Potentialität der NPD verneint, das Vorliegen qualifizierter Vorbereitungshandlungen jedoch 

bejaht (b.). Der Sachverhalt, der auch dem vorliegenden Antrag zugrunde liegt, ist daher bis 

zum Zeitpunkt des Urteils vom 17. Januar 2017 durch das Gericht festgestellt. Der Antragsgeg-

nerin ist dieser Sachverhalt bekannt, da sie auch in dem Verfahren 2 BvB 1/13 die Antragsgeg-

nerin war. Die tatbestandliche Wirkung reicht entsprechend nicht nur bis zum Zeitpunkt der 

mündlichen Verhandlung am 1., 2. und 3. März 2016, sondern bis zum 17. Januar 2017. Diese 

zeitliche Reichweite der tatbestandlichen Wirkung des Urteils ergibt sich auch aus dem im Ver-

fassungsprozessrecht gültigen Untersuchungsgrundsatz (§ 26 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG). Dem-

nach ist das Bundesverfassungsgericht zur Erforschung des Sachverhalts verpflichtet und 

musste Umstände, die die NPD „entlasten“, im Zeitraum zwischen März 2016 und Januar 2017 

im Urteil berücksichtigen. Dieser Pflicht ist das Bundesverfassungsgericht nachgekommen, in-

dem es einen Entlastungsversuch der NPD, nämlich deren Schriftsatz vom 11. April 2016, in 

welchem ein Parteivorstandsbeschluss mit Datum vom 5./6. April 2014 vorgelegt wird, berück-

sichtigt hat, 

vgl. BVerfGE 144, 20 (253 f., Rn. 656; 258, Rn. 670 f.). 

Ferner hat es seinem Urteil auch Sachverhalte, namentlich Wahlergebnisse, zugrunde gelegt, 

die zeitlich der mündlichen Verhandlung nachgelagert sind, 

vgl. BVerfGE 144, 20 (326, Rn. 901; 327 f., Rn. 905). 

Der Antragsteller wird daher nur noch begründen, dass die NPD auch nach dem 17. Januar 2017 

verfassungsfeindliche Ziele verfolgt und handlungsfähig ist (C. III. 2.). 

a. Tatbestandliche Wirkung I: Feststellung der Verfassungsfeindlichkeit der Ziele der NPD 

Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass die NPD nach ihren Zielen und dem Ver-

halten ihrer Anhänger die Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung an-

strebt, 

BVerfGE 144, 20 (246, Rn. 634). 



 

 71 

Die NPD bekennt sich zum Vorrang einer ethnisch definierten „Volksgemeinschaft“. Sie ne-

giert dadurch den sich aus der Menschenwürde ergebenden Achtungsanspruch und führt zur 

Verweigerung elementarer Rechtsgleichheit für alle, die dieser „Volksgemeinschaft“ nicht an-

gehören. Dem liegt ein Politikkonzept zugrunde, das auf die Ausgrenzung, Verächtlichma-

chung und Rechtlosstellung von Ausländern, Migranten, Muslimen, Juden und weiteren gesell-

schaftlichen Gruppen gerichtet ist, 

BVerfGE 144, 20 (246 f., Rn. 635) unter Rückgriff auf das Parteiprogramm (247 
ff., Rn. 637 ff.), Äußerungen führender Funktionäre und zurechenbare Publika-
tionen (252 ff., Rn. 653 ff.; 267 ff., Rn. 698 ff.). 

Darüber hinaus verstößt die politische Programmatik der NPD gegen das Demokratieprinzip 

als Teil der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Dies folgt hinsichtlich des Rechts auf 

gleiche politische Teilhabe bereits aus dem Konzept der ethnisch definierten „Volksgemein-

schaft“, weil es alle Personen – unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit – von der politischen 

Teilhabe ausschließt, die dieser „Volksgemeinschaft“ nicht angehören, 

BVerfGE 144 20 (284 ff., Rn. 762 ff.) unter Rückgriff auf das Parteiprogramm 
und Äußerungen von Parteifunktionären (284 f., Rn. 763 f.). 

Aus den der NPD zurechenbaren Publikationen und den Äußerungen führender Funktionäre 

ergibt sich ferner eine Ablehnung des grundgesetzlichen Parlamentarismus, ohne demokrati-

sche Alternativen aufzuzeigen, 

BVerfGE 144, 20 (286 ff., Rn. 768 ff.) unter Rückgriff auf Äußerungen von Par-
teifunktionären und anderer Angehöriger (286 ff., Rn. 769 ff.). 

b. Tatbestandliche Wirkung II: fehlende Potentialität, aber qualifizierte Vorbereitungshandlun-

gen nach außen 

Der Verbotsantrag blieb jedoch ohne Erfolg, weil die NPD über keine Potentialität verfügte, 

also ihre Bemühungen um die Verwirklichung ihrer politischen Ziele auch in ferner Zukunft 

als aussichtslos erscheinen, 

BVerfGE 144, 20 (325 ff., Rn. 896 ff.). 

Dies begründet das Bundesverfassungsgericht vor allem damit, dass die NPD von politischen 

Gestaltungsmöglichkeiten weit entfernt ist, 

vgl. BVerfGE 144, 20 (327, Rn. 903; 327 f., Rn. 905; 329 f., Rn. 909; 331, Rn. 912 
ff.). 



 

 72 

Hingegen hat das Gericht auch festgestellt, dass die NPD planmäßig im Sinne qualifizierter 

Vorbereitungshandlungen auf die Umsetzung ihrer verfassungsfeindlichen Ziele hinarbeitet, 

vgl. BVerfGE 144, 20 (307, Rn. 846). 

Auf die bestehenden qualifizierten Vorbereitungshandlungen schließt das Bundesverfassungs-

gericht insbesondere unter Berücksichtigung von Parteischulungen, der Öffentlichkeitsarbeit 

der NPD, eines geschlossenen strategischen Konzepts und der planmäßigen Umsetzung dieses 

Konzepts, 

vgl. BVerfGE 144, 20 (307 f., Rn. 849; 308 f., Rn. 851 ff.; 309 ff., Rn. 855; 311 ff., 
Rn. 856 ff.). 

Angesichts der dargestellten tatbestandlichen Bedeutung des Urteils vom 17. Januar 2017 re-

gen wir an, die Verfahrensakten des Verfahrens 2 BvB 1/13 vollständig zum vorliegenden Ver-

fahren beizuziehen. Die Möglichkeit der Beiziehung ergibt sich aus einem Umkehrschluss aus 

§ 26 Abs. 2 BVerfGG. 

2. Fortgesetzte Verfassungsfeindlichkeit 

Die NPD strebt auch nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Januar 2017 

weiterhin an, die freiheitliche demokratische Grundordnung (a.) zu beseitigen (b.). Sie geht 

planvoll im Sinne qualifizierter Vorbereitungshandlungen vor, sodass sie auch auf die Beseiti-

gung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ausgerichtet ist (c.). 

Die folgenden tatsächlichen Anhaltspunkte dafür entstammen der Materialsammlung des Bun-

desamtes für Verfassungsschutz, das diese in Zusammenarbeit mit den Verfassungsschutzbe-

hörden der Länder nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts in strenger Kontinuität zu 

der Materialsammlung zum Verbotsverfahren in den gleichen Verfahren und entsprechend den 

gleichen Regeln zur Verhinderung von Prozesshindernissen erstellt hat. 

Die hier verwendeten Materialien entstammen vorrangig Äußerungen hochrangiger Funktio-

näre und kommen aus den Publikationsformaten der NPD, zum Teil finden sich auch Äußerun-

gen anderer Parteimitglieder, die aber ebenfalls eine Parteifunktion – etwa auf Landesebene – 

ausüben. Dabei entstammen die Materialien ausschließlich allgemein zugänglichen Informati-

onen. 

Wie im vorangegangenen Verbotsverfahren steht der Antrag vor einem spezifischen Erkennt-

nis- und Darstellungsproblem. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat der NPD aufge-

zeigt, welche Teile ihrer Programmatik gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung 

verstoßen. Die Möglichkeit, Parteien von der staatlichen Finanzierung auszuschließen, wurde 
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unmittelbar nach dem Urteil diskutiert und bereits im Juli 2017 in das Grundgesetz aufgenom-

men. Aus diesem Grund kommt der vorliegende Antrag für die Antragsgegnerin keineswegs 

überraschend. Sie konnte ihre Aktivitäten nach außen entsprechend umstellen. Mehr noch als 

beim vorigen Verbotsverfahren war es ihr möglich, spezifische Äußerungen zu unterlassen und 

dadurch zu versuchen, verfassungsfeindliche Gehalte nicht offen zu kommunizieren. Gleich-

wohl werden die Antragsteller zeigen, dass die NPD weiterhin gegen die freiheitliche demo-

kratische Grundordnung agiert. 

Die fortgesetzte Verfassungsfeindlichkeit ergibt sich bereits aus dem Verhalten der NPD und 

ihrer Funktionäre im Anschluss an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Januar 

2017: Die NPD agiert weiterhin auf Grundlage desselben Parteiprogramms, 

Arbeit, Familie, Vaterland. Das Programm der Nationaldemokratischen Partei 
Deutschlands, Anlage 18. 

Darüber hinaus hat sich die NPD nicht nur nicht von ihren Zielen distanziert, sondern diese 

sogar positiv bestätigt: Die Kontinuität der programmatischen Positionen der NPD ergibt sich 

dabei namentlich aus dem neuen offiziellen Kommentar der NPD zu ihrem eigenen Programm, 

Beleg 3 (Kategorie 2): Was wir wollen. Kommentierung des Parteiprogramms. 

In diesem parteiamtlichen Buch weist der stellvertretende Bundesvorsitzende Ronny Zasowk 

ausdrücklich darauf hin, dass eine Überarbeitung des Programms nicht notwendig sei und sich 

aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur NPD keine Änderung ihres program-

matischen Anspruchs ergebe, 

Was wir wollen, S. 182, 183 f. 

Im Redebeitrag des Parteivorsitzenden auf der NPD-Wahlkampfauftaktveranstaltung am 22. 

Juli 2017 in Riesa (Sachsen) nahm Frank Franz unter anderem Bezug auf das Urteil im Partei-

verbotsverfahren und erklärte: 

„Wenn das Bundesverfassungsgericht meint, es sei verfassungsfeindlich, für 
das eigene Volk zu streiten, dann gibt es für uns Nationaldemokraten nur eine 
Antwort: Wir sind lieber verfassungsfeindlich, als volksfeindlich, liebe 
Freunde! [Applaus] Man kann es auch anders ausdrücken: Wenn der Zweite 
Senat der Meinung ist, es sei verfassungswidrig, Politik für das eigene Volk zu 
betreiben, dann taugt entweder dieses Gericht nichts oder die Verfassung taugt 
nichts. Wir, liebe Freunde, lassen uns aber weder von der Berliner Politmafia, 
noch von einem Bundesverfassungsgericht, noch von den deutschen Leit-
medien verhindern, verbieten oder sonst irgendwie aus dem Weg räumen.“ Be-
leg 1 (Kategorie 1): Franz, Frank: Rede auf der NPD-Wahlkampfauftaktveran-
staltung am 22. Juli 2017 in Riesa (Sachsen). 
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Am 18. Januar 2017 veröffentlichte der Thüringer NPD-Funktionär Patrick Wieschke den In-

ternet-Beitrag „Welche Verfassung meinen die Politiker in Richterrobe?“. Darin schrieb er: 

„Das Bundes‚-verfassungs-‘gericht hat gestern festgestellt, dass es sich bei der 
NPD um eine ‚verfassungsfeindliche‘ Partei handele. […] Feststellen möchte ich 
aber, dass es sich daher beim Grundgesetz nicht um eine reguläre Verfassung 
im eigentlichen Sinne handelt. Ergo können wir auch nicht ‚verfassungsfeind-
lich‘ sein. Das Prädikat tragen wir aber schon lange.“ Beleg 2 (Kategorie 1): 
Wieschke, Patrick: „Welche Verfassung meinen die Politiker in Richterrobe?“ 
vom 18.01.2017, in: www.npd-fraktion-eisenach.de. 

Schon diese Bekenntnisse zur Kontinuität zeigen den Widerwillen der NPD, ihre Programmatik 

zu ändern, und begründen daher die Vermutung der fortdauernden Verfassungsfeindlichkeit der 

Partei. Die im Folgenden aufgeführten Belege zeigen, dass dieses Bekenntnis auch tatsächlich 

umgesetzt wird und die NPD weiterhin in verfassungsfeindlicher Weise agiert.  

a. Freiheitliche demokratische Grundordnung 

Die NPD zielt auf die Beseitigung der Elemente der freiheitlichen demokratischen Grundord-

nung, nämlich sowohl der Menschenwürde (aa.) als auch des Demokratieprinzips (bb.) und des 

Rechtsstaatsprinzips (cc.). Indiz hierfür ist ferner ihre Wesensverwandtschaft zum Nationalso-

zialismus (dd.). 

aa. Menschenwürde 

Die NPD verstößt durch ihre Programmatik gegen die Menschenwürde, indem sie das Gebot 

elementarer Gleichbehandlung missachtet (1) und den Einzelnen unter den unbedingten Vor-

rang eines Kollektivs stellt (2). 

(1) Gebot elementarer Gleichbehandlung 

Die NPD vertritt einen ethnisch definierten Begriff der „Volksgemeinschaft“ und des Volkes 

(a) und verletzt dadurch das Gebot elementarer Gleichbehandlung. Dahinter steht eine rassisti-

sche (b) sowie antisemitische (c) Grundtendenz der Partei. Auch gegen andere gesellschaftliche 

Gruppen schürt die NPD Hass (d). 

(a) Ethnisch definierter Begriff des Volkes und der „Volksgemeinschaft“ 

Die NPD bekennt sich in ihrem Programm weiterhin zur Volksgemeinschaft, 

Arbeit, Familie, Vaterland. Das Programm der Nationaldemokratischen Partei 
Deutschlands, S. 10 f., 14, Anlage 18. 
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In der neuen Erläuterung des Programms wird ausgeführt, dass sich auch ein politischer Volks-

begriff nur auf eine ethnische Abstammungsgemeinschaft zurückführen lassen könne, 

Beleg 3 (Kategorie 2): Was wir wollen. Kommentierung des Parteiprogramms, 
S. 18 f. 

Die nationale Identität der Bundesrepublik wird auf die „ethnische Gruppe der Deutschen“ zu-

rückgeführt,  

Beleg 3 (Kategorie 2): Was wir wollen. Kommentierung des Parteiprogramms, 
S. 12 f. 

Damit hält die NPD auch nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Januar 2017 

an einem ethnisch definierten Verständnis von Volk und „Volksgemeinschaft“ fest. Der Bun-

desvorsitzende der NPD, Frank Franz, definiert Teile der Bevölkerung als unsichtbare Feinde 

und fordert, dass das Land der Deutschen den Deutschen gehöre, was für ihn damit einhergeht, 

nur noch „weiße Gesichter“ zu sehen: 

„Aber warum kommen die Deutschen denn nicht auf die Idee zu sagen, das ist 
mein Land. Das haben meine Vorfahren aufgebaut. Wir haben dieses Land jahr-
hundertelang, jahrhundertelang gegen Fremde verteidigt. […] Heute stehen 
noch nicht mal Panzer an der Grenze. Der heutige Feind ist nicht zu sehen. Es 
muss uns überhaupt niemand von außen angreifen. Der Feind, liebe Freunde, 
der sitzt in unseren Städten. Der sitzt in unseren Häusern. Der Feind liegt in 
unseren Kreißsälen und nimmt uns unsere Heimat, ohne dass das deutsche 
Volk das überhaupt zur Kenntnis nimmt. […] Weil ich will, liebe Freunde, dass 
wir nicht irgendwann in irgendeinem Vielvölkerbrei aufgehen. […] Ich will, 
dass ich weiße Gesichter sehe, und ich will, dass das Land der Deutschen den 
Deutschen gehört.“ Beleg 4 (Kategorie 1): Franz, Frank: Videomitschnitt der 
Rede auf dem NPD-Sommerfest am 16.06.2018 in Riesa, veröffentlicht in: 
www.youtube.com, Kanal „NPD Nürnberg“ am 17.06.2018. 

Ronny Zasowk, stellvertretender Parteivorsitzender und Leiter des Amtes „Bildung“ in der 

NPD, äußert ausdrücklich, dass er das deutsche Volk als ethnische Gemeinschaft versteht: 

„Das deutsche Volk muß entscheiden, ob es – wie von oben verordnet – ein 
Einwanderungsland sein will. Wenn es das sein will, dann hat sich Politik für 
das Volk ohnehin erledigt, dann ist das deutsche Volk als ethnische Gemein-
schaft bald Geschichte.“ Beleg 5 (Kategorie 1): Zasowk, Ronny: „TANZ DEN 
SEEHOFER – Politikdarsteller unter sich: Merkel und Seehofer als Hauptdar-
steller in der Schmierenkomödie ‚Streit ums Asyl‘“ in: „Deutsche Stimme“ Nr. 
08/2018, S. 1 f. 

Seiner Auffassung nach gehört man nur zum Volk, wenn man in dieses hineingeboren wird: 

„Zum Volk gehört man, wenn man in diesen hineingeboren wird. Völker un-
terscheiden sich durch Abstammung, Sprache, Geschichte und den kulturellen 
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Ausdruck.“ Beleg 6 (Kategorie 1): Zasowk, Ronny: Beitrag vom 10.01.2019, in: 
www.npd-berlin.de, abgerufen am 27.02.2019; Beleg 7 (Kategorie 1): Zasowk, 
Ronny: „Ja zur Volksgemeinschaft – Nein zu Multikulti und Ellenbogengesell-
schaft!“, in: www.npd.de vom 09.01.2019. 

Dieses Verständnis schlägt sich auch in der von Ronny Zasowk geforderten Bildungspolitik 

nieder. Er fordert die getrennte Unterrichtung von deutschen und „kulturell fremde[n]“ Schü-

lern und begründet dies mit den unterschiedlichen Sprachfähigkeiten. Dabei soll jedoch nicht 

nach Sprachfertigkeiten, sondern nach der Ethnie der Schüler differenziert werden. Schließlich 

diene die Trennung auch der Vorbereitung der „Rückkehr in die Heimat“: 

„Die NPD will einen anderen Weg gehen. Sie spricht sich seit Jahren dafür aus, 
dass kulturell fremde Ausländer getrennt von unseren deutschen Schülern un-
terrichtet werden. Das erspart uns letztlich viele ansonsten unvermeidbare 
Auseinandersetzungen und verhindert die massive Absenkung des Unter-
richtsniveaus, die durch extreme sprachliche Defizite vieler Ausländerkinder 
und kulturelle Konflikte ausgelöst wird. Außerdem kann damit gewährleistet 
werden, dass die Ausländerkinder ihrer Kultur nicht entfremdet werden und 
eine Rückkehr in die Heimat gefördert wird.“ Beleg 8 (Kategorie 1): Zasowk, 
Ronny: „Schützt unsere Kinder endlich vor Multikulti!“ vom 18.10.2018, in: 
www.npd.de. 

Vgl. auch BVerfGE 144, 20 (249, Rn. 643). 

Auch Claus Cremer, Landesvorsitzender der NPD Nordrhein-Westfalen und Ratsmitglied der 

Stadt Bochum für die NPD, teilt die Auffassung, dass es „auf das Blut“ ankomme. Er teilte auf 

Facebook einen Beitrag des WDR, in dem es um die Blutspendenunverträglichkeit von Mig-

ranten geht, und kommentierte diesen Beitrag mit den Worten: 

„Wir sagen es schon immer: Es kommt auf das #Blut an. #Deutschland #Europa 
#Weiss #Widerstand.“ Beleg 9 (Kategorie 1): Cremer, Claus: Facebookeintrag 
vom 28.02.2019, in: https://www.facebook.com/ClausCremerNRW. 

Ferner schreibt er auf seiner Facebook-Seite, dass die NPD einen hohen Preis dafür bezahlt 

habe, für „das deutsche Volk als Ethnie, als Abstammungsgemeinschaft“ einzutreten. Das deut-

sche Volk sei nicht nur ein „Club von Paßbesitzern“, in dem man „fast nach Belieben ein- und 

wieder austreten kann“. Trotz des „fatalen Volks- und Staatsverständnisses des höchsten deut-

schen Gerichts sowie aller anderen Verfassungsorgane der BRD“ sei die „Akzeptanz nationaler 

und identitärer Positionen in unserem Volk […] in den letzten Jahren deutlich größer gewor-

den“, 

Beleg 10 (Kategorie 1): Cremer, Claus: Facebookeintrag vom 17.01.2019, in: 
https://www.facebook.com/ClausCremerNRW. 
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Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Januar 2017 wird die Bezugnahme 

auf den ethnischen Volksbegriff als Alleinstellungsmerkmal, als „Trumpf“, herausgestellt, so 

etwa von Karl Richter, der bis 2014 stellvertretender Parteivorsitzender und Landesvorsitzen-

der der NPD Bayern war, sodann im Europabüro der NPD tätig war und nunmehr im Stadtrat 

München für die NPD sitzt: 

„Der stärkste Trumpf der NPD ist aber ein anderer: nachdem das Bundesver-
fassungsgericht 2017 in geradezu unfaßbarer Weise das ethnische Volksver-
ständnis des Grundgesetzes für ‚verfassungsfeindlich‘ erklärt hat, kann und 
muß sich die NPD als EINZIGE Partei das Grundgesetz und die dort niederge-
legte freiheitlich-demokratische Grundordnung zueigen machen und den täg-
lichen Demokratiebruch ALLER anderen Parteien anprangern.“ Beleg 11 (Ka-
tegorie 1): Richter, Karl: „Eine neue Rolle für die NPD? – Ein Diskussionsbeitrag 
von Karl Richter“, in: „Deutsche Stimme“ Nr. 06/2018, S. 13. 

Auch die NPD Mecklenburg-Vorpommern bekennt sich ausdrücklich zu einem ethnisch defi-

nierten Volksverständnis: 

„Die NPD ist bewußt eine Partei, für die der ethnische Volksbegriff und somit 
die Naturgesetze Gültigkeit besitzen.“ Beleg 12 (Kategorie 2): NPD Mecklen-
burg-Vorpommern; Facebook-Eintrag vom 27.04.2018, in: www.face-
book.com/npdmup, abgerufen am 29.05.2018. 

Der NPD-Landesverband Berlin fordert Politik zuerst für die Interessen der ethnisch Deutschen 

und stellt dies als „Kern des politischen Wollens der NPD“ fest: 

„Seit ihrer Gründung 1964 mahnt die NPD und fordert, daß Politik zuerst für 
die Erfüllung der Interessen der ethnischen Deutschen gemacht werden muß. 
Dieser harte Kern des politischen Wollens der NPD ist für uns unverhandel-
bar.“ Beleg 13 (Kategorie 2): NPD-Landesverband Berlin: „Landesaktionspro-
gramm für ein deutsches Berlin“, in: www.npd-berlin.de, abgerufen am 
01.03.2019. 

Entsprechend sind auch ihre sozialpolitischen Forderungen zu lesen – der Begriff der Deutschen 

kann in diesem Zusammenhang nur als „ethnisch Deutsche“ verstanden werden: 

„Zur Lösung der Probleme – unser Vorschlag auf streng rechtsstaatlicher und 
demokratischer Grundlage lautet: 

1. Bereitstellung von kostengünstigen Wohnungen in landeseigenen Immobi-
lien für deutsche Familien! 

2. Schaffung von familienfreundlichen Wohnumfeldern! 

3. Einführung eines zinslosen Berliner Ehestandsdarlehens, dessen Tilgung sich 
mit jedem Kind verringert! 

4. kostenlose Kindergartenplätze für Deutsche! 
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5. 500 Kindergeld für jedes deutsche Kind!“ 

Beleg 13 (Kategorie 2): NPD-Landesverband Berlin: „Landesaktionsprogramm 
für ein deutsches Berlin“, in: www.npd-berlin.de, abgerufen am 01.03.2019. 

Dass das Volk allein aufgrund der Ethnie bestimmt werde und niemand Deutscher werden, 

sondern nur sein könne, zeigt auch ein Facebook-Eintrag des NPD-Kreisverbandes Köln, der 

folgendes Bild enthält: 

  

Beleg 14 (Kategorie 2): NPD-KV Köln: Facebook-Eintrag vom 26.12.2018, in: 
https://www.facebook.com. 

Patrick Wieschke, Fraktionsvorsitzender der Nationaldemokraten im Eisenacher Stadtrat, Lan-

desvorsitzender der NPD Thüringen und beruflich Organisationsleiter im Bundesvorstand der 

NPD, führt in einem Beitrag des „Wartburgkreis Boten“, für dessen Datenschutz laut Impres-

sum die NPD verantwortlich zeichnet und dessen Chefredakteur Patrick Wieschke ist, „Ent-

wicklungspotentiale“ und das Sozialverhalten auf die Abstammung zurück. Aus diesem Grund 

könnten „vollkommen raum- und kulturfremde Menschen“ niemals zu Deutschen werden. In-

dem er ihnen „ihr Recht auf Heimat verschaffen“ möchte, fordert er deren Ausweisung aus der 

Bundesrepublik – unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit – und vertritt damit einen ethni-

schen Volksbegriff: 
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„Die Wahrheit ist, dass die Abstammung hauptursächlich für Entwicklungspo-
tentiale und Sozialverhalten ist. Deshalb können vollkommen raum- und kul-
turfremde Menschen trotz aller Bemühungen weder mit Geld noch einem Aus-
weis zu Deutschen gemacht werden. Wollen wir das unser Volk, als auch alle 
anderen Völker erhalten bleiben und somit die echte bunte Vielfalt der Völker, 
dann müssen folglich daraus die Einwanderung stoppen und dem Gros der 
fremden wieder ihr Recht auf Heimat verschaffen.“ Beleg 15 (Kategorie 1): 
Wieschke, Patrick: Beitrag im Wartburgkreis Bote, Ausgabe 37, Jahrgang 13, in: 
www.wartburgkreisbote.de. 

Neben diesen expliziten Bezugnahmen auf einen ethnischen Volksbegriff spiegelt sich das 

Volksverständnis der NPD auch darin wider, dass sie „ethnisch nicht-deutschen“ Personen ein 

Recht auf Repräsentation Deutschlands verwehrt: So hält die NPD Hamburg es für unange-

bracht, wenn die deutsche Staatsangehörige Aygül Özkan zur Hamburger Bürgermeisterwahl – 

„immerhin ein deutsches Bundesland“ – antrete: 

„Hamburger CDU-Anführer wollen Aygül Özkan 

In Hamburg – immerhin ein d e u t s c h e s Bundesland – ist sie als Spitzenkan-
didatin für die nächste Bürgerschaftswahl vorgesehen; […] 

Hätte eine Frau dieses Namens und dieser Religion, sie ist Muslimin, in der 
Türkei ein solches Amt, hielten wir das für angebracht. Aber wir sind hier in 
Deutschland! 

[…] Wir wollen keine Hamburger Bürgermeisterin mit türkischen Wurzeln! 
Wir wollen ein deutsches Deutschland und ein deutsches Hamburg.“ Beleg 16 
(Kategorie 2): NPD Hamburg: Facebook-Eintrag vom 29.08.2018, in: www.fa-
cebook.com. 

Auch im Bereich des Fußballsports zeichnet sich der ethnische Volksbegriff ab. Thassilo Han-

tusch, Landesvorsitzender der JN Hessen und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der NPD 

im Stadtrat in Wetzlar, spricht im Wahlwerbespot der NPD für die Hessische Landtagswahl 

Fußballspielern „nicht deutscher Herkunft“ per se ab, Deutschland im Fußball repräsentieren 

zu können. Der Satz „Weiß ist nicht nur eine Trikot-Farbe!“ zeugt von der dahinter stehenden 

rassistischen Ideologie: 

„Können Sie sich eigentlich noch mit der Mannschaft identifizieren? Mit Spie-
lern wie Özil oder Gündogan? Weiß ist nicht nur eine Trikot-Farbe! Und wir 
von der NPD stehen für Identität. Auch beim Fußball. Und deshalb setzten wir 
uns für eine richtige Nationalmannschaft ein, die auch Deutschland wieder re-
präsentiert. Wenn Sie wollen, dass Deutschland von Deutschen repräsentiert 
wird, dann wählen Sie die NPD am 28. Oktober in den hessischen Landtag!“ 
Beleg 17 (Kategorie 1): Hantusch, Thassilo: Wahlwerbespot zur hessischen Land-
tagswahl vom 26.06.2018. 
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In einem Beitrag auf der Homepage des NPD-Bundesverbands zum Wahlkampfauftakt zur 

Bundestagswahl 2017 in Riesa wurden Inhalte einer Rede von Sascha Roßmüller wiedergege-

ben: 

„Roßmüller hingegen leitete überzeugend her, wie eng die Würde des Men-
schen mit der Frage seiner Identität zusammenhängt, die eben auch eine eth-
nisch-kulturelle sei und unterstrich dies mit dem bekannten Sloterdijk-Zitat, 
wonach es eben keine ‚moralische Pflicht zur Selbstzerstörung‘ gebe. Roßmüller 
referierte anschließend die Problematik der Bevölkerungsexplosion in Afrika 
und deren Auswirkung auf Europa angesichts sperrangelweit geöffneter Gren-
zen. Die bevölkerungspolitischen Herausforderungen Afrikas seien asylpoli-
tisch nicht in Deutschland zu lösen. Man werde, so die unverrückbare Position 
der NPD, die ‚multikulturelle Endlösung‘ für das deutsche Volk niemals akzep-
tieren. 

Nicht diejenigen, welche die Grenzen entgegen völkerrechtlich verbindlicher 
Verträge und im Widerspruch zum Grundgesetz geöffnet hätten, würden die 
Menschenwürde verteidigen, sondern vielmehr jene, die sich für die Schließung 
der Mittelmeerroute einsetzten. Dies diene sowohl dem Schutz der einheimi-
schen Bevölkerung als auch der Vermeidung unnötiger Opfer unter jenen, die 
sich auf die gefahrvolle Reise über das Mittelmeer begeben, weil die Politik der 
EU in ihnen Hoffnung auf ein besseres Leben geweckt habe. […] 

Vor allem aber sei die NPD jene Partei, die das Widerstandsrecht, das sich aus 
Artikel 20 des Grundgesetzes ergebe, entschlossen wahrnehme. In diesem 
Sinne, so Roßmüller schon zu Beginn seines Redebeitrages, sei diese Veranstal-
tung eben nicht nur als Wahlkampfauftakt zu verstehen, sondern als ‚General-
mobilmachung zur Reconquista‘. An den Reaktionen aus dem Publikum war 
ersichtlich, daß dies auch genau so angekommen ist.“ Beleg 18 (Kategorie 1): 
Roßmüller, Sascha: zitiert nach: „Wenn ihr Wind sät, werden wir Sturm sein!“ 
vom 24.07.2017, in: www.npd.de. 

Der von dem stellvertretenden NPD-Bundesvorsitzenden Thorsten Heise initiierte „Völkische 

Flügel“ in der NPD veröffentlichte am 30. Januar 2018 auf einer eigens dafür eingerichteten 

Webseite eine Proklamation. Selbsterklärtes Ziel des „Völkischen Flügels“ soll die Umkehr des 

von „Mitglieder- und Aktivistenschwund, sowie der Perspektivlosigkeit und der schwindenden 

Moral“ gekennzeichneten langjährigen Niedergangs der Partei sein. Neben der Forderung nach 

einer Neuausrichtung der NPD wird hervorgehoben, dass eine parteiübergreifende strategische 

Zusammenarbeit von gleichgesinnten Organisationen und Personen des „nationalen Lagers“ 

über die Parteigrenzen der NPD hinaus angestrebt wird. Im Einzelnen: 

„Der Völkische Flügel ist ein Zusammenschluss von Mitgliedern der National-
demokratischen Partei Deutschlands (NPD), Freunden derselben und parteilo-
sen Kräften. Der Völkische Flügel ist ein nationalistisch und völkisch orientier-
tes Bündnis innerhalb der NPD, welches auch eine parteiübergreifende Zusam-
menarbeit mit anderen, gleichgesinnten Organisationen und Personen, an-
strebt. […] 
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Der Völkische Flügel versucht somit nicht kurzfristige Wahl‚erfolge‘ zu erzwin-
gen und reagiert nicht primär auf tagespolitische Ränkespielchen. Der Völki-
sche Flügel agiert in erster Linie mit einer metapolitischen sowie kulturellen 
Haltung und arbeitet an langfristigen, möglichst zeitlosen und existenziellen 
Kampagnen und Themen, im Überlebenskampf unseres Volkes und seiner na-
türlichen Art und Weise. […] Die NPD war stets die Partei der ethnischen Deut-
schen. Der Völkische Flügel sichert - gerade in Zeiten der Masseneinwande-
rung/Überfremdung, als auch der fortschreitenden Beliebigkeit - dieses ur-
sprüngliche und zentrale Element nationaldemokratischer Grundhaltung, wel-
ches auf dem lebensrichtigen Menschenbild basiert. […] Durch neue Mehrwerte 
möchten wir die Organisation Partei wieder attraktiv für Aktivisten, Mitglie-
der, Landsleute und Wähler machen. Durch eigene Projekte, Veranstaltungen, 
Schulungen, Medien und Sprecher, wird der Völkische Flügel aktiv, kreativ 
und konstruktiv am Parteigeschehen mitwirken. Er versteht sich grundsätzlich 
als ein Zusatzangebot, an alle Verbände und Mitglieder der Partei und im ge-
samtdeutschen Kontext, darüber hinaus. […] VK - 30 Januar 2018 - Die Erstun-
terzeichner“ Beleg 19 (Kategorie 1): „Proklamation des Völkischen Flügels“ 
vom 30.01.2018, in: http://dervoelkischefluegel.de, abgerufen am 31.01.2018. 

Als Erstunterzeichner der Proklamation werden folgende Personen aufgeführt: 

- Thorsten Heise (stellvertretender NPD-Bundesvorsitzender, NPD-Landesvor-
sitzender Thüringen) 

- Baldur Landogart (Parteivorstandsmitglied) 

- Antje Mentzel-Karnatz (RNF-Bundesvorsitzende) 

- Markus Walter (Parteivorstandsmitglied, NPD-Landesvorsitzender Rhein-
land-Pfalz) 

- Lennart Schwarzbach (NPD-Landesvorsitzender Hamburg) 

- Manfred Dammann (NPD-Landesvorsitzender Niedersachsen) 

- Horst Görmann (NPD-Landesvorsitzender Bremen) 

- Ingo Stawitz (NPD-Landesvorsitzender Schleswig-Holstein) 

- Jean-Christoph Fiedler (NPD-Landesvorsitzender Hessen) 

- Wolfgang Schimmel (Parteivorstandsmitglied, Landesschatzmeister Schles-
wig-Holstein) 

- Peter Süßbier (NPD-Kreisschatzmeister) 

- Ricarda Riefling (Parteivorstandsmitglied, stellvertretende NPD-Landesvor-
sitzende Rheinland-Pfalz) 

- Frank Krämer (Musikgruppe „Stahlgewitter“) 

- Monika Hirkow (NPD-Kreistagsabgeordnete) 

- Uwe Meenen (stellvertretender NPD-Landesvorsitzender Berlin) 
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- Falko Schüssler (NPD-Kreisvorsitzender Aschaffenburg/Miltenberg) 

- Gianluca Bruno (NPD-Landesvorstandsmitglied Niedersachsen) 

- Manfred Börm (NPD-Unterbezirksvorsitzender) 

- Matthias Fiedler (NPD-Landesvorstandsmitglied Thüringen) 

- Mark Proch (stellvertretender NPD-Landesvorsitzender Schleswig-Holstein) 

- Edda Schmidt (NPD-Landesvorstandsmitglied Baden-Württemberg) 

- Jörn Lemke (stellvertretender NPD-Landesvorsitzender Schleswig-Holstein) 

- Jan Jaeschke (NPD-Kreisvorsitzender) 

- Matthias Polt (NPD-Landesvorstandsmitglied Bayern) 

- Michael Triebel (NPD-Stadtrat) 

- Axel Schlimper (Landesorganisationsleiter Thüringen) 

- Ralf Friedrich (NPD-Kreisvorsitzender) 

- Hans Jochen Voss (NPD-Kreisvorsitzender) 

- Alexander Neubert (NPD-Kreisvorsitzender) 

- Josef Klein (NPD-Kreisvorsitzender) 

- Andreas Haack (stellvertretender NPD-Landesvorsitzender Niedersachsen) 

- Thomas Gürtler (NPD-Stadtrat) 

- Matthias Behrens (NPD-Mitglied) 

- Alexander von Malek (stellvertretender NPD-Kreisvorsitzender) 

- Stephan Haase (NPD-Kreisvorsitzender) 

Beleg 20 (Kategorie 1): Erstunterzeichner der „Proklamation des Völkischen 
Flügels“ vom 30.01.2018, in: http://dervoelkischefluegel.de/unterstuetzer, ab-
gerufen am 31.01.2018. 

(b) Rassismus, insbesondere antimuslimischer Rassismus 

Grundlage des ethnischen Volksverständnisses ist eine tief verankerte rassistische Ideologie der 

gesamten NPD. Zuwanderung sieht Claus Cremer in seiner Neujahrsansprache als „Gefahr für 

unsere Art, Kultur, Rasse und nicht zuletzt für Leib und Leben“. Er fordert ein „weißes“ 

Deutschland: 

„Deutschland und Europa werden geflutet. Geflutet von Personen die hier 
nicht hingehören und die auch kein Recht haben hier zu sein. Die Politik der 
offenen Grenzen ist eine Gefahr für unseren Kontinent, unser Land, unsere Art, 
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Kultur, Rasse und nicht zuletzt für Leib und Leben. […] Gemeinsam für ein 
nationales, freies, weißes und souveränes Deutschland in Europa.“ Beleg 21 
(Kategorie 1): Cremer, Claus: Rede Transkript der Neujahrsansprache auf dem 
Youtube-Kanal „NPD NRW“ vom 03.012019, in: https://www.y-
outube.com/watch?v=mFJGU5OdB0Q. 

Die NPD ist einem „biologistischen Rassismus“ verhaftet. So begründet der Vorsitzende des 

NPD-Kreisverbandes Trier, Safet Babic, vermeintliche Intelligenzunterschiede zwischen Per-

sonen verschiedener Ethnien unter Hinweis auf psychologische Studien. Ähnlich begründet er 

auch eine vermeintlich höhere Aggressivität von arabischen und muslimischen Personen: 

„Der Schweizer Psychologe Jean Piaget (1896 – 1980) und seine Schüler führten 
in den letzten 80 Jahren weltweit über 1000 Untersuchungen bei über 100 Eth-
nien durch. Im Vordergrund stand dabei die Entwicklung der kognitiven Fä-
higkeiten. Dabei zeigte sich, daß in Afrika, Südamerika und im Nahen Osten 
nur ein Bruchteil der Bevölkerung zu logischen Schlußfolgerungen in der Lage 
war. […] Auch die durch zahlreiche Studien belegten Intelligenzunterschiede 
sprechen eine klare Sprache. Während Mittel- und Nordeuropäer einen durch-
schnittlichen IQ von 100 aufweisen, kommen Türken auf 89, Araber auf etwa 
80, Schwarzafrikaner um die 70 und die negriden Buschmänner in Südwestaf-
rika auf 52 Punkte. […] Auch die Neigung zur körperlichen Aggression scheint 
genetisch verankert. […] Nach einer neueren Studie aus Saudi-Arabien besitzen 
knapp 16 Prozent der Araber den Genotyp MAO-2R und damit mehr als drei-
ßigmal so häufig wie Europäer! Die landläufige Meinung über die große Ag-
gressivität der Araber ist damit nun auch wissenschaftlich belegt. […] Zudem 
wird bei den Arabern und anderen muslimischen Völkern durch die Vielehe, 
die der Islam ausdrücklich erlaubt, die soziale Konkurrenz und die entspre-
chende Siebung auf bestimmte Charaktereigenschaften massiv verschärft. 
Denn wenn ein wohlhabender Mann vier Frauen haben kann, dann gehen drei 
andere Stammesgenossen leer aus oder sie müssen auswandern oder fremde 
Frauen rauben. Aktuelle Entwicklungen werden damit wissenschaftlich nach-
vollziehbar. Deutschland und Europa sind aber nicht der passende Lebensraum 
für gefährliche Verhaltensweisen aus Wüste und Savanne, sowie deren kultur-
fremden Träger!“ Beleg 22 (Kategorie 1): Babic, Safet: „Wissenschaftlich begrün-
dete ‚Vorurteile‘. Moderne Verhaltensgenetik bestätigt Unterschiede zwischen 
den Völkern“, in: „Deutsche Stimme“ Nr. 3/2019, S. 20. 

Am 15. Oktober 2017 forderte die NPD auf ihrer Facebook-Seite: „Deutschland den Deutschen, 

Europa uns Europäern.“. Dies verband die Partei mit der bekannten Grafik mit dem Slogan 

„Gute Heimreise“: 
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Beleg 23 (Kategorie 2): NPD Bund: Facebook-Eintrag vom 15.10.2017, in: 
www.facebook.com/npd.de. 

Insbesondere der antimuslimische Rassismus ist zentraler Bestandteil der NPD-Ideologie. Bil-

dungsfeindlichkeit, fehlendes Ehrgefühl und Gewalttätigkeit seien Teil der Identität und der 

sunnitischen Tradition, führt der NPD-Landesverband Berlin aus: 

„Indessen wird die prekäre Situation dieser Fremden weiter dadurch ver-
schlimmert, daß die sunnitische Tradition psychotische Ängste vor sogenann-
ten Neuerungen schafft und schürt. Deswegen sind viele sunnitische Fremde 
nicht nur bildungsfern, sondern ausgesprochen bildungsfeindlich. Die Bil-
dungsfeindlichkeit hängt nicht selten mit einem durch die Haßprediger ge-
schürten antideutschen Rassismus zusammen. Eine unbestimmte Zahl der 
Fremden besitzt keinerlei Ehrgefühl. […] Die von sunnitischen Haßpredigern 
oftmals mit ihrer Ideologie gerechtfertigte und geforderte Gewalttätigkeit ist 
gleichfalls ein Teil der kulturellen Identität dieser Fremden. […] Deswegen wa-
ren viele der Fremden in ihrer Heimat an Bürgerkriegsverbrechen beteiligt oder 
einfach nur wirtschaftlich kriminell aus barbarischer Tradition heraus.“ Beleg 
13 (Kategorie 2): NPD-Landesverband Berlin: „Landesaktionsprogramm für 
ein deutsches Berlin“, in: www.npd-berlin.de, abgerufen am 01.03.2019. 

Die kommunalpolitische Vereinigung der NPD (KPV) bezeichnet Personen orientalischer Her-

kunft als „EFK-s“, wobei diese Abkürzung explizit für „Eselficker“ steht. Muslime werden als 

„entmenschlicht“ bezeichnet und diese „Entmenschlichung“ wird auf die Form des Gebets, das 

Knien und Verbeugen (Rakat, ةعكرلا ), zurückgeführt: 

„Auf dem Weg in den tiefsten Keller, wo nicht mal mehr ein Falstaff sitzt, fand 
ich in der Fäkalebene unsere schiefgesichtigen Staatssender, die sogar den ge-
hobenen Orientalen als ‚Eselficker‘ bezeichnen. Ganz unbeanstandet. Da jedoch 
dieses Niveau dem Nationalisten fremd ist, wähle ich die neutrale Abkürzung 
EFK. Und schon klingt es nicht mehr so bedrohlich, wenn wir laut EU-Beschluß 
nunmehr Millionen von EFK-s als Ankerpersonen im Lande haben, auf die sich 
unbegrenzt viele nachströmende EFK-s als Ziel berufen, für uns unabwendbar 
ihre Anker auswerfen können. So wie sich der EFK in seinem Esel verankert, 
tun’s die Ankerpersonen im deutschen Volksschaf […] Diesem Rätsel der 
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moslemischen Entmenschlichung wollten wir auf die Spur gehen. Zum einen 
ist natürlich eine gewisse genetische, jahrtausendwährende Prägung dem künf-
tigen Moslemknaben in die Wiege gelegt. […] Tausende Male vor dem Hintern 
des Vorbeters verbeugen!“ Beleg 24 (Kategorie 2): KPV: „Der EFK als Anker-
person oder lachen am Saalestrand“, in: http://kpv-npd.de, abgerufen am 
16.03.2018. 

Am 5. Mai 2017 postete der NPD-Stadtverordnete David Weide auf seinem Facebook-Profil 

die nachfolgenden Verhaltensregeln für „alle Muslime“. Für den Fall, dass jene das gewährte 

„Gastrecht“ missbrauchen sollten, kündigt er mit dem Hinweis „Unser Land. Unsere Regeln“ 

an, das „Hausrecht“ durchzusetzen: 

 

Beleg 25 (Kategorie 1): Weide, David: Facebook-Eintrag vom 05.05.2017, in: 
www.facebook.com/david-weide, abgerufen am 08.05.2017. 

(c) Antisemitismus 

Die NPD ist in weiten Teilen von einer antisemitischen Grundeinstellung geprägt. Deutlich 

wird diese vor allem in dem Wiederaufgreifen von antisemitischen Zuschreibungen. So schrei-

ben die JN in ihrem Grundsatzpapier „70 Jahre Israel – kein Grund zum Feiern!“: 

„Findig in Geldsachen, wurde die jüdische Minderheit wohlhabend und ein-
flussreich. Um die Assimilierung der Juden in ihren Gastländern zu verhindern, 
entwickelte sich die Idee, einen jüdischen Staat in Palästina zu etablieren. Fi-
nanziert von Bankiers wie Rothschild konnten osteuropäische Juden in den 
1880er-Jahren in die damals noch osmanische Provinz Palästina einwandern.“ 
Beleg 26 (Kategorie 2): Grundsatzpapier „70 Jahre Israel – kein Grund zum 
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Feiern!“, in: https://junge-nationalisten.de vom 14.05.2018. 

Thorsten Heise äußerte, dass unter den Mächtigsten der Welt „ein wesentlicher Teil der Namen 

dem ‚auserwähltem Volk‘ zuzuordnen“ seien. Er unterstellt Juden die „Abgrasung“ von Gebie-

ten zu ihrem eigenen Vorteil: 

„Erschreckend, das wenn man die fünfhundert Familiennamen zusammen-
bringt, die unseren Planeten unter sich aufteilen, ein wesentlicher Teil der Na-
men dem ‚auserwähltem Volk‘ zuzuordnen sind. Ich, als bodenständiger Fami-
lienvater mit Wald- und Wiesenwirtschaft ausschließlich für den Eigenbedarf, 
stellte mir Jahrzehnte die Frage, warum diese Finanzsubjekte mit unserem Pla-
neten umgehen, als ob wir noch eine zweite Erde zur Verfügung hätten. Aber 
bei den Namen und der wandernomadischen Genprogrammierung dieser Fa-
milienverbände wird einem alles klar. Im Gegensatz zu unserer bäuerlich ge-
prägten Ahnenschaft, die Jahrhunderte auf den selben landwirtschaftlichen Flä-
chen sitzt und genau weiß, das sie Verantwortung für die Nachfahren hat, ken-
nen wandernomadische Familienverbände diese Sorge für die Nachfahren 
nicht. Wenn eine Fläche abgegrast ist, zieht man eben weiter.“ Beleg 27 (Kate-
gorie 1): Heise, Thorsten: Begleitschreiben zu „Volk in Bewegung – Der Reichs-
bote“, Ausgabe 1/2018. 

Claus Cremer veröffentlichte auf seinem Instagram-Profil ein antisemitisches Bild, das Juden 

Geldgier unterstellt: 

 

Beleg 28 (Kategorie 1): Cremer, Claus: Instagram-Post vom 21.06.2018, in: 
https://www.instagram.com/p/BkTJT98Hltt/. 

 

Uwe Meenen, stellvertretender Landesvorsitzender der NPD Berlin, postete am 28. November 

2017 auf seiner Facebook-Seite ein im Stil der nationalsozialistischen antisemitischen 
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Wochenzeitung „Der Stürmer“ bearbeitetes Bild des SPD-Vorsitzenden Martin Schulz mit dem 

Titel „Die BRD braucht einen Außenminister, der zu ihr paßt!“: 

 

Beleg 29 (Kategorie 1): Meenen, Uwe: Facebook-Eintrag vom 28.11.2017, in: 
www.facebook.com/uwe.meenen, abgerufen am 06.12.2017. 

Jürgen Gansel, ehemaliger Abgeordneter der NPD im Sächsischen Landtag und aktuell Pres-

sesprecher der NPD Sachsen, schreibt in der „Deutschen Stimme“ Juden zu, einen „sich loh-

nenden Opferbonus“ aufrechterhalten zu wollen: 

„Als Großopfer Hitlers, ja eigentlich der Weltgeschichte seit Beginn ihrer 
Diaspora-Existenz vor 2000 Jahren, sehen sich bekanntermaßen die Juden. Des-
halb kam die schärfste Kritik an dem Gesetz auch aus Israel. Nach Kriegsende 
konnte nicht nur die von Norman Finkelstein so bezeichnete „Holocaust-In-
dustrie“, sondern auch jeder einzelne Jude auf das ungeteilte Mitleid der Welt 
und den sich lohnenden Opferbonus zählen. […] Die geschichtspolitischen 
Friktionen zwischen Warschau und Jerusalem erwachsen einer bizarren Mit-
leids- und Opferkonkurrenz, bei der die Juden ihr Opfermonopol gefährdet se-
hen.“ Beleg 30 (Kategorie 1): Gansel, Jürgen: „Mitleids- und Opferkonkurrenz 
zwischen Juden und Polen“ in: „Deutsche Stimme“ Nr. 05/2018, S. 9. 

Schließlich bezeichnet Markus Walter, NPD-Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz, in einem Fa-

cebook-Eintrag Juden als „ewigen Antimenschen“, der „die Strippen zieht“, und stellt dem „die 

weiße Bevölkerung“ entgegen: 

„Wenn es eine zionistische Regierung schafft, daß sich die weiße Bevölkerung 
gegenseitig abschlachtet, weißt Du daß der EWIGE Antimensch die Strippen 
zieht! #NiewiederIsrael.“ Beleg 31 (Kategorie 1): Walter, Markus: Facebook-Ein-
trag vom 10.12.2018, in: www.facebook.com, abgerufen am 12.12.2018. 

Dem Bundesvorsitzenden Frank Franz ist der Antisemitismus in der eigenen Partei wohl be-

kannt, er sieht diesen aber nur als „marginales Randthema“, denn „jeder muss sagen dürfen, 

was er denkt“: 
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„Es gibt einige Mitglieder, deren Meinung ich nicht zu 100% teile. Und nicht 
jedes Mitglied wird meine Meinung zu 100% teilen. Das ist in jeder Partei so 
und das stört mich auch nicht. Das Thema Antisemitismus ist aber ein margi-
nales Randthema. Juckt mich nicht. Ich halte sehr viel von Meinungsfreiheit 
und jeder muss sagen dürfen, was er denkt.“ Beleg 32 (Kategorie 1): Franz, 
Frank: Facebook-Eintrag vom 09.11.2018 und dazugehörige Kommentare, in: 
www.facebook.com/ff.frankfranz. 

(d) Hetze gegen weitere gesellschaftliche Gruppen 

Darüber hinaus wertet die NPD auch weitere gesellschaftliche Gruppen ab. Thorsten Heise, 

stellvertretender Parteivorsitzender der NPD, spricht in einem Facebook-Eintrag Sinti und 

Roma pauschal ab, zum deutschen Volk gehören zu können. Er bedient zudem den Stereotypen, 

dass Sinti und Roma besonders viele Kinder hätten und sich nur mit ihrer „Erweiterung“ be-

schäftigen würden: 

„Es ist ja sehr schön zu lesen, dass Sinti und Roma nun auch schon zum Deut-
schen Volk gehören. […] So sehr, dass sich die nächste Generation dieser Sinti 
und Roma Familien sicher schon mit der Erweiterung ihrer kulturellen Berei-
cherung beschäftigen.“ Beleg 33 (Kategorie 1): Heise, Thorsten: Facebook-Ein-
trag vom 12.07.2018, in: www.facebook.com, abgerufen am 19.07.2018. 

Andere Minderheiten, namentlich transsexuelle Personen, werden von den JN Sachsen als „Ab-

normalität“ dargestellt. Sie veranstaltete anlässlich einer „Transvestiten-Show im Bürgerhaus 

von Eilenburg“ eine Protestaktion unter dem Motto „AUS ANNE WIRD FRANK“, die sich 

„gegen die Normalisierung von Abnormalitäten“ richtet, 

Beleg 34 (Kategorie 2): JN Sachsen: Facebook-Eintrag, in: www.face-
book.com/junge.nationalisten.sachsen vom 20.10.2018. 

Der Titel der Veranstaltung spielt dabei auf Anne Frank an und belegt damit erneut den in der 

NPD grassierenden Antisemitismus. 

 (2) Vorrang des Kollektivs vor dem Einzelnen 

Im Mittelpunkt der Politik der NPD steht die Volksgemeinschaft, der sich der Einzelne unter-

zuordnen habe. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Januar 2017 propa-

giert die NPD nach außen zwar vermehrt die Gleichwertigkeit von Volksgemeinschaft und In-

dividuum. Nichtsdestoweniger ergibt sich aus dem Gesamtkontext, dass das Individuum nur 

scheinbar als gleichwertiges Bezugsobjekt dargestellt wird. Ronny Zasowk verdeutlich in einem 

Beitrag auf der Webseite der NPD Berlin, dass das Volk im Mittelpunkt der NPD-Politik steht: 

„Wir Nationaldemokraten sehen das grundsätzlich anders. Für uns steht das 
Volk im Mittelpunkt unserer Politik. Unser Ziel ist der Erhalt unseres Volkes, 
es geht uns also darum, das deutsche Volk vor inneren und äußeren Gefahren 
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zu bewahren. […] Wir sagen Ja zur Volksgemeinschaft, weil sie den Einzelnen 
schützt, aber auch in die Lage versetzt, seinen Beitrag zum Wohle der Gemein-
schaft zu leisten.“ Beleg 6 (Kategorie 1): Zasowk, Ronny: Beitrag vom 10.01.2019, 
in: www.npd-berlin.de, abgerufen am 27.02.2019; Beleg 7 (Kategorie 1): Zasowk, 
Ronny: „Ja zur Volksgemeinschaft – Nein zu Multikulti und Ellenbogengesell-
schaft!“, in: www.npd.de vom 09.01.2019. 

Der NPD-Landesverband Berlin sieht die Volksgemeinschaft ausdrücklich als höheres Ganzes 

an, dessen Teile der einzelne Mensch und menschliche Gruppen sind: 

„Der einzelne Mensch und menschliche Gruppen sind kein sich ausschließen-
der Gegensatz, sondern Teile eines höheren Ganzen, eines bewußten sozialen 
Gefüges, der Volksgemeinschaft. Eine Volksgemeinschaft funktioniert nur, 
wenn eine Mehrheit von Einzelmenschen den frei gebildeten und bewußten 
Willen besitzt, als Volksgemeinschaft zu leben. Einzelmensch und menschliche 
Gemeinschaften bedingen sich beide. Der Einzelne muß sich in seiner Gemein-
schaft selbst wiederfinden, so wie die Gemeinschaft den Einzelnen als wertvol-
len Bestandteil unbedingt benötigt. Er kann seine Freiheit nur innerhalb der 
Freiheit des Ganzen finden.“ Beleg 13 (Kategorie 2): NPD-Landesverband Ber-
lin: „Landesaktionsprogramm für ein deutsches Berlin“, in: www.npd-ber-
lin.de, abgerufen am 01.03.2019. 

Auch der NPD-Landesverband Brandenburg orientiert sich am Volk als zentraler politischer 

Einheit. So teilte er auf Facebook einen Beitrag der Facebook-Seite „Der Nordische Gedanke“ 

und kommentierte diesen mit den Worten „Wir sind das Volk! Wir sind Europa!“. Der geteilte 

Beitrag glorifiziert das Volk als „Naturgebilde im Pflanzengarten der Menschheit“ und als „Ur-

Kunde“: 

„Volk. Unendlich und zeitlos, tief wie das Meer ist Volkheit. Unendlich und 
unsterblich sind auch wir, die wir Teil sind dieser unfaßbaren, unwägbaren 
Kraft, die aus unversieglicher Quelle fließt, sich in kurzer Welle des Einzelle-
bens er-hebt und dennoch bleibt im höheren ewigen Ganzen: Im Volk. Hier sind 
wir geborgen und kräftig zum Werk. Hier wissen wir vom Leben, denn die 
dunklen Stimmen des Blutes sind das Leben selbst. Sie sagen, woher aus grauer 
Vorzeit wir kommen. Hier sind wir zukunftsgespannt, wie der Bogen auf sein 
Ziel. Volk ist Leben aus Gottes Schöpferhand, ist Naturgebilde im Pflanzengar-
ten der Menschheit. Es ist Ur-Kunde. In seinem Gesicht steht geschrieben, was 
wir sind, was wir vom Leben zu erwarten haben. Deshalb ist es groß in seiner 
Schönheit und Kraft. Groß und reich ist ein Volk, das in sich hat die Vielfalt des 
Wesens. Riesig aber ist das Volk, das seine Vielfalt zu fassen vermag in die Ein-
heit. Hier wächst wahre Menschheit: Natur und Geist im Ring beschlossen.“ 
Beleg 35 (Kategorie 2): NPD-Landesverband Brandenburg, Facebook-Eintrag 
vom 06.02.2019, in: www.facebook.com/npd.brandenburg, abgerufen am 
07.02.2019. 

Gerade die Jungen Nationalisten bekennen sich zum Volk und zur Volksgemeinschaft als zent-

ralem Motiv des politischen Handelns. Unter der Rubrik „Standpunkte“ fordern sie auf ihrer 
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Webseite eine Wende hin zu „völkischem Bewusstsein“ und sehen sich als „zum Erhalt unserer 

Lebensweise und des Fortbestands unserer Völker verpflichtet“: 

„Wir sind die autochthone Jugend Europas und damit zum Erhalt unserer Le-
bensweise und des Fortbestands unserer Völker verpflichtet. Als Nationalisten 
inmitten des Kontinents kämpfen wir um unser Selbstbestimmungsrecht. In 
Zeiten des Suizids der dekadenten, blinden und scheinbar völlig seelenlosen 
Massen bilden wir bundesweit die Idealisten von morgen aus. Diese Wende, 
hin zu Rechtstaatlichkeit und völkischem Bewusstsein, wird nicht alleine durch 
Wahlen, sondern vielmehr durch Gegenkultur und das Wirken in allen gesell-
schaftlich relevanten Bereichen eingeläutet. Wir sind angetreten, um unsere Na-
tion und unser Erbe vor dem Untergang zu bewahren.“ Beleg 36 (Kategorie 2): 
Rubrik „Standpunkte“, in: https://junge-nationalisten.de, abgerufen am 
07.03.2019. 

Die Volksgemeinschaft gebe jungen Leuten Identität und Wertorientierung: 

„Ziel einer gesunden und zukunftsfesten Politik muss es sein, dass die Jugend 
Perspektiven für sich selbst und ihre Heimat hat. Eine ordentliche Ausbildung, 
die es ermöglicht aus eigener Kraft zu leben und sich und seiner Familie etwas 
aufzubauen. Dies eingebettet in unsere arteigene Kultur in einer Volksgemein-
schaft, die jungen Leuten erst wieder Identität und Werteorientierung geben 
kann.“ Beleg 37 (Kategorie 2): „Jugendoffensive Salzgitter – Hol dir deine Stadt 
zurück!“, in: https://junge-nationalisten.de vom 04.11.2018. 

bb. Demokratie 

Die NPD ist gegen das Demokratieprinzip gerichtet. Durch den ethnisch definierten Volksbe-

griff lehnt sie die gleichberechtigte Mitwirkungsmöglichkeit aller Bürgerinnen und Bürger am 

Prozess der politischen Willensbildung ab. Deutlich wird dies auch in einem Beitrag von Ronny 

Zasowk, der sowohl auf seiner Facebook-Seite als auch der Webseite der NPD Berlin erschie-

nen ist: 

„Dieses Volk ist aber keine beliebig austauschbare Masse. Zum Volk gehört 
man, wenn man in diesen hineingeboren wird. Völker unterscheiden sich durch 
Abstammung, Sprache, Geschichte und den kulturellen Ausdruck. Sie sind da-
her stabile Gemeinschaften, die sich durch eine emotionale Verbundenheit aus-
zeichnen. Zur Bevölkerung oder zur Gesellschaft mag man gehören, wenn man 
zufällig in Deutschland lebt.“ Beleg 6 (Kategorie 1): Zasowk, Ronny: Beitrag vom 
10.01.2019, in: www.npd-berlin.de, abgerufen am 27.02.2019; Beleg 7 (Katego-
rie 1): Zasowk, Ronny: „Ja zur Volksgemeinschaft – Nein zu Multikulti und El-
lenbogengesellschaft!“, in: www.npd.de vom 09.01.2019. 

Darüber hinaus wendet sich die NPD auch gegen die Volkssouveränität als weiteren Bestandteil 

des Demokratieprinzips. Die NPD macht den Parlamentarismus verächtlich, indem sie einen 

Systemsturz fordert (1) und die Politiker als „Verbrecher“ zur Rechenschaft ziehen möchte (2). 
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(1) Systemsturz: Überwindung der Demokratie 

Wegen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Januar 2017 äußerte sich die NPD 

seitdem zurückhaltender zum Ziel eines revolutionären Systemsturzes. Doch auch die verein-

zelten Aussagen von NPD-Funktionären lassen auf die fortbestehende Ideologie schließen. 

Claus Cremer äußerte in einem Interview, das auf dem Youtube-Kanal „Abakus News“ er-

schienen ist, dass die NPD das „System als Gänze“ ablehne und es „mit einem neuen national-

staatlichen, deutschfreundliche[n] System“ ersetzen wolle: 

„Also wir sind der Auffassung, dass dieses System, so wie es zurzeit ist, über-
wunden werden muss und mit einem neuen nationalstaatlichen, deutsch-
freundlichen System ersetzt werden soll. […] Wir sind ausgesprochene System-
kritiker und wir lehnen auch das System als Gänze ab.“ Beleg 38 (Kategorie 1): 
Cremer, Claus: Interview auf dem Youtube-Kanal „Abakus News“ vom 
31.08.2018, in: https://www.youtube.com/watch?v=r6Vj40FbFEY. 

In einem Artikel der „Deutschen Stimme“ von Safet Babic wird Markus Walter mit der Aussage 

zitiert, man müsse „im entscheidenden Moment das Lauffeuer […] entzünden, das diesem Sys-

tem gebührt“: 

„Die Demonstrationen in Kandel halten in der Pfalz die Zündflamme am Bren-
nen, die nötig sein wird, um im entscheidenden Moment das Lauffeuer zu ent-
zünden, das diesem System gebührt.“ Beleg 39 (Kategorie 1): Walter, Markus, 
zitiert nach: Babic, Safet: „Mord in Kandel: Ein Jahr Wut und Widerstand“, in: 
„Deutsche Stimme“ Nr. 2/2019, S. 11. 

Maik Schmidt, Mitglied der JN, äußerte in Kiew, dass die Jungen Nationalisten sich zum Ziel 

gesetzt haben, die Demokratie zu zerstören: 

„Wir sind allerdings keine normale Jugendgruppe, sondern wir existieren nicht 
einfach vor uns hin. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Demokratie zu zerstö-
ren.“ Beleg 40 (Kategorie 1): Schmidt, Maik: zitiert nach Twitter-Account SHorn-
chen, in: twitter.com/SHornchen/status/1062717495113445379, vom 
14.11.2018, abgerufen am 20.03.2019. 

(2) Politiker als „Verbrecher“ 

Die NPD macht den Parlamentarismus zudem dadurch verächtlich, dass sie die gewählten Re-

präsentanten als Verbrecher bezeichnet und sie zur Rechenschaft ziehen möchte. Auch hier sind 

die Intensität und Anzahl der Äußerungen seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu-

rückgegangen. Gleichwohl zeigt die fortdauernde Darstellung von Politikern als „Verbrecher“ 

und „Feinde“ die Ablehnung der repräsentativen Demokratie, ohne eine Alternative, wie die 

Volkssouveränität gewährleistet werden soll, darzulegen. Der Bundesvorsitzende Frank Franz 

bezeichnet die Regierung als Verbrecher: 
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„Liebe Freunde, wir werden nicht von Idioten regiert, denn bei Idioten könnte 
man ja noch annehmen und es ihnen zugute halten, dass sie es nicht besser 
wüssten. […] Dann sind das keine Idioten, sondern das sind Verbrecher!“ Beleg 
41 (Kategorie 1): Franz, Frank: Videomitschnitt der Rede auf der Bundesvertre-
terversammlung zur Europawahl, veröffentlicht in: www.face-
book.com/ff.frankfranz. 

Dieselbe Bezeichnung wählte er anlässlich der Unterzeichnung des UN-Migrationspaktes: 

„Der heutige Beschluss des Bundestages zum UN-Migrationspakt ist ein klas-
sischer Dolchstoß. Wir werden eben nicht von Idioten, sondern von Verbre-
chern regiert.“ Beleg 42 (Kategorie 1): Franz, Frank: Facebook-Eintrag vom 
29.11.2018, in: www.facebook.com/ff.frankfranz. 

Diese Auffassung teilt Karl Richter, der die Bundesregierung als „eine Ansammlung deutsch-

feindlicher Überzeugungstäter“ ansieht und sie wegen ihrer Politik zur Rechenschaft ziehen 

will: 

„Weil wir keine Regierung haben, die deutsche Interessen vertritt. Die im Ge-
genteil, alles, aber auch wirklich alles tut, um unser Volk zu schädigen und 
seine Zukunftsperspektiven zu schmälern. […] Das ist der Grund – einer von 
zahllosen im Übrigen, warum es höchste, allerhöchste Zeit wird, die Merkel- 
Regierung zur Rechenschaft zu ziehen. Streng rechtsstaatlich natürlich. […] die 
Bundesregierung […] eine Ansammlung deutschfeindlicher Überzeugungstä-
ter.“ Beleg 43 (Kategorie 1): Richter, Karl: „Wir müssen der Hecht im Karpfen-
teich sein!“, in: „Deutsche Stimme“ Nr. 1/2019, S. 3 f. 

Die Vehemenz der Forderung, die Politiker allein für ihre – rechtmäßige – Politik zur Rechen-

schaft zu ziehen, drückt sich auch in einem Facebook-Eintrag von Karl Richter aus: 

„[…] wo eine beispiellos bösartige, beispiellos unfähige Politikerkaste den Kar-
ren vorsätzlich und ohne jede Heimlichtuerei gegen die Wand fährt -. Was mich 
in solchen Momenten hochhält: die Gewißheit, daß für alles - ALLES - dem-
nächst Rechenschaft eingefordert wird. Und nichts, nichts wird vergessen.“ Be-
leg 44 (Kategorie 1): Richter, Karl: Facebook-Eintrag vom 14.04.2018, in: 
www.facebook.com/karl.richter.798, abgerufen am 25.02.2019. 

Ronny Zasowk sieht die „politische Klasse“ als „Feind“ an: 

„Unser Feind ist nicht der Ausländer, sondern die politische Klasse, die unser 
Land gegen unseren Willen überfremdet und Konflikte sowie Kriminalität im-
portiert.“ Beleg 45 (Kategorie 1): Zasowk, Ronny: Facebook-Eintrag vom 
14.03.2018, in: www.facebook.com/zasowk, abgerufen am 15.03.2018. 

Einer Freund-Feind-Semantik bedient sich auch Stefan Hartung, Vorsitzender des NPD-Kreis-

verbandes Erzgebirge: 

„Wer noch nicht begriffen hat, dass wir uns im Kriegszustand befinden und es 
langfristig um die Liquidierung all dessen geht, was deutsch ist - also von der 
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Kultur über die Sprache bis hin zu uns deutschen Menschen - der ist nicht nur 
ein Volltrottel, sondern Gegner. Es gibt für mich nur noch schwarz oder weiß - 
Freund oder Feind.“ Beleg 46 (Kategorie 1): Hartung, Stefan: Facebook-Eintrag 
vom 26.08.2018, in: www.facebook.com/npd.sachsen. 

Die Jungen Nationalisten Sachsen bezeichnen die Politiker als „Verräter unseres Volkes“ und 

wollen sie zur Rechenschaft ziehen, indem sie sie „am Kragen“ packen und ihnen die „Verlo-

genheit ins Gesicht“ schlagen: 

„Packen wir die Verräter unseres Volkes am Kragen. Schlagen wir der Verlo-
genheit ins Gesicht und helfen dem Nachbarn und den einfachen Menschen 
dort draußen.“ Beleg 47 (Kategorie 2): JN Sachsen: „Die Blutnacht von Chem-
nitz und ihre Folgen“, in: https://junge-nationalisten.de vom 28.08.2018. 

Der NPD-Landesverband Berlin stellt eine „ethische und moralische Verwahrlosung in der Po-

litik“ fest: 

„Die Skandale der vergangenen Jahre haben das Vertrauen in die etablierten 
Politiker und ihre undemokratischen Blockparteien schwer erschüttert. […] Die 
Diffamierung, Diskriminierung und Ausgrenzung der NPD hat dazu geführt, 
daß die Politiker der etablierten Blockparteien in immer stärkerem Maß ethisch 
und moralisch verwahrlosen. Dieses Aktionsprogramm verdeutlicht, daß die 
Ursachen der ethischen und moralischen Verwahrlosung der etablierten Politi-
ker das deutsche Volk und unsere Heimatstadt nicht nur einfach gefährden, 
sondern das es nicht abwegig ist, daß die Etablierten uns in einen Abgrund füh-
ren, aus dessen Tiefen wir nur mit großer Anstrengung wieder aufsteigen kön-
nen. Der Berliner NPD geht es um die geistige Überwindung der ethischen und 
moralischen Verwahrlosung in der Politik und materielle Vorschläge zur bes-
seren Auswahl der Politiker. Antideutschtümelei und Fremdenhysterie sind die 
akuten linksextremistischen Defekte, die wir tagtäglich in der Lügenpresse un-
geschminkt vorgeführt bekommen.“ Beleg 13 (Kategorie 2): NPD-Landesver-
band Berlin: „Landesaktionsprogramm für ein deutsches Berlin“, in: 
www.npd-berlin.de, abgerufen am 01.03.2019. 

Claus Cremer bezeichnet die Politiker als „Vertreter dieses korrupten Regimes“: 

„[… ]nicht nur Merkel weg muss, sondern alle Vertreter dieses korrupten Re-
gimes.“ Beleg 48 (Kategorie 1): Cremer, Claus: Instagram-Post vom 31.05.2018, 
in: https://www.instagram.com/p/BjdR0HmnKSX/. 

Nach der Bundestagswahl 2017 bezeichnet der NPD-Landesverband Mecklenburg-Vorpom-

mern die Bundesrepublik als „System“ und „Regime“: 

„Das BRD-System, das jahrzehntelang so stabil schien wie Stahlbeton, fängt an 
auseinanderzubröckeln. Ein Hauch von Weimar zieht durchs Land. Die großen 
Parteien CDU und SPD sind noch nie so zusammengeschlagen worden. 
Schlechteste Ergebnisse seit 1949! In der CSU herrscht Revolutionsstimmung. 
Seehofer wackelt. Jede Menge Spitzenpolitiker sind weg vom Fenster. Am er-
freulichsten: Der Möchtegern-Internetdiktator und Nationalistenhasser SPD-
Heiko Maas fliegt aus dem Amt. Die Zersplitterung des Bundestages hat 
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ungeahnte Ausmaße erreicht. 7 Parteien! Die mögliche Koalition aus CDU, 
CSU, Grünen und FDP verspricht Dauerchaos. Leider kann die AfD diese Vor-
lagen nicht nutzen, weil sie selber zerfällt. Doch immerhin: Das Regime zeigt 
Auflösungserscheinungen. Es wird auch langsam Zeit. Und Weimar ist eine 
schöne Stadt.“ Beleg 49 (Kategorie 2): NPD-Landesverband Mecklenburg-Vor-
pommern: „Berlin wird Weimar – so kaputt war das System noch nie“ vom 
29.09.2017, in: www.npdmv.de, abgerufen am 04.10.2017. 

Am 28. Juni 2017 hetzte Per Lennart Aae, ehemaliger Mitarbeiter der NPD-Fraktion im Säch-

sischen Landtag, auf Facebook gegen die politischen Repräsentanten und rief zum Widerstand 

auf: 

„DIE KRIMINELLE BANDE – GENANNT POLITISCHE KLASSE –, DIE 
DEUTSCHLAND ZU TODE ‚REGIERT‘, OPFERT DIE FAMILIE, ALSO DIE 
GRUNDLAGE ALLEN MENSCHLICHEN LEBENS, INSBESONDERE AUCH 
DES NATIONALEN UND STAATLICHEN LEBENS, IHREM WIDERLICHEN 
PARTEIPOLITISCHEN GESCHACHER. 

Sie handelt dadurch auch im krassen Widerspruch zum Grundgesetz, das in 
seinem Artikel 6 u.a. folgendes feststellt: […] 

D A S – IN VERBINDUNG MIT ART. 20, ABS. 4 GRUNDGESETZ – SOLLTE 
GRUND GENUG SEIN, GEGEN DIESE VERBRECHERBANDE ZU REVOL-
TIEREN. DIE GRUNDLAGEN UNSERER BIOLOGISCHEN, KULTURELLEN, 
SOZIOÖKONOMISCHEN UND LETZTLICH AUCH STAATLICHEN EXIS-
TENZ DÜRFEN NICHT DEN MACHTSPIELEN EINER POLITISCHEN 
KLASSE UND DEREN KORRUPTER FÜHRUNGSCLIQUEN GEOPFERT 
WERDEN!“ Beleg 50 (Kategorie 1): Aae, Per Lennart: Facebook-Eintrag vom 
28.06.2017, in: www.facebook.com. 

cc. Rechtsstaatlichkeit 

Die NPD wendet sich auch gegen die rechtsstaatliche Komponente der freiheitlichen demokra-

tischen Grundordnung, indem sie gegen das staatliche Gewaltmonopol aufbegehrt (1) und die 

Unabhängigkeit der Justiz in Frage stellt (2). 

(1) Missachtung des staatlichen Gewaltmonopols  

Die NPD diagnostiziert dem Staat, nicht mehr für die Sicherheit der Bevölkerung sorgen zu 

können. Aufgrund dessen verspricht der NPD-Landesverband Berlin, dort „Schutz vor der über-

bordenden Kriminalität, die die Massenzuwanderung mit sich bringt, zu bieten“, wo „die NPD 

stark ist“: 

„Was wir jedoch können, ist in den Regionen, in denen wir über die organisa-
torischen Strukturen verfügen, dafür zu sorgen, unseren Landsleute Schutz vor 
der überbordenden Kriminalität, die die Massenzuwanderung mit sich bringt, 
zu bieten. Wo die NPD stark ist, wird künftig Ausländergewalt keine Chance 
haben. Dazu sind bereits konkrete Projekte geplant.“ Beleg 51 (Kategorie 2): 
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NPD-Landesverband Berlin: „Regionalkonferenz der NPD-Verbände Berlin 
und Brandenburg“, in: www.npd-berlin.de vom 30.04.2018, abgerufen am 
27.02.2019. 

Hinter dem Versprechen, die Sicherheit der Bürger selbst zu gewährleisten, steht die systema-

tische Infragestellung des vom Rechtsstaatsprinzip umfassten staatlichen Gewaltmonopols. Sie 

zeigt sich besonders deutlich in den hier später zu dokumentierenden politischen Aktionen der 

Partei. So ist die von dieser letztlich besonders propagierte „Schutzzonen“-Kampagne (C. III. 

2. c. ee. (2) (b) (aa)) systematisch darauf angelegt, die Präsenz staatlicher Sicherheitsbehörden 

in Frage zu stellen und durch eine vermeintliche politische Nothilfe von Parteimitgliedern zu 

ersetzen, damit aber die eigenhändige staatliche Sicherheitsgewährleistung durch Elemente der 

Selbsthilfe zu substituieren. Mit der Unterstellung einer mangelhaften staatlichen Aufgabener-

füllung wird das Gewaltmonopol des Staates zugleich in Frage gestellt und diese Infragestel-

lung gerechtfertigt. Folgerichtig behauptet die NPD auch in ihrer neuesten programmatischen 

Äußerung, dass das staatliche Gewaltmonopol „wiederhergestellt“ werden müsse – und zwar 

durch die Bürger, insbesondere durch Anhänger der NPD, selbst, 

Beleg 3 (Kategorie 2): Was wir wollen. Kommentierung des Parteiprogramms, 
S. 166. 

Eine solche „bürgerbasierte Sicherheitsgewährleistung“ widerspricht aber gerade dem staatli-

chen Gewaltmonopol, 

vgl. BVerfGE 144, 20 (210, Rn. 547). 

Thorsten Heise verharmlost Gewalt, indem er Angriffe gegen Pressevertreter dadurch relati-

viert, dass er in den Angreifern nur „Handwerksburschen, wahrscheinlich Maschinenbaustu-

denten mit schweren Schlüsseln“ sieht: 

„Und dann entstehen da Handgemenge oder was auch immer, ich weiß es 
nicht, ich war nicht zu Hause. Und dann entstehen da Handgemenge und dabei 
werden Nachbarn von mir fast über den Haufen gefahren, Autos zertrümmert. 
Die freien Journalisten begehen Fahrerflucht. Hantieren mit Baseballkeulen in 
der Menge herum und später wird gesagt, die Pressevertreter seien von Nazis 
angegriffen worden. Ich sehe da keine Nazis. Ich sehe da auf den Fotos von 
ihnen Handwerksburschen, wahrscheinlich Maschinenbaustudenten mit 
schweren Schlüsseln oder vielleicht welche, die Rohre verlegen in ihrem beruf-
lichen Werdegang. Ja das Eichsfeld ist natürlich. Da gibt ́s gesunde Bauernbur-
schen, die lassen sich nicht alles von euch Göttinger Spähtrupps gefallen.“ Be-
leg 52a (Kategorie 1): Heise, Thorsten: YouTube-Video vom 02.05.2018, „1. Mai 
Demo 2018 in Erfurt - Rede von Thorsten Heise“ in www.youtube.com, am 
11.03.2019; Beleg 52b (Kategorie 1): Abschrift der Rede. 
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(2) Infragestellung der Unabhängigkeit der Justiz und der Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts 

Schließlich stellt die NPD auch die Unabhängigkeit der Justiz in Frage. Es handelt sich dabei 

nicht nur um Kritik an einzelnen Urteilen. Einzelne Urteile werden vielmehr als Indiz für eine 

generelle „Willkürjustiz schlimmster Unrechtsregime“ angesehen, wie Karl Richter auf Face-

book zum Urteil im sogenannten NSU-Prozess schreibt: 

„Niemand hätte es für möglich gehalten, daß sich eine solche Verhöhnung jed-
weden Rechts einmal auf dem Boden des bundesdeutschen ‚Rechtsstaates‘ er-
eignen könnte. Mit dem heutigen Urteil hat die bundesdeutsche Justiz endgül-
tig zur Willkürjustiz schlimmster Unrechtsregime aufgeschlossen. In Deutsch-
land ist der Rechtsstaat jetzt tot.“ Beleg 53 (Kategorie 1): Richter, Karl: Facebook-
Eintrag vom 11.07.2018; in: www.facebook.com/karl.richter.798, abgerufen am 
25.02.2019. 

Stefan Köster, stellvertretender Parteivorsitzender und Landesvorsitzender des NPD-Landes-

verbandes Mecklenburg-Vorpommern, spricht dem Bundesverfassungsgericht unter Bezug-

nahme auf das Urteil im Verbotsverfahren vom 17. Januar 2017 und auf den Beschluss zur 

Bestätigung des HNG-Verbots ab, noch Recht anzuwenden: 

„Spätestens seit dem Beschluß vom 17. Januar 2017, mit dem das ‚höchste Ge-
richt‘ den Einsatz für das eigene Volk als verfassungsfeindlich bewertet hat, ist 
von diesem auch überhaupt nichts anderes zu erwarten.“ Beleg 54 (Kategorie 
1): Köster, Stefan: Kommentar vom 21.08.2018 auf der Facebook-Seite von Chris-
tian Häger, in: www.facebook.com/christian.hager.58118, abgerufen am 
23.08.2018. 

In einem Artikel vom 9. Januar 2017 beleidigte ein den sächsischen JN zugehöriger Autor das 

Bundesverfassungsgericht in aggressiver Weise: 

„Am 17. Januar entscheidet sich nun die Zukunft der JN und automatisch auch 
die Zukunft des ‚parlamentarischen Widerstandes‘. Bewußt setze ich das in die 
gewohnten Apostrophe, ist doch Widerstand im Parlament unbedeutend und 
nur ein Weg, taktische Mittel zu mobilisieren. Ja, die Zukunft unseres Volkes 
wird nicht in den Parlamenten, sondern den Köpfen geschrieben. So verhält es 
sich auch mit dem Verbot. Ein in Karlsruhe sitzendes Gremium, eingesetzt von 
einem Hundepräsidenten, das selbst nur die letzten fleischbehangenen Reste 
der Knochen der Geldkapitalisten abknaubeln und ihren fremden Herren so 
gefügig alle Wege eröffnen, vollkommen entfernt von der Wohlfahrt des eige-
nen Volkes. Bedacht auf die eigene Karriere, würden diese Gestalten in rot in 
Karlsruhe selbst ihre Mütter der Hurerei bezichtigen und anklagen, wenn sie 
selbst nur einen Vorteil daraus hätten. Alles im Auftrag des ‚Parlamentes‘. 
Wenn nun aber dieses Gremium die Organisation verbietet, dann verbietet sie 
nur den Weg, niemals aber das Ziel oder die Weltanschauung, die wir uns in 
langer Disziplin angeeignet haben. Wir haben uns Ziele und Maßstäbe gesetzt, 
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fern ihrer konsumsüchtigen Welt und uns selbst erzogen, da dieses System 
keine Erziehung kennt. [...] Keiner von uns würde je, wie es bürgerliche 
Schwächlinge in den Hinterräumen gerne tun, weinerlich über das System 
schimpfen und nur in der Schwafelei über Realpolitik Auswege finden, die 
letztendlich nur die Widerlichkeit der Gemütlichkeit darstellen. Es muss klar 
gesagt sein, es ist egal was aus Karlsruhe kommt. Keiner von euch Kötern wird 
jemals die nationalistische und sozialistische Weltanschauung des deutschen 
Volkes durch Verbote unterdrücken. Freiheit ist ein wilder Vogel, und besser 
fliegt es sich ohne Ketten.“ Beleg 55 (Kategorie 2): „Jochen Schmitt/ JN Sach-
sen“: „Woher wir kommen, dürfen wir nicht gehen!“, in: www.aktion-wider-
stand.de vom 09.01.2017. 

Hieran wird auch deutlich, dass die JN Sachsen die Arbeit im Parlament nur als „ein[en] Weg, 

taktische Mittel zu mobilisieren“, ansehen, sie also für ihre verfassungsfeindliche Programma-

tik instrumentalisieren möchten. 

Am 30. November 2017 solidarisierte sich Patrick Weber, stellvertretender Landesvorsitzender 

der NPD Thüringen, in einem Facebook-Post mit Ralf Wohlleben, der im NSU-Prozess ange-

klagt war und später vom OLG München wegen Beihilfe zum Mord verurteilt wurde, wobei 

dieses Urteil noch nicht rechtskräftig ist, und postete dazu ein Bild mit dem Schriftzug „Wolle, 

halte durch!!!“: 

„Seit nun 6 Jahren sitzt Wolle in den Kerker dieses Staates, eine unglaublich 
lange Zeit für jemanden, den ich als zutiefst friedlichen Menschen kennen und 
schätzen gelernt habe. Umso mehr habe ich mich gefreut das ich Ralf vor 1 1/2 
Wochen hinter den Mauern in München zusammen mit seiner Familie besuchen 
konnte. Nach so vielen Jahren und allen was er und seine Familie erleiden 
mussten und auch noch müssen, war es für mich ein sehr emotionaler Besuch. 
Es kann einen die Tränen in die Augen treiben wenn man zusammen mit den 
Kindern in diese JVA eintreten muss und weiß was diese verlorenen Jahre be-
deuten. Eines lasst euch sagen: Der Gefangene in München, der jetzt das Opfer 
einer Inszenierung ist, ist treu wie eh und je. Ich bin mir sicher das er auch das 
was noch kommt durchstehen wird. Diese Treue, dieser Geist bleibt unbeug-
sam! FREIHEIT FÜR WOLLE!“ 
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Beleg 56 (Kategorie 1): Weber, Patrick: Facebook-Eintrag vom 30.11.2017, in: 
www.facebook.com, abgerufen am 06.12.2017. 

dd. Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus 

Indiz für die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtete Programmatik der 

NPD ist zudem ihre Wesensverwandtschaft zum Nationalsozialismus. Das Konzept der eth-

nisch definierten Volksgemeinschaft als zentrale politische Einheit, der Antisemitismus und die 

Verächtlichmachung der bestehenden parlamentarischen Ordnung (C. III. 2. a. aa. und bb.) zei-

gen die inhaltliche Verbundenheit der NPD zum historischen Nationalsozialismus, 

vgl. BVerfGE 144, 20 (295 ff., Rn. 805 ff.). 

Darüber hinaus wird weiterhin von Teilen der NPD der Nationalsozialismus glorifiziert. Dies 

ergibt sich aus der Kritik am „Schuldkult“ sowie der Affirmation nationalsozialistischer Sym-

bole, Personen und Institutionen. 

Jürgen Gansel erklärt in der „Deutschen Stimme“ die gegenwärtige Aufarbeitung der Vergan-

genheit zu einer „Schuldneurotisierung“, die den „identitätsbildenden Kraftstrom seiner Ge-

schichte versiegen“ lässt: 

„Wer sein Volk zerstören will, muß dessen Gemeinschaftsbewusstsein auslö-
schen, den identitätsbildenden Kraftstrom seiner Geschichte versiegen lassen, 
nachwuchsfeindlichen Hegemonismus kultivieren und Massenzuwanderung 
idealisieren. […] Mit der scheinhumanitären Phraseologie von 
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Demokratisierung und Emanzipation ging es um die Zerstörung deutscher 
Geistes- und Erziehungstraditionen, die Auslöschung des Geschichts- und Na-
tionalbewußtseins, die Rehabilitierung des Marxismus, den Abbau aller natür-
licher Autoritäten, die Diskreditierung der klassischen Familie als Keimzelle 
der Volksgemeinschaft, die Propagierung schrankenloser Selbstverwirkli-
chung, die Durchsexualisierung des Alltagslebens, die Verächtlichmachung des 
abendländischen Kunst- und Kulturbegriffs, die Verteufelung des Soldaten-
tums und die Schuldneurotisierung der Deutschen durch eine inquisitorische 
Vergangenheitsbewältigung.“ Beleg 57 (Kategorie 1): Gansel, Jürgen: „Der anti-
deutsche Kulturbruch und seine Folgen – Eine Abrechnung mit den 50 Jahren 
68er Bewegung und ihrem Marsch durch Institutionen“ in: „Deutsche Stimme“ 
Nr. 07/2018, S. 17. 

Ebenfalls in der „Deutschen Stimme“ wurde ein Interview mit der US-amerikanischen Holo-

caust-Leugnerin Carolyn Emerick abgedruckt, in dem diese ebenfalls den „Schuldkult“ als 

„Volksverhetzung gegen uns“ kritisiert: 

„Ich erkannte, daß in den USA die Geschichte der Sklaverei dazu instrumenta-
lisiert wird, die heutigen Weißen zu Sklaven des Schuldkults zu machen. Das-
selbe geschieht den Engländern mit Blick auf den Kolonialismus und nicht an-
ders ergeht es den Deutschen hinsichtlich des Zweiten Weltkriegs. Es ist das 
gleiche Muster. Hier liegt ein systematisches und institutionalisiertes Schema 
der Volksverhetzung gegen uns vor.“ Beleg 58 (Kategorie 1): Emerick, Carolyn: 
„Wenn man etwas liebt, muß man es beschützen“, in: „Deutsche Stimme“ Nr. 
2/2019, S. 3 f. 

Am 27. Januar 2017, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, veröffent-

lichte Jan Jaeschke, Pressesprecher des NPD-Kreisverbandes Rhein-Neckar, „aus aktuellen 

Anlass“ auf Facebook folgendes Bild mit einem Zitat des Geschichtsrevisionisten Günter De-

ckert: 



 

 100 

 

Beleg 59 (Kategorie 1): Jaeschke, Jan: Facebook-Eintrag vom 27.01.2017, in: 
www.facebook. com/jaeschkejan. 

Auch der NPD-Landesverband Berlin bewertet die Zuschreibung historischer Verantwortung 

gegenüber den Deutschen als „rassistische Diffamierung“ und fordert den „Rückbau von Bau-

ten mit antideutscher Symbolik“, insbesondere auch die „Entfernung der sogenannten Stolper-

steine und Sammlung dieser als Grundstock für ein Mahnmal gegen antideutschen Rassismus“:  

„Wie in den 35 Jahren, in denen die Pest in Berlin wütete, der Zeit der verbre-
cherischen Flächenbombardements, die 51 Millionen Kubikmeter Schutt zu-
rückließen oder der Teilung mit der Mauer. […] Den Deutschen als ethnischer 
Gruppe vorzuwerfen, sie hätten wegen angeblicher oder tatsächlicher politi-
scher Fehlentscheidungen eine besondere historische Verantwortung, ist eine 
rassistische Diffamierung, die geächtet werden muß. Zur Lösung der Probleme 
— unser Vorschlag auf streng rechtsstaatlicher und demokratischer Grundlage 
lautet: 

Rückbau von Bauten mit antideutscher Symbolik und Verweigerung von Bau-
genehmigungen für Bauten mit antideutscher rassistischer Ausrichtung, 
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Entfernung der sogenannten Stolpersteine und Sammlung dieser als Grund-
stock für ein Mahnmal gegen den antideutschen Rassismus!“ Beleg 13 (Kate-
gorie 2): NPD-Landesverband Berlin: „Landesaktionsprogramm für ein deut-
sches Berlin“, in: www.npd-berlin.de, abgerufen am 01.03.2019. 

Der stellvertretende Parteivorsitzende Ronny Zasowk begründet in einem Beitrag auf seiner Fa-

cebook-Seite vom 26. Januar 2017 sein Fernbleiben von einer Gedenkminute für einen verstor-

benen Holocaust-Überlebenden in der Cottbuser kommunalen Vertretungskörperschaft wie 

folgt: 

„Gestern soll ich laut RBB und ‚Lausitzer Rundschau‘ in der Cottbuser Stadt-
verordnetenversammlung für einen ‚Eklat‘ gesorgt haben, weil ich mich nicht 
an der vom Stadtverordnetenvorsteher Reinhard Drogla (SPD) verordneten Ge-
denkminute anlässlich des Todes eines in Cottbus geborenen Juden beteiligt 
habe. Ich bin der Auffassung, dass Gedenken nicht politisch verordnet werden 
sollte. In der Stadt Cottbus bekommen es die Fraktionen der etablierten Parteien 
nicht hin, ein würdiges Gedenken für die Opfer des Bombenangriffs auf Cottbus 
durchzuführen, der sich am 15. Februar zum 72. Mal jährt. Dazu brauchte es die 
NPD, die dieses Gedenken seit dem Jahr 2009 öffentlich begeht, was aber wie-
derum zu buntem und damit zutiefst pietätlosem Protest seitens der Rathaus-
spitze und der übrigen Stadtverordnetenfraktionen führte. Beispielhaft sei 
hierzu der heutige Aufruf ‚Cottbus bekennt Farbe‘ genannt, der das geistige 
und moralische Niveau der Initiatoren dieser Aktion deutlich erkennen lässt. 
Es ging mir bei der demonstrativen Nichtteilnahme nicht um den Verstorbenen, 
den ich wie wohl die meisten anderen Stadtverordneten auch übrigens gar nicht 
kannte. Es geht mir darum, deutlich zu machen, dass mit diesem Schuldkult 72 
Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs endlich mal Schluss gemacht werden 
muss. Ich halte es da mit Martin Walser, der schon 1998 in der Frankfurter 
Paulskirche deutlich machte, dass die Geschichte nicht als ‚jederzeit einsetzba-
res Einschüchterungsmittel oder Moralkeule‘ eingesetzt werden sollte. Auch ist 
es nicht hinnehmbar, dass hier ganz offensichtlich Opferhierarchien geschaffen 
werden sollen. Verstorbenen Juden wird mit betretener Miene und Krokodils-
tränen gedacht – am 15. Februar, dem dunkelsten Tag der Cottbuser Stadtge-
schichte wird hingegen eine bunte Party veranstaltet, die eher etwas mit Beer-
digungszeremonien aus Schwarzafrika zu tun hat als mit angemessenem Ge-
denken der vielen Cottbuser Opfer.“ Beleg 60 (Kategorie 1): Zasowk, Ronny: Fa-
cebook-Eintrag vom 26.01.2017, in: www.facebook.com/ Ronny-Zasowk-
220338721471640, abgerufen am 31.01.2017. 

Deutlich zeigt sich die Wesensverwandtschaft der NPD zum Nationalsozialismus bei Äußerun-

gen Claus Cremers. Dieser veröffentlichte auf Instagram ein Bild einer Karte des Großdeut-

schen Reichs und kommentierte dies unter Bezugnahme auf die bevorstehende Zeitumstellung 

Ende Oktober 2018 mit den Worten: „Heute Nacht wird die Zeit zurückgedreht. Leider nur um 

eine Stunde“, 

Beleg 61 (Kategorie 1): Cremer, Claus: Instagram-Post vom 27.10.2018, in: 
https://www.instagram.com/p/Bpcypoqgkxg/. 
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Im März 2019 veröffentlichte er zudem auf Instagram die Zeichnung eines SA-Sturmführers, 

die er mit den Worten „Richtig bleibt richtig. #Widerstand #Deutschland #Volk #Vaterland 

#Heimat #Europa #Freiheit“ kommentierte: 

 

Beleg 62 (Kategorie 1): Cremer, Claus: Instagram-Post vom 03.03.2019, in: 
https://www.instagram.com/p/Bui26bxgCiF/. 

Mitglieder der NPD glorifizieren Personen des Nationalsozialismus, indem sie diesen – meist 

an deren Todestag – gedenken. Am 11. Oktober 2017 gedachte die NPD Teltow-Fläming auf 

Facebook des vier Jahre zuvor verstorbenen NS-Kriegsverbrechers Erich Priebke: 

„Wir sind die Erben derer, die für uns gelebt haben und für uns gestorben sind. 
Wir tragen eine unermessliche Verantwortung dafür, dass wir uns ihrer würdig 
erweisen. Erich Priebke — HIER!“ 
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Beleg 63 (Kategorie 2): NPD in Teltow-Fläming: Facebook-Eintrag vom 
11.10.2017, in: www.facebook.com/NPD.TF. 

Am 20. Juli 2017, dem Jahrestag des Stauffenberg-Attentats, veröffentlichte die 

NPD Oderland auf ihrem Facebook-Profil den nachfolgenden Eintrag „im Gedenken 

an die Opfer des 20. Juli 1944“: 
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Beleg 64 (Kategorie 2): NPD Oderland: Facebook-Eintrag vom 26.04.2017, in: 
www.facebook.com/NpdOderland. 

Am 26. April 2017 teilte die NPD Uckermark auf ihrem Facebook-Profil einen Eintrag zum 

Gedenken an Rudolf Heß: 

„Heute vor 123 Jahren wurde Rudolf Heß geboren. Heß wollte den 2. Weltkrieg 
beenden und wagte 1941 einen Flug nach Schottland. Nach 46-jähriger Haft 
wurde Rudolf Heß, als letzter deutscher Kriegsgefangener, im Jahr 1987 ermor-
det. Seine Mörder wurden nicht verfolgt und nicht bestraft. Zu groß war wohl 
die Angst vor der Wahrheit. Heß wollte den Krieg beenden. Der Krieg war eine 
Kampagne des ‚großen Geldes‘ gegen die freien Völker. Wir werden Rudolf 
Heß nie vergessen. Seine Taten sollen uns Vorbild sein.“ 
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Beleg 65 (Kategorie 2): NPD Uckermark: Facebook-Eintrag vom 23.02.2017, in: 
www.facebook.com/NPD-Uckermark. 

Am 23. Februar 2017 teilte die NPD Uckermark auf ihrem Facebook-Profil einen Eintrag zum 

Gedenken an Horst Wessel: 

 

Beleg 66 (Kategorie 2): NPD Uckermark: Facebook-Eintrag vom 23.02.2017, in: 
www.facebook.com/NPD-Uckermark. 

Zudem wird die Wehrmacht glorifiziert. So lobte ein Autor unter dem mutmaßlichen Pseudo-

nym Christiane Wiener im „Wartburgkreis Boten“ die Wehrmacht und diffamierte die Bundes-

wehr, die ihre Vergangenheit leugne: 
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„Der geschminkte Herr in Rock und Bluse war Werbeträger der Truppe – jene 
Truppe, die weder über funktionsfähige Kampfpanzer noch über einsatzfähige 
U-Bote, geschweige denn geradeausschießende Maschinenpistolen und Ge-
wehre verfügt, jedoch jetzt Schwangeren-Uniformen präsentiert und ihre 
Wehrmachtsvergangenheit konsequent verleugnet. ‚Gott sei Dank‘, denken 
sich die noch lebenden Angehörigen der in aller Welt geachteten letzten funk-
tionierenden gesamtdeutschen Armee.“ Beleg 67 (Kategorie 2): Wiener, Christi-
ane (mutmaßlich Pseudonym): Beitrag „Ein Land verändert sein Gesicht“ im 
Wartburgkreis Bote, Ausgabe 37, Jahrgang 13, in: www.wartburgkreisbote.de. 

Auch Jürgen Gansel betont, dass die Bundeswehr sich unter anderem in der Tradition der 

Wehrmacht sehen sollte: 

„Längst will die Bundesregierung mehr als die Abnabelung der Soldaten von 
alten soldatischen Traditionen des eigenen Volkes. Nicht nur das Selbstbild als 
deutscher Waffenträger in der Tradition der Preußenarmee Friedrichs des Gro-
ßen, der kaiserlichen Truppen im Ersten Weltkrieg, der Wehrmacht und der 
Nationalen Volksarmee soll nachhaltig erschüttert werden, sondern auch das 
als Mann.“ Beleg 68 (Kategorie 1): Gansel, Jürgen: „Bundeswehr soll mit auslän-
dischen Söldnern aufgefüllt werden. Wahre Treuepflicht des Soldaten besteht 
nicht seinem Staat, sondern seinem Volk gegenüber.“, in: „Deutsche Stimme“ 
Nr. 10/2018, S. 7. 

b. Beeinträchtigen und Beseitigen 

Nach alledem zeigt sich, dass die NPD weiterhin darauf abzielt, die parlamentarische Ordnung 

durch einen am Konzept der Volksgemeinschaft orientierten autoritären Nationalstaat zu erset-

zen. Damit einher gehen die Missachtung der Menschenwürde aller, die nicht zur ethnisch de-

finierten „Volksgemeinschaft“ gehören, und die Unvereinbarkeit mit dem grundgesetzlichen 

Demokratieprinzip. Die NPD zielt damit auf die Beseitigung und nicht nur Beeinträchtigung 

der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, 

vgl. BVerfGE 144, 20 (306, Rn. 844). 

c. Ausgerichtet sein: planvolles Vorgehen 

Die NPD ist auch auf die Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ausge-

richtet. Sie geht planvoll im Sinne qualifizierter Vorbereitungshandlungen vor: Als gewichtiges 

Indiz gilt hierbei bereits die Teilhabe an der staatlichen Parteienteilfinanzierung (aa.). Die NPD 

verfügt über eine bundesweite Organisation (bb.), die ihr auf allen politischen Ebenen Wahlan-

tritte ermöglicht (cc.), und ein politisches Konzept, das in einem zielorientierten Zusammen-

hang zu der der freiheitlichen demokratischen Grundordnung widersprechenden Programmatik 

steht (dd.). Die Umsetzung dieses Konzepts zeigt sich in den Aktivitäten der Partei (ee.).  



 

 107 

Auch hier sei in Erinnerung gerufen, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17. 

Januar 2017 eine tatbestandliche Wirkung zeitigt (C. III. 1.), sodass nur noch aufgezeigt werden 

muss, dass die NPD auch nach Urteilsverkündung qualifizierte Vorbereitungshandlungen zur 

Umsetzung ihres politischen Konzepts verfolgt.  

aa. Indiz: Teilhabe an der staatlichen Parteienteilfinanzierung 

Bereits der Umstand, dass die NPD an der staatlichen Parteienteilfinanzierung teilhat, stellt ein 

gewichtiges Indiz für das planvolle Vorgehen der Partei dar. Einen Anspruch auf staatliche 

Teilfinanzierung erhält eine Partei gem. § 18 Abs. 1 PartG nur in Abhängigkeit von ihrem Er-

folg (A. III. 2.). Dieser Erfolg bei Wahlen und dem Einwerben von Spenden zeigt bereits, dass 

die Partei nach außen planvoll handelt. Denn es erscheint nahezu ausgeschlossen, dass sich 

ohne eine hinreichende Organisation, ein politisches Konzept und die zumindest versuchsweise 

Verwirklichung dieses Konzepts Wahlerfolge in dem von § 18 Abs. 4 PartG vorausgesetzten 

Umfang einstellen. Diese Komponenten – Organisation, politisches Konzept und zumindest 

versuchsweise Umsetzung dieses Konzepts – genügen den Anforderungen der Ausrichtung ei-

ner Partei im Sinne eines planvollen Vorgehens. 

bb. Organisation der NPD 

Die NPD ist bundesweit organisiert. Sie verfügt neben regionalen Untergliederungen über eine 

eigene Jugendorganisation, die Jungen Nationalisten (JN), sowie als Teilorganisationen seit 

2003 die Kommunalpolitische Vereinigung (KPV) und seit 2006 den Ring Nationaler Frauen 

(RNF). Ausweislich des Rechenschaftsberichts waren am 31. Dezember 2017 4.048 Personen 

Mitglieder der NPD, 

vgl. BT Drs. 19/8223, S. 114. 

Damit sank die Anzahl ihrer Mitglieder im Jahr 2017 um 501 Personen, 

vgl. BT Drs. 19/3070, S. 92. 

Der sinkenden Mitgliederzahl liegt ein andauernder Trend zugrunde, der jedoch nur zur Ver-

neinung der Potentialität der NPD führt, 

vgl. BVerfGE 144, 20 (330 f., Rn. 911). 

Die bundesweite Organisation der NPD zeigt sich in zahlreichen Parteiveranstaltungen (1) so-

wie in der breiten Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere in den sozialen Medien (2). 
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(1) Parteiveranstaltungen: Parteitage und Schulungen 

Die NPD, ihre Landesverbände und Teilorganisationen führen regelmäßig Parteitage und an-

dere parteiliche Veranstaltungen durch.  

Ein Bundesparteitag fand am 17. November 2018 statt, 

Beleg 69 (Kategorie 2): „NPD hat Liste zur Europawahl 2019 gewählt – Udo 
Voigt wieder auf Platz 1“, in: www.npd.de vom 19.11.2018. 

Am 11. und 12. Mai 2018 führten die JN im sächsischen Riesa einen sogenannten Europakon-

gress unter dem Motto „[RE]generation.Europa“ durch, 

Beleg 70 (Kategorie 2): „Europa - Jugend - [RE]generation. JN-Europakongress: 
Ein Rückblick“, in: http://europa.aktion-widerstand.de vom 22.05.2018; Beleg 
71 (Kategorie 2): Abschlussmeldung der PD Dresden vom 13.05.2018. 

Die NPD-Landesverbände Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 

Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen veranstalteten im Jahr 2018 Landesparteitage, 

für Bayern: Beleg 72 (Kategorie 2): NPD Neu-Ulm/Günzburg: Facebook-Ein-
trag vom 02.12.2018, in: www.facebook.com. 

für Hamburg: Beleg 73 (Kategorie 2): NPD Hamburg: Internetmeldung vom 
03.09.2018, in: www.npdhamburg.de. 

für Hessen: Beleg 74 (Kategorie 2): „Daniel Lachmann neuer Landesvorsitzen-
der in Hessen“, in: www.npd.de, abgerufen am 06.03.2019. 

für Niedersachsen: Beleg 75 (Kategorie 2): Videobeitrag, in: https:www.y-
outube.com/watch?v=VeB1MOent-w. 

für Nordrhein-Westfalen: Beleg 76 (Kategorie 2): NPD Nordrhein-Westfalen: 
Beitrag vom 06.11.2018, in: https://npd.nrw/6443/landesparteitag-mit-neu-
wahlen-durchgefuehrt. 

für Sachsen: Beleg 77 (Kategorie 2): NPD Sachsen: „Landeslistenparteitag der 
sächsischen NPD: ‚Das Original zurück in den Landtag!‘“, in: www.npd.de 
vom 25.11.2018. Beleg 78 (Kategorie 2): Abschlussmeldung der PD Dresden 
vom 25.11.2018. 

für Schleswig-Holstein: Beleg 79 (Kategorie 2): „Landesparteitag 2018“, in: 
www.youtube.com, Channel „NPD Schleswig-Holstein“, abgerufen am 
24.09.2018. 

für Thüringen: Beleg 80 (Kategorie 2): „Parteitag der Thüringer NPD: Weber 
Landesvorsitzender, Vogt Spitzenkandidatin zur Landtagswahl“, in: 
www.npd.de vom 26.11.2018. 

Anfang des Jahres 2018 fand auch eine Klausurtagung des NPD-Landesverbandes Hamburg 

statt, 
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Beleg 81 (Kategorie 2): NPD Hamburg: Facebook-Eintrag vom 22.01.2018, in: 
www.facebook.com. 

Darüber hinaus bietet die NPD vereinzelt weiterhin Schulungen für ihre Mitglieder an. Der 

NPD-Landesverband Hamburg organisierte für den 29. April 2018 eine Rechtsschulung für 

Mitglieder des Landesverbandes, 

Beleg 82 (Kategorie 2): NPD Hamburg: Facebook-Eintrag vom 30.04.2018, in: 
www.facebook.com. 

Insbesondere die JN sehen einen wesentlichen Teil ihrer Arbeit in der Schulung zukünftiger 

Führungskräfte, wie ihr Vorsitzender Christian Häger in einem Beitrag in der „Deutschen 

Stimme“ betont: 

„Es gilt unsere Kraft zu bündeln und zielgerichtet einzusetzen. Als Gemein-
schaft wissen wir: Nur organisierter Wille bringt Macht und Veränderung! Da-
her gehören Pflichterfüllung und Disziplin zu den grundlegenden Werten eines 
JN-Aktivisten und zu den Grundpfeilern unserer Organisation! Tests für jeden 
Anwärter haben sich als genau das richtige Trennmittel erwiesen und sieben 
die Spreu vom Weizen. Nur wer auch bereit ist etwas zu leisten, kann es bei uns 
zum Mitglied bringen und an einem Gemeinschaftstag feierlich in unsere Ge-
meinschaft aufgenommen werden. Die Ausbildung und Zertifizierung der Füh-
rungskräfte hat ebenfalls begonnen. Jede zukünftige Führungskraft muß eine 
grundlegende Ausbildung durchlaufen und ihr Können einer Prüfung unter-
ziehen.“ Beleg 83 (Kategorie 1): Häger, Christian: „50 JAHRE JN!“, in: „Deutsche 
Stimme“ Nr. 3/2019, S. 13. 

Am 15. September 2018 fand ein JN-Schulungstag in der Region Braunschweig mit knapp 60 

Teilnehmern statt, die überwiegend aus dem JN-Umfeld und von der Partei „Die Rechte“ stam-

men. Der Neonazi Sven Skoda hielt hierbei einen Vortrag zum Thema „Sozialismus“, 

Beleg 84 (Kategorie 2): „JN/HI, JN/BS, NPD UB BS“: „Gemeinschaftlicher 
Schulungstag mit Liedermacher in der Region Braunschweig“ vom 16.09.2018, 
in: www.facebook.com. 

Daneben finden sich Vortrags- und Infoveranstaltungen, die ebenfalls auf die Verbreitung der 

verfassungsfeindlichen Programmatik zielen. Der ehemalige NPD-Fraktionsvorsitzende im 

Landtag von Mecklenburg-Vorpommern Udo Pastörs trat am 30. September 2018 bei einer 

Rednerveranstaltung in Wetzlar zum Thema „Landtagserfahrungen: Umgang mit volksfeindli-

chen Parteien“ auf, 

Beleg 85 (Kategorie 1): Pastörs, Udo: Facebook-Eintrag vom 03.11.2018, in: 
www.facebook.com/udo.pastoers, abgerufen am 07.11.2018. 
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Der niedersächsische Landesverband der NPD veranstaltete am 17. Februar 2018 eine Redner-

veranstaltung mit anschließendem Liederabend, an der sich rund 70 Rechtsextremisten betei-

ligten, 

Beleg 86 (Kategorie 2): „Regionale Öffentlichkeitsoffensive der NPD“ vom 
21.02.2018, in: www.npd-niedersachsen.de. 

Die NPD Bayern veranstaltete Anfang März 2019 eine Infoveranstaltung, bei der indirekt an-

gekündigt wird, JN-Strukturen in Bayern aufbauen zu wollen, 

Beleg 87 (Kategorie 2): NPD Bayern: „JN Infoveranstaltung in Franken“, 
Youtube-Video (Ausschnitte) vom 09.03.2019 in: www.youtube.com, abgerufen 
am 11.03.2019. 

Im „Haus JugendStil“ in Anklam, dem Sitz des NPD-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpom-

mern, stellte der rechtsextremistische Musiker Frank Krämer sein Buch „Werde unsterblich“ 

vor. Die Veranstaltung war nach Angaben des Landesverbandes bereits im Vorfeld ausgebucht, 

Beleg 88 (Kategorie 2): Eintrag auf der Facebook Seite „Haus JugendStil“ vom 
23.01.2019, in: www.facebook.com/hausjugendstil, abgerufen am 25.02.2019. 

Am selben Ort organisierte der Landesverband eine Veranstaltung zum Thema „Mord verjährt 

nicht!“ mit ca. 50 Teilnehmern. Als Zeitzeuge geladen war ein Tunesier, der als ehemaliger 

„Pfleger und Vertrauter von Rudolf Heß“ regelmäßig bundesweit Vorträge hält und Autor des 

Buches „Ich sah seinen Mördern in die Augen“ ist. Mit den Vorträgen bestärkte der Redner die 

Verschwörungstheorie der Ermordung des Stellvertreters Hitlers, 

Beleg 89 (Kategorie 2): Eintrag auf der Facebookseite „Haus JugendStil“ vom 
14.08.2018, in: www.facebook.com/hausjugendstil, abgerufen am 15.08.2018. 

Weiterhin finden sich vereinzelte Veranstaltungen zu besonderen Anlässen: So hat der NPD-

Landesverband Hamburg sowohl im Jahr 2018 als auch 2019 eine Jahresauftaktveranstaltung 

durchgeführt, 

Beleg 90 (Kategorie 2): NPD Hamburg: Internetmeldung vom 29.01.2018, in: 
www.npdhamburg.de; Beleg 91 (Kategorie 2): NPD Hamburg: Internetmel-
dung vom 22.01.2019, in: www.npdhamburg.de. 

Der NPD-Unterbezirk Heide-Wendland, die JN sowie die „Düütschen Deerns“ veranstalteten 

am 23. Juni 2018 auf dem Gelände des NPD-Mitglieds Joachim Nahtz eine Sommersonnen-

wendfeier, an der rund 70 Personen teilnahmen, 

Beleg 92 (Kategorie 2): „Sommersonnenwende in Norddeutschland“ vom 
25.06.2018, in: www.junge-nationalisten.de. 
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Markus Walter lud am 31. März 2018 zum fünften Mal zum Osterfrühstück und berichtete dort 

über seine Ratsarbeit im Stadtrat von Pirmasens. An dem Frühstück nahmen knapp 25 Personen 

teil, 

Beleg 93 (Kategorie 2): NPD-Landesverband Rheinland-Pfalz: Facebook-Ein-
trag vom 01.04.2018, in: www.facebook.com, abgerufen am 03.04.2018. 

Am 24. Mai 2018 veröffentlichte Jens Janik einen Bericht über ein politisches Grillfest des 

NPD-Kreisverbandes Nürnberg am 19. Mai 2018. Als Redner sei der ehemalige Parteivorsit-

zende der NPD, Günther Deckert, aufgetreten, 

Beleg 94 (Kategorie 1): Janik, Jens: „Vortrag von Günther Deckert auf dem poli-
tischen Grillfest in Bamberg“, Eintrag vom 24.05.2018, in: www.nationaldemo-
kraten-nuernberg.de, abgerufen am 25.05.2018. 

(2) Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere Präsenz in den sozialen Medien 

Die NPD verfügt über Publikationsorgane in Printversionen (a) wie in digitalen Formaten (b). 

Die vom Parteivorstand herausgegebene, monatlich erscheinende „Deutsche Stimme“ ist dabei 

das wichtigste überregionale Medium. Es ist auch hier ein Trend der Verlagerung von der Print- 

zur Digitalversion zu beobachten. Hinzu treten regionale Publikationen. Von kaum zu über-

schätzender Bedeutung ist der Einsatz neuer, insbesondere sozialer Medien im rechtsextremis-

tischen Spektrum im Allgemeinen und bei der NPD im Besonderen. Die öffentlich einsehbaren 

„Klickzahlen“ erreichen teilweise sechsstellige Werte. 

(a) Traditionelle Informationsarbeit 

Die einzelnen Landesverbände der NPD führten im Jahr 2018 zahlreiche Informationsveran-

staltungen durch, beispielsweise in Form von mobilen Infotischen und Flugblätter-Verteilun-

gen, 

für Hamburg: Beleg 95 (Kategorie 2): NPD Hamburg: Facebook-Eintrag vom 
24.03.2018, in: www.facebook.com; Beleg 96/138 (Kategorie 2): NPD Hamburg: 
Facebook-Eintrag vom 21.05.2018, in: www.facebook.com; Beleg 97 (Kategorie 
2): NPD Hamburg: Facebook-Eintrag vom 23.06.2018, in: www.facebook.com; 
Beleg 98 (Kategorie 2): NPD Hamburg: Facebook-Eintrag vom 18.07.2018, in: 
www.facebook.com; Beleg 99 (Kategorie 2): NPD Hamburg: Facebook-Eintrag 
vom 23.07.2018, in: www.facebook.com. Beleg 100 (Kategorie 2): NPD Ham-
burg: Facebook-Eintrag vom 15.10.2018, in: www.facebook.com. 

für Mecklenburg-Vorpommern: Beleg 101 (Kategorie 2): Facebook-Eintrag „JN 
Pommern neugierig hier: Anklam“ vom 13.04.2018, in: www.face-
book.com/jnpommern, abgerufen am 16.04.2018. 

für Nordrhein-Westfalen: Beleg 102 (Kategorie 2): NPD-KV Gelsenkirchen: 
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Facebook-Eintrag vom 02.07.2018, in: https://www.facebook.com/NPDGel-
senkirchen; Beleg 103 (Kategorie 2): NPD-KV Bochum und Wattenscheid: Fa-
cebook-Eintrag vom 28.02.2019, in: https://www.facebook.com/npdbowat. 

für Rheinland-Pfalz: Beleg 104 (Kategorie 2): NPD-Landesverband Rheinland-
Pfalz: Facebook-Eintrag vom 04.04.2018, in: www.facebook.com, abgerufen am 
06.04.2018; Beleg 105 (Kategorie 2): NPD KV Trier: Facebook-Eintrag vom 
20.04.2018, in: www.facebook.com, abgerufen am 24.04.2018; Beleg 106 (Kate-
gorie 1): Babic, Safet: Facebook-Eintrag vom 26.04.2018, in: www.facebook.com, 
abgerufen am 11.05.2018; Beleg 107 (Kategorie 1): Babic, Safet, Facebook-Eintrag 
vom 05.05.2018, in: www.facebook.com, abgerufen am 09.05.2018; Beleg 108 
(Kategorie 2): Polizeimeldung vom 05.05.2018; Beleg 109 (Kategorie 1): Babic, 
Safet, Facebook-Eintrag vom 17.06.2018, in: www.facebook.com, abgerufen am 
20.06.2018; Beleg 110 (Kategorie 1): Babic, Safet: Facebook-Eintrag, in: www.fa-
cebook.com, abgerufen am 22.10.2018. 

für Sachsen: Beleg 111 (Kategorie 2): NPD Kreisverband Dresden, Facebook-
Eintrag, in: www.facebook.com/npd.sachsen vom 11.01.2018; Beleg 112 (Kate-
gorie 2): NPD-Kreisverband Dresden: Facebook Meldung, in: www.face-
book.com/dresden.npd vom 22.01.2019; Beleg 113 (Kategorie 2): NPD Sachsen: 
Internetmeldung, in npd-sachsen.de vom 10.01.2019 

für Sachsen-Anhalt: Beleg 114 (Kategorie 2): NPD-Kreisverband Wittenberg: 
Facebook-Eintrag vom 28.07.2018, in: www.facebook.com, abgerufen am 
13.08.2018; Beleg 115 (Kategorie 2): NPD-Kreisverband Magdeburg: Facebook-
Eintrag vom 16.06.2018, in: www.facebook.com, abgerufen am 10.08.2018; Be-
leg 116 (Kategorie 2): NPD-Kreisverband Magdeburg: Facebook-Eintrag vom 
05.05.2018, in www.facebook.com, abgerufen am 11.06.2018; Beleg 117 (Kate-
gorie 2): NPD-Kreisverband Wittenberg: Facebook-Eintrag vom 29.07.2018, in: 
www.facebook.com, abgerufen am 13.08.2018. 

Darüber hinaus erscheint weiterhin regelmäßig die parteieigene Publikation „Deutsche 

Stimme“ sowie – örtlich begrenzt – der bereits erwähnte „Wartburgkreis Bote“ und die „Schles-

wig-Holstein-Stimme“, 

Beleg 118 (Kategorie 2): Auszug aus http://stimme.npd-sh.de.  

Der Verlag der „Deutschen Stimme“ beteiligte sich auch mit einem Stand an der Leipziger 

Buchmesse 2018, 

Beleg 119 (Kategorie 2): „Deutsche Stimme Verlags GmbH“: Facebook Mel-
dung, in: www.facebook.com/DSVerlag vom 21.03.2018. 

(b) Internet-Kommunikation, insbesondere über soziale Medien 

Die NPD setzt in der digitalen Öffentlichkeitsarbeit vor allem auf die Nutzung sozialer Medien. 

Neben den eigenen Web-Adressen ist die Bundes-NPD auf Facebook, Youtube und twitter ver-

treten. Auf Facebook hat die Seite der NPD 164.376 „Gefällt mir“-Angaben sowie 156.838 

Abonnenten. Der Youtube-Kanal „DS-TV“ ist von 5.978 Personen abonniert und verzeichnet 
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1.846.515 Aufrufe. Auf Twitter verzeichnet die NPD 4.909 Follower und 20.600 Tweets 

(Stand: April 2019).  

Die besondere Präsenz der NPD in den sozialen Medien und im Internet generell lässt sich 

beispielhaft an der NPD Mecklenburg-Vorpommern verdeutlichen: 

 

URL Org. (Selbstbezeichnung) Letzte Aktu-

alisierung 

(Stand: 

27.02.2019) 

Anzahl der „Ge-

fällt mir“-Anga-

ben/ Follower/ 

Abonnenten 

www.npd-mv.de NPD M-V 26.02.2019 entfällt 

kaiserbäder-info.de NPD-Fraktion Kaiserbäder 19.05.2016 entfällt 

www.youtube.com/u-

ser/weite rdenkenTV 

weiterdenkenTV 30.08.2016 1.596 

https://twit-

ter.com/npd_mv 

NPD-Landesverband MV 18.12.2018 872 

www.facebook.com/npd-

mup 

NPD-Landesverband MuP 25.02.2019 10.338 

www.face-

book.com/NPD-Kreis-

verband-Vorpommern-

Rügen-

1506173712960769  

NPD-Kreisverband Vor-

pommern-Rügen 

25.02.2019 2.464 

www.face-

book.com/NPDFrakti-

onVG 

NPD-Fraktion im Kreistag 

Vorpommern-Greifswald 

18.12.2018 1.899 

www.face-

book.com/NPDMS E  

NPD-Kreisverband Meck-

lenburgische Seenplatte 

20.02.2019 1.518 

www.face-

book.com/NPD- Kreis-

verband- Westmecklen-

burg-409508442444575 

NPD-Kreisverband West-

mecklenburg 

20.02.2019 1.525 

www.face-

book.com/mecklen-

burgmitte 

NPD-Kreisverband Meck-

lenburg-Mitte 

29.01.2019 1.056 
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www.face-

book.com/JNMeck-len-

burgUndPommern 

JN Mecklenburg und Pom-

mern 

28.01.2017 1.360 

www.facebook.com/ros-

tocker gefluester 

NPD in der Bürgerschaft 

Rostock 

12.02.2019 578 

www.face-

book.com/NPD-Kinder-

fest-Stralsund-

541963802518342 

NPD Kinderfest Stralsund 22.08.2018 269 

www.face-

book.com/hausjugendstil 

Haus JugendStil 26.02.2019 605 

www.face-

book.com/udo.pastoers 

Udo Pastörs 18.12.2018 9.379 

www.facebook.com/Ste-

fan-Köster-

416559871715193 

Stefan Köster 25.02.2019 1.732 

www.facebook.com/dpe-

tereitoffiziell 

David Petereit 18.01.2019 594 

 

Die Landesverbände Bayern und Nordrhein-Westfalen eröffneten im Jahr 2019 jeweils einen 

eigenen Youtube-Kanal, 

Beleg 120 (Kategorie 1): Janik, Jens: Facebook-Eintrag vom 20.02.2019 in: 
www.facebook.com.de; 

Beleg 121 (Kategorie 2): NPD Nordrhein-Westfalen: : Kanal-Info auf YouTube 
vom 01.01.2019, in: https://www.youtube.com/channel/ULR0NHnHl2qdXu- 
EizAUUoZw/about. 

Der Landesverband Rheinland-Pfalz bewarb am 29. Juli 2018 die Eröffnung eines Telegram-

Kanals „NPDrlp“, 

Beleg 122 (Kategorie 2): NPD-Landesverband Rheinland-Pfalz: Facebook-Ein-
trag, in: www.facebook.com, abgerufen am 30.07.2018. 

Die sozialen Medien nutzt die NPD nicht nur zur Verbreitung aktueller Projekte, insbesondere 

der beiden Kampagnen „Schutzzonen“ und „Deutsche helfen Deutschen“ (C. III. 2. c. ee. (2) 

(b)), sondern auch zur unmittelbaren Wahl- und Mitgliederwerbung und Vorstellung der Partei-

Repräsentanten, 
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für Sachsen: Beleg 123 (Kategorie 2): NPD Sachsen: Internetmeldung, in: npd-
sachsen.de vom 17.05.2018; Beleg 124 (Kategorie 2): NPD Sachsen: Internetmel-
dung, in: npd-sachsen.de vom 31.05.2018. 

für Sachsen-Anhalt: Beleg 125 (Kategorie 2): NPD Kreisverband Wittenberg: 
Facebook-Eintrag vom 08.11.2018, in: www.facebook.com, abgerufen am 
09.11.2018; Beleg 126 (Kategorie 2): NPD-Kreisverband Magdeburg: Facebook-
Eintrag vom 01.10.2018, in: www.facebook.com, abgerufen am 15.10.2018; Be-
leg 127 (Kategorie 2): NPD Kreisverband Wittenberg: Facebook-Eintrag vom 
26.08.2018, in: www.facebook.com, abgerufen am 28.08.2018; Beleg 128 (Kate-
gorie 2): NPD-Kreisverband Magdeburg: Facebook-Eintrag vom 01.08.2018, in: 
www.facebook.com, abgerufen am 10.08.2018; Beleg 129 (Kategorie 2): NPD 
Kreisverband Wittenberg: Facebook-Eintrag vom 19.02.2018, in: www.face-
book.com, abgerufen am 06.03.2018; Beleg 130 (Kategorie 2): NPD-Kreisver-
band Magdeburg: Facebook-Eintrag vom 08.02.2018, in: www.facebook.com, 
abgerufen am 06.03.2018. 

Generell nutzt die NPD das Internet in mannigfacher Weise. So veröffentlichte die NPD Berlin 

im Januar 2018 eine mit Hilfe von Google Maps erstellte Übersichtskarte aller Berliner Flücht-

lingseinrichtungen. Die Partei schrieb dazu: 

„Eine Übersicht der Überfremdungsschwerpunkte in unserer Stadt 

Durch die neue Karte mit allen Berliner Asylheimen können Sie sich mit Hilfe 
der NPD bequem am heimischen Bildschirm informieren, welche interessanten 
ungebetenen Gäste sich in Ihrer Nachbarschaft tummeln, wer für die Überfrem-
dung unserer Heimat verantwortlich ist, wer finanziell an den hunderttausen-
den Migranten Profit erzielt und an wen Sie sich wenden können, wenn Sie eine 
Beschwerde direkt vor Ort entrichten wollen.“ Beleg 131 (Kategorie 2): NPD-
Landesverband Berlin: „Eine Übersicht der Überfremdungsschwerpunkte un-
serer Stadt“, in: www.npd-berlin.de/asylheimkarte-berlin2018; Beleg 132 (Ka-
tegorie 2): Pressebericht „Karte mit Asylunterkünften – ‘Es ist sehr gruselig, wo 
das enden kann‘“ vom 05.02.2018, in: www.welt.de. 

Die auf der Karte enthaltenen Angaben waren sehr detailliert und enthielten neben Adressen 

auch jeweils die Zahl der Bewohner sowie Namen einzelner Ansprechpartner, zum Teil mit 

Rufnummern und E-Mail-Adressen. Auch Angaben über regelmäßige Stammtischtreffen von 

in der Flüchtlingshilfe engagierten Personen waren enthalten. Mitarbeiter von Flüchtlingsein-

richtungen fühlten sich einem Pressebericht zufolge durch die Veröffentlichung bedroht. Die 

Karte wurde mittlerweile seitens des Anbieters Google Maps gesperrt und ist nicht mehr ein-

sehbar. Die NPD Berlin kündigte am 7. Februar 2018 auf ihrer Facebook-Seite an: 

„Google zensiert Berliner Asylheimkarte – neue Karte folgt demnächst. […] Die 
Wahrheit werden sie jedoch nicht zensieren können. Unsere Netzredaktion ist 
bereits mit dem Problem vertraut und sitzt bereits an einer neuen Karte.“ Beleg 
133 (Kategorie 2): NPD-Landesverband Berlin: Facebook-Eintrag vom 
07.02.2018, in: www.facebook.com/npd.berlin. 
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cc. Wahlantritte auf allen politischen Ebenen 

Die NPD nimmt regelmäßig an den Wahlen auf den unterschiedlichen politischen Ebenen teil: 

Der NPD-Bundesorganisationsleiter Sebastian Schmidtke reichte am 21. Februar 2019 über 

6.500 amtlich bestätigte Formblätter für eine Unterstützungsunterschrift zur Wahl der Abge-

ordneten zum 9. Europäischen Parlament beim Bundeswahlleiter ein, 

Beleg 134 (Kategorie 2): NPD-Landesverband Hessen: Beitrag vom 21.02.2019, 
in: www.npd-hessen.de, abgerufen am 26.02.2019. 

Bei der Wahl entfielen 0,3 % der abgegebenen gültigen Stimmen auf die NPD, 

Bundeswahlleiter, Pressemitteilung Nr. 37/19 vom 24. Juni 2019: Europawahl 
2019: Endgültiges Ergebnis, abrufbar unter https://www.bundeswahllei-
ter.de/info/presse/mitteilungen/europawahl-2019/37_19_endgueltiges_er-
gebnis.html (zuletzt abgerufen am 06. Juli 2019). 

Die NPD nahm an der Bundestagswahl 2017 teil, bei der sie 0,4% der Zweitstimmen erhielt, 

vgl. Information des Bundeswahlleiters, Bundestagswahl 2017, Heft 3: Endgül-
tige Ergebnisse nach Wahlkreisen, S. 9. 

Auch an den bevorstehenden Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen (beide am 1. September 

2019) und Thüringen (am 27. Oktober 2019) plant die NPD teilzunehmen, wie sich aus dem 

Aufstellen von entsprechenden Kandidatenlisten ergibt, 

für Brandenburg: Beleg 135 (Kategorie 2): Pressemitteilung vom 03.12.2018, in: 
www.npd.de, abgerufen am 26.02.2019;  

für Sachsen: Beleg 136 (Kategorie 2): Pressemitteilung vom 25.11.2018, in: 
www.npd-sachsen.de, abgerufen am 26.11.2018;  

für Thüringen: Beleg 137 (Kategorie 2): Pressemitteilung vom 26.11.2018, in: 
www.npd.de, abgerufen am 26.02.2019. 

Einzig an der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft am 26. Mai 2019 nahm die NPD nicht teil. 

Darüber hinaus nimmt die NPD zwar nicht flächendeckend, aber doch in erheblichem Ausmaß 

an Wahlen unterhalb der Länderebene teil, 

für die Kommunalwahl 2019 in Sachsen: Beleg 139 (Kategorie 2): NPD Kreis-
verband Zwickau-Westsachsen: Internetmeldung, in: npd-sachsen.de vom 
21.01.2018; Beleg 140 (Kategorie 2): NPD-Kreisverband Meißen: Internetmel-
dung, in: www.npd-riesa-grossenhain.de vom 14.01.2019; Beleg 141 (Kategorie 
2): NPD-Kreisverband Dresden: Facebook-Eintrag, in: www.face-
book.com/dresden.npd vom 25.02.2019; Beleg 142 (Kategorie 2): NPD-Kreis-
verband Dresden: Internetmeldung, in npd-sachsen.de vom 28.01.2019; 

für die Kommunalwahl 2019 in Sachsen-Anhalt: Beleg 143 (Kategorie 2): NPD-
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Kreisverband Wittenberg: Facebook-Eintrag vom 21.10.2018 in www.face-
book.com, abgerufen am 24.10.2018; 

Auf kommunaler Ebene kann die NPD zudem einige Mandate verzeichnen (C. III. 2. c. ee. (3)). 

dd. Strategisches Konzept 

Die NPD verfolgt ein in sich geschlossenes politisches Konzept zur Durchsetzung ihrer politi-

schen Ziele. Zwar hat sich die Partei äußerlich von der „Vier-Säulen-Strategie“ entfernt, 

vgl. BVerfGE 144, 20 (309 ff., Rn. 855). 

Nichtsdestoweniger stellt diese Strategie weiterhin einen zentralen Rahmen für das politische 

Handeln der Partei dar. Die NPD führt weiterhin einen „Kampf um die Köpfe“, bezeichnet 

diesen aber nunmehr – in den Worten von Frank Franz – als „sympathische Anbindung an den 

Bürger“: 

„Das funktioniert nur, wenn man eine sympathische Anbindung an den Bürger 
erreicht, ja. Mit schlauen Flugschriften schaffen wir das nicht. Wir müssen die 
Hürden von uns zum Bürger abbauen. Er muss uns erleben. Er muss sagen kön-
nen: ‚Die von der NPD, das sind gar keine Menschenfresser. Sondern die sagen 
im Grunde genommen genau was ich denke. Und die sind sympathisch. […]‘“ 
Beleg 144 (Kategorie 1): Franz, Frank: Videomitschnitt des Interviews am Rande 
des NPD-Europaparteitags am 17.11.2018, veröffentlicht in: www.y-
outube.com, Kanal „npdhessen“ am 22.11.2018. Beleg 145 (Kategorie 1): Ab-
schrift des Interviews. 

„Natürlich müssen wir eine anschlussfähige Partei sein. Wir müssen sympa-
thisch sein. Wir müssen unsere Volksgenossen erreichen. Aber wir dürfen uns 
unter gar keinen Umständen weichspülen lassen, uns von unserem Weg ab-
bringen lassen, uns einreden lassen, wir müssten etwas gemäßigter sein. Wir 
müssen nicht gemäßigt sein.“ Beleg 146 (Kategorie 1): Franz, Frank: Videomit-
schnitt der Rede auf dem NPD-Sommerfest am 16.06.2018 in Riesa, veröffent-
licht in: www.youtube.com, Kanal „NPD Nürnberg“ am 17.06.2018. 

Die NPD pflegt ihr „Kümmerer-Image“, indem sie Kinderfeste veranstaltet und „soziale Pro-

jekte“ in die Parteiarbeit einbindet (C. III. 2. c. ee. (1) und (3) (b) (bb)). Die NPD sieht sich 

selbst als „Macher-Partei“: 

„Die NPD wird weiter daran arbeiten müssen, aus dem Schatten der AfD zu 
treten. Das wird ihr nur gelingen, wenn sie Authentizität ausstrahlen und 
glaubhaft wirken kann. Außerdem werden wir weiter daran arbeiten, als Ma-
cherpartei mit praktischem Mehrwert wahrgenommen zu werden. Daß das 
nicht in zwei Monaten Erfolge zeitigt, war uns klar. Diese Strategie, zu der auch 
die Schutzzonen-Kampagne zählt, ist ein mittel- und langfristiges Vorhaben.“ 
Beleg 147 (Kategorie 1): Franz, Frank: „Ende einer Ära“, in: „Deutsche Stimme“ 
Nr. 12/2018, S. 2. 
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„Der NPD als ‚Macherpartei‘ ginge es zudem, und dies sei ein weiteres Unter-
scheidungskriterium, nicht darum, nur parlamentarisch ‚irgendwann‘ Verant-
wortung zu übernehmen. Vielmehr wolle man dies jetzt schon im Rahmen sei-
ner Möglichkeiten tun. Dazu dienten die beiden Projekte der Partei ‚Deutsche 
helfen Deutschen‘ und ‚Schafft Schutzzonen‘, deren Arbeit man in den nächsten 
Wochen noch intensivieren wolle.“ Beleg 148 (Kategorie 2): NPD Sachsen: 
„Landeslistenparteitag der sächsischen NPD: Das Original zurück in den Land-
tag!“, in: „Deutsche Stimme“ Nr. 1/2019, S. 12. 

Die NPD führt auch den „Kampf um die Straße“ fort. Sie trägt ihre Ideologie in die Öffentlich-

keit, beispielsweise bei Demonstrationen und Bürgerprotesten (C. III. 2. c. ee. (2) (a)), und sieht 

sich ausdrücklich nicht auf den parlamentarischen Raum beschränkt, wie der Parteivorstand auf 

der Veranstaltung „Wohin gehst du Deutschland? – Wohin steuert die NPD?“ verlautbarte, 

Beleg 149 (Kategorie 2): Beitrag „Wohin gehst du Deutschland? – Wohin steu-
ert die NPD?“ vom 16.04.2018, in: www.npd-mv.de, abgerufen am 16.04.2018. 

Unter dem Autorenkürzel „SAR“, mutmaßlich Sascha A. Roßmüller, betont ein Anhänger der 

NPD in der „Deutschen Stimme“ die Bedeutung des außerparlamentarischen Raums: 

„Die exzessive Überfremdungspolitik des Establishments erfordert angesichts 
zunehmender repressiver Maßnahmen im Falle patriotisch-politischer Partizi-
pation geradezu, daß eine Avantgarde Deutscher, die solche bleiben wollen, 
beginnt, sich über Immobilien, Land und Infrastruktur ihr Land im außerparla-
mentarischen Raum wieder zurückzuholen.“ Beleg 150 (Kategorie 1): „SAR“ 
(mutmaßlich Roßmüller, Sascha): „VON DER GEFAHR DES MAITANZES – 
Schreckgespenst ‚völkische Siedlungsbewegung‘“ in : „Deutsche Stimme“ Nr. 
05/2018, S. 6. 

Dieser umfasst nach der Vorstellung der Jungen Nationalisten alle gesellschaftlichen Bereiche: 

„Unsere Mitglieder sind fest in verschiedensten Strukturen eingebunden und 
sehen sich stets als konstruktive Helfer im Hintergrund oder Aktivisten im Vor-
dergrund für eine längst überfällige Wende und ein Erwachen der Nation. Diese 
Wende, hin zu Rechtstaatlichkeit und völkischem Bewusstsein, wird nicht al-
leine durch Wahlen, sondern vielmehr durch Gegenkultur und das Wirken in 
allen gesellschaftlich relevanten Bereichen eingeläutet.“ Beleg 36 (Kategorie 2): 
Rubrik „Standpunkte“, in: https://junge-nationalisten.de, abgerufen am 
07.03.2019. 

Die JN versuchen dabei insbesondere, junge Leute zu erreichen. So bewirbt der Bundesvorstand 

der JN eine digitale Schulhof-CD 2.0, die rechtsextremistische Musik und entsprechendes Vi-

deomaterial und Grafiken enthält: 

„Auf der Schulhof-CD 2.0 gibt es nicht nur Musik, sondern auch exklusives Vi-
deomaterial und Grafiken zu entdecken. Künstler von Lunikoff bis Handstreich 
sind vertreten und machen daraus einen vielfältigen Mix. Natürlich zieht diese 
Aktion nicht nur auf Wählerstimmen ab. Der Kampf um unsere Zukunft be-
ginnt nicht erst ab dem Wahlalter und nicht nur in der Wahlkabine. Wir wollen 
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unser Land nachhaltig verändern.“ Beleg 151 (Kategorie 2): Bundesvorstand 
JN: „Die Schulhof-CD gibt es jetzt digital!“, in: „Deutsche Stimme“ Nr. 12/2018, 
S. 11. 

Den „Kampf um die Straße“ führt die NPD dabei auch mithilfe zahlreicher Kanäle in den sozi-

alen Medien und anderer Publikationsformate (C. III. 2. c. bb. (2) (b)). Dies zeigt sich bereits 

an den hier beigebrachten Belegen, die in wesentlichen Teilen Facebook-Einträge der Partei-

funktionäre sind. Christian Häger, Bundesvorsitzender der JN, betont die immense Bedeutung 

der Präsenz in den sozialen Medien: 

„Die Außenkommunikation [ist] extrem wichtig. Die Vermarktung der Aktio-
nen ist heute essentiell. […] Soziale Medien wie Facebook oder Instagram sind 
wichtige Kanäle für unsere Botschaften. Früher waren vielleicht detailreiche 
Texte ein Pfeil ins Herz der Interessierten, heute sind es kreative, aussagekräf-
tige Grafiken mit weniger, aber treffenden Worten.“ Beleg 152 (Kategorie 1): 
Häger, Christian: „Wir sind der Taktgeber der nationalen Jugendarbeit!“, in: 
„Deutsche Stimme“ Nr. 9/2018, S. 3 f. 

Die NPD führt auch weiterhin einen „Kampf um die Parlamente“. Dies zeigt sich nicht nur an 

ihren ständigen Wahlantritten (C. III. 2. c. cc.), sondern auch an den bereits aufgezeigten Bele-

gen, nach denen die NPD sich nicht nur, aber eben auch parlamentarisch aktiv zeigen möchte. 

Da die NPD seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts kein neues Parlamentsmandat er-

ringen konnte, können zur parlamentarischen Arbeit der NPD, 

vgl. BVerfGE 144, 20 (327 ff., Rn. 874 ff.), 

keine Belege über die Fortführung des „Kampfes in den Parlamenten“ beigebracht werden.  

Schließlich verfolgt die NPD auch weiterhin den „Kampf um den organisierten Willen“. Ganz 

ausdrücklich betont dies Christian Häger: 

„Doch nur der Wille des Einzelnen reicht nicht! Es gilt unsere Kraft zu bündeln 
und zielgerichtet einzusetzen. Als Gemeinschaft wissen wir: Nur organisierter 
Wille bringt Macht und Veränderung!“ Beleg 83 (Kategorie 1): Häger, Christian: 
„50 JAHRE JN!“, in: „Deutsche Stimme“ Nr. 3/2019, S. 13. 

Dieser Kampf findet Ausdruck in der engen Vernetzung der NPD mit der rechtsextremen Szene 

(C. III. 2. c. ee. (4)). 

ee. Umsetzung des politischen Konzepts 

Die NPD versucht, ihr strategisches Konzept umzusetzen und dadurch ihre der freiheitlichen 

demokratischen Grundordnung widersprechenden Ziele zu verwirklichen. 
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(1) „Kampf um die Köpfe“: Sympathische Anbindung an Bürgerinnen und Bürger 

Im Rahmen des „Kampfes um die Köpfe“ organisiert die NPD Veranstaltungen, die bewusst 

nicht nur an Parteianhänger gerichtet sind, sondern eine breitere Öffentlichkeit ansprechen sol-

len. Neben den beiden zentralen Kampagnen „Schutzzonen“ und „Deutsche helfen Deutschen“ 

(C. III. 2. c. ee. (2) (b)) führt die NPD zur stärkeren regionalen Verankerung Sommerfeste und 

Kinderfeste durch. Diese Feste dienen der Image-Pflege der NPD als „Kümmerer-Partei“ und 

stehen in engem Zusammenhang mit der Strategie der NPD, vor allem vor Ort soziale Aktionen 

anzubieten und durch diese eine regionale Verankerung zur Verwirklichung ihrer politischen 

Ambitionen zu erzielen. Der Landesvorsitzende der NPD Mecklenburg-Vorpommern Stefan 

Köster brachte daher das 17. Stralsunder Kinderfest auch bewusst in einen Zusammenhang mit 

der Aktion „Deutsche helfen Deutschen“, 

Beleg 153 (Kategorie 1): Köster, Stefan: Facebook-Eintrag vom 16.08.2018, in: 
www.facebook.com/Stefan-Köster-416559871715193, abgerufen am 17.08.2018. 

Am 16. September 2017 berichtete der NPD Kreisverband Erfurt-Ilmkreis auf Facebook über 

die erfolgreiche Durchführung eines zweitägigen Kinderfests in Sömmerda, 

Beleg 154 (Kategorie 2): NPD Kreisverband Erfurt-Ilmkreis: Facebook-Eintrag 
vom 16.09.2017, in: www.facebook.com/npderfurt. 

Der NPD-Kreisverband Nordvorpommern veranstaltete am 17. September 2017 sein 16. Kin-

derfest unter dem Motto „Unsere Kinder sind unsere Zukunft und deshalb kümmern wir uns 

darum!“. Dieses wurde Parteiangaben zufolge im Laufe des Tages von mehr als 100 Personen, 

Eltern mit ihren Kindern, besucht. Im Nachgang bedankte sich der NPD-Kreisverband Nord-

vorpommern u. a. dafür, dass mit Hilfe der Spender eine neue Hüpfburg angeschafft werden 

konnte, 

Beleg 155 (Kategorie 2): NPD-Kreisverband Nordvorpommern: Facebook-Ein-
trag vom 19.09.2017, in: www.facebook.com/NPD-Kreisverband-Nordvor-
pommern-1506173712960769, abgerufen am 20.09.2017. 

Im Oktober 2017 berichteten die JN Baden-Württemberg im Internet über die Durchführung 

einer „gemeinsamen Kinderwanderung im Elsaß“: 

„Am vergangenen Wochenende übernachteten Aktivisten der JN mit Freunden 
aus dem Elsass in den Höhen der Vogesen. […] Wie auch für uns im restlichen 
Deutschland ist es bei den elsässischen Kameraden selbstverständlich ihren 
Nachwuchs zu solch einem Ausflug mit zunehmen um ihn in die Abläufe ein-
zubinden und an unser Menschen- und Weltbild heranzuführen. […] Wir bli-
cken wie immer auf einen gelungenen Besuch im Elsass zurück und freuen uns 
auf kommende, gemeinsame Aktivitäten.“ Beleg 156 (Kategorie 2): JN Baden-
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Württemberg: Facebook-Eintrag, in: www.facebook.com/JnBadenWuerttem-
berg, eingesehen am 14.11.2017. 

In einem auf seiner Facebook-Seite eingestellten Video rief der Thüringer NPD-Funktionär 

Patrick Wieschke zu Spenden für eine im Parteiobjekt „Flieder Volkshaus“ in Eisenach geplante 

Kinderweihnachtsfeier am 2. Dezember 2017 auf: 

„[…] zum anderen machen wir am 2. Dezember wieder unsere jährliche Kin-
derweihnachtsfeier. Wir wollen also hier im Flieder Volkshaus den Weih-
nachtsmann kommen lassen, da wird gewichtelt, da bekommt jedes anwesende 
Kind ein Geschenk und ich möchte euch bitten, dahin zu kommen, daran teil-
zunehmen mit euren Kindern. Natürlich bitten wir euch, euch vorher anzumel-
den, um eben auch die Geschenke entsprechend zu planen. Es soll ja kein Kind 
leer ausgehen. Die Eltern wissen, wie das ins Auge gehen kann, aber es geht 
uns eben auch darum, dass Spenden gesammelt werden. Wir haben im Moment 
zwar vieles zum Beispiel für die kleineren Kinder, aber derzeit haben wir noch 
im Hause Mangel an Geschenken für die etwas größeren Kinder, sagen wir mal 
im Alter von 7, 8 bis 12 Jahren, und hier möchte ich euch bitten, hier eben Ge-
schenke zu spenden, zu besorgen, entweder gut gebraucht oder neuwertig, da-
mit wir eben den Kindern, insbesondere auch eben aus finanzschwachen Fami-
lien, an diesem Tag ne kleine Freude bereiten können. Können also diese Spen-
den ab sofort immer freitags oder nach Terminabsprache hier bei uns im Flieder 
Volkshaus abgegeben werden.“ Beleg 157 (Kategorie 1): Wieschke, Patrick: auf 
Facebook eingestelltes Video [Sequenz ab 1:59 min], abgerufen am 02.11.2017. 

Die NPD und JN Mittelsachsen organisierten am 3. Juni 2018 in Döbeln einen Infostand mit 

Kinderfest, 

Beleg 158 (Kategorie 2): Facebook-Eintrag, in: www.facebook.com/npd.de 
vom 04.06.2018. 

Der Verlag der NPD-Publikation „Deutsche Stimme“ sowie der sächsische Landesverband or-

ganisierten am 16. Juni 2018 in Riesa ein Sommerfest sowie einen Tag der offenen Tür mit 

Wohltätigkeitsveranstaltung, an dem ca. 130 Personen teilnahmen. Im Vorfeld der Veranstal-

tung verkündete der Landesverband: „Morgen ab 15 Uhr erwartet Euch auf dem Gelände des 

DB-Verlags ein buntes Programm mit Rednern (Frank Franz, Jens Baur, Peter Schreiber), ei-

nem Liederabend mit FreilichFrei sowie Kinderbetreuung, Verkaufsständen und natürlich or-

dentlich Speis und Trank“, 

Beleg 159 (Kategorie 2): Deutsche Stimme Verlags GmbH: Veranstaltungsan-
meldung vom 22.05.2018; Beleg 160 (Kategorie 2): NPD-Sachsen: Veranstal-
tungsanmeldung vom 22.05.2018; Beleg 161 (Kategorie 2): NPD Sachsen: Face-
book-Meldung, in: www.facebook.com/npd.sachsen vom 15.06.2018; Beleg 
162 (Kategorie 2): NPD Sachsen: Facebook-Meldung, in: www.face-
book.com/events/921030194742669; Beleg 163 (Kategorie 2): Lagebericht SMI 
vom 18.06.2018; Beleg 164 (Kategorie 2): NPD Sachsen: Facebook-Meldung, in: 
www.facebook.com/npd.sachsen vom 16.06.2018. 
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Der NPD-Kreisverband Vorpommern-Rügen lud am 26. August 2018 zum 17. Stralsunder Kin-

derfest, an dem im Laufe des Tages rund 200 Personen teilnahmen. Durch mehrere Banner war 

das Kinderfest für jedermann als NPD-Veranstaltung erkennbar, 

Beleg 165 (Kategorie 2): Eintrag auf der Facebook-Seite des NPD-KV Vorpom-
mern-Rügen vom 07.08.2018, in: www.facebook.com/NPD-Kreisverband-Vor-
pommern-Rügen-1506173712960769, abgerufen am 09.08.2018; Beleg 166 (Ka-
tegorie 2): Eintrag „NPD-Kreisverband Vorpommern-Rügen hat 8 neue Fotos 
zu dem Album ‚17. NPD-Kinderfest Stralsund‘ hinzugefügt“ auf der Facebook-
Seite des NPD-KV Vorpommern-Rügen vom 26.08.2018, in: www.face-
book.com/NPD-Kreisverband-Vorpommern-Rügen- 1506173712960769, abge-
rufen am 30.08.2018. 

(2) „Kampf um die Straße“: Demonstrationen, Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit 

Die NPD führt ihren „Kampf um die Straße“, indem sie eine hohe Präsenz bei Demonstrationen 

und Bürgerprotesten zeigt, von denen sie einen beträchtlichen Teil selbst organisiert (a). Im 

Fokus ihrer aktuellen Strategie stehen die beiden Kampagnen „Schutzzonen“ und „Deutsche 

helfen Deutschen“ (b). Ihre Aktivitäten trägt sie durch ihre ausgeprägte Öffentlichkeitsarbeit, 

insbesondere in den sozialen Medien, in die Öffentlichkeit (C. III. 2. c. bb. (2) (b)). 

(a) Demonstrationen und Bürgerproteste 

Den „Kampf um die Straße“ setzt die NPD mithilfe unterschiedlicher Veranstaltungsformate 

um. Traditionelle Veranstaltungen wie Kundgebungen und Kranzniederlegungen, die nur von 

der NPD organisiert werden, stoßen dabei auf eher geringen Zuspruch (aa). Die NPD experi-

mentiert jedoch mit neuartigen Veranstaltungen, namentlich dem von Thorsten Heise initiierten 

„Schild & Schwert“-Festival, womit sie viele Besucher anlocken kann (bb). Insbesondere wenn 

die NPD rechtsextremistische Musiker für ihre Veranstaltungen gewinnen kann, erzielt sie eine 

große Reichweite. Ihre gute Vernetzung in der rechtsextremistischen Szene ermöglicht ihr Ko-

operationsveranstaltungen mit anderen Parteien und politischen Organisationen, die intensiv 

beworben und entsprechend gut besucht sind (cc). Schließlich nehmen Mitglieder der NPD 

auch an Demonstrationen und Protesten Dritter teil und werben dort für das politische Pro-

gramm der NPD (dd). 

(aa) Traditionelle Veranstaltungsformate 

Zu den traditionellen Veranstaltungsformaten der NPD zählen Kundgebungen, Kranzniederle-

gungen und Mahnwachen. 

Am 31. Juli 2017 führten hessische JN-Aktivisten an einem Bahnhof eine öffentlichkeitswirk-

same Aktion durch, indem sie u.a. mit Kunstblut und Absperrband eine Tatortszenerie schufen 
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und mit dem Hinweis „Tatort Multikulti. Bitte weitergehen und brav SPD und CDU wählen.“ 

versahen: 

 

 

Beleg 167 (Kategorie 2): JN Hessen: Facebook-Eintrag vom 01.08.2017, in: 
www.facebook.com/jnhessen1. 
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In Dresden fand eine Kundgebung am 17. Januar 2018 unter dem Motto „Klare Kante gegen 

Ausländerkriminalität und Überfremdung – Dresden gehört uns“, angemeldet vom NPD-Kreis-

verband Dresden, mit 95 Teilnehmern statt, 

Beleg 168 (Kategorie 2): Lageinformation SMI vom 18.01.2018. 

Am 26. Mai 2018 fand eine Kundgebung der NPD München statt, an der auch Nürnberger 

NPD-Aktivisten teilnahmen. Die Reden wurden von Renate Werlberger, Vorsitzende des NPD-

Kreisverbandes München, und dem Nürnberger NPD-Funktionär und ehemaligen 2. Vorsitzen-

den des NPD-Bezirksverbands Mittelfranken, Frank Auterhoff, gehalten, 

Beleg 169 (Kategorie 1): Janik, Jens: „NPD Kundgebung in München“, Eintrag 
vom 29.05.2018, in: www.nationaldemokraten-nuernberg.de. 

Der NPD-Landesverband Brandenburg berichtete über die Durchführung einer Kundgebung 

unter dem Motto „Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt!“ am 30. Juni 2018 in Bad Belzig, bei der 

der Landesvorsitzende Klaus Beier, der Bundesvorsitzende Frank Franz sowie dessen Stellver-

treter Ronny Zasowk Redebeiträge hielten. Es wurden Taschenalarm-Geräte verteilt, 

Beleg 170 (Kategorie 2): NPD-Landesverband Brandenburg: Facebook-Eintrag 
vom 01.07.2018, in: www.facebook.com. 

Unter dem gleichen Motto fand bereits am 17. März 2018 in Spremberg eine Veranstaltung 

statt, 

Beleg 171 (Kategorie 2): NPD-Landesverband Brandenburg: Facebook-Eintrag 
vom 17.03.2018, in: www.facebook.com/npd.brandenburg. 

Am 19. Mai 2018 versammelten sich in Salzgitter ca. 15 Personen, zeigten ein Banner mit der 

Aufschrift „Hol Dir deine Stadt zurück – www.Junge-Nationalisten.de“ und zündeten Pyro-

technik. Eine Person wollte anscheinend in Kürze einen Redebeitrag mit einem Megaphon star-

ten. Als die Personen durch Passanten und Geschäftsbetreiber angesprochen wurden, ergriffen 

sie die Flucht und ließen das Banner zurück, 

Beleg 172 (Kategorie 2): Polizeimeldung vom 19.05.2018. 

Kurz zuvor, am 9. Mai 2018, fand eine nicht angemeldete Veranstaltung der JN statt, an der 12 

bis 15 Personen teilnahmen. Die Personen erzielten große Aufmerksamkeit durch ein über meh-

rere Meter entspanntes Plakat mit der Aufschrift „FREIHEIT FÜR U. HAVERBECK!“. Dazu 

wurden Parolen, von einer Person auch mit Megaphon, skandiert sowie Flyer an Passanten 
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verteilt. Noch vor dem Eintreffen der Polizeikräfte wurde die Versammlung beendet und der 

Platz geräumt, 

Beleg 173 (Kategorie 2): Polizeimeldung vom 09.05.2018. 

In Dresden fand am 17. Juni 2018 eine Kundgebung anlässlich des Jahrestages des Volksauf-

standes in Dresden unter dem Motto „Damals wie heute – Staatsschergen abstrafen“ durch den 

NPD-Kreisverband statt, an der sich 22 Personen beteiligten, 

Beleg 174 (Kategorie 2): NPD Sachsen: Facebook-Eintrag, in: www.face-
book.com/npd.sachsen vom 17.06.2018; Beleg 175 (Kategorie 2): Abschluss-
meldung PD Dresden vom 17.06.2018. 

Am 30. Juni 2018 führte der NPD-Kreisverband Wittenberg in Zschornewitz eine Mahnwache 

gegen Überfremdung und Sozialabbau durch, 

Beleg 176 (Kategorie 2): NPD-Kreisverband Wittenberg: Facebook-Eintrag vom 
30.06.2018, in: www.facebook.com, abgerufen am 13.08.2018. 

Der NPD-Kreisverband Eichsfeld richtet seit 2011 den „Eichsfeldtag“ aus, der 2018 als fami-

lienfreundliche „Turnschuh-Party“ beworben wurde. An der Veranstaltung nahmen rund 170 

Personen teil. Das musikalische Rahmenprogramm bildeten Sänger aus der rechtsextremisti-

schen Szene. Reden hielten ausschließlich Vertreter des Thüringer NPD-Landesverbandes. Die 

erwartete Teilnehmerzahl von 300 Personen (im Vorjahr 500 Personen) konnte wohl auch des-

wegen nicht erreicht werden, weil drei Busse aus Thüringen nicht wie geplant zur Veranstal-

tung, sondern stattdessen zu asylfeindlichen Kundgebungen in Chemnitz fuhren, 

Beleg 177 (Kategorie 2): Homepage der Veranstaltung: „Eichsfeldtag“ vom 
24.08.2018, in: eichsfeldtag.info; Beleg 178 (Kategorie 2): NPD Landesverband 
Thüringen: „Eichsfeldtag“ vom 20.08.2018 und 26.08.2018, in: www.face-
book.com/npdthueringen; Beleg 179 (Kategorie 2): Einsatzverlaufsbericht der 
Landespolizeiinspektion Nordhausen vom 01.09.2018. 

Der NPD-Kreisverband Mansfeld-Südharz führte am 7. September 2018 eine Mahnwache in 

der Lutherstadt Mansfeld unter dem Motto „Asylbetrug macht uns arm. Das Boot ist voll“ 

durch, 

Beleg 180 (Kategorie 2): NPD-Kreisverband Mansfeld-Südharz: Facebook-Ein-
trag vom 07.09.2018, in: www.facebook.com, abgerufen am 10.09.2018. 

Safet Babic kündigte am 5. Oktober 2018 auf seiner Facebook-Seite eine für den 8. Oktober 

2018 geplante Demonstration unter dem Motto „Merkel muss weg! Festung Europa statt neue 

Völkerwanderung!“ in Trier an und berichtete im Anschluss über diese, 
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Beleg 181 (Kategorie 1): Babic, Safet: Facebook-Eintrag vom 05.10.2018, in: 
www.facebook.com, abgerufen am 09.10.2018. 

In Pirna fand am 8. November 2018 eine Kundgebung mit ca. 60 Teilnehmern unter dem Motto 

„Merkel muß weg – und die anderen auch“ statt, welche von der Netzseite „Nein zum Heim – 

Sächsische Schweiz und Osterzgebirge“ veranstaltet worden sei. Tatsächlich handelt es sich 

jedoch um eine Veranstaltung des NPD-Kreisverbandes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. So 

war der stellvertretende Versammlungsleiter der Vorsitzende des Kreisverbandes, Max Schrei-

ber. Als Redner traten neben ihm die NPD-Stadträtin Carmen Steglich und der NPD-Landes-

vorsitzende Jens Baur auf. Schreiber riet auf der Kundgebung den Bürgern, „sich besser zu 

vernetzen, damit im Notfall vor allem untereinander geholfen werden kann, da die Übergriffe 

der hier ‚Schutzsuchenden‘ derart überhand nehmen und wir uns selbst davor schützen müs-

sen“, 

Beleg 182 (Kategorie 2): Versammlungsanmeldung vom 25.10.2018; Beleg 183 
(Kategorie 2): Facebook-Eintrag, in: https://www.facebook.com/Nein-zum-
Heim-Sächsische-Schweiz-und-Osterzgebirge vom 08.11.2018; Beleg 184 (Kate-
gorie 2): Lagebericht SMI 09.11.2018. 

In Rheinland-Pfalz mobilisierte der NPD-Kreisverband Mittelrhein für den Gedenkmarsch für 

die „Opfer des Rheinwiesenlagers“ am 17. November 2018 in Remagen, 

Beleg 185 (Kategorie 2): NPD KV Mittelrhein: Facebook-Eintrag vom 
30.10.2018, in: www.facebook.com, abgerufen am 06.11.2018; Beleg 186 (Kate-
gorie 2): NPD KV Mittelrhein: Facebook-Eintrag vom 16.11.2018, in: www.face-
book.com, abgerufen am 22.11.2018. 

Am 18. November 2018 fand am Ehrenmal an der Gedenkstätte im Peiner Stadtwald „Herz-

berg“ eine Kranzniederlegung unter Trommelmusik mit ca. 30 Personen, ausgestattet mit Fa-

ckeln und Teelichtern, statt. Die Kranzschleifen waren mit den Worten „Den Toten unseres 

Volkes“ und „Junge Nationalisten“ beschriftet, 

Beleg 187 (Kategorie 2): Polizeimeldung. 

Die vom NPD-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern gesteuerte „Bürgerbewegung“ 

MVGIDA initiierte nach einem Tötungsdelikt an einem Rentner nach längerer Pause wieder 

Demonstrationen in Form von „Abendspaziergängen“ in Wittenburg und Hagenow, 

Beleg 188 (Kategorie 1): Pastörs, Udo: Facebook-Eintrag vom 25.11.2018, in: 
www.facebook.com/udo.pastoers, abgerufen am 25.02.2019; Beleg 189 (Kate-
gorie 2): Pastörs, Udo: Facebook-Eintrag vom 04.12.2018, in: www.face-
book.com/udo.pastoers, abgerufen am 25.02.2019. 
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Am 23. Januar 2019 fand in Heidenau eine Kundgebung mit 28 Teilnehmern unter dem Motto 

„Identität bewahren, Zuwanderung stoppen“ statt, auf der unter anderem die NPD-Funktionäre 

Peter Schreiber und Jens Baur sprachen, 

Beleg 190 (Kategorie 2): Facebook Meldung, in: www.facebook.com/Nein-
zum-Heim-Sächsische-Schweiz-und-Osterzgebirge vom 23.01.2019; Beleg 191 
(Kategorie 2): Lagebericht SMI vom 24.01.2019. 

Der sächsische NPD-Landesverband kündigte im Juni 2018 an, am 1. Mai 2019 in Dresden eine 

Demonstration durchzuführen. In der Internetmeldung heißt es: 

„Nachdem die NPD in Sachsen in den vergangenen Jahren am 1. Mai bereits in 
Städten wie Heidenau, Wurzen und Bautzen Flagge für die deutschen Arbeiter 
gezeigt hat, wird es nach 2001 und 2009 im kommenden Jahr erstmals seit 10 
Jahren wieder eine Demonstration der Nationaldemokraten in der sächsischen 
Landeshauptstadt Dresden geben. Diese wurde vom Landesverband der NPD 
in Sachsen angemeldet und wird unterstützt von den Jungen Nationalisten 
(JN), die bereits auf der diesjährigen 1. Mai-Demonstration der NPD in Erfurt 
mit einem großen Fahnenblock an der Spitze des Demonstrationszuges für ein 
eindrucksvolles Erscheinungsbild gesorgt haben. Mit der Anmeldung der De-
monstration im kommenden Jahr, in dem in Sachsen auch Kommunal- und 
Landtagswahlen stattfinden, soll das soziale Profil der NPD weiter geschärft 
werden.“ Beleg 192 (Kategorie 2): NPD-Sachsen: Internetmeldung, in: npd-
sachsen.de vom 19.06.2018. 

Zudem meldete der sächsische JN-Landesvorsitzende Maik Müller für den 01. Juni 2019 in 

Chemnitz eine Demonstration unter dem Motto „Tag der deutschen Zukunft“ an, bei der 500 

Teilnehmer erwartet wurden, 

Beleg 193 (Kategorie 1): Müller, Maik: Versammlungsanmeldung vom 
30.05.2018. 

(bb) Neuartige Veranstaltungsformate: „Schild & Schwert“-Festival 

Die NPD experimentiert mit neuartigen Veranstaltungsformaten, wobei sie insbesondere die 

rechtsextremistische Musikszene einbindet. Das erste „Schild & Schwert“-Festival, das von 

Thorsten Heise organisiert wird, fand am 20. und 21. April 2018 unter dem Motto „Reconquista 

Europa – Gegenkultur schaffen“ in Ostritz statt. Am ersten Tag beteiligten sich 585 Personen, 

während der Auftritt der rechtsextremistischen Musikgruppen am zweiten Tag 1.269 Teilneh-

mer anzog. Während der gesamten Veranstaltungen waren Informations- und Verkaufsstände 

von rechtsextremistischen Organisationen, darunter auch solche der NPD, aufgebaut, 

Beleg 194 (Kategorie 2): Abschlussmeldung der PD Görlitz vom 22.04.2018; Be-
leg 195 (Kategorie 1): Heise, Thorsten: Versammlungsanmeldung vom 
20.11.2017; Beleg 196 (Kategorie 2): Auszüge aus der Homepage der Veranstal-
tung: schildundschwertfestival.de, abgerufen am 28.11.2017; Beleg 197 
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(Kategorie 2): Medieninformation der Polizei vom 22.04.2018; Beleg 198 (Kate-
gorie 2): Pressemeldung „Hitlergrüße und gekreuzte Stielhandgranaten“ vom 
24.04.2018, in: www.bnr.de. 

Die Organisatoren haben die Veranstaltung auf Facebook wie folgt beworben: 

„Wir wollen euch heute unser ultimatives Politik Festival Schild und Schwert 
vorstellen. Unsere Organisationsmannschaft hat sich Gedanken gemacht, auf 
welche Art wir die Vielgestaltigkeit unseres politischen Willens an einem Wo-
chenende darstellen können. Die meisten Menschen glauben, wir würden nur 
Wahlpolitik betreiben. Aber nein, seine Heimat zu lieben, heißt auch, daß sich 
das ganze Leben um die Politik dreht. Zur Politik gehört nicht nur der Wortbei-
trag, sondern auch Kultur, Kunst und Lebensart! Und so entstand das Konzept, 
ein ganzes Wochenende zu zeigen, das national sein, alle Lebensbereiche um-
fassen kann! Mit unserem Balladenabend, Tätowierkunst Convention, Kampf-
sportarena, Politikforum und Konzert wollen wir das zeigen. Wir haben den 
Anspruch, all unseren Freunden und Kameraden, ein unvergessliches Politik 
Festival zu bieten, mit der Möglichkeit vor Ort zu übernachten. Und das zwei 
Mal im Jahr. Unser erster Termin ist der 20. und 21. April 2018. Er steht unter 
dem Motto ‚Reconquista Europa‘. Den zweiten Termin planen wir bereits für 
den 2. und 3. November 2018 unter dem Motto ‚Organisierten Willen in die 
Parlamente tragen‘.“ Beleg 199 (Kategorie 2): Facebook Meldung, in: www.fa-
cebook.com/Schildundschwert vom 21.11.2017. 

Wie geplant fand das Festival am 2. und 3. November 2018 erneut in Ostritz statt. Der Zuspruch 

übertraf mit 400 Teilnehmern am ersten Tag die angemeldeten 250 Teilnehmer und mit bis zu 

800 Teilnehmern am zweiten Tag die 750 angemeldeten Teilnehmer. Gleichwohl blieb die Teil-

nehmerzahl hinter den Erwartungen des Veranstalters zurück. Insbesondere das politische Fo-

rum wurde lediglich von rund 40 Personen besucht. Neben den überwiegend deutschen Besu-

chern stammten einzelne ausländische Teilnehmer aus Österreich, Polen, der Schweiz, der Uk-

raine und den USA, 

Beleg 200 (Kategorie 2): Abschlussmeldung der PD Görlitz von 03.11.2018; Be-
leg 201 (Kategorie 2): Anmeldung einer politischen Kundgebung vom 
22.05.2018; Beleg 202a und 202b (Kategorie 2): Medieninformationen der Poli-
zei vom 29.10.2018 und 03.11.2018; Beleg 203 (Kategorie 2): Pressemeldung 
„Ostritz: Die Massen blieben aus, die Pressefreiheit auch“ vom 04.11.2018, in: 
www.endstation-rechts.de. 

Für den 21. und 22. Juni 2019 plante Thorsten Heise die Fortführung seiner Veranstaltungsreihe 

„Schild & Schwert“-Festival, in dessen Mittelpunkt erneut der Auftritt von rechtsextremisti-

schen Musikgruppen sowie die Kampfsportvorführung stehen werden: 
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Beleg 204 (Kategorie 2): Internetmeldung, in: schildundschwertfesti-
val.de/2018 vom 15.12.2018. 

Das Festival fand wie geplant statt. 

(cc) Kooperationsveranstaltungen mit der rechtsextremistischen Szene 

Auch aufgrund ihrer engen Verflechtung innerhalb der rechtsextremistischen Szene (C. III. 2. 

c. ee. (4)) ist es der NPD möglich, mit anderen Organisationen bei Veranstaltungen zu koope-

rieren. Solche Veranstaltungen erreichen regelmäßig ein großes Publikum. 

Am 7. April 2018 berichtete der NPD-Kreisverband Bochum und Wattenscheid über eine „par-

tei- und organisationsübergreifende“ Kundgebung in der Bochumer Innenstadt unter dem 

Motto „Europa erwache!“. Als Redner trat neben dem NPD-Landesvorsitzenden Claus Cremer 

auch der stellvertretende Landesvorsitzende der Partei „Die Rechte“ sowie der den sogenannten 

„Freien Nationalisten“ angehörende Sven Skoda auf, 

Beleg 205 (Kategorie 1): NPD-KV Bochum und Wattenscheid : Facebook-Ein-
trag vom 07.04.2018, in: https://www.facebook.com/ClausCremerNRW. 

Die NPD-Landesverbände führten im Jahr 2018 nicht mehr – wie noch in den Vorjahren –

Versammlungen zum 1. Mai in mehreren Bundesländern durch, sondern riefen zur Beteiligung 

an einer zentralen „1. Mai“-Demonstration in Erfurt auf, die zusammen mit der Partei „DIE 

RECHTE“ organisiert wurde. An dieser Demonstration beteiligten sich ca. 700 Personen (nach 

Eigenangabe: 850 bis 1000). Die Zahl überstieg wohl auch deshalb nicht die 1.000-Teilnehmer-
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Marke, weil ein Teil der für derartige Veranstaltungen mobilisierbaren Rechtsextremisten zu 

der Demonstration der Partei „Der III. Weg“ nach Chemnitz fuhr, bei der 600 Personen (nach 

Eigenangabe: 800) teilnahmen. Die NPD warb mit Transparenten für ihre Ziele, 

Beleg 206 (Kategorie 2): Facebook-Seite „Whiterevolution“ vom 20.04.2018, in: 
www.facebook.com/Whiterevolution-193996428071, abgerufen am 15.05.2018; 
Beleg 207 (Kategorie 2): Artikel „1. Mai: NPD zieht durch Erfurt“ vom 
02.05.2018, in: www.endstation-rechts.de, abgerufen am 03.05.2018. 

Für die NPD sprachen mit Udo Voigt, Frank Franz und Thorsten Heise sowie Christian Häger 

hochrangige Vertreter der NPD bzw. der JN, 

Beleg 208 (Kategorie 2): NPD-Bundesverband: Facebook-Eintrag vom 
21.11.2017, in: www.facebook.com; Beleg 209 (Kategorie 2): Polizeibericht vom 
02.05.2018, in: www.presseportal.de. 

Im Jahr 2018 wurde der Trauermarsch in Demmin am 8. Mai unter dem Motto „Wir feiern nicht 

– Wir vergessen nicht!“ erstmals unter dem Parteilogo der NPD und JN und von hochkarätigen 

NPD-Funktionären wie Udo Pastörs und Stefan Köster beworben. Dabei konnte eine Teilneh-

merzahl von 250 erreicht werden, was annähernd der Teilnehmerzahl der Vorjahre entspricht. 

Die Veranstaltung wurde auch von der neonazistischen Gruppierung „Aktionsblog“ beworben. 

Die konstant gebliebene Teilnehmerzahl verdeutlicht, dass die Bemühungen der NPD, den Zu-

sammenhalt der rechtsextremistischen Bewegung zu fördern, gelingen, 

Beleg 210 (Kategorie 2): Eintrag auf der Facebook-Seite „Der Uecker-Randow 
Bote“ vom 17.04.2018, in: www.facebook.com/uer.bote, abgerufen am 
27.04.2018. Beleg 211 (Kategorie 1): Köster, Stefan: Facebook-Eintrag vom 
09.04.2018, in: www.facebook.com/Stefan-Köster-416559871715193, abgerufen 
am 16.04.2018; Beleg 212 (Kategorie 1): Pastörs, Udo: Facebook-Eintrag vom 
08.04.2018, in: www.facebook.com/udo.pastoers, abgerufen am 16.04.2018; Be-
leg 213 (Kategorie 2): Eintrag auf der VK-Seite „aktionsblog“ vom 28.04.2018, 
in: vk.com/aktionsblog, abgerufen am 30.04.2018; Beleg 214 (Kategorie 2): Ar-
tikel „8. Mai in Demmin im Zeichen des NPD-Trauermarsches – bunte Besatzer-
jubler standen am Rande“ vom 10.05.2018, in: www.npd- mv.de, abgerufen am 
11.05.2018; Beleg 215 (Kategorie 2): „Videobericht vom Trauermarsch in Dem-
min 2018“, in: www.youtube.com (von nsfriedland), abgerufen am 07.06.2018. 

Die NPD und die JN warben auf Facebook für eine Demonstration unter dem Motto „Sicherheit 

schaffen – Überfremdung und Ghettoisierung stoppen!“, die ursprünglich am 6. Oktober statt-

finden solle, allerdings wegen des zeitgleich stattfinden „Rock gegen Überfremdung III“ unter 

Rücksprache mit dessen Organisatoren auf den 24. November 2018 vertagt wurde. Zur Teil-

nahme an beiden Veranstaltungen wurde mit einem Bildposting mit der Aufschrift „Gemeinsa-

mes Zeichen gegen Überfremdung“ aufgerufen. Die Veranstaltung erreichte 90, das Rockkon-

zert 800 Teilnehmer, 
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Beleg 216 (Kategorie 1): Pastörs, Udo: Facebook-Eintrag vom 24.11.2018, in: 
www.facebook.com/udo.pastoers, abgerufen am 28.11.2018: Beleg 217 (Kate-
gorie 1): Pastörs, Udo: Facebook-Eintrag vom 20.11.2018, in: www.face-
book.com/udo.pastoers, abgerufen am 28.11.2018. 

Beleg 218 (Kategorie 2): NPD-Landesverband Niedersachsen: „Gemeinsames 
Zeichen gegen Überfremdung: Salzgitter Demo auf 24.11.2018 verschoben“ 
vom 30.09.2018, in: www.npd-braunschweig.de; Beleg 219 (Kategorie 2): Poli-
zeibericht vom 24.11.2018, in: www.presseportal.de/blau- 
licht/pm/56519/4124738. 

Am 8. und 9. Juni 2018 fand unter dem Motto „Tage der nationalen Bewegung – Musik und 

Redebeiträge für Deutschland“ eine rechtsextremistische Großveranstaltung in Themar statt. 

Als Anmelder und Versammlungsleiter fungierte der NPD-Bundesorganisationsleiter Sebas-

tian Schmidtke. Am Freitag nahmen rund 1.000 Personen aus dem gesamten Bundesgebiet und 

dem europäischen Ausland teil, am Samstag sogar rund 2.250 Personen. Den überwiegenden 

Teil der Redebeiträge steuerten hochrangige Parteifunktionäre der NPD, darunter die gesamte 

Bundesführung, bestehend aus Frank Franz, Ronny Zasowk und Thorsten Heise, bei. Insgesamt 

19 rechtsextremistische Musikgruppen und Solo-Interpreten konnten für Auftritte gewonnen 

werden. Während der gesamten Veranstaltung waren diverse Informations- und Verkaufsstände 

aufgebaut, darunter solche von der NPD und der JN. Die Polizei, die mit über 1.000 Beamten 

im Einsatz war, nahm über beide Veranstaltungstage hinweg 84 Anzeigen auf, in der Mehrheit 

Propagandadelikte sowie – anlässlich des Angriffs eines Teilnehmers auf einen Pressefotogra-

fen – eine Anzeige wegen Körperverletzung. Während des Auftritts der Band „Brutal Attack“ 

stellte die Polizei bei einem Lied eine Verletzung des Straftatbestandes der Volksverhetzung 

(§ 130 StGB) fest, was den Abbruch des Auftritts zur Folge hatte, 

Beleg 220 (Kategorie 2): NPD Bundesverband: „Erfolgreiche Tage der nationa-
len Bewegung in Themar“ vom 12.06.2018, in: npd.de/erfolgreiche-tage-der-
nationalen-bewegung-in-themar; Beleg 221 (Kategorie 2): NPD-Bundesver-
band: Facebook-Eintrag vom 03.01.2018, 17.01.2018, 17.03.2018, in: www.face-
book.com/npd.de; Beleg 222 (Kategorie 2): Polizeimeldung auf Facebook vom 
11.06.2018, in: www.facebook.com. Beleg 223 (Kategorie 2): Pressemeldung der 
Polizei vom 11.06.2018, in: www.presseportal.de; Beleg 224 (Kategorie 2): Ver-
anstaltungs-Homepage „Tage der nationalen Bewegung in Themar“ vom 
19.03.2018, in: tdnb.de; Beleg 225 (Kategorie 1): Schmidtke, Sebastian: Facebook-
Eintrag vom 03.01.2018, in: www.facebook.com. 

Die „Tage der nationalen Bewegung“ fanden am 15. und 16. Juni 2019 erneut statt. 

Die Aktion „Schwarze Kreuze“ wurde im Jahr 2018 mittlerweile zum fünften Mal durchgeführt 

und entwickelte sich zu einem festen Termin innerhalb der rechtsextremistischen Szene. Mit 

dem Aufstellen von schwarzen Kreuzen beabsichtigen Rechtsextremisten, an die „Deutschen 

Opfer von Ausländergewalt“ zu erinnern, sie betrachten diesen Tag bereits als „den neuen 
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Volkstrauertag der Deutschen“. Die JN brachten sich nach eigenen Angaben in verschiedenen 

Regionen ein, um mit schwarzen Kreuzen zu zeigen: „Kein Deutsches Opfer ist vergessen!“. 

Die dazugehörige Bilderstrecke zeigte ein schwarzes Kreuz u.a. an der Seebrücke in Ahlbeck. 

Die JN Pommern trafen entsprechende Vorbereitungen, im Internet wurde ein Bild mit unzäh-

ligen schwarzen Kreuzen veröffentlicht. Der NPD-Kreisverband Vorpommern-Rügen teilte in 

diesem Zusammenhang einen Beitrag der Bundes-NPD: „Schwarze Kreuze Deutschland 

13.07.2018 – Kein vergessen, kein vergeben!“. Die NPD wolle damit auf die Opfer „von Mul-

tikulti- und Überfremdungskriminalität“ aufmerksam machen, 

Beleg 226 (Kategorie 2): Eintrag „Schwarze Kreuze – Kein deutsches Opfer 
wird vergessen!“ vom 13.07.2018, in: aktion-widerstand.de, abgerufen am 
23.07.2018; Beleg 227 (Kategorie 2): Eintrag auf der Facebook-Seite „Schwarze 
Kreuze 2.0“ vom 12.07.2018, in: www.facebook.com/schwarzekreuze, abgeru-
fen am 15.08.2018; Beleg 228 (Kategorie 2): Facebook-Eintrag vom 06.07.2018, 
in: www.facebook.com/NPD-Kreisverband-Vorpommern-Rügen-
1506173712960769, abgerufen am 09.08.2018. 

Der NPD-Landesverband Sachsen-Anhalt beteiligte sich mit weiteren Teilnehmern der rechts-

extremistischen Szene an einer Protestkundgebung gegen das Konzert der Band „Feine Sahne 

Fischfilet“ am 6. November 2018 in Dessau-Roßlau, 

Beleg 229 (Kategorie 2): NPD-Landesverband Sachsen-Anhalt: Facebook-Ein-
trag vom 07.11.2018, in: www.fabook.com, abgerufen am 15.11.2018. 

Am 10. November 2018 veranstaltete der NPD-Kreisverband Dortmund mit der Partei „Die 

Rechte“ eine Demonstration unter dem Motto „Mit 90 Jahren in Gesinnungshaft – Freiheit für 

Ursula Haverbeck“. An der Veranstaltung beteiligte sich der NPD-Kreisverband Mittelrhein 

sowie der Bundesvorsitzende der JN, Christian Häger, 

Beleg 230 (Kategorie 2): NPD KV Mittelrhein: Facebook-Eintrag vom 
11.11.2018, in: www.facebook.com, abgerufen am 12.11.2018. 

Jährlich organisieren Rechtsextremisten Demonstrationen anlässlich des Jahrestages der Bom-

bardierung von Dresden, die aktuell unter der Bezeichnung „Dresden – Gedenken“ firmieren. 

Maik Müller, Landesvorsitzender der JN Sachsen, meldete für den 15. Februar 2019 eine De-

monstration unter dem Motto „Vergesst niemals Dresden! Gedenkmarsch zu Ehren der Dresd-

ner Luftkriegstoten des 13. Februar 1945. Dresden Gedenken 2019“ an. An der Veranstaltung 

beteiligten sich ca. 1.500 Personen. An ihr nahm der NPD-Kreisverband Dresden teil, der die 

Demonstration zuvor auch beworben hat, 

Beleg 231 (Kategorie 1): Versammlungsanmeldung vom 01.02.2019; Beleg 232 
(Kategorie 2): NPD Dresden: Facebook-Eintrag, in: www. 
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facebook.com/Dresden. NPD vom 13.02.2019; Beleg 233 (Kategorie 2): NPD 
Dresden: Facebook Meldung, in: www. facebook.com/dresden.npd vom 
15.02.2019; Beleg 234 (Kategorie 2): Abschlussmeldung der PD Dresden vom 
15.02.2019. 

(dd) Teilnahme an Veranstaltungen nicht rechtsextremistischer Dritter 

Vertreter der NPD nehmen an mehreren Demonstrationen und Bürgerprotesten teil und bewer-

ben dabei die eigene Ideologie. Die JN Sachsen und weitere Mitglieder der NPD nahmen am 

27. August 2018 an einer Demonstration teil, die anlässlich eines Tötungsdelikts stattfand. 

Diesbezüglich äußerte Peter Schreiber: 

„Dem Veranstalter der Kundgebung und Demonstration am Montag, Herrn 
Kohlmann, möchte ich dafür danken, dass er eine überparteiliche Plattform für 
den berechtigten Protest der Bürger geschaffen hat. Als Vertreter der sächsi-
schen NPD war es mir eine Ehre, mit weiteren Kameraden, darunter auch Ver-
tretern unserer Jugendorganisation JN, daran teilzunehmen.“ Beleg 235 (Kate-
gorie 1): Schreiber, Peter: Internetmeldung, in: npd-sachsen.de vom 28.08.2018. 

Die NPD kündigt ihr Mitwirken bei Veranstaltungen an, auch wenn sie dort nicht willkommen 

ist, so etwa bei einer Mahnwache der AfD in Schwerin mit insgesamt ca. 250 Teilnehmern, 

Beleg 236 (Kategorie 2): Eintrag auf der Facebook-Seite des NPD-Landesver-
bandes MV vom 03.09.2018, in: www.facebook.com/npdmup, abgerufen am 
04.09.2018. 

In Rheinland-Pfalz nahmen NPD-Mitglieder an einer Demonstration teil, die wegen eines Tö-

tungsdelikts an einer jungen Frau aus Kandel stattfand. Auf den in diesem Zusammenhang ver-

öffentlichten Videos ist das Skandieren von Rufen wie „Europa Jugend Revolution“, „Wer 

Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen“, „Alles für Volk, Heimat und Nation“, 

„Festung Europa, macht die Grenzen dicht“, „Hahahaha Antifa“, „Antifa Hurensöhne“ und 

„Widerstand! Widerstand!“ zu hören, 

Beleg 237 (Kategorie 2): NPD-Landesverband Rheinland-Pfalz: Facebook-Ein-
trag vom 07.04.2018, in: www.facebook.com, abgerufen am 09.04.2018; Beleg 
238 (Kategorie 2): Der Aktivist: Facebook-Eintrag vom 07.04.2018, in: www.fa-
cebook.com, abgerufen am 09.04.2018. 

(b) Kampagnen: „Schutzzone“ und „Deutsche helfen Deutschen“ 

Im Zentrum der politischen Außenarbeit der NPD stehen die beiden Kampagnen „Schutzzonen“ 

(aa) und „Deutsche helfen Deutschen“ (bb). Der Parteivorsitzende Frank Franz stellte beide 

Projekte in Regionalkonferenzen, einmal im „Haus JugendStil“ sowie einmal im „Thinghaus 

Grevesmühlen“ (beide in Mecklenburg-Vorpommern), vor, 

Beleg 149 (Kategorie 2): Beitrag „Wohin gehst du Deutschland? – Wohin 
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steuert die NPD?“ vom 16.04.2018, in: www.npd-mv.de, abgerufen am 
16.04.2018. 

(aa) „Schutzzonen“ 

Die „Schutzzonen“-Kampagne verdeutlicht das strategische Vorgehen der NPD, indem im Rah-

men „sozialer Projekte“ die verfassungsfeindliche Programmatik der NPD verbreitet werden 

soll. Sie zeugt von einem langfristigen Vorgehen, bei dem die NPD zahlreiche Personen mobi-

lisieren und ihr Image als „Macher-Partei“ pflegen kann. 

Die „Schutzzonen“-Kampagne wurde bereits im Rahmen der Wahlkampagne zur Bundestags-

wahl am 24. September 2017 formuliert. In einer Wahlsonderausgabe der „Deutsche Stimme“ 

wurde die Notwendigkeit von „Schutzzonen“ hervorgehoben, 

Beleg 239 (Kategorie 2): Artikel „Schafft Schutzzonen für Deutsche!“, in: „Deut-
sche Stimme“ Sonderausgabe zur Bundestagswahl 2017 von Herbst 2017, S. 5. 

Zunächst erzielte die Kampagne keine nennenswerte Wirkung – weder nach innen noch nach 

außen. Anfang des Jahrs 2018 intensivierten sich die Bemühungen der NPD-Funktionäre um 

eine Stärkung der „Schutzzonen“-Kampagne, die auf dem Engagement der Bürgerinnen und 

Bürger vor Ort beruht, sich zusammenzuschließen und „Bürgerwehren“ zu gründen. Frank 

Franz stellte am 2. Februar 2018 auf Facebook einen Videoaufruf online:  

„Damit unmittelbar verknüpft ist eben die Frage der inneren Sicherheit und die 
Frage, ob der deutsche Staat in der Lage ist, seine Bürger noch angemessen zu 
schützen. […] Und da darf man sich auch nicht wundern, wenn die Bürger ir-
gendwann zu der Überzeugung kommen, dass sie eben nicht ausreichend ge-
schützt werden und sich selbst zusammenschließen, um diese Aufgabe selbst 
in die eigene Hand zu nehmen. Und überall dort, wo sich Bürger nun zusam-
menschließen, um sich und ihre Interessen zu schützen, weil der Staat dieser 
Aufgabe nicht mehr gerecht wird, entstehen ‚Schutzzonen‘. Und wir wollen 
diese ‚Schutzzonen‘ nun in Zukunft fördern und vorantreiben. Was kann eine 
solche ‚Schutzzone‘ sein? Nun, das kann z. B. das eigene Haus sein, das kann 
die Gartenlaube sein, das kann ein Stadtteil oder sogar eine ganze Region sein. 
Hier könnt ihr gespannt sein, wie wir dieses Projekt in Zukunft vorantreiben, 
was wir daraus machen und wenn ihr mitmachen wollt oder wenn ihr interes-
siert daran seid, dann bleibt dran wir werden euch informieren und euch in 
diese Arbeit aktiv einbinden!“ Beleg 240 (Kategorie 1): Franz, Frank: Video-
aufruf „Bildet Schutzzonen!“, veröffentlicht in: www.facebook.com/ff.frank-
franz vom 02.02.2018. 

Im Juni 2018 wurde eine Facebook-Kampagnenseite eingerichtet, die das Ziel und die Mög-

lichkeiten der Schutzzonen erläutert. Es wurden Flyer als Handzettel und Schutzzonen-Melde-

bögen als Anlage zur „Deutschen Stimme“ herausgegeben sowie weitere themenbezogene Ma-

terialien (Flugblätter, Aufkleber, Visitenkarten, Plakate, CS-Breitstrahlspray) und Beklei-

dungsstücke (T-Shirts und Warnwesten) im Internet angeboten, 
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Beleg 241 (Kategorie 2): Facebook-Eintrag der NPD vom 27.06.2018, in: 
www.facebook.com/npd.de, abgerufen am 28.06.2018; Beleg 242 (Kategorie 2): 
Screenshot der Internetseite „Produkte – Schutzzone“, in: https://schutzzo-
nen.de, abgerufen am 05.07.2018; Beleg 243 (Kategorie 2): „Schutzzone-Melde-
bogen“ - ohne Datum, Beilage zur „Deutschen Stimme“. 

Auf der Kampagnen-Seite dokumentiert die NPD seitdem die Aktionen ihrer Untergliederun-

gen. In erster Linie handelt es sich dabei um „Streifengänge“ mehrerer Personen, welche – 

bekleidet mit Sicherheitswesten mit Kampagnen-Logo – an öffentlichen Orten wie Fußgänger-

zonen, Bahnhöfen und auch Friedhöfen fotografiert werden. Die Seite hat 8.799 „Gefällt mir“-

Angaben und wird von 9.068 Personen abonniert (Stand: April 2019).  

Seit Bestehen der Kampagnen-Seite auf Facebook wurden bis einschließlich 5. März 2019 195 

Aktionen im Rahmen der Kampagne dokumentiert, 

Beleg 244: Auflistung aller seit dem 20.06.2018 auf der Facebook-Seite „Schutz-
zone“ dokumentierten Aktionen im Rahmen der Kampagne „Schafft Schutzzo-
nen“. 

Diese verteilen sich auf 13 von 16 Bundesländern. Insbesondere in Brandenburg, Berlin und 

Hessen, aber auch in Sachsen finden zahlreiche Aktionen der „Schutzzonen“-Kampagne statt: 

 

 

Beleg 245: Grafische Darstellung aller seit dem 20.06.2018 auf der Facebook-
Seite „Schutzzone“ dokumentierten Aktionen im Rahmen der Kampagne 
„Schafft Schutzzonen“. 

Mittlerweile existieren auch „Schutzzonen“-Transporter, wie Frank Franz und der NPD-Kreis-

verband Vorpommern-Rügen auf Facebook verkündeten, 
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Beleg 246 (Kategorie 1): Franz, Frank: Facebook-Eintrag vom 06.07.2018, in: 
www.facebook.com/ff.frankfranz; Beleg 247 (Kategorie 2): Eintrag auf der Fa-
cebook-Seite „NPD-Kreisverband Vorpommern-Rügen“, in: www.face-
book.com/NPD-Kreisverband-Vorpommern-Rügen-1506173712960769 vom 
07.07.2018, abgerufen am 09.08.2018. 

Der „Schutzzonen“-Kampagne kommt für die NPD eine große Bedeutung zu – auch im Wahl-

kampf. Am Rande des NPD-Europaparteitags am 17. November 2018 führte Ingo Helge, stell-

vertretender Vorsitzender des NPD-Landesverbands Hessen, mit Frank Franz ein Interview, in 

dem dieser die Bedeutung der „Schutzzonen“-Kampagne für den Europawahlkampf erklärte: 

„Richtig, die ‚Schutzzonen‘, die haben wir uns oder die haben wir im letzten 
Jahr konzipiert. Am, in der ersten Hälfte Jahres 2018, weiter darauf rumgedacht, 
sie ausgebaut und dann ist sie schlussendlich jetzt Mitte 2018 gestartet. Und wir 
haben es jetzt innerhalb von drei, vier Monaten geschafft über 30 Trupps auf- 
zubauen. Es kommen jede Woche neue dazu und auch der politische Gegner 
nimmt das inzwischen zur Kenntnis, dass es kein Strohfeuer ist, sondern eine 
Kampagne, die mittel- und langfristig Bestand haben wird. Wir werden die jetzt 
weiterhin ausbauen. Sie mündet ja dann schlussendlich auch in unseren Euro-
pawahlkampf, der unter dem Motto steht: ‚Festung Europa – Schutzzone 
Deutschland‘.“ Beleg 147 (Kategorie 1): Franz, Frank: Videomitschnitt des Inter-
views am Rande des NPD-Europaparteitags am 17.11.2018, veröffentlicht in: 
www.youtube.com, Kanal „npdhessen“ am 22.11.2018; Beleg 148 (Kategorie 1): 
Abschrift des Interviews. 

Dieses Vorhaben bestätigte Frank Franz bei einer Rede auf dem Neujahrsempfang der Bun-

despartei am 5. Januar 2019 in Büdingen, 

Beleg 248 (Kategorie 1): Franz, Frank: Rede auf dem Neujahrsempfang der NPD 
am 05.01.2019 in Büdingen [Video-Auszug: Min 01.00.44 – 01.03.23), in: 
www.facebook.com/npd.de, abgerufen am 07.01.2019. 

Florian Stein, Pressesprecher des NPD-Landesverbands Brandenburg, sieht die „Schutzzo-

nen“-Kampagne als Schwerpunkt des Wahlkampfs in der Landtagswahl 2019 in Brandenburg: 

„Denn auch in Brandenburg sind unsere Landsleute zunehmend den 
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Auswirkungen der archaischen Wertvorstellungen zugewanderter Parallelge-
sellschaften ausgesetzt. Die organisierte Kriminalität ist mittlerweile auch in 
unserem Bundesland fest in der Hand arabischer Banden. Die Innenstädte in 
der Mark sind oftmals Tummelplatz nordafrikanischer Einwanderer. Dank der 
Kürzungen durch die Landesregierung bekommt man hingegen nur noch sel-
ten Polizisten zu Gesicht. Die NPD setzt deshalb bereits seit einigen Monaten 
mit viel Erfolg auf die Do-It-Yourself-Kampagne ‚SCHAFFT SCHUTZZONEN‘, 
also der Schaffung sicherer Gebiete, in denen Deutsche sich nicht vor Krimina-
lität fürchten müssen.“ Beleg 249 (Kategorie 1): Stein, Florian: „NPD wählt Kan-
didaten zur Landtagswahl 2019 in Brandenburg. Jede Stimme für die NPD ist 
eine Stimme für mehr Sicherheit“, in: „Deutsche Stimme“ Nr. 2/2019, S. 12. 

Schon dieser Beitrag in der „Deutschen Stimme“ zeigt, dass die „Schutzzonen“-Kampagne 

nicht dem generellen Schutz der Bevölkerung dient, sondern auf den „Schutz der Deutschen 

vor den Ausländern“ zielt. Die rassistische Grundtendenz der NPD kommt bei dieser Aktion 

deutlich zum Ausdruck. Frank Franz sieht die „Schutzzonen“-Kampagne gerade als Antwort 

auf die „Problematik einer offenbar zu großen Teilen importierten Kriminalität“: 

„Jetzt ist Zeit, zu handeln! Es genügt auch nicht mehr, spontan Zivilcourage zu 
zeigen. Vielmehr muss diese ORGANISIERT werden! Vor einigen Wochen 
gründete sich eine Initiative namens ‚Schafft Schutzzonen!‘, die zweierlei Ziele 
verfolgt: Erstens, das Augenmerk auf die Problematik einer offenbar zu großen 
Teilen importierten Kriminalität zu lenken. Und zweitens, selbst etwas dagegen 
zu unternehmen, dass in Deutschland immer mehr Gebiete entstehen, in denen 
Ausländer aus uns fremden Kulturkreisen zunehmend das Sagen haben; Ge-
biete, in die sich selbst die Polizei kaum noch hineintraut, weil ihr die politische 
Rückendeckung fehlt oder weil sie personell unterbesetzt ist; Gebiete, in denen 
wir, vor allem unsere Frauen, zu Freiwild werden.“ Beleg 250 (Kategorie 1): 
Franz, Frank: Facebook-Eintrag vom 28.08.2018, in: www.face-
book.com/ff.frankfranz. 

Besonders deutlich wurde die rassistische Ausrichtung der „Schutzzonen“-Kampagne bei ei-

nem Wahlwerbespot zur Europawahl, dessen Ausstrahlung das ZDF ablehnte. Die dagegen er-

suchten Eilrechtsschutzanträge der NPD blieben vor dem VG Mainz und OVG Koblenz ohne 

Erfolg. Den Antrag, eine einstweilige Anordnung zu erlassen, lehnte auch das Bundesverfas-

sungsgericht ab. Es führte aus: 

„Vielmehr haben sie sich mit dem Aussagegehalt des Wahlwerbespots unter 
Berücksichtigung der hierfür maßgeblichen verfassungsrechtlichen Anforde-
rungen befasst und den Sinn der darin getätigten Äußerungen nachvollziehbar 
dahingehend eingeordnet, dass er den Tatbestand einer Volksverhetzung ge-
mäß § 130 Abs. 1 Nr. 2 StGB erfüllt. Das Oberverwaltungsgericht hat sich auch 
mit den anderen, von der Antragstellerin vorgebrachten Deutungsmöglichkei-
ten auseinandergesetzt und diese mit nachvollziehbarer Begründung - unter 
anderem wegen der im Kontext mit der Aussage „Migration tötet“ geforderten 
Schaffung von Schutzzonen für Deutsche - als fernliegend ausgeschlossen. 
Diese Beurteilung hält sich auch unter Berücksichtigung der insoweit geltenden 
strengen Anforderungen im fachgerichtlichen Wertungsrahmen.“ BVerfG, 
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Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 27. April 2019 – 1 BvQ 36/19 – 
Rn. 2. 

So äußerte der NPD-Landesverband Sachsen zu einer „Schutzzonen-Aktion“ in Riesa und zu 

Aktionen in Leipzig: 

„Am Montag (06.08.) nahm die Schutzzonen-Mannschaft in Riesa sich zunächst 
einen bislang von Ausländern dominierten Brennpunkt vor, den Alexander- 
Puschkin-Platz im Stadtinneren sowie das in der Nähe befindliche Elbufer, wo 
sich vor allem abends viele ‚Kulturbereicherer‘ aufhalten.“ Beleg 251 (Katego-
rie 2): NPD Sachsen, Facebook-Eintrag vom 07.08.2018, in: www.face-
book.com/npd.sachsen. 

„Bestreift wurde unter anderem der soziale Brennpunkt Leipzig-Grünau sowie 
die Innenstadt. Mit seinem für mitteldeutsche Verhältnisse sehr hohen Auslän-
deranteil ist Leipzig immer wieder Schauplatz massiver Kriminalität, bis hin zu 
Messerstechereien. Gerade die linke Hochburg Leipzig ist ein Negativbeispiel 
für die gravierenden Folgen der Massenzuwanderung. Soziale und gesell-
schaftliche Abgründe, verursacht durch Multi-Kulti-Wahn und Politikversa-
gen, treten hier besonders deutlich zutage.“ Beleg 252 (Kategorie 2): NPD Sach-
sen, NPD Leipzig, Facebook-Eintrag vom 14.09.18, in: www.face-
book.com/npd.sachsen. 

Die NPD Mittelsachsen äußert sich zur Wahl der Standorte für Streifzüge wie folgt: 

„[…] die Streifen der #Schutzzone auch in #Döbeln (#Sachsen) angekommen 
[…] Am #Hauptbahnhof sowie Mitten in der schönen Stadt, direkt im Stadt-
kern, kommt es immer wieder zu #Belästigungen und #Raub durch #Flücht-
linge. Das Stadtbild hat sich vollkommen geändert und gerade am Hauptbahn-
hof herrscht ein Klima der #Angst. Anschließend ging es in die Nähe des links-
alternativen Cafe Courages, das direkt am #Drogenumschlagplatz Nummer 1 
in Döbeln liegt, dem #Weddingplatz.“ Beleg 253 (Kategorie 2): NPD Sachsen, 
Facebook-Eintrag vom 12.09.2018, in: www.facebook.com/npd.sachsen. 

Im Rahmen einer Aktion der Kampagne „Deutsche helfen Deutschen“ kam die NPD Mit-

telsachsen auch auf die Funktion der Schutzzonen zu sprechen: 

„[…] und in Ergänzung zur Initiative SCHAFFT SCHUTZZONEN, bei der es 
um die Gewährleistung der inneren Sicherheit und den Schutz Deutscher vor 
(Ausländer-)Kriminalität geht […].“ Beleg 254 (Kategorie 2): Facebook-Eintrag, 
in: www.facebook.com/Npdmittelsachsen vom 28.02.2019. 

Bei einer Streife in Freiberg am 23.09.2018 trugen drei Teilnehmer T-Shirts mit der Aufschrift: 

„Asylbetrug ist kein Menschenrecht“. Auf der Facebook-Seite kommentierte die NPD Mit-

telsachsen als „Interessante Randnotiz“: 

„Die Universitätsstadt beherbergt die Hälfte aller #Asylanten in #Mittelsach-
sen.“ Beleg 255 (Kategorie 2): NPD-Mittelsachsen, Facebook-Eintrag vom 
24.09.2018, in: www.facebook.com/schutzzone. 
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Auch der NPD Kreisverband Dresden offenbart, dass die Schutzzonen-Kampagne von einer 

rassistischen Ideologie geprägt ist: 

„Ausgerechnet im sozialen Brennpunkt Gorbitz wurden überproportional viele 
illegale Einwanderer in hunderten sogenannter Gewährleistungswohnungen 
einquartiert, was die Situation noch weiter verschärft. Viele Anwohner haben 
genug von Multi-Kulti-Kriminalität und Verwahrlosung. Die inländerfeindli-
che Politik der linken Mehrheit im Dresdner Stadtrat muss endlich gestoppt 
werden!“ Beleg 256 (Kategorie 2): NPD-Kreisverband Dresden, Facebook-Ein-
trag vom 12.09.2018, in: www.facebook.com/dresden.npd. 

Anlässlich eines „Übergriff[s] von fremdländischen Messermännern“ wurde im Bochumer 

Stadtpark ein Streifengang durchgeführt, 

Beleg 257 (Kategorie 2): Eintrag „Schutzzone Bochum“ vom 21.10.2018 auf der 
Facebook Seite „Schutzzone“, in: www.facebook.com/schutzzone, abgerufen 
am 12.03.2019. 

In Goslar wurde eine nächtliche Streife durchgeführt, weil die Polizei Sorgen und Ängste von 

Bürgern nach einer Vergewaltigung durch zwei Syrer nicht ernst genug nehme, 

Beleg 258 (Kategorie 2): Eintrag „Schutzzone Goslar Jürgenohl“ vom 23.10.2018 
auf der Facebook-Seite „Schutzzone“, in: www.facebook.com/schutzzone, ab-
gerufen am 12.03.2019. 

In Amberg wurde nach einer „Prügelserie junger, betrunkener Asylanten“ eine „längere Streife 

an den Orten des Geschehens sowie beim örtlichen Asylantenheim“ durchgeführt, 

Beleg 259 (Kategorie 2): Eintrag „Schutzzone Amberg“ vom 03.01.2019 auf der 
Facebook-Seite „Schutzzone“, in: www.facebook.com/schutzzone, abgerufen 
am 12.03.2019. 

Das „Kümmerer-Image“ pflegt die NPD auch dadurch, dass sie sich gezielt an Schulkinder 

wendet, indem sie „Schulwegwachen“ anbietet. Hierbei verteilt sie an die Kinder Infomateria-

lien, wie die Sächsische Zeitung berichtet, 

Beleg 260 (Kategorie 2): NPD Kreisverband Mittelsachsen: Facebook-Eintrag 
vom 05.10.2018, in: www.facebook.com/Npdmittelsachsen; Beleg 261 (Katego-
rie 2): NPD Kreisverband Mittelsachsen: Artikel „Bürgerwehr spricht Kinder 
auf dem Schulweg an“ vom 08.10.2018, in: www.sz-online.de. 

Auch die JN beteiligen sich an solchen „Schulwegwachen“, 

Beleg 262 (Kategorie 2): JN Sachsen/JN Nordsachsen: Facebook-Eintrag vom 
17.09.2018, in: www.facebook.com/npd.sachsen. 
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Schließlich wird für die „Schutzzonen“-Kampagne auch auf anderen Veranstaltungen gewor-

ben. So nahmen Angehörige der NPD in „Schutzzonen-Westen“ an der MVGIDA teil, nament-

lich am 27. November 2018 in Wittenburg und am 10. Dezember 2018 in Hagenow, 

Beleg 263 (Kategorie 2): Beitrag auf der Facebook-Seite Schutzzone vom 
30.11.2018, in: www.facebook.com/schutzzone, abgerufen am 03.12.2018; Be-
leg 264 (Kategorie 2): Beitrag auf der Facebook-Seite MVGIDA vom 27.11.2018, 
in: www.facebook.com/MVGIDA, abgerufen am 28.11.2018. 

Beleg 265 (Kategorie 2): Eintrag auf der Facebook-Seite Schutzzone vom 
13.12.2018, in: www.facebook.com/schutzzone, abgerufen am 14.12.2018; Be-
leg 266 (Kategorie 2): Eintrag auf der Facebook-Seite MVGIDA vom 10.12.2018, 
in: www.facebook.com/MVGIDA, abgerufen am 11.12.2018. 

(bb) „Deutsche helfen Deutschen“ 

Die Kampagne „Deutsche helfen Deutschen“ zielt ebenfalls auf die regionale Verankerung und 

die Pflege des Images als soziale „Macher-Partei“ ab. Die Aktionen dienen dabei der Verbrei-

tung der politischen Überzeugungen der NPD und werden mit der „Schutzzonen“-Kampagne 

verbunden. 

Unter dem Motto „Deutsche helfen Deutschen“ wurden vom sächsischen NPD-Landesverband 

bereits in den Jahren 2014 und 2015 Lebensmittelverteilaktionen an sozial schwächere Perso-

nen durchgeführt. Der NPD-Landesverband Brandenburg berichtete im Sommer 2017 von dem 

Start der Kampagne im Land Brandenburg, 

Beleg 267 (Kategorie 1): Zasowk, Ronny: Artikel „Kampagne ‚Deutsche helfen 
Deutschen‘ startet in Brandenburg!“, in: https://npd-brandenburg.de, abgeru-
fen am 07.08.2017. 

Ende April 2018 wurde die bislang nur punktuell durchgeführte Kampagne länderübergreifend 

ausgeweitet. Anfang Juni 2018 wurde auch für diese Kampagne eine eigene Facebook-Seite 

geschaltet, auf der seitdem die Aktionen im Rahmen der Kampagne publiziert werden. Verant-

wortlich für diese Seite zeichnet Peter Schreiber, Chefredakteur des NPD-Parteiorgans „Deut-

sche Stimme“ und Mitglied des Parteipräsidiums, 

Belege 268a/b (Kategorie 2): Zwei Infoseiten der Kampagne „Deutsche helfen 
Deutschen“, in: www.facebook.com/pg/nationalesolidaritaet, abgerufen am 
12.03.2019. 

Darüber hinaus finden sich eigene Kampagnenseiten im Internet sowie Internetpräsenzen der 

beteiligten Parteigliederungen – im Fall des NPD-Landesverbandes Sachsen unter dem Namen 

„Soziale Aktion Sachsen“, im Fall der JN unter dem Namen „Jugend packt an“, 

Beleg 269 (Kategorie 2): Impressum der Internetseite „Deutsche helfen 



 

 141 

Deutschen“, in: www.deutsche-helfen-deutschen.de, abgerufen am 12.03.2019; 

Beleg 270 (Kategorie 2): Unterordner „Initiativen/Shop“ der Internetseite 
„Deutsche helfen Deutschen“, in: www.deutsche-helfen-deutschen.de, abgeru-
fen am 12.03.2019; 

Beleg 271 (Kategorie 2): Screenshot der Homepage der „Jungen Nationalisten“, 
in: https://junge- nationalisten.de, abgerufen am 18.03.2019; 

Beleg 272 (Kategorie 2): Screenshot der Infoseite „Deutsche helfen Deutschen 
Baden Württemberg“, in: www.facebook.com/pg/deutschehelfendeutschen, 
abgerufen am 15.03.2019. 

Die auf der Facebook-Kampagnenseite gelisteten Aktionen sind vielfältiger Art: Sie reichen 

von Lebensmittelspenden an örtliche Tafeln und Futterspenden an Tierheime über die Durch-

führung von öffentlichen Suppenküchen bis zur Verteilung von Sachspenden an Infoständen. 

Die „Deutsche helfen Deutschen“-Kampagne ist dabei – ebenso wie die „Schutzzonen“-Kam-

pagne – von einer rassistischen Grundtendenz geprägt. Dafür mag bereits der Name angesichts 

des ethnisch definierten Verständnisses von Deutschen (C. III. 2. a. aa. (1) (a)) ein Indiz sein. 

Noch deutlicher wird dies bei einzelnen Aktionen: So berichtete Patrick Wieschke am 26. April 

2018 von Aktivitäten im Rahmen von „Deutsche helfen Deutschen“ in Eisenach: Man habe an 

den Eisenacher Tafeln umfangreiche Tüten mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln übergeben; 

Ausländer seien „unsererseits natürlich leer aus[gegangen]“, 

Belege 273a/b (Kategorie 1): Wieschke, Patrick: zwei Facebook-Einträge vom 
26.04.2018, in: www.facebook.com/wieschkepatrick, abgerufen am 03.05.2018. 

Die rassistische Ideologie äußert sich auch in einem Werbebild für das mit der „Deutsche helfen 

Deutschen“-Kampagne verbundene Projekt „Jugend packt an“, wonach Kleider, Kaffee und 

Kuchen für Deutsche kostenlos seien: 

 

Beleg 274 (Kategorie 2): Eintrag „Jugend packt an“ vom 12.12.2018 auf der Fa-
cebook-Seite „Deutsche helfen Deutschen“, in: www.facebook.com/nationale-
solidaritaet, abgerufen am 13.03.2019. 
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Zudem wird stets die Bedeutung der Volksgemeinschaft bei diesen Aktionen betont, beispiels-

weise durch Frank Franz zur allgemeinen Bedeutung der Kampagne: 

„[…] andererseits ist dies aber auch der Versuch, die Volksgemeinschaft im 
Kleinen vorzuleben, die wir im Großen eines Tages in ganz Deutschland ver-
wirklichen wollen.“ Beleg 275 (Kategorie 2): Eintrag vom 08.05.2018 auf der 
Facebook Seite der NPD, in: www.facebook.com/npd.de, abgerufen am 
16.05.2018. 

Teilweise werden die Veranstaltungen explizit unter das Motto „Tag der Volksgemeinschaft“ 

gestellt oder mit ihr begründet, 

Beleg 276a/b (Kategorie 1): Zasowk, Ronny: zwei geteilte Facebook-Einträge 
vom 24.02.2019 und 25.02.2019, in www.facebook.com/ronny.zasowk.9, abge-
rufen am 01.03.2019; Beleg 277 (Kategorie 2): Eintrag „Jugend packt an“ vom 
28.02.2019 auf der Facebook-Seite „Deutsche helfen Deutschen“, in www.face-
book.com/nationalesolidaritaet, abgerufen am 13.03.2019. 

Die JN bewarben auf Facebook einen Infostand am 9. Dezember 2018 in Döbeln wie folgt:  

„Passend zur Weihnachtszeit verteilen wir Spielzeug und warme Kleidung und 
ausserdem gäbe es Kaffee, Kuchen und leckere Suppe – für Landsleute natür-
lich alles kostenfrei. Frei nach dem Motto: Jeder nimmt, was er braucht und gibt, 
was er kann! Es geht nicht darum „Almosen“ zu empfangen sondern das wir 
als Deutsche zusammenhalten, so wie wir das schon immer getan haben als 
#Volksgemeinschaft […] ‚Erst kommt mein Volk, dann all die anderen, erst 
meine Heimat, dann die Welt.‘“ Beleg 278 (Kategorie 2): Facebook-Eintrag, in: 
www.facebook.com/jugendpacktan vom 12.12.2018. 

Zugleich werden die Aktionen im Rahmen der „Deutsche helfen Deutschen“-Kampagne mit 

der „Schutzzonen“-Kampagne verbunden, indem letztere aktiv beworben wird oder indem um 

die Ausgabestände eine „Schutzzone“ eingerichtet wird, 

Beleg 279 (Kategorie 1): Eintrag auf der Facebook-Seite des RNF vom 
29.07.2018, in: www.facebook.com/ring.nationaler.frauen, abgerufen am 
08.08.2018; 

Beleg 280 (Kategorie 2): Eintrag „Deutsche helfen Deutschen – Schutzzone; 
Hand in Hand für Deutschland“ vom 30.07.2018 auf der Facebook Seite „Deut-
sche helfen Deutschen“, in: www.facebook.com/nationalesolidaritaet, abgeru-
fen am 13.03.2019. 

Eine Spendenaktion in Güstrow wurde zudem von der neonazistischen Gruppierung „Aktions-

blog“ aus Rostock unterstützt, 

Beleg 281 (Kategorie 2): Eintrag auf der Facebook-Seite „Aktionsblog“ vom 
28.07.2018, in: www.facebook.com/Aktionsblog-1311053058943510, abgerufen 
am 08.08.2018. 
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(3) „Kampf um die Parlamente“: Wahlantritte und kommunale Ebene 

Den „Kampf um die Parlamente“ verfolgt die NPD durch ihre ständigen Wahlantritte auf allen 

politischen Ebenen (C. III. 2. c. cc.). Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17. 

Januar 2017 konnte sie jedoch weder ein Mandat auf Landes-, Bundes- noch Europaebene ge-

winnen. 

Die kommunale Ebene hat für die NPD eine besondere Bedeutung. Im Moment verfügt sie 

bundesweit über 141 kommunale Mandate. Zwar tritt sie nicht flächendeckend bei Wahlen un-

terhalb der Landesebene an, doch dienen die Kommunalwahlen der NPD weiterhin zur Festi-

gung ihrer Strukturen in Ortschaften. Der NPD-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern be-

tont die Bedeutung der kommunalen Ebene auch vor dem Hintergrund, dass die politische Kon-

kurrenz, namentlich die AfD, keine lückenlose Personaldecke habe und daher in einigen Wahl-

kreisen nicht antrete. Die NPD versucht, gerade diese Lücken mit eigenen Kandidaten zu füllen 

– eine Taktik, die nach Aussage des Landesverbandes auch in Thüringen bereits erfolgreich 

eingesetzt wurde: 

„Wieder hat sich eine Taktik als erfolgreich erwiesen, durch die schon vorher 
in Thüringen gute Ergebnisse erzielt wurden. Solange sich die von den Medien 
geförderte AfD in den Vordergrund drängt, nutzt man den Umstand aus, dass 
die Personaldecke dieser Partei sehr dünn ist, und tritt da an, wo sie Lücken 
lässt und bekannte und aktive NPD-Leute vor Ort sind. In diese Schwerpunkte 
wird investiert. In Neumünster hat die Bundespartei Unterstützung geleistet. 
Frank Franz persönlich hat dort Wahlkampf gemacht. SO ENTSTEHT IM RÜ-
CKEN DER AFD EINE ECHTE NATIONALE FRONT: ZUNÄCHST AUF 
KOMMUNALER EBENE.“ Beleg 282 (Kategorie 2): Eintrag auf der Facebook-
Seite „NPD-Landesverband Mup“ vom 08.05.2018, in: www.face-
book.com/npdmup, abgerufen am 08.05.2018. 

„Man kann nicht die nationale Ideologie enttabuisieren und für akzeptabel er-
klären, solange sie von der AfD kommt, aber die NPD weiterhin ausgrenzen 
wollen. Das funktioniert nicht. Überall, wo die AfD nicht oder mit schwachen 
Kandidaten antritt, können bekannte und aktive NPD-Kandidaten jetzt sehr 
gute Wahlergebnisse erzielen. Zunächst bei Kommunalwahlen. Hier lassen sich 
Hochburgen erobern und ausbauen. Und in diesen warten wir ab, bis die AfD 
abbaut und an Anziehungskraft verliert. Was schon beginnt. Bei der Bürger-
meisterwahl in Wismar landete ihr Mann bei 5,6%.“ Beleg 283 (Kategorie 2): 
Beitrag „Beachtliche NPD-Erfolge in Thüringen!“ vom 17.04.2018, in: 
www.npd-mv.de, abgerufen am 18.04.2018. 

Beleg 284 (Kategorie 2): Beitrag „AfD findet keine Kandidaten in Anklam – 
Bahn frei für die NPD“ vom 25.02.2019, in: www.npd-mv.de, abgerufen am 
25.02.2019. 

Die NPD verfügt über Kommunalmandate in folgenden Bundesländern (Stand: Mai 2019): 
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Bundesland 2016 2019 

Baden-Württemberg 5 1  

Bayern 3 3 

Berlin 6 0 

Brandenburg 47 8 

Bremen 1 0 

Hamburg 0 0 

Hessen 8 23 

Mecklenburg-Vorpommern 56 22 

Niedersachsen 14 12 

Nordrhein-Westfalen 16 18 

Rheinland-Pfalz 4 0 

Saarland 5 0 

Sachsen 81 16  

Sachsen-Anhalt 30 12  

Schleswig-Holstein 2 2  

Thüringen 59 24  

Gesamt: 337 141 

Differenz 196 

 (4) „Kampf um den organisierten Willen“: Vernetzung innerhalb des rechtsextremistischen 

Spektrums 

Im Rahmen des „Kampfes um den organisierten Willen“ strebt die NPD eine enge Vernetzung 

mit anderen rechtsextremistischen Parteien und Gruppierungen an. Die Nähe zur neonazisti-

schen Szene betont auch Frank Franz in seinem Redebeitrag auf der Demonstration am 1. Mai 

2018 in Erfurt: 

„Ich begrüße heute aber auch ganz besonders alle Kameraden, die den Weg 
nach Erfurt gefunden haben. Egal ob sie zur ‚Rechten‘ gehören, zur NPD, zu 
freien Kameradschaften oder überhaupt nicht organisiert sind. Wir machen 
heute alle gemeinsam deutlich, dass der Tag der deutschen Arbeit nicht den 
Gewerkschaftsbonzen gehört. Sondern uns, dem deutschen Volk, der deut-
schen Arbeiterin und dem deutschen Arbeiter, liebe Kameraden.“ Beleg 285 
(Kategorie 1): Franz, Frank: Videomitschnitt der Rede auf der Demonstration 
am 01.05.2018 in Erfurt, veröffentlicht in: www.youtube.com, Kanal „NPD 
Nürnberg“ am 03.05.2018. Beleg 286 (Kategorie 1): Abschrift der Rede auf der 
Demonstration am 01.05.2018 in Erfurt. 
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Diese Bemühungen sind weiterhin erfolgreich. Die NPD pflegt intensive Kontakte zu anderen 

rechtsextremistischen Parteien und nicht parteigebundenen Rechtsextremisten in Deutschland 

(a). Sie solidarisiert sich zudem mit Holocaust-Leugnern (b). Auch auf internationaler Ebene 

ist die NPD gut vernetzt (c). 

(a) Kooperationen mit anderen rechtsextremistischen Parteien und parteiungebundenen 

Rechtsextremisten in Deutschland 

Die NPD kooperiert im Rahmen von Demonstrationen und Kundgebungen, wie gezeigt (C. III. 

2. c. ee. (2) (a) (cc)), in erheblichem Ausmaß mit anderen rechtsextremistischen Parteien und 

Organisationen. Darüber hinaus kommt die enge Verbindung der NPD zur Partei „Die Rechte“ 

auch dadurch zum Ausdruck, dass beide eine Ratsgruppe innerhalb des Dortmunder Stadtrats 

i.S.d. § 56 GO NRW bilden. Die Gründung dieser Gruppe führte zu einem Rechtsstreit: Das 

OVG für das Land Nordrhein-Westfalen gab dem Ersuchen der Ratsmitglieder im vorläufigen 

Rechtsschutz statt und entschied, dass die Ratsmitglieder als Gruppe zu behandeln seien, weil 

beide Parteien „rechtsextremistische Parteien [sind], deren politische Ideologie und Program-

matik in erster Linie durch Fremdenfeindlichkeit und Rassismus bestimmt sind“, 

Beleg 287 (Kategorie 2): Ratsgruppe NPD/Die Rechte: „Über uns“, abgerufen 
am 01. 12. 2017, in: https://logr.org/ratsgruppedo; vgl. im Übrigen Oberver-
waltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 25. Februar 
2016 – 15 B 1521/15 –, juris. 

Zudem stellt die NPD der Partei „Die Rechte“ auch die Möglichkeit zur Publikation von Bei-

trägen in der „Deutschen Stimme“ bereit, 

Beleg 288 (Kategorie 2): Mobilisierungsaufruf zur Demonstration am 
10.11.2018 in Bielefeld unter dem Motto: „Freiheit für alle politischen Gefange-
nen!“, in: „Deutsche Stimme“ Nr. 11/2018, S. 12. 

Darüber hinaus ist die NPD auch mit den sogenannten „Freien Nationalisten“ und anderen nicht 

parteigebundenen Rechtsextremisten verknüpft. Für die rechtsextremistische Szene ist das Ge-

denken an den Stellvertreter Hitlers, Rudolf Heß, ein identitätsstiftendes Moment, das auch dem 

Zusammenhalt der Szene dient. Die Neonazis glauben nicht an einen Selbstmord und feiern 

Heß als Märtyrer. In der Szene hat sich der 17. August damit als „Pflichttermin“ etabliert, zu 

dem alljährlich dezentrale Aktionen durchgeführt werden. An seinem 30. Todestag im Jahr 

2017 fand in Berlin unter dem Motto „Mord verjährt nicht! Gebt die Akten frei – Recht statt 

Rache!“ erstmals seit mehreren Jahren wieder eine zentrale Demonstration der rechtsextremis-

tischen Szene statt, die am 18. August 2018 wiederholt wurde. Der stellvertretende Parteivor-

sitzende Stefan Köster äußerte im Vorfeld: „Am Sonnabend geht es natürlich nach Spandau, 
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denn Mord verjährt nicht!“ Teilnahmeaufrufe der Facebook-Seite „Gebt die Akten frei“ bzw. 

der entsprechenden Internetseite „www.mord-verjaehrt-nicht.info“ wurden auch vom JN-Bun-

desvorsitzenden Christian Häger sowie vom „Völkischen Flügel“ der NPD verbreitet, 

Beleg 289 (Kategorie 1): Köster, Stefan: Facebook-Eintrag vom 16.08.2018, in: 
www.facebook.com/Stefan-Köster-416559871715193, abgerufen am 17.08.2018; 
Beleg 290 (Kategorie 1): Häger, Christian: Facebook-Eintrag vom 14.08.2018, in: 
www.facebook.com/christian.hager.58118, abgerufen am 16.08.2018; Beleg 291 
(Kategorie 2): Eintrag auf der Facebook-Seite „Völkischer Flügel“ vom 
04.07.2018, in: www.facebook.com/voelkischerfluegel, abgerufen am 
09.08.2018; Beleg 292 (Kategorie 2): Eintrag auf der Facebook-Seite „Völkischer 
Flügel“ vom 10.07.2018, in: www.facebook.com/voelkischerfluegel, abgerufen 
am 09.08.2018. 

Die NPD teilte am 30. Juni 2018 einen Veranstaltungshinweis für den „Kampf der Nibelungen“, 

einer rechtsextremistischen Kampfsportveranstaltung, durchgeführt von dem rechtsextremen 

Netzwerk „White Rex“, 

Beleg 293 (Kategorie 2): Facebook-Eintrag vom 30.06.2018, in: www.face-
book.com/npd.de, abgerufen am 03.07.2018. 

Der Landesvorsitzende der NPD Nordrhein-Westfalens, Claus Cremer, berichtet auf Facebook, 

dass er am 15.12.2018 eine „Julfeier“ der Kameradschaft S52 besucht habe. Die „Kamerad-

schaft Syndikat 52“ gilt als eine von der Partei „Die Rechte“ organisierte Nachfolgegruppierung 

der verbotenen „Kameradschaft Aachener Land“. Cremer habe als Landesvorsitzender „ein 

paar Grußworte der NPD“ überbracht und bezeichnete die Veranstaltung als „gutbesucht“ und 

„interessant“. Er freue sich darauf, dass die Zusammenarbeit im Raum Aachen „wieder inten-

siviert werden konnte“, 

Beleg 294 (Kategorie 1): Cremer, Claus: Facebook-Eintrag vom 16.12.2018, in: 
https://www.facebook.com/ClausCremerNRW. 

In München fanden verschiedene Veranstaltungen mit Anhängern der Partei „Die Rechte“ statt. 

So traten auf von dieser organisierten Veranstaltungen mit Karl Richter und Renate Werlberger 

führende bayerische NPD-Funktionäre als Redner auf, 

Beleg 295 (Kategorie 2): NPD-Kreisverband München: Facebook-Einträge, in: 
www.facebook.com. 

In anderen Bundesländern bestehen Kontakte zu anderen Gruppen, wie den „Freien Nationalis-

ten“, oder werden gemeinsame Stammtische abgehalten. 
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(b) Solidarisierung mit Ursula Haverbeck und Horst Mahler 

Die NPD solidarisiert sich in zahlreichen Beiträgen und Äußerungen durch ihre Funktionäre 

und Anhänger mit der inhaftierten Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck, 

Beleg 296 (Kategorie 1): Köster, Stefan: Facebook-Eintrag vom 07.05.2018, in: 
www.facebook.com/Stefan-Köster-416559871715193, abgerufen am 08.05.2018; 
Beleg 297 (Kategorie 2): Eintrag auf der Facebook-Seite des RNF vom 
07.05.2018, in: www.facebook.com/ring.nationaler.frauen, abgerufen am 
09.05.2018; Beleg 298 (Kategorie 2): Beitrag „Vor Krawall-Asylanten weglaufen, 
aber die 89-jährige Ursula Haverbeck verhaften – so mutig ist die BRD-Polizei“ 
vom 07.05.2018, in: www.npd-mv.de, abgerufen am 09.05.2018; 

Beleg 299 (Kategorie 1): Richter, Karl: Facebook-Eintrag vom 19.01.2019; in: 
www.facebook.com/karl.richter.798, abgerufen am 25.02.2019. 

Beleg 300 (Kategorie 2): Mobilisierungsaufruf zur Demonstration am 
10.11.2018 in Bielefeld unter dem Motto: „Freiheit für alle politischen Gefange-
nen!“, in: „Deutsche Stimme“ Nr. 11/2018, S. 12; 

Beleg 285 (Kategorie 1): Franz, Frank: Videomitschnitt der Rede auf der De-
monstration am 01.05.2018 in Erfurt, veröffentlicht in: www.youtube.com, Ka-
nal „NPD Nürnberg“ am 03.05.2018; Beleg 286 (Kategorie 1): Abschrift der 
Rede auf der Demonstration am 01.05.2018 in Erfurt; 

Beleg 301 (Kategorie 1): Stein, Florian: Facebook-Eintrag vom 04.11.2018, in: 
www.facebook.com/SteinNPD, abgerufen am 05.11.2018. 

Gleichermaßen fordert die NPD zur Solidarität mit dem ebenfalls inhaftierten Holocaust-Leug-

ner Horst Mahler auf, 

Beleg 302 (Kategorie 1): Richter, Karl (Kürzel „KR“): „Scheinheilige europäische 
‚Werte‘. EUROPAABGEORDNETE AUS DREI LÄNDERN FORDERTEN FREI-
LASSUNG HORST MAHLERS!“, in: „Deutsche Stimme“ Nr. 3/2019, S. 10; 

Beleg 303 (Kategorie 1): Richter, Karl: „Besuch bei einem Todgeweihten“, in: 
„Deutsche Stimme“ Nr. 1/2019, S. 10; 

Beleg 301 (Kategorie 1): Stein, Florian: Facebook-Eintrag vom 04.11.2018, in: 
www.facebook.com/SteinNPD, abgerufen am 05.11.2018; 

Beleg 304 (Kategorie 2): NPD Bund: Facebook-Eintrag vom 23.01.2018; in 
www.facebook.com/npd.de. 

 (c) Internationale Verflechtung 

Die NPD ist auch international eng mit anderen rechtsextremistischen Gruppen vernetzt. Karl 

Richter betont die Bedeutung der vorhandenen Kontakte und möchte diese noch weiter aus-

bauen: 

„Während sich etwa mit der griechischen Goldenen Morgenröte, einigen 
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parteilosen Abgeordneten, aber auch Teilen des Front National eine konstruk-
tive, ja durchaus herzliche Kooperation einstellte, bleiben andere auf Distanz 
und reagieren auf die Präsenz einer volkstreuen Stimme wie derjenigen Udo 
Voigts mit ängstlicher Ablehnung. Eine Reihe von Kontakten hat sich aber auch 
abseits der EU-Ebene ergeben, etwa zu nationalen und regionalen Gruppierun-
gen und Abgeordneten, beispielsweise in Kroatien und Rumänien. Hier bleibt 
für die Zukunft noch viel zu tun.“ Beleg 305 (Kategorie 1): Richter, Karl: „Wir 
müssen der Hecht im Karpfenteich sein!“, in: „Deutsche Stimme“ Nr. 1/2019, 
S. 3. 

Im Vordergrund steht hierbei die Einbindung der NPD in das europäische Parteienbündnis „Al-

liance for Peace and Freedom“ (APF) und die APF-nahe Stiftung „Europa Terra Nostra“ (ETN). 

Der Europa Terra Nostra e.V. berichtete in der „Deutschen Stimme“ über eine Delegationsreise 

nach Breslau: 

„Der ETN-Vorsitzende Dan Eriksson verdeutlichte noch einmal das Kernanlie-
gen der politischen Stiftung: Es gehe darum, europäische Nationalisten an ei-
nen Tisch zu bringen und chauvinistische Vorstellungen zu überwinden, um 
auf diese Weise einen erneuten Bruderkrieg zu verhindern. ETN biete hierfür 
eine geeignete Plattform. Europa befinde sich an einem Scheideweg – entweder 
gelinge es, die Festung Europa zu schaffen oder das gute alte Europa werde 
unter dem Massenansturm zumeist afrikanischer Migranten zusammenbre-
chen. Jens Pühse, Stellvertretender Vorsitzender von Europa Terra Nostra, gab 
im Rahmen einer Präsentation einen Rückblick auf die letzten Aktivitäten der 
Stiftung. [...] Der Tagungsort wurde natürlich bewußt ausgewählt. Ist Polen 
doch drauf und dran, sich erneut einen würdigen Platz in künftigen Geschichts-
büchern zu sichern. Schwulen-und Gender-Propaganda sowie Multikulti-
Phantastereien stoßen hier auf breite Ablehnung. Und ‘Flüchtlings’-Massen 
steht man hier eher reserviert bis ablehnend gegenüber. [...] Und so heißt es 
denn auch in der Breslauer Resolution: ‚Während sich die EU und mit ihr die 
meisten Regierungen der westlichen Staaten einer Ideologie verschrieben ha-
ben, die eine Beseitigung nationaler und kultureller Grenzen zum Ziel hat und 
Massenzuwanderung als Schicksal begreift, das man bestenfalls regulieren und 
steuern kann, sind die Länder Mittel- und Osteuropas, vor allem die Staaten der 
Visegrád-Gruppe nicht bereit, diesen gezielten Kontrollverlust zuzulassen, den 
vor allem die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Angela Merkel, 
durch ihre verantwortungslose Politik befördert hat.‘“ Beleg 306 (Kategorie 2): 
Europa Terra Nostra e.V.: „Delegationsreise von EUROPA TERRA NOSTRA“ 
in: „Deutsche Stimme“ Nr. 03/2018, S. 14. 

Im Oktober 2018 wurde in der „Deutschen Stimme“ über den Besuch von „schwedischen 

Volkstreuen“ (Det fria Sverige – Das freie Schweden) bei der NPD in Sachsen im Rahmen der 

Stiftung „Europa Terra Nostra“ berichtet, 

Beleg 307 (Kategorie 2): Schreiber, Peter: „Schwedische Patrioten zu Gast in 
Deutschland“, in: „Deutsche Stimme“ Nr. 10/2018, S. 13. 

Insbesondere die Jugendorganisation der NPD, die JN, sucht Anschluss im europäischen Aus-

land. So betont Christian Häger in der „Deutschen Stimme“: 
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„Die Vernetzung europäischer Nationalisten hat in der JN lange Tradition. […] 
Die JN pflegt Kontakte zu Kameraden in Spanien, Frankreich, den Niederlan-
den, Belgien, Finnland, Italien, der Tschechischen Republik, Serbien, Griechen-
land, Polen, Lettland, Litauen, Rumänien, Bulgarien, Ungarn und Russland.“ 
Beleg 308 (Kategorie 1): Häger, Christian: „Wir sind der Taktgeber der nationa-
len Jugendarbeit!“, in: „Deutsche Stimme“ Nr. 9/2018, S. 3 f. 

Ganz besonders deutlich wird die intensive Zusammenarbeit mit europäischen Nationalisten 

am bereits erwähnten JN-Europakongress, der am 11. und 12. Mai 2018 im sächsischen Riesa 

stattfand. Der sächsische JN-Landesvorsitzende und Leiter des JN-Bundesarbeitskreises, Maik 

Müller, moderierte die Veranstaltung, an der am ersten Veranstaltungstag rund 160 Personen, 

am zweiten Veranstaltungstag bis zu 350 Personen teilnahmen. Im Vorfeld wurde die Zusam-

menkunft als „Ort des Wiedersehens & Kennenlernens“ bezeichnet. Es beteiligten sich Vertre-

ter von mindestens vierzehn Organisationen aus elf europäischen Ländern. Zu den ausländi-

schen Rednern zählten die ukrainische Nationalistin Olena Semenyaka, der kroatische Publizist 

und Politologe Tomislav Sunic sowie das ebenfalls aus Kroatien stammende Vorstandsmitglied 

der NPD-nahen Stiftung „Europa Terra Nostra“ Ivan Bilokapic. Darüber hinaus referierte der 

Blog-Betreiber und Gitarrist der rechtsextremistischen Band „Stahlgewitter“ Frank Krämer 

zum Thema „Die europäischen Völker als Lebenskampfgemeinschaft“. Für die NPD sprach der 

stellvertretende Parteivorsitzende Thorsten Heise zum Thema „Europas Jugend – Träger und 

Bewahrer von Kultur, Erbe und Diversität der europäischen Völker im 21. Jahrhundert“. Das 

NPD-Bundesvorstandsmitglied Sascha Roßmüller stellte sein EU-kritisches Buch vor, 

Beleg 309 (Kategorie 2): JN Bund: Auszüge aus http://europa.aktion-wider-
stand.de, abgerufen am 13.10.2017; Beleg 310 (Kategorie 2): 3. JN Europakon-
gress - REgeneration.EUROPA: Facebook-Einträge vom 12.05.2018, in: www.fa-
cebook.com; Beleg 70 (Kategorie 2): „Europa - Jugend - [RE]generation. JN-Eu-
ropakongress: Ein Rückblick“, in: http://europa.aktion-widerstand.de vom 
22.05.2018; Beleg 311 (Kategorie 2): Pühse, Jens: Facebook-Eintrag vom 
12.05.2018, in: www.facebook.com; Beleg 312 (Kategorie 2): Abschlussmeldung 
der PD Dresden vom 13.05.2018. 

Am 16. Februar 2018 beteiligten sich JN-Aktivisten aus Braunschweig zudem am Lu-

kovmarsch in Sofia. Auf ihrer Homepage schrieben sie dazu: 

„Als Angehörige einer fünfzig Mann starken Delegation aus Deutschland, reis-
ten auch zehn Mitglieder und Freunde der JN Braunschweig am frühen Morgen 
des 16. Februar in die bulgarische Hauptstadt Sofia. Am darauffolgenden Tag 
fand dort mit dem Lukovmarsch eine der größten Demonstrationen des natio-
nalen Spektrums statt. Bereits am Freitagabend beteiligten sich unsere Aktivis-
ten, gemeinsam mit Kameraden aus Dortmund, an einer Spontandemonstra-
tion in der Innenstadt Sofias, welche sich gegen die Repressionen der Polizei im 
Zuge des bevorstehenden Marsches zu Ehren General Lukovs richtete. Gut 150 
Teilnehmer beteiligten sich an dieser Aktion. 
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Im Anschluss fand ein internationales Vernetzungstreffen statt, bei welchem 
auch Liedermacher aus Bulgarien, Russland und Deutschland auftraten. Auch 
gab es Redebeiträge aus verschiedenen Ländern, wobei ein Aktivist aus Dort-
mund die europäische Kampagne ‚Europa erwache‘ der Partei Die Rechte vor- 
stellte, die mit der Demonstration am 14. April dieses Jahres in Dortmund ihren 
Anfang findet. Eine Kampagne, welche selbstverständlich auch von uns Jungen 
Nationalisten begrüßt wird und entsprechende Unterstützung erfährt. 

Am Sonnabend unternahm die Reisegruppe noch verschiedene kulturelle Aus-
flüge, bevor am Abend der Lukovmarsch stattfinden sollte. Mit über 2.000 Teil-
nehmern, Fackeln und Pyrotechnik war diese Demonstration für jeden Teilneh-
mer eine eindrucksvolle Erfahrung.“ Beleg 313 (Kategorie 2): „BAK Europa“: 
„Junge Nationalisten beim Lukovmarsch 2018 in Sofia“, in: http://aktion-wi-
derstand.de vom 22.02.2018. 

Am 11. März 2018 nahmen JN-Aktivisten außerdem an einer Kundgebung anlässlich des Un-

abhängigkeitstags in Litauen teil, bei der Maik Müller sprach, 

Beleg 314 (Kategorie 1): Internetmeldung, in: aktion-widerstand.de vom 
16.03.2018; Beleg 315 (Kategorie 2): „BAK Europa“: „Junge Nationalisten beim 
Unabhängigkeitstag in Litauen vertreten“, in: http://aktion-widerstand.de 
vom 19.03.2018. 

Am 24. März haben die JN Dresden einen „sächsisch-böhmischen Kulturtag“ gemeinsam mit 

„Aktivisten der tschechischen Arbeiterpartei für soziale Gerechtigkeit, der tschechischen 

Dělnická strana sociálnií spravedlnosti (DSSS)“ durchgeführt, 

Beleg 316 (Kategorie 2): JN-Dresden: Facebook-Eintrag, in www.face-
book.com/jugenddresden vom 24.03.2018. 

Der NPD-Kreisverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge organisierte am 16. und 17. Februar 

2019 eine Vortragsveranstaltung zur ukrainischen AZOV-Bewegung, bei der die „ukrainische 

Aktivistin und Beauftrage für internationale Zusammenarbeit der nationalrevolutionären Partei 

‚Nationaler Korps‘“ Olena Semenyaka sprach. An dieser Veranstaltung haben sich 67 Personen 

beteiligt, 

Beleg 317 (Kategorie 2): NPD-Kreisverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge: 
Facebook-Eintrag, in: www.facebook.com/npd.sso vom 19.02.2019. 

Die JN Sachsen berichteten am 20. November 2018, dass man anlässlich des 100. Jahrestages 

der Unabhängigkeit Lettlands am 18. November 2018 in Riga Mitglieder der Nationalen Ju-

gendbewegung getroffen habe, 

Beleg 318 (Kategorie 2): JN Sachsen: Facebook-Eintrag, in: www.face-
book.com/junge.nationalisten.sachsen vom 20.11.2018. 
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Schließlich bietet die „Deutsche Stimme“ auch ausländischen Rechtsextremisten die Möglich-

keit, ihre Ideologie zu verbreiten: In Ausgabe 03/2019 der „Deutschen Stimme“ wurde ein In-

terview von Sascha Roßmüller mit der US-Amerikanerin Lana Lokteff veröffentlicht. Lokteff 

ist Unterstützerin der „white supremacy“- und „alt-right“-Bewegung. In ihren Beiträgen ver-

breitet sie Verschwörungstheorien sowie Thesen zu den Bereichen „white supremacy“ und 

„white genozide“. In dem DS-Interview beschrieb Lokteff ihren Werdegang und brachte Thesen 

zur angeblichen „Weißen-Feindlichkeit“ vor, 

Beleg 319 (Kategorie 1): Lokteff, Lana: „Als Mutter kann ich nicht ruhig bleiben, 
wenn die Zukunft meiner Kinder auf dem Spiel steht!“, in: „Deutsche Stimme“ 
Nr. 3/2019, S. 3 f. 

Ferner erschien ein Interview mit Carolyn Emerick, einer US-amerikanischen Holocaust-Leug-

nerin und Verschwörungstheoretikerin. Diese verbreitet Theorien zu „white supremacy“ und 

„white genozide“ und schreibt pseudowissenschaftliche Texte, 

Beleg 320 (Kategorie 1): Emerick, Carolyn: „Wenn man etwas liebt, muß man es 
beschützen“, in: „Deutsche Stimme“ Nr. 2/2019, S. 3 f. 

Im Oktober 2018 erschien ein Interview des NPD-Parteivorstandsmitglieds Florian Stein mit 

Sinan Baykent, türkischer Journalist, Berater der Nationalistischen Bewegung MHP und Kan-

didat der patriotischen Partei, 

Beleg 321 (Kategorie 1): Stein, Florian/Baykent, Sinan: „Deutschland ist das 
Land der Deutschen, die Türkei das der Türken!“, in: „Deutsche Stimme“ Nr. 
10/2018, S. 3 f. 

D. Gesamtergebnis 

Da die Nationaldemokratische Partei Deutschlands nach ihren Zielen und nach dem Verhalten 

ihrer Anhänger darauf ausgerichtet ist, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu besei-

tigen, erfüllt sie den Tatbestand des Art. 21 Abs. 3 Satz 1 GG. Daher hat das Bundesverfas-

sungsgericht die Nationaldemokratische Partei Deutschlands von der staatlichen Parteienfinan-

zierung auszuschließen und festzustellen, dass dadurch auch die steuerliche Begünstigung der 

Nationaldemokratischen Partei Deutschlands sowie von Zuwendungen an diese gem. Art. 21 

Abs. 3 Satz 2 GG entfällt.  
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